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Liebe Leserinnen und Leser,
in Ihren Händen halten Sie nun die 33. Ausgabe des 
Ratgeber Förderung. Er soll Sie daran erinnern, dass 
die Antragstellung für das Jahr 2025 ansteht. Die Ver-
fahren sind leider nicht einfacher geworden. Daher er-
klären wieder die Expertinnen und Experten der Förde-
rung, wie Sie den Weg durch die vielen Förderprogram-
me, unterschiedlichen Regelungen und Vorschriften 
finden, damit keine Prämie verschenkt wird.

Im aktuellen Ratgeber wird Ihnen vielleicht noch eini-
ges aus dem Vorjahr bekannt sein, aber es gibt auch 
dieses Jahr wieder Änderungen, die es bei der Antrag-
stellung zu beachten gilt. Es lohnt, alle Texte zu lesen, 
denn es gilt Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden. Die ein-
gebauten Prüfungen im ELAN-Programm helfen Ihnen 
dabei. Aufgrund der Komplexität können sie aber auch 
nicht jedes Detail abdecken. Es zahlt sich aus, genau 
hinzusehen und Angaben vor der Einreichung nochmals 
zu prüfen, um späteren Ärger zu vermeiden. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Landwirtschaftskam-
mer helfen auch in diesem Jahr wieder bei der Antrag-
stellung. Diese Mithilfe wird in unterschiedlichen For-
men angeboten. Falls Hilfe gewünscht ist, vereinbaren 
Sie frühzeitig einen Termin. Gegen Antragsschluss zum 
15. Mai wird die Auswahl an Terminen erfahrungsgemäß 
sehr gering. Nachträgliche Änderungen am Antrag kön-
nen in begrenztem Maße auch noch nach dem 15. Mai 
mittels ELAN vorgenommen werden.

Auch wenn die Antragstellung letztendlich für Sie einen 
erheblichen Aufwand bedeutet, ein leichtfertiger Ver-
zicht auf die Gelder sollte gut überlegt sein. Auch ohne 
Antragstellung bleiben die sogenannten Fachrechtskon-
trollen. Die Überlegung, dass ohne Antragstellung auch 
keine Kontrolle mehr stattfindet, trifft nicht zu. Die Prä-
mie kann Ihrem Betrieb finanziell helfen.

Sofern sich nach dem Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses dieses Ratgebers noch Änderungen ergeben, werden 
wir schnellstmöglich in der LZ darüber berichten. Es 
lohnt also, auch nach der Lektüre dieses Ratgebers die 
LZ weiterhin wöchentlich aufmerksam zu verfolgen. Die 
LZ wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Antragstellung.

Roger Michalczyk
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Auch in diesem Jahr sind einige neue 
Regelungen bei den Direktzahlungen 
im Rahmen der landwirtschaftlichen 
Förderung im Rahmen der Agrarreform 
eingeführt worden. Diese Änderungen 
sind ins Antragsverfahren übernom-
men worden. Um Fehler zu vermeiden, 
sollte man sich vor der Antragstellung 
entsprechend gut informieren. Das An-
tragsverfahren startet wieder am 
15. März unter Einsatz des bekannten 
ELAN-Programms.

 ▶ Hierfür gibt es Geld

Die Direktzahlungen beinhalten ver-
schiedene einzelne Fördermaßnah-
men. Die Grundprämie stellt die Ein-
kommensgrundstützung für Nachhal-
tigkeit dar. Des Weiteren können alle 
Antragsteller die zusätzliche Einkom-
mensstützung zur Umverteilung bean-
tragen. Für Junglandwirte kann eine 
zusätzliche Einkommensstützung be-

antragt werden. Zusätzlich zu diesen 
Direktzahlungen gibt es noch die Zah-
lungen für die Regelungen für Klima 
und Umwelt (Öko-Regelungen) sowie 
die an die Produktion gekoppelte Ein-
kommensstützung für Schaf- und Zie-
genfleisch sowie für Mutterkühe.

 ▶ Höhe der Prämien

Die voraussichtlichen Einkommens-
stützungswerte für die einzelnen In-
terventionen können der Übersicht der 
Direktzahlungen für 2025 entnommen 
werden (siehe S. 8). Es handelt sich 
jedoch um Schätzwerte. Die exakte 
Höhe der Beträge je Hektar bezie-
hungsweise je Tier wird im Spätherbst 
anhand der deutschlandweit beantrag-
ten Fläche und Tiere durch das Bun-
deslandwirtschaftsministerium ermit-
telt. Grundlage sind die Prämien je ha 
auf Basis der bewirtschafteten, beihil-
fefähigen Flächen beziehungsweise 

die Anzahl der beihilfefähigen Tiere. 
Das ehemalige System der Zahlungs-
ansprüche ist abgeschafft worden.

Die Bagatellgrenze für die Antragstel-
lung liegt weiterhin bei 1 ha beihilfe-
fähiger Fläche. Sollten Tierprämien 
beantragt werden und sollte diese 
1-ha-Grenze nicht erreicht werden, 
muss die Auszahlungssumme mindes-
tens 225 € erreichen.

 ▶ Nur für aktive Landwirte

Für die Gewährung der Einkommens-
stützungen ist ein Nachweis notwen-
dig, dass auch aktiv ein landwirt-
schaftlicher Betrieb bewirtschaftet 
wird. Im Nachweisverfahren wird auf 
den aktuellen Bescheid oder die aktu-
elle jährliche Beitragsrechnung der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft zurückgegriffen. Dieser Nach-
weis ist mit der Antragstellung mittels 
ELAN einzureichen. Es ist zu beachten, 
dass der Bescheid der Berufsgenos-
senschaft auch auf den Namen der an-
tragstellenden Person ausgestellt ist. 
Beide Angaben müssen zueinander 
passen. Des Weiteren muss der Be-
scheid der Berufsgenossenschaft auch 
für den Zeitpunkt der tatsächlichen 
Antragstellung gültig sein. Wenn also 

Prämienantrag 2025: 
Bekanntes und Neues
Zeit ist Geld. Das gilt auch für den Prämienantrag. Einerseits lohnt die Mühe, sich 
sorgfältig mit den Anträgen zu befassen. Andererseits drohen Einbußen, wenn sich 
in aller Eile Fehler einschleichen. Roger Michalczyk gibt Hinweise zur Antragstel-
lung 2025 und einen Überblick über die bekannten und die neuen Regelungen.

| FÖRDERUNG IM ÜBERBLICK4

Ein Kinderspiel ist der jährliche Prämienantrag 
sicher nicht. Mit dem LZ-Ratgeber fällt es aber 
leichter, einen Überblick über die zahlreichen 
Bestimmungen zu behalten.
 Foto: imago/CHROMORANGE
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beispielsweise der Antrag am 2. Mai 
gestellt wird, muss auch der Zeitraum 
des Bescheids den 2. Mai umfassen.

Es ist im Antragsverfahren anzugeben, 
ob sich Änderungen hinsichtlich der 
Mitgliedschaft bei der Berufsgenos-
senschaft gegenüber dem vergange-
nen Jahr ergeben haben. Sollte dies 
nicht der Fall sein, so müssen die be-
treffenden Antragsteller, die in den 
Vorjahren zu Nachweiszwecken einen 
aktuellen Bescheid der Berufsgenos-
senschaft eingereicht hatten, auch in 
diesem Jahr keinen neuen Nachweis 
erbringen. Es ist jedoch erforderlich, 
im Antrag die Unternehmernummer 
der Berufsgenossenschaft anzugeben.

 ▶ Weitere 
Nachweismöglichkeiten

Per Definition gilt ein Antragsteller als 
aktiver Landwirt, wenn im Vorjahr ei-
ne Prämie von nicht mehr als 5 000 € 
ausgezahlt wurde. Nur wenn im Vor-
jahr kein Antrag gestellt wurde, be-
steht die Möglichkeit, diese Einhal-
tung der 5 000-€-Grenze anhand des 
aktuell eingereichten Antrags zu be-
rechnen.

Auch Antragsteller, die nicht Mitglied 
in einer landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft sind, können anhand 
einer ganzjährig, zusätzlich in Voll- 
oder Teilzeit beschäftigten, sozialver-
sicherten Arbeitskraft in ihrem Betrieb 
den Nachweis als aktiver Landwirt er-
bringen. Geringfügig Beschäftigte kön-
nen in diesem Zusammenhang nicht 
anerkannt werden.

Falls noch Belege besorgt werden müs-
sen, sind die Bearbeitungszeiten bei 
den ausgebenden Stellen zu beachten. 
Um die Antragsfristen nicht zu versäu-
men, sollten die Belege bei den zu-
ständigen Stellen frühzeitig angefor-
dert werden.

 ▶ Bei den Flächen beachten

Eine beantragte Fläche muss dem An-
tragsteller am 15. Mai zur Verfügung 
stehen. Eine förderfähige Fläche muss 
das gesamte Jahr über der landwirt-
schaftlichen Nutzung zur Verfügung 
stehen. Es werden Ackerflächen, Dau-
ergrünland und Dauerkulturen ab ei-
ner Mindestgröße von 0,1 ha geför-
dert. Eine beantragte Fläche muss 
hauptsächlich der landwirtschaftli-
chen Nutzung ganzjährig zur Verfü-
gung stehen. Zum Thema Beihilfefä-
higkeit von Flächen siehe Seite 22.

Bei neu ins Referenzsystem der Feld-
blöcke kommenden Flächen oder Flä-
chen, die bereits drei Jahre hinter-
einander nicht beantragt wurden, oder 
in Zweifelsfällen ist es notwendig, 
dass der Antragsteller die Verfügungs-
berechtigung nachweist. Dieser Nach-
weis kann beispielsweise über einen 
schriftlichen Pachtvertrag, einen 
Grundbuchauszug oder eine schriftli-
che Bestätigung eines Flächentau-
sches erfolgen. Bei einem Flurbereini-
gungsverfahren sind die Nachweise 
anhand der Neuzuweisung zu führen.

Landschaftselemente (LE) gelten als 
förderfähige Fläche, sofern sie in ei-
nem Zusammenhang mit der bewirt-
schafteten Fläche stehen. Auch die so-
genannten kleinen Landschaftsele-
mente sind als Bestandteil der Fläche 
ebenfalls beihilfefähig, sofern nicht 
die Grenze von 25 % Flächenanteil 
überschritten wird.

 ▶ Stilllegung und 
Randstreifen förderfähig

Ebenfalls werden Stilllegungsflächen 
gefördert, sofern diese im Rahmen ei-
ner Mindestpflege in einem guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand erhalten werden. Auf den Bra-
chen gemäß den Öko-Regelungen oder 
auf sonstigen Brachen kann eine Min-
desttätigkeit alle zwei Jahre erfolgen, 
wenn es für diese Fläche zu einer 
überjährigen Fortführung der Stillle-
gung kommt. Neben den Möglichkeiten 
des Mähens oder des Mulchens samt 
Verteilung des Aufwuchses auf der Flä-
che umfasst die Erbringung der Min-
desttätigkeit auch die Neuaussaat.

Beim Ackerland und bei den Dauerkul-
turen zählen begrünte Randstreifen 
bis maximal 15 m Breite zur beihilfefä-
higen Fläche. Diese begrünten Rand-
streifen können auch an Gewässern 
liegen und bei Verzicht der Ausbrin-
gung von Pflanzenschutzmitteln somit 
auch als Gewässerstreifen im Rahmen 
der Pflanzenschutz-Anwendungsver-
ordnung dienen.

 ▶ Neue Regelungen bei 
Dauergrünland

Beim Dauergrünland muss der Be-
wuchs sich weiterhin überwiegend aus 
Gras und Grünfutterpflanzen zusam-
mensetzen. Sofern Bäume und Sträu-
cher auf dem Grünland nicht dominie-
ren, sind diese Flächenbestandteile 
ebenfalls förderfähig. Auch gelten Bin-
sen und Seggen als Gras oder andere 

Grünfutterpflanzen, sofern sie auf der 
Fläche gegenüber Gras oder anderen 
Grünfutterpflanzen nicht dominieren.

Im Rahmen der Konditionalität ist eine 
Umwandlung von Dauergrünland nicht 
zulässig. Soll eine Umwandlung erfol-
gen, muss diese beantragt und kann, 
wenn bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind, genehmigt werden. Diese 
Regelung betraf bisher auch Umwand-
lungen von Dauergrünland in nicht 
landwirtschaftliche Flächen.

NEU: Ab 2025 ist eine Umwandlung 
einer Dauergrünlandfläche in eine 
nicht landwirtschaftlich genutzte Flä-
che, beispielsweise bei einer Bebau-
ung der Fläche, genehmigungsfrei.

NEU: In diesem Jahr muss zusätzlich 
für die einzelnen Dauergrünlandflä-
chen angegeben werden, ob die be-
treffende Fläche als Wiese (nur 
Schnittnutzung), Weide (nur Bewei-
dung), Mähweide (Beweidung und 
Schnittnutzung) oder als Hutung 
(minderes Dauergrünland) genutzt 
wird. Zum Thema Dauergrünland sie-
he Seite 53.

 ▶ Prämien auch für 
Agroforstsysteme

Die gleichzeitige Nutzung einer land-
wirtschaftlichen Fläche zur Rohstoffge-
winnung von Holz oder zur Erzeugung 
von Nahrungsmitteln durch Obstbau 
und die Nutzung als Acker-, Dauergrün-
land- oder Dauerkulturfläche ist das 
vorrangige Ziel der Agroforstsysteme. 
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nut-
zung sind diese Flächen ebenfalls bei-
hilfefähig. Es muss eine aktive Bewirt-
schaftung der Fläche erfolgen, eine 
Stilllegung auf diesen Flächen ist nicht 
beihilfefähig. Nicht zum Agroforstsys-
tem zählen Landschaftselemente und 
Streuobstwiesen, siehe auch Seite 22.

NEU: Die Erbringung eines Nutzungs-
konzepts des beantragten Agroforst-
systems ist ab 2025 entfallen.

Ein Ratgeber für alle
Auch wenn von Betriebsinhabern, Antragstellern oder 
Landwirten in diesem Ratgeber die Rede ist, gemeint 
sind natürlich auch alle Betriebsinhaberinnen, Antrag-
stellerinnen und Landwirtinnen. Die ohnehin komplexen 
Zusammenhänge sollten nicht noch komplizierter darge-
stellt, sondern möglichst einfach erläutert werden. Auch 
weibliche oder diverse Personen sollten sich angespro-
chen fühlen. Die Redaktion des LZ-Förderratgebers
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 ▶ Agri-PV-Anlagen

Flächen, die zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie genutzt werden, sind 
nicht beihilfefähig. Es gibt jedoch die 
Ausnahme der Agri-Photovoltaikanla-
gen (PV). Hierbei muss die Bewirt-
schaftung einer solchen Fläche weiter-
hin mit üblichen landwirtschaftlichen 
Methoden, Maschinen und Geräten 
möglich sein. Zudem muss die Anlage 
die Auflagen der DIN SPEC 
91434:2021-05 erfüllen. Ein entspre-
chender Nachweis der Erfüllung der 
DIN-Norm ist dem Antrag beizufügen.

NEU: Ab diesem Jahr werden keine 
pauschalen Abzüge mehr bei der be-
antragten Fläche vorgenommen. Es 
werden jetzt die tatsächlichen Gege-
benheiten vor Ort berücksichtigt. Die 
baulichen Anlagen, die Bodenkontakt 
haben und eine landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung hemmen, wie zum 
Beispiel Trafohäuschen, Aufstände-
rung oder oberirdische Zuleitungen, 
sind bei der Beantragung als nicht 
landwirtschaftlich genutzte Fläche    
lagegenau in ELAN herauszunehmen. 
siehe auch Seite 22.

 ▶ Nicht landwirtschaftliche 
Nutzung

Eine nicht landwirtschaftliche Nutzung 
darf die landwirtschaftliche Nutzung 
nicht stark einschränken, sonst verliert 
die Fläche ihre Förderfähigkeit. Keine 
starke Einschränkung liegt per Defini-
tion vor, wenn Holz auf Dauergrünland 
außerhalb der Vegetationsperiode ge-
lagert wird, wenn die Fläche für den 
Wintersport genutzt wird oder eigene 
landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht 
länger als 90 Tage auf der Fläche gela-

gert werden, wie zum Beispiel Rüben- 
oder Strohmieten.

NEU: Ab 2025 zählt auch die Inan-
spruchnahme einer förderfähigen Flä-
che im Rahmen von Pflegemaßnahmen 
angrenzender Gewässer und der Pflege 
von Gehölzen einschließlich der Lage-
rung von anfallendem Schnittgut und 
Gewässeraushub für maximal 90 aufei-
nanderfolgende Tage zur nicht stark ein-
schränkenden landwirtschaftlichen Nut-
zung. Eine gesonderte Anzeige braucht 
nicht vorgenommen zu werden. Es darf 
in allen Fällen zu keiner Zerstörung, zu 
keiner wesentlichen Beschränkung der 
landwirtschaftlichen Kulturpflanze oder 
der Grasnarbe und zu keiner wesentli-
chen Ertragsminderung kommen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit ei-
ner Ausnahmegenehmigung zur tempo-
rär nicht landwirtschaftlichen Nutzung. 

Termine 2025
1. Januar Beginn des Stilllegungszeitraums von Stilllegungen 

 (Bracheflächen oder Blühstreifen/-flächen) im Rahmen 
der Öko-Regelung 1 - freiwillige Stilllegung auf Acker

1. Januar bis 
31. Dezember

Beginn des Haltungszeitraumes von mindestens 0,3 bis maxi-
mal 1,4 raufutterfressende GVE im Rahmen der Öko-Rege-
lung 4 - Extensivierung des gesamten Dauergrünlands des Be-
triebs

1. Januar bis 
1. September 
bzw. 
15. November

Beginn des Zeitraumes des Verzichts auf Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Öko-Rege-
lung 6 – Bewirtschaftung von Acker- und Dauerkulturflä-
chen mit freiwilligem Verzicht auf die Verwendung von 
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

31. Januar Einreichfrist der Anlage Viehbestand (Quartalsmeldung 3 
und 4) für die Maßnahme des Ökologischen Landbaus

2. Februar Ablauf des Zeitraums, in der die Stoppelbrache im Rahmen 
der Agrarumweltmaßnahme Getreideanbau in weiter Reihe 
mit anschließender Stoppelbrache beizubehalten ist

1. März bis 
30. September

Schnittverbot für Landschaftselemente (Hecken, Bäume, 
Feldgehölze), nicht gemeint sind schonende Form- und 
Pflegeschnitte

15. März Diesjähriger Beginn des Antragsverfahrens. Ab diesem Ter-
min ist das ELAN-Programm produktiv geschaltet und die 
Anträge können elektronisch eingereicht werden.

31. März Letzter Termin für eine mechanische Beikrautregulierung 
im Rahmen der Agrarumweltmaßnahme Getreideanbau 
mit weiter Reihe

1. April Beginn des Mulch- und Mähverbots auf stillgelegten Flächen 
(Brachen), auf Blüh- und Bejagungsschneisen sowie bei Ufer-
randstreifen und Buntbrachen der Agrarumweltmaßnahmen
Ende der Frist zur aktiven Begrünung von Brachen und 
Stilllegungen im Rahmen der Öko-Regelung 1a

15. Mai Ende der Frist zur Neuanlage mehrjähriger Buntbrachen, 
Wildpflanzenmischungen, Uferrand- und Erosionsschutz-
streifen im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen;
spätester Termin für die Aussaat der Blühstreifen/-flächen 
im Rahmen der Öko-Regelungen 1b/c - Anlage von Blüh-
flächen auf Brachen der Öko-Regelung 1a

15. Mai Fristende für die Einreichung des Sammelantrags:
◾  Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit
◾  Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit
◾  Ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirte
◾  Öko-Regelungen
◾  Gekoppelte Prämie für Mutterschafe/-ziegen
◾  Gekoppelte Prämie für Mutterkühe
◾  Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete

noch 15. Mai ◾   Ausgleichszahlung für Gebiete mit umweltspezifischen 
Einschränkungen

◾   Zuwendungen zur Förderung besonders nachhaltiger 
Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
FFH- und Vogelschutzrichtlinie (Erschwernisausgleich 
Pflanzenschutz) 

◾   Förderung der Sommerweidehaltung im Rahmen von 
Tierschutzmaßnahmen

Einreichung der Auszahlungsanträge für:
◾  Anbau vielfältiger Kulturen mit großkörnigen Legumi nosen
◾  Bewirtschaftung kleiner Ackerschläge
◾  Anlage von Uferrandstreifen
◾  Anlage von Erosionsschutzstreifen
◾  Anlage mehrjähriger Buntbrachen
◾  Anbau mehrjähriger Wildpflanzenmischungen
◾  Getreideanbau in weiter Reihe und optional Stoppelbrache
◾  Ökologischer Landbau
◾  Zucht und Haltung bedrohter Haus- und Nutztierrassen
◾  Vertragsnaturschutz
Zu diesem Termin müssen dem Antragsteller die beihilfefä-
higen Flächen im Rahmen der Einkommensstützung zur Ver-
fügung stehen, damit diese beantragt werden können. Die 
Beihilfefähigkeit der Fläche muss das gesamte Jahr über ge-
geben sein. Die Angabe der Nutzung richtet sich nach der 
Hauptnutzung im Zeitraum 1. Juni bis 15. Juli, unabhängig 
davon ist die Beibehaltung der Nutzung über einen längeren 
Zeitraum gegebenenfalls maßnahmenspezifisch geregelt.

15. Mai bis 
15. August

Im Falle der Beantragung von gekoppelten Tierprämien: vor-
geschriebener Mindesthaltungszeitraum für Mutterschafe/ 
-ziegen und Mutterkühe.

16. Mai bis  
15. Oktober

Beginn des Weidehaltungszeitraums im Rahmen der Tier-
wohlmaßnahme Sommerweidehaltung.

31. Mai Letzter Termin zur Nachmeldung von Flächen für den 
Sammelantrag sowie der Auszahlungsanträge im Bereich 
Agrarumweltmaßnahmen, ökologischer Landbau, Ver-
tragsnaturschutz und Haustierrassen.
Letzter Termin für die verspätete Einreichung von Anträ-
gen auf Direktzahlungen (nur flächenbezogene Maßnah-
men, für die Tiermaßnahmen ist der letzte Termin 
15. Mai), gegebenenfalls unter Anwendung von Kürzun-
gen (1 % Kürzung je verspäteter Tag).
Letzter Termin für die kürzungsfreie Änderung der Auszah-
lungsanträge im Bereich Agrarumweltmaßnahmen, ökolo-
gischer Landbau, Vertragsnaturschutz und Haustierrassen
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Eine nicht landwirtschaftliche Tätigkeit 
liegt in jedem Fall vor, wenn es sich um 
Flächen handelt, die zu Verkehrsanla-
gen, also auch Straßenbegleitgrün, 
zählen oder als Sport-, Freizeit-, Erho-
lungs- oder Parkflächen dienen.

NEU: Hierzu gehören auch alle Flä-
chen, die im Zusammenhang mit dem 
Betreiben eines Golfplatzes stehen. 
Bei Truppenübungsplätzen muss die 
landwirtschaftliche Tätigkeit nachge-
wiesen werden. Eine Prämienvoraus-
setzung ist die Kontrollierbarkeit der 
zu fördernden Flächen. Hierzu müssen 
sie jederzeit betretbar sein, siehe auch 
Seite 22.

 ▶ Umverteilung bleibt

Weiterhin gibt es die bisherige Umver-
teilungseinkommensstützung zur be-

sonderen Förderung von kleinen und 
mittleren Betrieben. Diese Prämie 
wird bis maximal 60 ha gewährt. Für 
die ersten 40 ha beläuft sich die För-
derung auf ungefähr 68 €/ha, für die 
folgenden 20 ha werden dann noch vo-
raussichtlich 41 €/ha gezahlt. Eine An-
tragstellung kann nur in Kombination 
mit der Einkommensgrundstützung im 
ELAN-Programm erfolgen.

 ▶ Zusätzliche Förderung  
für Junglandwirte

Neben den Direktzahlungen gibt es für 
Junglandwirte noch eine zusätzliche 
Förderung, die sogenannte ergänzende 
Einkommensstützung für Junglandwir-
te. Diese zusätzliche Stützung wird für 
maximal 120 ha in Höhe von ungefähr 
134 €/ha gewährt. Der Junglandwirt 
bekommt die Prämie für einen Zeit-

raum von fünf Jahren und darf zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Antragstel-
lung nicht älter als 40 Jahre sein. Für 
die Gewährung dieser Prämie sind, ne-
ben der Kontrolle des Betriebs durch 
den Junglandwirt, außerdem nach-
weisbare Ausbildungs- oder Qualifika-
tionsnachweise erforderlich, siehe 
hierzu Seite 29.

 ▶ Prämien für Schafe,  
Ziegen und Mutterkühe

Es werden auch zusätzliche Prämien 
für Schaf- und Ziegenhalter sowie für 
Mutterkuhhalter gezahlt. Die Tiere 
müssen im Zeitraum vom 15. Mai bis 
15. August im Betrieb gehalten wer-
den. Sollten Tiere auf natürliche Weise 
verenden – nicht gemeint ist eine 
Schlachtung –, können diese ersetzt 
werden. Es zählen nur die weiblichen 

1. Juni bis  
15. Juli

Zeitraum für die Bestimmung der Hauptnutzung. Die Kul-
tur, die sich in diesem Zeitraum am längsten auf der Flä-
che befindet, stellt die Hauptkultur dar und ist im Flächen-
verzeichnis anzugeben.

16. Juni Ablauf des Mähverbots auf Uferrandstreifen der Agrarum-
weltmaßnahmen

30. Juni Fristende für die Einreichung der Grundanträge für die nach-
folgenden Maßnahmen; die Einreichung erfolgt ab diesem 
Jahr für alle Maßnahmen elektronisch über die Software zur 
Antragstellung ELAN:
◾   Förderung von Haltungsverfahren auf Stroh für das Ver-

pflichtungsjahr 2026 
◾   Grundantrag Zucht und Haltung bedrohter Haus- und 

Nutztierrassen
◾   Grundantrag Vertragsnaturschutz 
◾   Ökologischer Landbau 
◾   Anbau vielfältiger Kulturen mit großkörnigen Legumi nosen
◾   Anlage von Uferrandstreifen 
◾   Anlage von Erosionsschutzstreifen
◾   Getreideanbau mit weiter Reihe und optional Stoppel-

brache
◾   Bewirtschaftung kleiner Ackerschläge
◾   Anbau von mehrjährigen Wildpflanzen
◾   Anlage mehrjähriger Buntbrachen

16. Juli Beginn des Erntezeitraums im Rahmen der Agrarumwelt-
maßnahme der mehrjährigen Wildpflanzenmischungen.

15. August Ablauf des Mulch- und Mähverbots auf stillgelegten Flä-
chen (Brachen), auf Stilllegung im Rahmen der Öko-Rege-
lungen sowie der Blüh- und Bejagungsschneisen und den 
Buntbrachen (AUM).

31. August Ablauf des Zeitraums (ab 1. Januar) des Verzichts auf Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Öko-
Regelung 6. Bei Dauerkulturen oder beim Anbau von Acker-
futter (Gras, Grünfutter, Leguminosen) verlängert sich der 
Zeitraum bis zum 15. November.

1. September Ab dem 1. September darf für die Stilllegung im Rahmen 
der Öko-Regelungen 1a eine Aussaat, die im nächsten Jahr 
zur Ernte führt, vorbereitet und durchgeführt oder der Auf-
wuchs durch Schafe/Ziegen beweidet werden. Abweichend 
hiervon darf ab dem 15. August auf diesen Brachen die 
Aussaat von Wintergerste oder Winterraps vorbereitet und 
durchgeführt werden. Für Blühstreifen/-flächen im Rahmen 
der Öko-Regelungen 1b darf eine Aussaat, die im Folgejahr 
zur Ernte führt, erst im zweiten Jahr, in dem der Blühstrei-
fen sich auf der Fläche befindet, erfolgen. 

noch 1. Septem-
ber

Eine Beweidung oder Mahd mit anschließender Abfuhr 
der im Rahmen der Öko-Regelungen 1d - Anlage von Alt-
grasstreifen angelegten Altgrasstreifen ist ab diesem Ter-
min möglich. Ein Mulchen ist nicht zulässig.

30. September Spätestmöglicher Termin für Antragsänderungen im Rah-
men des Flächenmonitorings

15. November Spätester Termin für die Einhaltung der Mindesttätigkeit 
von Bracheflächen und Streifen (Mähen, Mulchen, Häck-
seln der Fläche)

Mitte Dezember Voraussichtliche Auszahlung der Fördermaßnahmen: Som-
merweidehaltung, Ausgleichszulage benachteiligte Gebie-
te, Ausgleichszahlungen umweltspezifische Einschränkun-
gen

Ende Dezember Voraussichtliche Auszahlung der Direktzahlungen 2025 
(Flächen sowie Tiermaßnahmen)

31. Dezember Letzter Tag des Haltungszeitraums (Beginn am 1.Januar) 
von mindestens 0,3 bis maximal 1,4 raufutterfressenden 
GVE im Rahmen der Öko-Regelung 4 - Extensivierung des 
gesamten Dauergrünlands des Betriebs.
Im Rahmen der Mindestbodenbedeckung ist auf mindes-
tens 80 % der Ackerflächen sowie auf sämtlichen Dauer-
kulturflächen, die für Rebflächen und Obstbaumkulturen 
genutzt werden, eine Mindestbodenbedeckung bis zu die-
sem Tag sicherzustellen.
Fristende, bis zu dem Zwischenfrüchte und Untersaaten 
im Rahmen der Konditionalitätenregelung zum Frucht-
wechsel (GLÖZ 7) und zur Mindestbodenbedeckung 
(GLÖZ 6) auf der Fläche zu belassen sind. 

31. Januar 2026 Frist zur Abgabe der Monatsmeldungen für das Verpflich-
tungsjahr 2025 in der einjährigen Maßnahme Haltungs-
verfahren auf Stroh (nur für Schweinehalter relevant)
Einreichfrist der Anlage Viehbestand (Quartalsmeldung 3 
und 4) für die Maßnahme des Ökologischen Landbaus für 
die Auszahlungsanträge 2025

1. Februar 2026 Ende des Verpflichtungszeitraums zur Beibehaltung der 
Agrarumweltmaßnahme Stoppelbrache im Getreideanbau 
in weiter Reihe sofern die Option Stoppelbrache bean-
tragt wurde

bis 30. Juni 
2026

Voraussichtliche Auszahlung für bestimmte Agrarumwelt-/
Tierschutzmaßnahmen für den Bewilligungszeitraum 1.Ja-
nuar bis 31. Dezember 2025 sowie Auszahlung des Er-
schwernisausgleichs Pflanzenschutz
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Tiere. Regelungen zum Weidegang 
oder Besatzdichtefaktoren sind für 
diese Einkommensstützung nicht vor-
gesehen. Es müssen mindestens sechs 
Mutterschafe oder Mutterziegen bezie-
hungsweise mindestens drei Mutterkü-
he gehalten und beantragt werden, um 
diese Prämie in Anspruch nehmen zu 
können.

NEU: Bei Schafen und Ziegen zählen für 
die Förderung nur die weiblichen Tiere, 
die mindestens einmal gelammt haben. 
Die sogenannte Stichtagsregelung sowie 
die Vorgaben zum Mindestalter sind ent-
fallen. Für die Einzeltiere sind die jewei-
ligen Ohrmarkennummer anzugeben. 
Die Zahlung für Mutterschafe und -zie-
gen kann nur für Tiere bewilligt werden, 
die in der HIT-Datenbank gemeldet sind.

Auch bei den Mutterkühen wird auf die 
Einzeltierangaben in der HIT-Datenbank 
zu Förderzwecken zurückgegriffen. Die-
se sind vom Antragsteller fristgerecht zu 
aktualisieren. Es werden nur Mutterkuh-
halter gefördert, wenn der Betrieb keine 
Kuhmilch oder Kuhmilcherzeugnisse 
verkauft, siehe hierzu Seite 50.

NEU: Die Prämien für die Mutterschafe 
und -ziegen sind, ebenso wie für die 
Mutterkühe, in 2025 um rund 10 % an-
gehoben worden.

 ▶ Freiwillige Öko-Regelungen

Die Öko-Regelungen fördern gesondert 
freiwillig erbrachte Umweltleistungen. 
Eine Pflicht zur Teilnahme besteht 
nicht. Es gibt einen Katalog von Maß-
nahmen, aus denen die Landwirte ein-
zelne wählen können. Es können einzel-
ne Regelungen oder, in bestimmten 
Grenzen, kann eine Kombination von 
Maßnahmen durchgeführt werden.

Die Öko-Regelungen umfassen neben ei-
ner freiwilligen Flächenstilllegung auch 
die Anlage von Blühflächen auf Acker- 
und Dauerkulturflächen auf freiwillig er-
brachten Flächenstilllegungen, die Anlage 
von Altgrasstreifen auf Dauergrünland, 
den Anbau vielfältiger Kulturen, die Bei-
behaltung von Agroforstsystemen, eine 
gesamtbetriebliche Extensivierung des 
Dauergrünlands, eine extensive Dauer-
grünlandbewirtschaftung von einzelnen 
Flächen mit Nachweis von mindestens 
vier regionalen Kennarten, den Verzicht 
auf chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel auf bestimmten Flächen und 
die Anwendung bestimmter Landbewirt-
schaftungsmethoden in Natura-2000-Ge-
bieten. Für einige Öko-Regelungen haben 
sich Änderungen ergeben.

NEU: Bei den freiwilligen Brachen kön-
nen bis zu 8 % der Ackerfläche gefördert 
werden. Eine aktive Begrünung dieser 
Brachen kann nicht mehr mit Gras in 
Reinsaat erfolgen, es müssen mindestens 
fünf verschiedene, nicht verholzende, 
zweikeimblättrige Arten in der Saatmi-
schung enthalten sein. Entsprechende 
Saatgutbelege oder bei Eigenmischungen 
entsprechende Rückstellproben des ein-
gesetzten Saatguts sind für Kontrollzwe-
cke vorzuhalten. Bei der Anlage von Alt-
grasstreifen sind Anpassungen vorge-
nommen worden, die eine betriebliche 
Umsetzung dieser Öko-Regelung erleich-
tern. Bei der gesamtbetrieblichen Exten-
sivierung von Dauergrünland werden ab 
2025 auch Dam- und Rotwild berücksich-
tigt. Eine Teilnahme an der Ökoregelung 
5 – extensive Dauergrünlandbewirtschaf-
tung einzelner Flächen mit vier Kennar-
ten muss ab 2025 der Nachweis der 
Kennarten mittels einer Foto-App erfol-
gen. Genauere Angaben zu den Öko-Re-
gelungen gibt es ab Seite 42.

 ▶ Überblick über die Beträge der Direktzahlungen für 2025
Intervention (Maßnahme Direktzahlungen) Geplante, voraussichtliche Beträge (gerundet)
Einkommensgrundstützung 155 €/ha

Umverteilung erste 40 ha = 68 €/ha 
folgende 20 ha = 41 €/ha

Junglandwirte 134 €/ha
Mutterschafe /-ziegen 39 €/ha
Mutterkühe 88 €/ha

Öko-Regelung 1a  
– nicht produktives Ackerland

1 % bzw. bis zu 1 ha = 1300 €/ha 
1 % bis 2 % = 500 €/ha 
über 2 % bis 8 % = 300 €/ha

Öko-Regelung 1b 
– Blühstreifen Ackerland (nur auf ÖR-Brache) 200 €/ha

Öko-Regelung 1c  
– Blühstreifen in Dauerkulturen 200 €/ha

Öko-Regelung 1d  
– Altgrasstreifen auf Dauergrünland

1% bzw. bis zu 1 ha = 900 €/ha 
über 1 % bis 3 % = 400 €/ha 
über 3 % bis 6 % = 200 €/ha

Öko-Regelung 2  
– Vielfältige Kulturen 60 €/ha

Öko-Regelung 3  
– Agroforst 200 €/ha

Öko-Regelung 4  
– Extensives Dauergrünland 100 €/ha

Öko-Regelung 5  
– Bewirtschaftung Dauergrünland mit Kennarten 225 €/ha

Öko-Regelung 6  
–  Verzicht Pflanzenschutz  

Acker/Dauerkulturen  
Ackerfutterbau

 
 
150 €/ha 
50 €/ha

Öko-Regelung 7  
– Bewirtschaftung Natura 2000 40 €/ha

Auch für Flächen, auf denen Agri-PV-Anlagen stehen, können nun Prämien beantragt werden.
 Foto: imago/Sven Simon
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 ▶ Konditionalität ist Pflicht

Im Rahmen der Konditionalität sind 
bestimmte Auflagen einzuhalten. Die-
se Anforderungen umfassen neben den 
Grundanforderungen an den landwirt-
schaftlichen Betrieb auch weitere, zu-
sätzliche Anforderungen zum Erhalt 
der Flächen in einem guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand 
(GLÖZ). Die Erbringung dieser Anfor-
derungen ist Grundvoraussetzung für 
den Erhalt der Direktzahlungen und 
weiterer Agrarumwelt- oder Tierwohl-
maßnahmen.

NEU: Ab 2025 gilt für Betriebe mit bis 
zu 10 ha Betriebsfläche, dass diese 
Antragsteller zwar weiterhin den Vor-
schriften der Konditionalitäten unter-
liegen, aber keine diesbezüglichen 
Kontrollen durchgeführt und auch kei-
ne Sanktionen in diesem Bereich mehr 
verhängt werden. Der Verzicht auf 
Kontrollen umfasst jedoch nur den Be-
reich der Einhaltung der Konditionali-
tät, weiterhin gibt es Kontrollen und 
Sanktionen in den weiteren Förderbe-
reiche wie beispielsweise den Flächen 
oder den Tieren.

NEU: Ab diesem Jahr gelten im Rah-
men der Konditionalität auch die ge-
setzlichen Vorschriften zur Einhaltung 
der sozialen Konditionalität. Hierbei 
handelt es sich um Regelungen zur 
Einhaltung des Arbeitsschutzes und 
des Arbeitsrechts. Es ist wichtig, dass 
die entsprechende Einhaltung der Vor-
schriften im Betrieb ausreichend do-
kumentiert wird, um diese im Falle ei-
ner Kontrolle vorzulegen, siehe auch 
Seite 40. Die Regelung des Kontroll-
verzichts für die Betriebe unter 10 ha 
Betriebsfläche gilt nicht für die soziale 
Konditionalität.

Ein Abbrennen von Stoppelfeldern ist 
ebenso wie die unerlaubte Beseitigung 
von Landschaftselementen nicht zuläs-
sig. Es gelten auch weiterhin die Rege-
lungen zum Erosionsschutz für be-
stimmte Flächen, die als erosionsge-
fährdet eingestuft sind. Für solche Flä-
chen werden in erster Linie die Zeit-
räume für die Bodenbearbeitung gere-
gelt. Die betreffenden Flächen sind im 
ELAN-Programm hinterlegt.

NEU: Für zertifizierte ökologisch wirt-
schaftende Betriebe bestehen ab die-

sem Jahr Ausnahmen hinsichtlich des 
Pflugverbots.

Im Rahmen der Konditionalität sind 
Pufferstreifen entlang von Wasserläu-
fen anzulegen. Auf diesen Streifen gilt 
ein Verbot der Ausbringung von Pflan-
zenschutzmitteln, ein Verbot des Ein-
satzes von Bioziden sowie ein Verbot 
der Düngung in einem Abstand von 
3 m zu Gewässern. Eine Flächenbe-
wirtschaftung ohne Pflanzenschutz-
mitteleinsatz ist auf diesen Streifen 
gestattet.

 ▶ Dauergrünland  
wird geschützt

Weiterhin gibt es Regelungen zum Er-
halt des Dauergrünlands sowie zum 
besonderen Schutz des umweltsensi-
blen Dauergrünlands. Die Kulisse für 
das umweltsensible Dauergrünland 
umfasst Natura-2000-Gebiete und Vo-
gelschutzgebiete. Eine Umwandlung 
von Dauergrünland ist genehmigungs-
pflichtig und führt bei Verstößen zu 
einer Rückumwandlungspflicht, siehe 
hierzu Seite 53.
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Kannst Du Dir sparen!
Leistungsstarker Schutz mit
Getreidefungiziden von Bayer.
Auch unter schwierigen
Bedingungen.

www.agrar.bayer.de
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

LEISTU
NG

DIE SICH

LOHNT
!

UNSCHLAGBARE
VORTEILE

IN DER FORMULIERUNG

_0M7HD_8795.pdf; s1; (210.00 x 148.00 mm); 15.Jan 2025 16:00:35; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



10 | FÖRDERUNG IM ÜBERBLICK

Wo es Hilfe und Antworten gibt
Gibt es Fragen rund um das Antrags-
verfahren oder zu einzelnen Förder-
maßnahmen, so steht Ihnen auch die-
ses Jahr wieder die Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen als zu-
verlässiger Partner zur Verfügung.

Die Kreisstellen bieten allen Antrag-
stellern kompetente, gebührenpflichti-
ge Mithilfe bei der Antragstellung an. 
Aufgrund der hohen Nachfrage durch 
die Landwirte sollte jedoch frühzeitig 
ein Termin mit der Kreisstelle verein-
bart werden. Häufig können Fragen 
bereits telefonisch geklärt werden 
oder eine Mithilfe kann über eine In-
ternetanwendung erfolgen. In der Re-

gel sind in den ersten vier Wochen der 
Antragstellung noch eher Termine zu 
bekommen als zum Ende der Antrags-
frist am 15. Mai. Dann stehen nur noch 
wenige Termine für die Mithilfe zur 
Verfügung und es besteht die Gefahr, 
dass der Landwirt gegebenenfalls oh-
ne Hilfe der Kreisstelle die Antragstel-
lung durchführen muss. Durch die Vor-
abprüfung und den Einsatz des Flä-
chenmonitoringverfahrens lassen sich 
in einem bestimmten Rahmen auch 
noch nachträglich Fehler bei der Bean-
tragung sanktionsfrei korrigieren. Es 
ist also von Vorteil, den Antrag mög-
lichst frühzeitig zu stellen.

Für telefonische Rückfragen stehen die 
Kreisstellen von montags bis donners-
tags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und 
freitags von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung. 
Die Telefonnummern finden Sie unter: 
www.landwirtschaftskammer.de in der 
Rubrik Wegweiser unter Kreisstellen.

Als weiteres Angebot ist wieder eine 
zentrale Telefon-Hotline eingerichtet 
worden. Diese Telefon-Hotline steht für 
allgemeine Fragen, aber auch bei techni-
schen Problemen mit dem ELAN-Pro-
gramm zu den oben genannten Zeiten 
unter der Nummer 02 51/2  37  62 01 zur 
Verfügung. Diese Hotline kann jedoch 
nicht die Mithilfe bei der Antragstellung 
bieten, wie sie im Rahmen eines persön-

lichen Termins bei der Kreisstelle geleis-
tet wird.

Zu beachten ist, dass technische Stö-
rungen trotz der größtmöglichen Sorg-
falt durch die EU-Zahlstelle vereinzelt 
auftreten können. Innerhalb des Zeit-
fensters, in dem auch die zentrale Tele-
fon-Hotline angeboten wird, werden 
diese auch möglichst umgehend beho-
ben. Außerhalb dieser Zeiten kann es 
zu Verzögerungen kommen.

Des Weiteren gibt es umfangreiche 
 Informationen rund um die Prämien 
und die dazugehörigen Antragsver-
fahren im Internet unter www.
landwirtschaftskammer.de in der Rubrik 
Förderung. Dort sind auch erklärende Tu-
torials rund um ELAN aufrufbar. Die Vi-
deos gibt es auch direkt im YouTube-Ka-
nal der Landwirtschaftskammer NRW in 
der Playlist ELAN. Die Videos haben sich 
in den letzten Jahren als besonders hilf-
reich erwiesen, da dort anschaulich ins-
besondere die Handhabung der GIS-
Werkzeuge demonstriert wird.

Sollte kein PC oder keine Internetver-
bindung zur Antragstellung zur Verfü-
gung stehen, so wenden Sie sich in 
diesem Fall an Ihre zuständige Kreis-
stelle, da keine Möglichkeit besteht, 
einen Antrag über Papierformulare zu 
stellen. Roger Michalczyk

Hilfe beim Flächenantrag ist nur so weit entfernt wie der 
nächste Telefonhörer. Für ausführlichere Unterstützung ist es 
ratsam, frühzeitig einen Termin mit den Beratern der Kammer 
auszumachen. Foto: landpixel

NEU: Eine Umwandlung in eine nicht 
landwirtschaftlich genutzte Fläche ist 
ab 2025 genehmigungsfrei. Ebenso 
kann bei Pflegeumbrüchen von Dauer-
grünland auf die zustimmende Eigen-
tümererklärung verzichtet werden.

 ▶ Moorgebiete besonders 
geschützt

Für Moor- und Feuchtgebiete gilt ein 
besonderer Schutz. Entsprechend be-
stehen bestimmte Bewirtschaftungs-
auflagen. Für diese Gebiete ist ein 
Mindestschutz festgelegt, der ein 
Pflugverbot und Umwandlungsgebot 
von Dauergrünland sowie ein Um-
wandlungsverbot von Dauerkulturen 
in Acker umfasst.

NEU: Die Umwandlung bestimmter 
Dauerkulturen, beispielsweise Spar-
gel, Miscanthus oder Rhabarber, ist ab 
diesem Jahr zulässig. Des Weiteren be-
stehen die Regelungen zur Entwässe-
rung der Flächen fort. Die Genehmi-
gungspflicht für die erstmalige Ent-
wässerung von landwirtschaftlichen 

Flächen sowie für die Erneuerung und 
Instandsetzung vorhandener Entwäs-
serungsanlagen in Moor- und Feucht-
gebieten bleibt erhalten, siehe hierzu 
Seite 32.

 ▶ Mindestmaß an 
Bodenbedeckung

Wie schon im vergangenen Jahr sind 
die Vorgaben zur Mindestbodenbede-
ckung einzuhalten. Mindestens 80 % 
der Ackerflächen müsen eine Boden-
bedeckung aufweisen, für die restli-
chen 20 % der Ackerfläche gilt dies 
nicht; diese können schwarz oder un-
bedeckt bleiben.

NEU: Es wird weitgehend auf ein fes-
tes Datum für den Beginn des Zeit-
raums verzichtet, in dem eine Min-
destbedeckung des Bodens zu gewähr-
leisten ist. Zwischenfrüchte sollen da-
bei zum frühesten möglichen Zeit-
punkt nach der Ernte der Hauptkultur 
nach guter fachlicher Praxis ausge-
bracht werden und bis zum 31. Dezem-
ber auf der Fläche verbleiben. Auch 

der Zeitraum für die weiteren Maßnah-
men, die der Mindestbodenbedeckung 
dienen, zum Beispiel Stoppelbrache, 
nicht wendende, mulchende Bodenbe-
arbeitung, Abdeckungen oder Begrü-
nungen, endet am 31. Dezember des 
Jahres. Hierzu stehen auf Seite 32 wei-
tere Informationen.

 ▶ Fruchtwechsel bei 
Ackerfrüchten

Die Regelungen zur Einhaltung eines 
Fruchtwechsels sind in diesem Jahr an-
gepasst worden und sollen die Umset-
zung der Vorgaben vereinfachen.

NEU: An die Stelle der bislang vorge-
gebenen Jährlichkeit und gedanklichen 
Dreiteilung des Ackerlandes gelten 
nun neue Grundsätze:

 # Fruchtwechsel auf Flächen: Jede 
Fläche des Ackerlandes muss inner-
halb von drei aufeinanderfolgen-
den Jahren mit mindestens zwei 
unterschiedlichen Hauptkulturen 
bestellt werden.

Ratgeber Förderung 2025
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 # Fruchtwechsel auf Betriebsebene: 

Auf mindestens 33 % des gesamten 
Ackerlandes eines Betriebs muss 
die Hauptkultur jährlich gewechselt 
oder dazwischen eine Zwischen-
frucht (auch als Untersaat) ange-
baut werden, die mindestens bis 
zum Ablauf des 31. Dezember auf 
der Fläche vorhanden ist.

Diese Verpflichtungen gelten unab-
hängig voneinander, parallel und flä-
chenbezogen. Sie müssen auch dann 
eingehalten werden, wenn eine Fläche 
den Bewirtschafter wechselt. Mais-
mischkulturen werden ab dem An-
tragsjahr 2026 als Hauptkultur Mais 
eingestuft. Die Einstufung von Mais-
mischkulturen als Mais gilt nicht rück-
wirkend. Für die Jahre 2024 und 2025 
werden die Maismischkulturen bei der 
Betrachtung der drei für den Frucht-
wechsel zu vergleichenden Jahre wei-
terhin nicht als Mais gewertet.

Diese Vorschriften zum Fruchtwechsel 
gelten nicht bei bestimmten Kulturen, 
beispielsweise mehrjährigen Kulturen 
oder Grasanbau, siehe hierzu Seite 32.

 ▶ Pflicht zur Stilllegung 
entfällt

NEU: Die Verpflichtung, einen Anteil in 
Höhe von mindestens 4 % der bewirt-
schafteten Ackerfläche als nicht pro-
duktive Fläche stillzulegen, ist ab 
2025 ersatzlos entfallen.

 ▶ Regelungen für Brachen

Für alle Ackerbrachen gilt generell, 
dass Mähen, Mulchen oder ein Um-
bruch zu Pflegezwecken mit anschlie-
ßender Einsaat vom 1. April bis zum 
15. August nicht zulässig ist. Eine Aus-
nahme besteht, wenn ein Umbruch 
oder eine Bodenbearbeitung im Rah-
men einer zeitnahen aktiven Begrü-
nung von Blühstreifen und -flächen 
vorgenommen wird. Innerhalb dieses 
Zeitraums darf auch keine Mahd oder 
sonstiges Zerkleinern des Aufwuchses 
einer aus der Produktion genommenen 
Grünlandfläche erfolgen. Diese Rege-
lung gilt auch für Bejagungsschneisen, 
das heißt, auch diese Flächenteile 
müssen der Selbstbegrünung überlas-
sen oder aktiv begrünt werden und es 
darf vom 1. April bis zum 15. August 
keine Mahd, kein Umbruch oder kein 
Mulchen erfolgen. Zu diesen Auflagen 
und Terminen gibt es für einzelne Ag-
rarumweltmaßnahmen (AUM) Ausnah-
men, es gelten dann die dortigen Ter-
mine und Auflagen zur Begrünung.

NEU: Die aktive Begrünung einer Bra-
che durch Aussaat darf nicht alleine 
durch Gräser oder durch Reinsaat ei-
ner landwirtschaftlichen Kulturpflanze 
erfolgen. Es muss immer eine Mi-
schung mit einer weiteren Pflanzenart 
ausgebracht werden.

 ▶ Agrarumweltmaßnahmen 
und Co.

Auch in diesem Jahr können wieder An-
träge mittels ELAN für die Bewilligung 
von Agrarumweltmaßnahmen und des 
ökologischen Landbaus gestellt werden.

NEU: Die Bewilligungen der neuen 
Grundanträge im Jahr 2025 können je-
doch nur noch für einen vierjährigen 
Verpflichtungszeitraum erfolgen. In 
diesem Jahr liegt die einzelbetriebli-
che Bewilligungsobergrenze für die 
Maßnahme Buntbrache bei maximal 
10 % der Acker- und Dauerkulturflä-
chen des Betriebs und maximal 3 ha. 
Für die Maßnahme der Anlage von 
Uferrandstreifen gilt die betriebliche 
Obergrenze von 3 ha.

Für die Agrarumweltmaßnahmen An-
bau mehrjähriger Wildpflanzen, Anla-
ge mehrjähriger Buntbrachen, Anlage 
von Erosionsschutzstreifen und Anlage 
von Uferrandstreifen ist eine flächen-
gebundene Beantragung notwendig, 
das heißt, schon beim Grundantrags-
verfahren sind die einzelnen zu be-
rücksichtigenden Flächen zu benen-
nen. Für Einzelheiten zu den Agrarum-
weltmaßnahmen siehe Seite 63.

NEU: Bei der Ausgleichszulage für be-
nachteiligte Gebiete werden ab 2025 die 

Flächenzahlungen auf das sogenannte 
Belegenheitsprinzip umgestellt. Somit 
können nur noch Flächen innerhalb von 
NRW gefördert werden. Sollten Flächen 
außerhalb von NRW bewirtschaftet wer-
den, so sind diese in dem Bundesland zu 
beantragen, in dem die betreffenden 
Flächen liegen, siehe Seite 60.

 ▶ Kommunikation  
nur noch digital

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben hat 
die Kommunikation zwischen den An-
tragstellern und der EU-Zahlstelle bei 

E-Mail-Adresse 
nicht vergessen
Im Rahmen der Einführung der neuen Agrarreform ist 
eine elektronische Kommunikation mit den Antragstel-
lenden verpflichtend geworden. Dies geht nicht ohne 
eine aktuelle E-Mail-Adresse. Sie ist für eine digitalisier-
te Kommunikation erforderlich und eine verpflichtende 
Angabe im Sammelantrag. Die E-Mail-Adresse wird das 
gesamte Jahr über benötigt: So werden die Antragstel-
lenden beispielsweise mittels der E-Mail-Adresse auf 
die Ergebnisse von bestimmten Kontrollen oder auch 
über die Einstellung der Auszahlungsbescheide in das 
ELAN-Programm informiert. Ebenso wird die Benach-
richtigung über den Eingang des Antrags bei der EU-
Zahlstelle an die E-Mail-Adresse geschickt.

Es ist also im eigenen Interesse, auf eine aktuelle und 
zutreffende E-Mail-Adresse im Antrag zu achten. Eine 
vorhandene Adresse ist hinsichtlich der Aktualität sowie 
der korrekten Schreibweise zu überprüfen und gegebe-
nenfalls zu korrigieren, eine fehlende E-Mail-Adresse ist 
in jedem Fall zu ergänzen. Roger Michalczyk

Prämienberechtigt 
sind nach wie vor nur 
aktive Landwirte. 
Der Nachweis kann 
dabei auf verschiede-
nen Wegen erfolgen.
Foto: imago/
McPHOTO
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der Landwirtschaftskammer aus-
schließlich elektronisch zu erfolgen. 
Die Antragstellung kann nur online 
mittels des ELAN-Programms durchge-
führt werden. Dort sind die benötigten 
Daten, wie beispielsweise die Vorjah-
resdaten, Gebietskulissen und Luft-
bildkarten, hinterlegt. Computerge-
stützte Prüfungen und hinterlegte Hin-
weise helfen, eine fehlerhafte Antrag-
stellung zu vermeiden.

Das Antragsverfahren läuft mittels des 
ELAN-Programms zur geobasierten, 
elektronischen Flächenbeantragung 
und umfasst auch die Möglichkeit, Do-

kumente und Nachweise elektronisch 
zu übermitteln. Hierzu ist ein elektro-
nisches Antragstellerpostfach in die 
ELAN-Anwendung integriert worden. 
Sollten beispielsweise neue Flächen 
im Antrag aufgenommen werden, so 
sind für diese Flächen die benötigten 
Nachweise, zum Beispiel Pachtverträ-
ge, im Rahmen der Antragstellung zeit-
gleich mit hochzuladen. Im Antragstel-
lerpostfach werden auch Bescheide 
und Anhörungen hinterlegt. Eine ent-
sprechende E-Mail weist dann auf die 
Abrufmöglichkeit hin.

Nach der elektronischen Antragsein-
reichung wird automatisiert an die im 
Antrag angegebene E-Mailadresse eine 
Bestätigungsmail gesendet. Es emp-
fiehlt sich im eigenen Interesse, spä-
testens rechtzeitig vor Ablauf der An-
tragsfrist die ordnungsgemäße Einrei-
chung des Antrags anhand dieser Mail 
zu überprüfen.

 ▶ Kontrolle per Satellit

Auch in Nordrhein-Westfalen wird ein 
Großteil der Vor-Ort-Kontrollen an-
hand des Flächenmonitorings durch-
geführt. Hierbei werden mit Satelliten 
und der dazugehörigen digitalen Tech-
nik alle beantragten Flächen über-
wacht. Die klassische Vor-Ort-Kontrol-
le wird nur noch in Zweifelsfällen so-
wie zur Überprüfung der Einhaltung 
von Auflagen durchgeführt.

Auch ein Teil der Regelung zu den Kon-
ditionalitäten wird für alle Flächen im 
Rahmen von computergestützten Ver-
waltungskontrollen geprüft. Davon be-
troffen sind im Rahmen der Konditio-
nalität die Regelungen zur Erhaltung 
des Dauergrünlands, die Einhaltung 
des Fruchtwechsels und die Mindest-
stilllegung.

 ▶ Betriebswechsel oder 
erstmalige Antragstellung?

Sollte ein Wechsel in der Betriebsfüh-
rung vorliegen oder erstmalig ein An-
trag gestellt werden, so ist rechtzeitig 
vor der Antragstellung die Kreisstelle 
der Landwirtschaftskammer zu infor-
mieren, damit der benötigte Zugang 
zum ELAN-Programm eingerichtet wer-
den kann. Diese Freischaltung beinhal-
tet auch unter Umständen die Zuteilung 
einer ZID-Registriernummer mit dazu-
gehöriger PIN und einer gültigen Unter-
nehmernummer. Die Bereitstellung die-
ser Daten nimmt in der Regel mehrere 
Tage in Anspruch. Antragsteller sollten 
diese Zeit unbedingt beachten, da die 

Antragsfrist auch bei fehlenden Zu-
gangsdaten nicht verlängert werden 
kann. Der Tipp lautet: Melden Sie sich 
bei Betriebswechseln oder erstmaliger 
Antragstellung frühzeitig bei Ihrer 
Kreisstelle – je früher, desto besser.

 ▶ Fristen nicht versäumen

Das ELAN-Programm wird zum 
15. März für die Antragstellung freige-
schaltet. Nachweise in Papierform 
sind digital über ELAN als eingescann-
te PDF-Datei einzureichen. Die Antrag-
stellung hat bis zum 15. Mai zu erfol-
gen. Einzelne Flächen können dann 
ohne Kürzung bis zum 31. Mai noch 
nachträglich beantragt werden. Bis zu 
diesem Termin können auch noch An-
träge unter Anwendung einer Kürzung 
der Prämiensumme (1 % pro Tag der 
Verspätung) eingereicht werden. Nach 
dem 31. Mai eingehende Anträge und 
Nachmeldungen von beantragten Flä-
chen gelten als verspätet und müssen 
abgelehnt werden.

Dieser Zeitraum bis zum 31. Mai gilt 
nicht für die Tierprämien. Hier kann 
nur bis zum 15. Mai ein Antrag einge-
reicht werden, eine spätere Frist bis 
zum 31. Mai, wie bei den Flächen, ist 
nicht gegeben.

 ▶ Wann kommen die 
Prämien?

Im Sommer und Herbst erfolgen die vor-
geschriebenen Verwaltungs- und Vor-
Ort-Kontrollen und die Antragsteller 
werden über die Ergebnisse des ganz-
jährigen Flächenmonitorings unterrich-
tet. Die Auszahlung der Direktzahlungen 
ist für Ende Dezember vorgesehen, ein 
genauer Termin wird dann im Spät-
herbst durch das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft für 
jedes Land festgelegt. Die Auszahlungen 
der Agrarumweltprogramme und Tier-
wohlmaßnahmen im Rahmen der zwei-
ten Säule sollen voraussichtlich im ers-
ten Halbjahr des Jahres 2026 erfolgen.

Die Mitgliedstaaten sind nach EU-
rechtlichen Regelungen verpflichtet, 
jedes Jahr alle Empfänger von EU-       
finanzierten Agrarzahlungen durch die 
Zahlstellen der Länder im Internet zu 
veröffentlichen. Hierbei ist neben der 
namentlichen Nennung des Empfän-
gers auch die Höhe der Prämienzah-
lungen der Direktzahlungen und Agrar-
umweltprogramme samt einer kurzen 
fachlichen Erläuterung veröffentlicht. 
Ein entsprechendes Merkblatt ist dem 
ELAN-Antrag zu entnehmen.  

Anmeldung nur mit PIN
Neben der ZID-Registriernummer wird für die Anmel-
dung im ELAN-Programm auch eine persönliche PIN 
benötigt. Diese PIN wurde ursprünglich mit der Regis-
triernummer bei der Erteilung dieser Nummer mitge-
teilt und ist in der HIT/ZID-Datenbank oder direkt in 
ELAN nach Ablauf der Gültigkeit zu ändern.

Aber was ist zu tun, wenn ich diese PIN vergessen ha-
be? Eine neue PIN kann direkt in der HIT-Datenbank 
(www.hi-tier.de) bestellt werden. Hierfür ist es nicht 
nötig, mit der Tierseuchenkasse, der EU-Zahlstelle oder 
den Kreisstellen der Landwirtschaftskammer NRW Kon-
takt aufzunehmen, da dort die benötigte PIN nicht ver-
geben werden kann.

Die Beantragung der PIN kann nur noch online erfolgen. 
Die Vergabe ist in der Regel recht unkompliziert und 
schnell erledigt. Im Rahmen der Anmeldeverfahrens 
steht Ihnen eine Schaltfläche „PIN vergessen – PIN-   
Anforderung“ zu diesem Zweck zur Verfügung.

In der aufzurufenden Eingabemaske sind dann die ent-
sprechenden Daten zu erfassen. Hierzu sind die Regist-
riernummer und der Name des Betriebs, so wie in der 
HIT/ZID-Datenbank hinterlegt, einzugeben und mittels 
Button ist der Postversand zu wählen. Im Anschluss ist 
der Button „PIN anfordern“ zu betätigen. Es ist darauf 
zu achten, dass nach der Bestellung der PIN der Hin-
weis erscheint, dass dieser innerhalb von zwei bis drei 
Tagen bei Ihnen eingeht. Erst wenn diese Meldung er-
scheint, ist die Bestellung ordnungsgemäß registriert 
worden. Die PIN wird am gleichen oder – bei Bestellung 
am Nachmittag – am nächsten Werktag versendet. 
Wenn die neue PIN postalisch zugestellt wurde, tragen 
Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in der HIT ein, um zukünf-
tig eine neue PIN per E-Mail übermittelt zu bekommen. 
Sollte die Hinterlegung der E-Mail-Adresse schon zu ei-
nem früheren Zeitpunkt erfolgt sein, wird die neue PIN 
direkt an die E-Mail-Adresse übermittelt.

Eine Anleitung zur PIN-Vergabe finden Sie auch im Inter-
netangebot der Landwirtschaftskammer unter Förderung 
und dort in der Rubrik Elektronischer Antrag (ELAN) 
(https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/
elan/index.htm) im Absatz „Beantragung einer neuen 
PIN oder abgelaufene PIN“. Roger Michalczyk
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Sämtliche bewirtschafteten Flächen 
und Landschaftselemente (LE) müssen 
vollständig in digitaler Form und gra-
fisch im Sammelantrag erfasst werden. 
Auch Flächen, die außerhalb der Lan-
desgrenze von NRW bewirtschaftet 
werden, sind zu erfassen. Gesetzlich 
vorgeschrieben ist eine geodatenba-
sierte Erfassung jeder bewirtschafte-
ten Fläche. Landwirtschaftliche Nutz-
flächen, die nicht angegeben werden, 
führen zu Kürzungen und Sanktionen.

Neben den Antragsformularen zu den 
einzelnen Fördermaßnahmen enthält die 
Antragssoftware ELAN das Flächenver-
zeichnis mit den vorbelegten Flächenda-
ten aus dem Antragsverfahren 2024 zum 
Stand Januar 2025. Bei der automati-
schen Übernahme der Vorjahresdaten 
sind die Angaben gründlich zu überprü-
fen und gegebenenfalls notwendige Kor-
rekturen und Ergänzungen vorzuneh-
men. Beispielsweise müssen Schlagän-
derungen berücksichtigt, neu hinzuge-
kommene Flächen aufgenommen und 
nicht mehr bewirtschaftete Flächen ge-
löscht werden. Eine ungeprüfte Über-
nahme der vorgegebenen Flächendaten 
kann zu Fehlern im Antrag und später 
bei Kontrollen zu Beanstandungen und 
zu empfindlichen Sanktionen führen.

Flächen in anderen Mitgliedstaaten 
der EU sind nicht im Flächenverzeich-

nis anzugeben. Diese Flächen können 
nur in dem jeweiligen Mitgliedstaat 
beantragt werden. Im Flächenver-
zeichnis ist aber zwingend die gesam-
te in der Bundesrepublik Deutschland 
liegende landwirtschaftlich bewirt-
schaftete Eigentums- und Pachtfläche 
des Betriebs aufzuführen. Verpachtete 
Flächen, die sich nicht in eigener Be-
wirtschaftung befinden, sind nicht zu 
berücksichtigen.

Die bewirtschafteten Schläge und 
Teilschläge sind im ELAN-Programm 
unter „Sammelantrag – GIS“ einzu-
zeichnen. Alle bewirtschafteten Flä-
chen müssen schlagweise unter Be-
zug des Feldblocks im Flächenver-
zeichnis aufgeführt werden. Das Feld-
blocksystem wird in NRW zur Identi-
fizierung und Lagebestimmung von 
beantragten Flächen eingesetzt. Die 
Feldblockgröße stellt die verbindliche 
Bezugsgröße für das Flächenverzeich-
nis dar und gibt die maximale Ober-
grenze der beantragbaren landwirt-
schaftlichen Nutzungsgröße ohne LE 
wieder. Hierbei können keine Tole-
ranzen angewandt werden. Um Flä-
chen grafisch einfacher in die jeweili-
gen Antragssysteme anderer Bundes-
länder zu übertragen, können Sie in 
der Software ELAN-NRW auf die Ex-
port- und Importfunktionen der GIS-
Anwendung zurückgreifen.

 ▶ Neue Flächen aufnehmen

Die Antragsteller, die in diesem Jahr für 
neue Flächen einen Flächennachweis 
erbringen müssen, haben vor der ei-
gentlichen Antragstellung die Feldblö-
cke zu ermitteln, die für sie zutreffen. 
Sind die benötigten Angaben der Flä-
chenidentifikation nicht bekannt, kön-
nen Antragsteller diese selbst im Inter-
net mithilfe des Programms TIM-online 
des Landes NRW suchen, siehe Seite 48.

Sobald die Bezeichnung des neuen 
Feldblocks bekannt ist, kann der Flä-
chenidentifikator (FLIK) im Flächenver-
zeichnis des ELAN-Programms erfasst 
und das entsprechende Luftbild gela-
den werden. Sollte nur die Lage des 
neuen Feldblocks bekannt sein, da er 
zum Beispiel neben einem beantragten 
Feldblock liegt, kann das Nachladen 
des neuen Feldblocks auch ohne Be-
zeichnung per Mausklick erfolgen. Wei-
tere Informationen sind dem Handbuch 
im ELAN-Programm zu entnehmen.

Im Flächenverzeichnis sind alle Flächen 
anzugeben, die der Antragsteller zum 
diesjährigen Stichtag 15. Mai bewirt-
schaftet. In die ersten Spalten des Flä-
chenverzeichnisses gehören die Anga-
ben der Feldblöcke, in denen die Flä-
chen bewirtschaftet werden. Unver-
zichtbare Basis der Flächenbeantragung 
bildet der Flächenidentifikator (FLIK). 
Für die Flächen, die außerhalb von NRW 
liegen, sind die jeweils länderspezifi-
schen FLIK erforderlich. Diese Angaben 
müssen, sofern nicht bekannt, bei den 
zuständigen Ämtern der betreffenden 
Bundesländer erfragt werden.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und 
der weiteren Datenverarbeitung sind 
die Feldblöcke mit einer laufenden 
Nummer versehen, die bei neu hinzu-
kommenden Feldblöcken entsprechend 
im Flächenverzeichnis fortgeführt wer-
den muss. Diese laufende Nummer 
wird im ELAN-Programm automatisch 
vergeben. Wird ein vorgeblendeter 
Feldblock nicht mehr bewirtschaftet, 
so ist dieser zu löschen. Die Feldblock-
identifikation (FLIK) wird im Flächen-
verzeichnis eingeblendet und kann 
sich aufgrund der Luftbildaktualisie-
rungen gegenüber dem letztjährig ge-
stellten Antrag geändert haben. Die 
Gesamtgröße des Feldblocks, ohne 

Schlaggröße, Schlagbezeichnung und Fruchtart – das sind nur 
einige Angaben, die im Flächenverzeichnis zu berücksichtigen 
sind. Hilfreich ist dabei die Möglichkeit, in ELAN Flächendaten 
aus dem Vorjahr zu übernehmen und zu aktualisieren.
 Foto: imago/photothek

Sorgfalt ist gefragt
Ohne sorgfältig geführtes Flächenverzeichnis geht beim Sammelan-
trag nichts. Es ist Grundvoraussetzung für den Erhalt von Direkt-
zahlungen sowie für die Agrarumweltmaßnahmen. Tipps von Roger 
Michalczyk und Jana Schniedergers, wie Sie Fehler vermeiden.
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 dazugehörende LE, wird automatisch in 
Hektar mit vier Nachkommastellen an-
gegeben. Im Rahmen der Überprüfung 
von Feldblockgrenzen aufgrund neuer 
Luftbilder oder im Rahmen von Vor-Ort-
Kontrollen können die Größenangaben 
von den Vorjahresdaten abweichen.

 ▶ Beihilfefähigkeit beachten

Der Betriebsinhaber muss entscheiden, 
ob die angegebenen Flächen für die Ein-
kommensgrundstützung (Anlage A) be-
antragt werden sollen. Es ist zu beach-
ten, dass gegebenenfalls nicht alle Flä-
chen für die Einkommensgrundstützung 
beantragt werden können. Gründe hier-
für können die Nichterreichung der Min-
destschlaggröße in Höhe von 0,1 ha sein, 
eine nicht beihilfefähige Nutzung der 
Fläche oder die Tatsache, dass die Flä-
chen nicht über das gesamte Kalender-
jahr für die landwirtschaftliche Produkti-
on zur Verfügung stehen, siehe Seite 22 .

Die Direktzahlungen werden im Grund-
satz nur für Flächen gezahlt, die land-
wirtschaftlich genutzt werden können 
und bewirtschaftet werden. Entschei-
dend ist dabei der Erhalt der Flächen in 
einem guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand. In der Regel sind 
Flächen, die nicht landwirtschaftlich ge-
nutzt werden, auch nicht beihilfefähig.

Da alle bewirtschafteten Flächen, ob bei-
hilfefähig oder nicht, im Flächenverzeich-
nis aufgeführt werden müssen, ist die 
Spalte „Beihilfefähigkeit“ im Flächenver-
zeichnis aufgeführt. In dieser Spalte ist in 
ELAN für jede Fläche die generelle Bei-
hilfefähigkeit einer Fläche markiert wor-
den. Wird jedoch eine Fläche angegeben, 
die nicht beihilfefähig ist, so ist der Ha-
ken für die betreffende Fläche in dieser 
Spalte zu entfernen. Nicht beihilfefähig 
ist zum Beispiel, wenn die Flächengröße 

kleiner als die Mindestschlaggröße ist 
oder es absehbar ist, dass die Fläche 
nicht mehr das gesamte Jahr der Land-
wirtschaft zur Verfügung steht, da es sich 
um Baugebiet handelt. Ein Entfernen des 
Kennzeichens für Beihilfefähigkeit führt 
dazu, dass diese Fläche dann in keiner 
Maßnahme berücksichtigt wird.

Die Landschaftselemente (LE) gehören 
als Teil der Parzelle zum beihilfefähigen 
Schlag. Grenzen diese LE an zwei vom 
Betriebsinhaber bewirtschaftete Dauer-
grünland-, Dauerkultur- oder Ackerflä-
chen, so muss er sich entscheiden, wel-
cher Fläche er das LE zuordnet. Die bei-
hilfefähigen LE gelten beispielsweise als 
Ackerland, wenn sie Bestandteil eines 
Ackerschlags sind. Die Summe der Flä-
chengröße der Ackerparzelle und des LE 
ergeben die sogenannte Bruttogröße. 
Diese hat Auswirkungen auf die Ver-
pflichtungen der Konditionalitäten- und 
Öko-Regelungen. Weitere Informationen 
zu Landschaftselementen auf Seite 26 .

 ▶ Kulturen flächengenau 
angeben

Die Liste der zulässigen Fruchtarten ist 
durch die Bestimmungen des Konditio-
nalitätenfruchtwechsels recht umfang-
reich, da die jeweiligen einzelnen Kultu-
ren für die Einhaltung der Bestimmun-
gen benötigt werden. Neben der Code-
angabe und der Bezeichnung der Frucht-
art sind auch Angaben zur Flächenkate-
gorie wie AL für Acker, DK für Dauerkul-
tur oder DGL für Dauergrünland und zur 
Systematik des Fruchtwechsels enthal-
ten. Diese Systematik gibt an, welche 
angebauten Fruchtarten im Rahmen des 
Fruchtwechsels als eine Kultur angese-
hen werden. So werden beispielsweise 
die Fruchtarten 112 „Winterhartweizen“ 
und 115 „Winterweichweizen“ als Win-
terweizen gewertet. Als weiteres Bei-

spiel werden die Nutzungsangaben 
Ackergras, Luzerne, Kleegras und Klee zu 
der Systematik Gras oder andere Grün-
futterpflanzen zusammengefasst. An-
hand dieser Systematik wird auch deut-
lich, dass Stilllegungen, aus der Produk-
tion genommene Ackerflächen, Blühflä-
chen und -streifen sowie Bracheflächen 
im Vertragsnaturschutz als brachliegen-
des Land zusammengefasst werden.

NEU: Ab 2025 sind alle Mischkulturen 
mit Mais nur noch unter dem Nutzartcode 
„917 Maismischkulturen” zu erfassen. Es 
erfolgt keine Unterscheidung mehr nach 
verschiedenen Mischungspartnern oder 
der Zusammensetzung einer Mischung.

Sollten Kulturarten angebaut werden, die 
nicht in der Liste enthalten sind, so kann 
ausschließlich für diese Sonderfälle der 
Code 999 „Gattung/Art nicht in der Lis-
te“ genutzt werden. Hierbei ist aber be-
reits bei Antragstellung anzugeben, um 
welche Pflanzen es sich genau handelt. 
Informationen zu den Fruchtarten ent-
nehmen Sie bitte dem Verzeichnis der 
Kulturarten/Fruchtarten ab Seite 16 .

 ▶ Büsche, Sträucher und 
Dauergrünland

Sträucher, Büsche und Bäume als Be-
standteil der genutzten Fläche werden 
als Verbuschung bezeichnet. Sie sind 
nicht beihilfefähig und müssen von der 
Fläche abgezogen werden. Unschädlich 
für die Beihilfefähigkeit ist ein nicht do-
minierender Gehölzjungwuchs mit ge-
ringer Deckung, der die Wuchshöhe der 
Gras- und Krautschicht nicht maßgeblich 
übersteigt und durch Beweidung oder 
Nachmahd beseitigt werden kann. Wei-
terhin gelten die sogenannten kleinen 
Landschaftselemente als beihilfefähig. 
Diese sind nicht einzeln digitalisiert an-
zugeben. Auch Heideflächen können als 
Dauergrünland gelten und beihilfefähig 
sein. Sie sind im Flächenverzeichnis co-
diert mit der Fruchtart 492 „Dauergrün-
land unter etablierten lokalen Praktiken“ 
anzugeben. Sie sind nur dann beihilfefä-
hig, wenn ein überwiegend geschlosse-
ner Futterpflanzenbestand vorliegt, der 
beweidet werden kann.

Verpflichtend anzugeben ist das Ansaat-
jahr für das „echte“ Dauergrün-
land – hierzu gehören die Fruchtartcodes 
93, 459, 480, 492, 592, 972 und 
994 – und für das sogenannte potenziel-
le Dauergrünland. In die Gruppe des po-
tenziellen Dauergrünlands gehören die 
Fruchtartcodes 422,424, 433,573, 576 
und 591. Befindet sich auf einer Fläche 
fünf Jahre lang potenzielles Dauergrün-
land, erhält die Fläche den Dauergrün-

Für Agrarumwelt-
maßnahmen wie 
die Bewirtschaf-
tung kleiner 
Schläge, sind 
große Schläge in 
Teilschläge aufzu-
teilen und ent-
sprechend im Flä-
chenverzeichnis 
anzugeben.
Foto: imago/image-
broker
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landstatus. Sollte diese Fläche bereits den Dauergrünlandstatus 
erhalten haben, da sie aufgrund eines genehmigten Dauergrün-
landumbruchs als Ersatzfläche zur Anlage von Dauergrünland 
diente, ist dies für den Teilschlag mit dem Buchstaben „E“ zu 
kennzeichnen. Liegt das tatsächliche Ansaatjahr vor dem Jahr 
2009, so ist die Jahreszahl 2009 anzugeben. Die Angabe des 
Ansaatjahres meint das erste Jahr, in dem Gras oder eine Grün-
futterpflanze auf der Fläche ausgesät wurde. Damit ist nicht die 
Nachsaat der Grünland- oder Ackerfutterfläche gemeint.

NEU: In diesem Jahr ist eine weitergehende Unterscheidung 
des Dauergrünlands je nach Nutzungsform in Wiese, Weide, 
Mähweide oder Hutung notwendig.

 ▶ Datenübernahme aus Vorjahr im ELAN

Im ELAN-Programm wird im Ordner „Sammelantrag“ unter 
dem Menüpunkt Flächenverzeichnis das Antragsformular für 
das Flächenverzeichnis aufgerufen. Dort sind die Daten des 
Flächenverzeichnisses vom Vorjahr bereits aufgeführt und 
müssen entsprechend ergänzt oder gegebenenfalls gelöscht 
werden. Hierbei sind die Nutzartcodes für das Antragsjahr ge-
nau zu kontrollieren. Mit dem Button „Übernahme von Vorjah-
resdaten“ im Flächenverzeichnis können entweder für alle Flä-
chen oder nur für die Dauergrünland- und Forstflächen die 
Fruchtart sowie die Flächenbindung aus dem Vorjahr für die 
aktuelle Antragstellung übernommen werden. Diese Funktion 
kann zum Beispiel für Betriebe nützlich sein, wenn sich deren 
Bewirtschaftungsverhältnisse gegenüber dem Vorjahr nicht 
verändert haben. In diesem Fall kann mit einem Klick ein Groß-
teil des Flächenverzeichnisses erstellt werden.

Zur Arbeitserleichterung können auch die Flächenbindungen 
vom Vorjahr übernommen werden. Bei einigen Fördermaßnah-
men werden sie automatisch eingetragen. Am Beispiel der Ein-
kommensgrundstützung (Anlage A des Sammelantrags) soll 
diese Systematik erläutert werden. Wird für einen Teilschlag 
eine im Rahmen der Einkommensgrundstützung beihilfefähige 
Nutzung für 2024 eingegeben, wird vom ELAN-Programm die 
Flächenbindung für die Anlage A (Einkommensgrundstützung-
Auszahlungsantrag) in der Spalte „Codes der Flächenbindun-
gen“ im Flächenverzeichnis vorgeblendet und bei der Speiche-
rung als Antragsangabe übernommen. Sollte mit einem Teil-
schlag die Beantragung der Einkommensgrundstützung nicht 
erfolgen, da zum Beispiel die Fläche die Mindestschlaggröße 
oder die ganzjährige landwirtschaftliche Nutzung nicht erfüllt, 
ist die Flächenbindung für die Anlage A in der Spalte „Codes 
der Flächenbindungen“ wieder zu löschen. Anhand der Bin-
dung „S“ werden im Flächenverzeichnis die Flächen markiert, 
auf denen Biodiversitätsstreifen und Bejagungsschneisen an-
gelegt werden.

Nach dem Ausfüllen des aktuellen Flächenverzeichnisses wird 
in der Änderungsübersicht, die über den gleichnamigen Button 
aktiviert wird, für jede Zeile im Flächenverzeichnis dargestellt, 
ob sich die Angaben gegenüber den Angaben des Vorjahres ge-
ändert haben. Diese Übersicht lässt sich auch ausdrucken. Mit 
dem Button „Summenübersicht“ wird eine Übersicht aufgeru-
fen, in der in verschiedenen Ansichten die beantragten Hektar-
zahlen des Flächenverzeichnisses, auch maßnahmenspezifisch, 
zusammengefasst dargestellt werden. Anhand dieser Funktion 
lässt sich leicht überprüfen, ob auch tatsächlich alle bewirt-
schafteten Flächen angegeben sind und deren Zuordnung zu 
einzelnen Förderprogrammen korrekt ist.

Eine Vielzahl an Prüfungen findet schon während der Eingabe 
der Antragsdaten oder vor Versand des fertigen Antrags statt 

und unterstützt so die Antragstellung. Wird zum Beispiel für ei-
nen Teilschlag die Angabe zur Fruchtart oder das Ansaatjahr 
vergessen, wird darauf hingewiesen. Dies ist auch an der roten, 
orangen oder blauen Markierung in den Eingabefeldern zu er-
kennen. Zu jedem Zeitpunkt können während des Ausfüllens 
und nach dem Einreichen des Antrags die verschiedenen For-
mulare und auch Merkblätter gedruckt werden.

Aufgrund des geodatenbasierten Beihilfeantrags ergibt die 
vom Landwirt im ELAN-Programm erfasste, geometrisch 
festgelegte Schlagumrandung automatisch die entspre-
chend beantragte Flächengröße. Die Schläge können im Un-
terverzeichnis Flächenverzeichnis in der Maske GIS aufge-
rufen werden. Dort können auf den Luftbildern die Teilschlä-
ge und LE eingezeichnet und bearbeitet werden. Durch die 
Veränderung der Schlagumrandung kann die Größe im Flä-
chenverzeichnis verkleinert oder vergrößert werden.

Eine Bearbeitung der Schlagattribute, wie zum Beispiel die 
Änderung der Fruchtart, ist auch über den GIS-Dialog mög-
lich. Antragsteller erhalten aus dem Antragsverfahren 2024 
für die diesjährige Antragstellung einen Flächenvorschlag. 
Diese Vorschläge sollten kontrolliert und, falls zutreffend, be-
stätigt werden. Sollten sich Änderungen ergeben haben, sind 
diese Schläge entsprechend auf der Luftbildkarte zu korrigie-
ren. Hier können auch Hinweispunkte gesetzt werden, wenn 
der Feldblock nicht mehr stimmig ist, da sich dieser, zum Bei-
spiel durch eine Bebauung, verkleinert hat.
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▶ Verzeichnis der anzugebenden Kulturarten/Fruchtarten 2025

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für den  
Fruchtwechsel

316 Sommerrübsen AL 2.1.2.2.2 Sommerrübsen

320 Sonnenblumen AL 1.6.13 Gattung: Helianthus  
(Sonnenblumen)

330 Sojabohnen AL 1.14.3 Gattung: Glycine

341 Lein, Flachs AL 1.20.1 Gattung: Linum (Lein)

392 Meerkohl/Krambe AL 2.1.4.2 Art: Meerkohl  
(Krambe)

393 Leindotter AL 2.1.3.1 Art: Leindotter  
(Camelina sativa)

Ackerfutter
411 Silomais AL 1.28.7 Gattung: Zea (Mais)

413 Futterrübe/Runkelrübe AL 1.1.3. Gattung: Beta (Rüben)

414 Kohlrübe, Steckrüben AL 2.1.2.1.2 Sommerraps

421 Klee AL 1.14.17. Gattung:  
Trifolium (Klee)

422 Kleegras AL 5. Gras oder andere 
 Grünfutterpflanzen

423 Luzerne AL 1.14.12 Gattung:  
Medicago (Schneckenklee)

424 Ackergras AL 5. Gras oder andere 
 Grünfutterpflanzen

425 Klee-Luzerne-Gemisch AL 6. feinkörnige Leguminosen-
Mischung

426 Bockshornklee AL 1.14.16 Gattung: Trigonella

427 Hornklee, Hornschotenklee AL 1.14.11 Gattung:  
Lotus  (Hornklee)

429 Esparsette AL 1.14.14 Gattung:  
Onobrychis (Esparsette)

430 Serradella AL 1.14.15. Gattung:  
Ornithopus (Vogelfüße)

431 Steinklee AL 1.14.13 Gattung:  
Melilotus (Steinklee)

432 Kleemischung AL 6. feinkörnige Leguminosen-
Mischung

433 Luzerne-Gras AL 5. Gras oder andere 
 Grünfutterpflanzen

434 Gras-Leguminosen-Gemisch (Le-
guminose überwiegt) AL 6. feinkörnige Leguminosen-

Mischung

Dauergrünland
459 Grünland DGL G Dauergrünland

480 Streuobst mit Grünlandnutzung DGL G Dauergrünland

492 Heide (DGL etabl. Praktiken) DGL G Dauergrünland

Stilllegung und Aufforstung im Sinne Ländlicher Raum
560 Brache (im Rahmen VNS) AL 3. Brachliegendes Land

573 Uferrandstreifen (AUM-Maßnahme) AL 5. Gras oder andere 
 Grünfutterpflanzen

576 Erosionsschutzstreifen  
(AUM -Maßnahme)

AL 5. Gras oder andere 
 Grünfutterpflanzen

583 Naturschutzfläche (2021/2115) S

Aus der Produktion genommen
590 Brache (einj. Blühmisch. AUM) AL 3. Brachliegendes Land

591 Ackerland aus der Erzeugung ge-
nommen AL 3. Brachliegendes Land

592 Dauergrünland aus der Erzeu-
gung genommen DGL G Dauergrünland

593 Dauerkulturen aus der Erzeugung 
genommen DK

Hackfrüchte

602 Kartoffeln AL 2.2.2.1 Art: Solanum  
tuberosum (Kartoffel)

603 Zuckerrüben AL 1.1.3. Gattung: Beta (Rüben)

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für den  
Fruchtwechsel

Spezielle Öko-Regelung Fruchtarten
88 ÖR 1a Freiwillige Stilllegung AL 3. Brachliegendes Land
90 ÖR 1b Blühfläche auf AL AL 3. Brachliegendes Land
92 ÖR 1c Blühfläche auf DK DK
93 ÖR 1d Altgrasstreifen DGL DGL G Dauergrünland
Getreide
112 Winterdurum (Hartweizen) AL 1.28.2.1 Winterweizen

113 Sommerdurum (Hartweizen) AL 1.28.2.2 Sommerweizen

114 Winterdinkel AL 1.28.13.1 Triticum spelta  
(Dinkel/Spelz) (Winter)

115 Winterweichweizen AL 1.28.2.1 Winterweizen

116 Sommerweichweizen AL 1.28.2.2 Sommerweizen

118 Winter-Emmer/-Einkorn AL 1.28.2.1 Winterweizen

119 Sommer-Emmer/-Einkorn AL 1.28.2.2 Sommerweizen

120 Sommerdinkel AL 1.28.13.2 Triticum spelta  
(Dinkel/Spelz) (Sommer)

121 Winterroggen AL 1.28.3.1 Winterroggen

122 Sommerroggen AL 1.28.3.2 Sommerroggen

125 Wintermenggetreide AL 8. Winter-Mischkultur

131 Wintergerste AL 1.28.4.1 Wintergerste

132 Sommergerste AL 1.28.4.2 Sommergerste

142 Winterhafer AL 1.28.5.1 Winterhafer

143 Sommerhafer AL 1.28.5.2 Sommerhafer

144 Sommermenggetreide AL 4. Sommer-Mischkultur

150 Gemenge Getreide/Leguminosen 
(mehr Getreide/ohne Mais) AL 4. Sommer-Mischkultur

156 Wintertriticale AL 1.28.6.1 Wintertriticale

157 Sommertriticale AL 1.28.6.2 Sommertriticale

171 Mais (ohne Silomais) AL 1.28.7 Gattung: Zea (Mais)

917 Maismschkulturen AL 4. Sommer-Mischkultur

181 Rispenhirse AL 1.28.9 Gattung: Panicum  
(Rispenhirse)

182 Buchweizen AL 1.30.1 Gattung: Fagopyrum

183 Mohren-/Zuckerhirse AL 1.28.8 Gattung: Sorghum  
(Sorghumhirse)

186 Amarant (Fuchsschwanz) AL 1.1.1. Gattung: Amarant

187 Quinoa AL 1.1.6. Gattung: Chenopodi-
um (Gänsefüße)

188 Reis im Trockenanbau AL 1.28.14 Gattung Oryza (Reis)

189 Chia AL 1.18.8 Gattung: Salvia 
 (Salbei)

Eiweißpflanzen
210 Futtererbsen AL 1.14.7 Gattung: Pisum (Erbse)

211 Gemüseerbse AL 1.14.7 Gattung: Pisum (Erbse)

212 Platterbse Al 1.14.10 Gattung: Lathryus 
(Platterbsen)

220 Ackerbohne/Dicke Bohne AL 1.14.8 Gattung: Vicia (Wicken)

221 Wicken AL 1.14.8 Gattung: Vicia (Wicken) 

222 Linsen AL 1.14.4 Gattung: Lens (Linsen)

230 Lupinen AL 1.14.5 Gattung: Lupinen  
(Lupinus)

240 Erbsen/Bohnen-Gemische AL 7. großkörnige Legumi-
nosen-Mischung

250
Gemenge Leguminosen / Getreide 
(Leguminose überwiegt/ohne 
Mais)

AL 7. großkörnige Legumi-
nosen-Mischung

Ölsaaten
311 Winterraps AL 2.1.2.1.1 Winterraps

312 Sommerraps AL 2.1.2.1.2 Sommerraps

315 Winterrübsen AL 2.1.2.2.1 Winterrübsen
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▶ Verzeichnis der anzugebenden Kulturarten/Fruchtarten 2025

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für den  
Fruchtwechsel

604 Topinambur AL 1.6.13 Gattung: Helianthus  
(Sonnenblumen)

Gemüse

610 beetweiser Anbau von Gemüse ab 
5 Kulturen AL V Gemüse

611 beetweiser Anbau von Gemüse 
bis 4 Kulturen AL V Gemüse

612 Schwarzer Senf AL
2.1.2.5 Art: Schwarzer Senf 
(Brassica nigra)

613 Gemüsekohl (auch Zierkohl) AL 2.1.2.3 Art: Gemüsekohl  
(Brassica oleracea)

614 Brauner Senf AL 2.1.2.4 Art: Brauner Senf  
(Brassica juncea)

616 Garten-Senfrauke, Rucola AL 2.1.5 Gattung: Eruca  
(Senfrauken)

617 Gartenkresse AL 2.1.8.1 Art: Gartenkresse  
(Lepidum sativum)

618 Gartenrettiche AL 2.1.12.1 Art: Gartenrettich  
(Raphanus sativus)

619 Weißer Senf, Gelber Senf AL 2.1.13.1 Art: Weißer Senf  
(Sinapis alba)

620 Gemüserübe AL 2.1.2.1.2 Sommerraps

622 Tomaten AL
2.2.2.2 Art: Solanum 
 lycopersicum (Tomate)

623 Auberginen AL
2.2.2.3 Art: Solanum melon-
gena (Aubergine)

624 Paprika, Chili, Peperoni AL
2.2.3.1 Art: Spanischer Pfef-
fer (Capsicum annuum)

627 Gurken AL
2.3.1.1 Art: Cucumis sativus 
 (Salatgurke)

628 Zuckermelone AL
2.3.1.2 Art: Cucumis melo 
 (Zuckermelone)

629 Riesenkürbis AL
2.3.2.1 Art: Cucurbita maxi-
ma (Riesenkürbis)

630 Gartenkürbis AL
2.3.2.2 Art: Cucurbita pepo 
 (Gartenkürbis)

631 Melone AL 2.3.2.3 Art: Citrullus (Melone)

633 Zwiebeln/Lauch AL
1.2.1 Gattung: Allium 
(Lauch)

634 Möhre (auch Futtermöhre) AL
1.3.11 Gattung: Daucus 
 (Möhren)

635 Gartenbohne AL
1.14.6 Gattung: Phaseolus 
 (Gartenbohne)

636 Feldsalate (auch Rapunzel) AL
1.10.3 Gattung: Valerianella 
(Feldsalate)

637 Salat (Garten, Lollo Rosso) AL
1.6.15 Gattung: Lactuca 
 (Lattiche)

638 Spinat AL
1.1.5 Gattung: Spinacia 
(Spinat)

639 Mangold, Rote Bete/Rote Rübe AL 1.1.3. Gattung: Beta (Rüben)

640 Melde AL
1.1.2. Gattung: Atriplex 
(Melden)

641 Sellerie (Knollen/Bleich/Stangen) AL
1.3.5 Gattung: Apium (Selle-
rie)

642 Ampfer (Wiesen-Sauerampfer) AL
1.30.2 Gattung: Rumex 
(Ampfer)

643 Pastinaken AL
1.3.14 Gattung: Pastinaca 
 (Pastinaken)

644 Zichorien/Wegwarten AL
1.6.9 Gattung: Cichorium 
 (Zichorien/Wegwarten)

645 Kichererbsen AL
1.14.1 Gattung: Cicer 
 (Kichererbse)

646 Meerrettich AL
2.1.1.1 Art: Meerrettich 
 (Amoracia rusticana)

647 Schwarzwurzeln AL 1.6.21 Gattung: Scorzonera 
(Schwarzwurzeln)

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für den  
Fruchtwechsel

648 Fenchel (Gemüse/Körner) AL 1.3.12 Gattung: Foeniculum

649 Gemüserübsen AL 2.1.2.2 Art: Rübsen  
(Brassica  rapa)

Küchenkräuter, Heil- und Gewürzpflanzen

650 beetweiser Anbau Kräuter/ 
Gewürze ab 5 Kulturen

AL K Küchenkräuter

690 beetweiser Anbau Kräuter/ 
Gewürze ab 4 Kulturen

AL K Küchenkräuter

651 Dill, Gurkenkraut AL 1.3.2 Gattung: Anethum

652 Kerbel (auch Wiesenkerbel) AL
1.3.4 Gattung: Anthriscus 
 (Kerbel)

653 Anis AL
1.3.16 Gattung: Pimpinella 
 (Bibernellen)

654 Kümmel AL
1.3.7 Gattung: Carum (Küm-
mel)

656 Schwarzkümmel AL
1.31.3 Gattung: Nigella 
(Schwarzkümmel)

657 Koriander AL
1.3.9 Gattung: Coriandrum 
 (Koriander)

658 Liebstöckel/Maggikraut AL 1.3.13 Gattung: Levisticum

659 Petersilie AL
1.3.15 Gattung: Petroseli-
num

660 Basilikum AL
1.18.5 Gattung: Ocimum 
 (Basilikum)

661 Rosmarin AL 1.18.7 Gattung: Rosmarinus

662 Salbei (auch Buntschopf) AL
1.18.8 Gattung: Salvia (Sal-
bei)

663 Borretsch AL
1.7.1 Gattung: Borago 
 (Borretsch)

664 Oregano (Majoran, Dost) AL
1.18.6 Gattung: Origanum 
 (Oregano)

665 Bohnenkraut AL
1.18.9 Gattung: Satureja 
 (Bohnenkräuter)

667 Verbenen (Echtes Eisenkraut) AL
1.38.1 Gattung: Verbena 
 (Verbenen)

668 Lavendel AL
1.18.2 Gattung: Lavandula 
 (Lavendel)

669 Thymian (auch Gartenthymian) AL
1.18.11 Gattung: Thymus 
 (Thymian)

670 Melisse (Zitronenmelisse) AL
1.18.3 Gattung: Melissa 
 (Melissen)

671 Enzian AL
1.15.1 Gattung: Gentiana 
 (Enziane)

672 Minzen (Pfefferminze, Grüne Min-
ze) AL

1.18.4 Gattung: Mentha 
 (Minzen)

673 Wermut, Estragon, Beifuß AL 1.6.3 Gattung: Artemisia

674 Ringelblumen AL
1.6.4 Gattung: Calendula 
 (Ringelblumen)

675 Sonnenhut (Schmalblättr., Pur-
pur) AL

1.6.12 Gattung: Echinacea 
 (Sonnenhüte)

676 Wegerich (Spitzwegerich) AL
1.26.2 Gattung: Plantago 
 (Wegeriche)

677 Kamillen (Echte Kamille) AL
1.6.19 Gattung: Matricaria 
 (Kamillen)

678 Schafgarben (Gelbe Schafgarbe) AL
1.6.1 Gattung: Achillea 
 (Schafgarben)

679 Baldrian (Echter Baldrian) AL
1.10.2 Gattung: Valeriana 
 (Baldriane)

680 Echtes Johanniskraut AL
1.16.1 Gattung: Hypericum 
 (Johanniskräuter)

681 Frauenmantel AL
1.33.2 Gattung: Alchemilla 
(Frauenmantel)

682 Mariendisteln AL
1.6.23 Gattung: Silybum 
 (Mariendisteln)

683 Geißraute AL 1.14.2 Gattung: Galega

684 Löwenzahn AL
1.6.26 Gattung: Taraxacum 
 (Löwenzahn)
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▶ Verzeichnis der anzugebenden Kulturarten/Fruchtarten 2025

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für den  
Fruchtwechsel

685 Engelwurzen AL 1.3.3 Gattung: Angelica 
 (Engelwurzen)

686 Malven (Wilde Malve) AL 1.21.3 Gattung: Malva 
 (Malven)

687 echte Arnika (Arnica montana) AL 1.6.33 Gattung Arnika  
(Arnica)

Andere Handelsgewächse

701 Hanf AL 1.9.1 Gattung: Cannabis 
(Hanf)

702 Rollrasen AL 4. Sommer-Mischkultur

703 Färber-Waid AL 2.1.7.1 Art: Färber-Waid 
(Isatis tinctoris)

704 Glanzgräser AL 1.28.10 Gattung: Phalaris 
(Glanzgräser)

705 Virginischer Tabak AL 2.2.4.1 Art: Virginischer 
 Tabak (Nicotiana tabacum)

706 Mohn (Schlafmohn, Backmohn) AL 1.25.1 Gattung: Papaver 
(Mohn)

707 Erdbeeren AL 1.33.1 Gattung: Fragaria 
 (Erdbeeren)

708 Färberdisteln AL 1.6.6 Gattung:  
Carthamus  (Färberdisteln)

709 Brennnesseln (Große Brennnessel) AL 1.37.1 Gattung:  
Urtica  (Brennnesseln)

710 Färberkrapp (Rubia tinctorum) AL 1.41.1 Gattung:  
Rubia  (Färberröten)

Zierpflanzen

720 beetweise Anbau Zierpflanzen ab 
5 Kulturen AL Z Zierkräuter

718 beetweise Anbau Zierpflanzen bis 
4 Kulturen AL Z Zierkräuter

510 Goldrute AL 1.6.31 Gattung:  
Solidago  (Goldruten)

511 Streptocarpus/ Drehfrucht AL 1.47.1 Gattung:  
Streptocarpus (Drehfrucht)

512 Iberischer Drachenkopf AL 1.18.12 Gattung:  
Lallemantia

513 Braunellen AL 1.18.13 Gattung:  
Prunella  (Braunellen)

514 Hauswurz AL 1.12.3 Gattung:  
Sempervivum (Hauswurzen)

515 Mühlenbeckia/Drahtsträucher AL 1.30.4 Gattung: Muehlen-
beckia (Drahtsträucher)

516 Knöterich AL 1.30.5 Gattung:  
Persicaria  (Knöteriche)

517 Garten-Petunie AL 2.2.5.1 Art: Garten-Petunie 
 (Petunia x hybrida)

518 Polygonum AL 1.30.3 Gattung: Polygonum 
 (Vogelknöteriche)

519 Köcherblümchen AL 1.44.1 Gattung: Cuphea 
 (Köcherblümchen)

722 Einjähriges Silberblatt AL 2.1.9.1 Art: Einjähriges 
 Silberblatt (Lunaria annua)

723 Garten-/Sommerlevkoje AL 2.1.10.1 Art: Garten-/Som-
merlevkoje (Matthiola incana)

726 Lilien (Türkenbund) AL 1.2.3 Gattung: Lilium (Lilien)

727 Narzissen/Osterglocken AL 1.2.4 Gattung: Narcissus 
 (Narzissen/Osterglocken)

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für den  
Fruchtwechsel

728 Bischofskraut AL 1.3.1 Gattung:  
Ammi  (Knorpelmöhren)

730 Seidenpflanzen AL 1.4.1 Gattung:  
Asclepias  (Seidenpflanzen)

732 Milchstern (Kapmilchstern) AL 1.5.2 Gattung:  
Ornithogalum (Milchsterne)

733 Astern (Sommeraster) AL 1.6.5 Gattung:  
Callistephus  (Astern)

734 Chrysantheme, Winteraster AL 1.6.8 Gattung: Chrysan-
themum (Chrysanthemen)

735 Strohblumen (Garten) AL 1.6.14 Gattung: Helichrysum 
(Strohblumen)

736 Edelweiß (Alpenedelweiß) AL 1.6.16 Gattung: Leontopodium 
(Edelweiß)

737 Margeriten AL 1.6.17 Gattung:  
Leucanthemum (Margeriten)

738 Rudbeckien (Sonnenhut) AL 1.6.20 Gattung:  
Rudbeckia  (Rudbeckien)

739 Tagetes AL 1.6.24 Gattung: Tagetes 

740 Wucherblumen (Mutterkraut) AL 1.6.25 Gattung:  
Tanacetum  (Wucherblumen)

741 Strandflieder (Geflügelter Strand-
flieder) AL 1.27.1 Gattung:  

Limonium (Strandflieder)

743 Zinnien AL 1.6.28 Gattung:  
Zinnia (Zinnien)

744 Taubnesseln (Weiße Taubnessel) AL 1.37.2 Gattung:  
Lamium  (Taubnesseln)

745 Gladiolen (Gartengladiole) AL 1.17.3 Gattung Gladiolus 
 (Gladiolen)

746 Tulpen (Gartentulpe) AL 1.19.1 Gattung:  
Tulipa (Tulpen)

747 Trauben-Silberkerze AL 1.31.1 Gattung: Actaea/ 
Cimicifuga (Christophskräuter)

748 Rittersporn AL 1.31.2 Gattung: Consolida/ 
Delphinum (Feldrittersporne)

750 Dahlien (Gartendahlie) AL 1.6.11 Gattung:  
Dahlia (Dahlien)

751 Rosenwurz AL 1.12.1 Gattung:  
Rhodiola  (Rhodiola)

752 Krokusse (Safran, Gartenkrokus) AL 1.17.2 Gattung:  
Crocus  (Krokusse)

753 Hibiskus AL 1.21.1 Gattung:  
Hibiscus  (Hibiskus)

755 Wolfsmilch (Weißrand) AL 1.13.1 Gattung:  
Euphorbia (Wolfsmilch)

756 Löwenmäulchen AL 1.26.1 Gattung: Antirrhinum 
 (Löwenmäulchen)

757 Montbretien AL 1.17.1 Gattung:  
Crocosmia (Montbretien)

759 Gipskräuter (Schleierkraut) AL 1.11.2 Gattung:  
Gypsophila (Gipskräuter)

760 Pampasgräser AL 1.28.1 Gattung:  
Cortaderia (Pampasgräser)

761 Kosmeen (Schmuckkörbchen) AL 1.6.10 Gattung:  
Cosmos  (Kosmeen)

764 Königskerzen (Großblütige Kö-
nigskerze) AL 1.35.1 Gattung:  

Verbascum  (Königskerzen)
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▶ Verzeichnis der anzugebenden Kulturarten/Fruchtarten 2025

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für den  
Fruchtwechsel

765 Kapuzinerkresse AL 1.36.1 Gattung: Tropaeolum 
 (Kapuzinerkressen)

766 Pfingstrosen (auch Strauch) DK

768 Wiesenknopf (Kleine Wiesenpim-
pine) AL 1.33.3 Gattung:  

Sanguisorba (Wiesenknopf)

769 Zieste (Deutscher, Knollen) AL 1.18.10 Gattung:  
Stachys  (Zieste)

770 Vergissmeinnicht (Wald-Verg.) AL 1.7.2 Gattung:  
Mysotis  (Vergissmeinnicht)

771 Portulak AL 1.29.1 Gattung:  
Portulaca  (Portulak)

772 Nelken (Bartnelke, Land-/Edel-) AL 1.11.1 Gattung:  
Dianthus  (Nelken)

773 Gewöhnlicher Leberbalsam AL 1.6.2 Gattung: Ageratum

775 Kornblumen AL 1.6.7 Gattung:  
Centaurea  (Kornblumen)

776 Veilchen und Stiefmütterchen AL 1.39.1 Gattung:  
Viola (Veilchen)

777 Phacelia AL 1.7.3 Gattung: Phacelia

778 Alpendistel AL 1.6.32 Gattung:  
Carduus  (Ringdisteln)

780 Begonien AL 1.42.1 Gattung:  
Begonia  (Begonien)

782 Glockenblumen (Campanula) AL 1.8.2 Gattung:  
Campanula  (Glockenblumen)

783 Schildblume (Chelone) AL 1.26.3 Gattung:  
Chelone  (Schildblumen)

784 Korischer Nieswurz, Rosen AL 1.31.4 Gattung:  
Helleborus (Nieswurz)

785 Eukalyptus AL 1.22.1 Gattung:  
Eucalyptus  (Eukalypten)

786 Fingerhut AL 1.26.4 Gattung:  
Digitalis  (Fingerhüte)

787 Fuchsien AL 1.23.2 Gattung:  
Fuchsia  (Fuchsien)

788 Geranien AL 1.45.1 Gattung:  
Geranium (Storchschnäbel)

789 Veronica/Hebe/Ehrenpreis AL 1.26.5 Gattung:  
Veronica/Hebe (Ehrenpreis)

790 Anemonen AL 1.31.5 Gattung:  
Anemone  (Windröschen)

792 Kornrade AL 1.11.3 Gattung:  
Agrostemma (Kornraden)

793 Taubenkropf-/Leimkraut AL 1.11.4 Gattung:  
Silene  (Leimkräuter)

795 Pelargonien AL 1.45.2 Gattung:  
Pelargonium  (Pelargonien)

796 Fetthenne, Mauerpfeffer AL 1.12.2 Gattung:  
Sedum  (Fetthennen)

797 Rhizinus AL 1.13.2 Gattung: Ricinus

798 Ramtillkraut AL 1.6.29 Gattung: Guizotia 

799 Husarenknopf AL 1.6.30 Gattung:  
Sanvitalia  (Husarenknöpfe)

Energiepflanzen

802 Silphium (Durchwachs, Becherpfl.) DK  

803 Sudangras AL 1.28.8 Gattung:  
Sorghum (Sorghumhirse)

804 Virginiamalve DK

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für den  
Fruchtwechsel

806 Rutenhirse/ Switchgras DK

866 Pflanzenmischung mit Hanf AL 4. Sommer-Mischkultur

871 Wildpflanzenmischung (Energie) AL 4. Sommer-Mischkultur

Dauerkulturen
822 Streuobst (ohne Wiesennutzung) DK   
825 Kernobst, z.B. Äpfel, Birnen DK   
826 Steinobst, z.B. Kirschen, Pflaumen DK   
827 Beerenobst DK   
829 Sonstige Obstanlagen DK   
833 Haselnüsse DK   
834 Walnüsse DK   
838 Baumschulen (ohne Beerenobst) DK   
839 Beerenobst zur Vermehrung DK   
840 Korbweiden DK   
841 Niederwald mit Kurzumtrieb DK   
842 Rebland DK   
850 Sonstige Dauerkulturen DK   
851 Rhabarber DK   
852 Chinaschilf/Miscanthus DK   
853 Riesenweizengras/Szarvasi-Gras DK   
854 Rohrglanzgras DK   
860 Spargel DK  

861 Artischocke DK

862 Heidekraut DK

863 Rosen, Schnittrosen DK

865 Trüffel DK  

Sonstige Flächen

81 Agroforstsystem (Streifen)

910 Wildacker auf lw. Fläche AL 4. Sommer-Mischkultur

911 Rübensamenvermehrung AL 1.1.3. Gattung: Beta (Rüben)

912 Grassamenvermehrung AL 4. Sommer-Mischkultur

913 Wildsamenvermehrung AL 4. Sommer-Mischkultur

914 Versuchsflächen AL 4. Sommer-Mischkultur

915 Randstreifen (Acker/DK)

918 Mehrjährige Buntbrachen (AUM-
Maßnahme) AL 3. Brachliegendes Land

919 Saatmais (Saatgutvermehrung) AL 1.28.7 Gattung: Zea (Mais)

924 Vertragsnaturschutz, ohne 
 Direktzahlungen F   

956 Aufforstung S

972 NFF: Dauergrünlandnutzung DGL G Dauergrünland

973 NFF: Ackernutzung AL  

983 Weihnachtsbäume S   

994 Unbefestigte Mieten DGL DGL G Dauergrünland

995 Forstflächen S   

996 Unbefestigte Mieten AL AL   

997 Anbau in Pflanzgefäßen (ohne 
Durchwurzelung der Ackerfläche) T

999 Gattung/Art (nicht in Liste) S   

Anmerkung zur Fruchtart 999: Diese Fruchtart darf nur verwendet wer-
den, wenn für die angebauten Pflanzen keine passende Kulturart/Frucht-
art in dem vorliegenden Verzeichnis gefunden wurde. Weiterhin ist 
 bereits bei Antragstellung anzugeben, um welche Pflanzen es sich 
 tatsächlich handelt.
Hinweis: Die Fruchtarten mit einer grauen Markierung sind in der 
 Einkommensgrundstützung nicht beihilfefähig.
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In den Spalten 4, 5 und 6 des Flächen-
verzeichnisses werden die Flächen 
markiert, die innerhalb eines Moorge-
biets (GLÖZ 2) liegen oder als erosi-
onsgefährdete Fläche (GLÖZ 5) ausge-
wiesen sind. Die entsprechenden Ku-
lissen sind in ELAN aufrufbar. Dies 
dient der grundsätzlichen Information 
der Antragsteller.

Weiterhin wird angegeben, ob es sich 
bei den im Vorjahr beantragten Teil-
schlägen im förderrechtlichen Sinne 
um Dauergrünland handelt. Diese Da-
ten können im ELAN-Programm nicht 
geändert werden. Weitergehende In-
formationen zu diesen Angaben sind in 
den entsprechenden Merkblättern ent-
halten, die im ELAN-Programm oder 
unter www.landwirtschaftskammer.de 
in der Rubrik Förderung abrufbar sind.

 ▶ Eine Kultur je Schlag

Es sind alle Schläge eines Betriebs im 
Flächenverzeichnis anzugeben. Ein 
Schlag ist definiert als eine zusammen-
hängende landwirtschaftlich genutzte 
Fläche eines Betriebsinhabers, die mit 
einer Kulturart bestellt oder aus der Pro-
duktion genommen ist. Somit kann ein 
Schlag immer nur einmalig im Flächen-
verzeichnis eine Fruchtartangabe auf-
weisen und nur in einem Feldblock vor-
kommen. Anhand der Feldblöcke sind 
die bewirtschafteten Schläge zu lokali-
sieren. Jeder Schlag ist im ELAN-Pro-
gramm unter „Sammelantrag – GIS“ ein-
zuzeichnen. Für jeden Schlag müssen die 
Nutzung und die beantragte Fläche so-
wie eine eindeutige und einmalige Num-
mer in die betreffenden Spalten des Flä-
chenverzeichnisses eingetragen werden.

Es kann zur eigenen, besseren Orientie-
rung freiwillig eine zusätzliche Bezeich-
nung für den betreffenden Schlag angege-
ben werden. Auf eine korrekte und zutref-
fende Schlageinteilung der bewirtschaf-
teten Flächen ist besonders zu achten. 
Für Schläge, die neu bewirtschaftet 
werden, muss geprüft werden, ob die 
Zuteilung eines neuen Feldblocks not-
wendig ist oder der hinzugekommene 
Schlag bereits Bestandteil eines zuge-
ordneten Feldblocks ist.

Für die Förderung im Bereich der Öko-
Regelungen (ÖR), der Agrarumweltmaß-
nahmen (AUM), der Ausgleichszulage 
für benachteiligte Gebiete und der Aus-
gleichszahlung für Gebiete mit umwelt-
spezifischen Einschränkungen kann es 
erforderlich sein, Schläge in Teilschläge 
zu unterteilen. Hierüber werden be-
stimmte Gebietskulissen oder verschie-
dene Fördertatbestände, die sich auf ei-

nigen Flächen überlappen können, dar-
gestellt. Die entsprechenden Kulissen 
sind grafisch im ELAN-Programm hinter-
legt. Die im Rahmen der Ausgleichszu-
lage für benachteiligte Gebiete förder-
fähigen, letztjährig gebildeten Teilschlä-
ge sind in den vorgeblendeten Angaben 
entsprechend markiert. Soweit eine Un-
terteilung der Schläge in mehreren Teil-
schlägen bereits in den Vorjahren er-
folgt ist, sollte die Schlageinteilung in 
die betreffenden Teilschläge nach Mög-
lichkeit beibehalten werden. Weiterhin 
ist eine Teilschlagbildung erforderlich, 
wenn ein Teil des Schlags die Bedingun-
gen der ganzjährigen Beihilfefähigkeit 
nicht erfüllt. In diesem Fall ist die Anga-
be Beihilfefähigkeit für den betreffen-
den Teilschlag zu verneinen.

Wird ein Schlag in mehrere Teilschläge 
aufgeteilt, so ist für jeden Teilschlag ei-
ne weitere Zeile auszufüllen. Teilschläge 
werden mit kleinen Buchstaben pro 
Schlag benannt, sodass der erste Teil-
schlag jedes Schlags immer das Kenn-
zeichen „a“ hat. Ist es aufgrund beson-
derer Umstände erforderlich, weitere 
Teilschläge zu bilden, so sind die Teil-
schläge nacheinander aufzuführen und 
fortlaufend mit a, b, c und so weiter zu 
kennzeichnen. Jeder Teilschlag ist im 
ELAN-Programm einzuzeichnen. Wenn 
sich die Teilschläge mit anderen Teil-
schlägen schneiden, erfolgt eine Fehler-
meldung und wird im Kontrollbericht 
beanstandet. Diese Fehlermeldung führt 
dazu, dass die Teilschläge vor der An-
tragstellung exakter eingezeichnet wer-
den müssen. Da es sich um die beantrag-
te Größe handelt, ist auf die Genauigkeit 
der Zeichnung hinsichtlich der Lage- und 
der Größengenauigkeit zu achten.

 ▶ Nutzungsangabe ist wichtig

Im Flächenverzeichnis werden die Nut-
zungsangaben (Fruchtart mit Codierung 
und Größe) aus dem Vorjahr angezeigt. 
Die Nutzung zur diesjährigen Ernte wird 
anhand einer Codierungsangabe erfasst. 
Diese Angabe erfolgt teilschlagbezogen, 
wobei ein Schlag nur eine Nutzung ha-
ben kann und bei den dazugehörigen 
Teilschlägen sich dann die Nutzungsan-
gabe wiederholt. Antragsteller sollten 
die Richtigkeit der gemachten und ein-
geblendeten Angaben genau prüfen.

Unter „Nutzung zur diesjährigen Ernte“ 
ist die Hauptkultur einzutragen. Darun-
ter wird die Kultur verstanden, die sich 
im Zeitraum vom 1. Juni bis 15. Juli am 
längsten auf dem Schlag befindet. Von 
der Ernte oder dem Umbruch einer Kul-
tur bis zur Aussaat der nachfolgenden 
Kultur ist grundsätzlich weiterhin die 

geerntete oder umgebrochene Kultur 
maßgeblich. Diese Sichtweise ist für 
die Erfüllung der Auflagen im Rahmen 
des Fruchtwechsels von Bedeutung.

NEU: Neben Flächen, die aus der Er-
zeugung genommen wurden, gilt jetzt 
auch für Dauerkulturen, dass nur in je-
dem zweiten Jahr eine Mindesttätig-
keit erbracht werden muss.

Unter aus der Erzeugung genommenen 
Flächen fallen beispielsweise die 
Fruchtarten 88, 90, 560, 590, 591, 592 
oder 918. Die Flächen sind weiterhin in 
einem guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand zu halten. Die 
Mindesttätigkeit wird erfüllt, wenn min-
destens einmal in zwei Jahren der Auf-
wuchs entfernt wurde, entweder durch 
Häckseln oder Mulchen und eine ganz-
flächige Verteilung oder durch Mähen 
und Abfahren des Mähguts. Hierbei ist 
die Sperrfrist vom 1. April bis zum 
15. August zu beachten. Sollte das Mäh-
gut genutzt werden, zum Beispiel durch 
Beweidung oder Verfütterung, ist die 
Fruchtartcodierung im ELAN-Pro-
gramm, auch nach der Antragstellung, 
zu ändern. Auch mit einer aktiven Be-
grünung ist die Mindesttätigkeit für 
Brachen im Jahr der Aussaat erfüllt.

Im Rahmen der Konditionalität ist der 
Anbau einer Zwischenfrucht oder einer 
Untersaat zur Anerkennung des Frucht-
wechsels möglich, siehe Seite 32. Im 
Falle des Anbaus von Zwischenfrüch-
ten oder Untersaat sind diese zusätzli-
chen Angaben in der Spalte „Unter-
saat/Zwischenfrucht“ im Flächenver-
zeichnis für die betreffenden Flächen 
anzugeben.

Die Antragsteller, die nicht nur Flächen 
in NRW bewirtschaften, stellen ihren 
Sammelantrag für alle bewirtschafte-
ten Flächen über die ELAN-Anwendung 
in NRW. Dies beinhaltet auch die Flä-
chen, die außerhalb von NRW liegen. 
Des Weiteren müssen die Flächen, die 
außerhalb von NRW bewirtschaftet 
werden, zwingend samt notwendigen 
Zusatzangaben über das elektronische 
Antragssystem des jeweiligen Bundes-
landes grafisch erfasst werden.

 ▶ Antragsfrist nicht 
versäumen

Die Anträge und somit auch das Flä-
chenverzeichnis müssen bis zum 
15. Mai über das ELAN-Programm ein-
gereicht werden. Später eingehende 
Anträge werden prozentual gekürzt. An-
träge, die erst ab dem 1. Juni eingehen, 
müssen abgelehnt werden. Damit ein 
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elektronisch ausgefüllter Antrag fristge-
recht eingeht, muss der ausgefüllte An-
trag über das ELAN-Programm versen-
det werden. Der Antrag gilt als gestellt, 
sobald dieser elektronisch übermittelt 
wurde. Darüber hinaus erforderliche 
Anlagen, Nachweise und sonstige Do-
kumente sind in Form von PDF-Doku-
menten ebenfalls direkt und zeitgleich 
über das ELAN-Programm einzureichen.

Änderungen des bereits eingereichten 
Antrags sind ebenfalls über das ELAN-
Programm einzureichen. Hierbei wird im 
ELAN-Programm eine zweite Version Ih-
res ursprünglichen Antrags angelegt, die 
wie gewohnt bearbeitet und eingereicht 
werden kann. Sofern noch Dokumente, 
die im Original eingehen müssen, zum 
Beispiel die Mitteilung zur Änderung der 
Kontoverbindung, müssen diese mit ori-
ginaler Unterschrift bei der zuständigen 
Kreisstelle eingereicht werden.

Bei Betrieben, die von Gesellschaften 
bewirtschaftet werden, zum Beispiel 
Personengesellschaften, aber auch 
Gesellschaften, bei denen der Ehegat-
te als Gesellschafter auftritt, müssen 
Unterlagen von allen Beteiligten un-
terschrieben werden. Hiervon können 

Gesellschaften nur befreit werden, 
wenn einem Gesellschafter oder einer 
anderen Person eine schriftliche Voll-
macht erteilt wird. Zur Erteilung einer 
Vollmacht befindet sich im ELAN-Pro-
gramm eine entsprechende Maske, 
mit deren Hilfe Vollmachten vergeben 
oder auch widerrufen werden können.

Sollte eine computergestützte Antrag-
stellung nicht möglich sein, wenden 
sich Antragsteller bitte frühzeitig an 
ihre Kreisstelle zwecks eines Termins 
zur Mithilfe. Eine Möglichkeit zur An-
tragstellung in Papierform besteht 
nicht.

 ▶ Vor Abgabe  
nochmals prüfen

Auch bei einer elektronischen Antrag-
stellung sollte jeder Antragsteller vor 
Antragseinreichung die von ihm ge-
machten Angaben in Ruhe und mit 
Sorgfalt noch einmal prüfen. Sind zum 
Beispiel in der Maske „Beantragung 
von Fördermaßnahmen“ alle relevan-
ten Maßnahmen angekreuzt und ist in 
den dazugehörigen Anlagen das Feld 
„Ich beantrage …“ ausgefüllt worden? 

Ist in den „Unternehmerdaten“ die ak-
tuelle E-Mail-Adresse hinterlegt, damit 
Rückfragen gegebenenfalls geklärt 
werden können? Sind alle zusätzlichen 
Nachweise, beispielsweise Pachtver-
träge für neue Flächen, in ELAN abge-
legt? Werden für die jeweilige Maß-
nahme alle relevanten Flächen ange-
zeigt oder sind vielleicht Flächen noch 
gar nicht im Flächenverzeichnis oder 
gegebenenfalls nicht korrekt eingetra-
gen? Dafür sollte im Flächenverzeich-
nis geprüft werden, ob für jeden Teil-
schlag alle notwendigen Flächenanga-
ben zusammen mit den korrekten und 
gegebenenfalls notwendigen Zusatz-
angaben, wie beispielsweise den Flä-
chenbindungen, eingetragen wurden. 
Bei diesen Prüfungen helfen die viel-
fältigen Übersichten sowie der Kont-
rollbericht, die Bestandteile des ELAN-
Programms sind. Bei dem Kontrollbe-
richt ist unbedingt auf rote Einträge zu 
achten. Diese weisen auf Fehler hin, 
die vor der Antragstellung noch zu kor-
rigieren sind. Unter dem Reiter „Mel-
dungen“ im ELAN-Programm können 
alle noch offenen Fehler- und Hinweis-
meldungen eingesehen werden. Diese 
können entscheidend helfen, einen 
fehlerfreien Antrag zu stellen. 
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Eine Fläche steht dem Antragsteller am 
15. Mai 2025 dann zur Verfügung, wenn 
er sie zu diesem Zeitpunkt besitzt und 
bewirtschaftet. Unter „Besitz“ versteht 
man in diesem Zusammenhang, dass 
die Fläche sich im Eigentum des Antrag-
stellers befindet oder er diese gepachtet 
hat. Bei unklaren Bewirtschaftungsver-
hältnissen ist derjenige Bewirtschafter 
im Sinne des Prämienrechts, der das mit 
der Flächennutzung verbundene wirt-
schaftliche Risiko trägt. Um unklare Be-
wirtschaftungsverhältnisse und damit 
Streitigkeiten um Direktzahlungen zu 
vermeiden, sollten sich Antragsteller 
daher im Zweifelsfall frühzeitig vor der 
Antragstellung an die Kreisstelle wen-
den. In der Regel handelt es sich um 
Einzelfallentscheidungen, die von der 
EU-Zahlstelle der Landwirtschaftskam-
mer NRW getroffen werden.

Darüber hinaus ist die Nutzungsberech-
tigung nachzuweisen, wenn eine Fläche 
neu ins System aufgenommen werden 
soll und erstmalig beantragt wird. Das-
selbe gilt für Flächen, die nach drei Jah-
ren Unterbrechung erneut beantragt 
werden. Die Verfügungsberechtigung ist 
durch schriftliche Eigentums-, Tausch- 
oder Pachtnachweise zu erbringen.

 ▶ Landwirtschaftliche 
Nutzung muss erfolgen

Eine Fläche ist ganzjährig beihilfefä-
hig, wenn sie zwischen dem 1. Januar 
und dem 31. Dezember hauptsächlich 
landwirtschaftlich nutzbar ist. Haupt-
sächlich landwirtschaftlich genutzt 
wird eine Fläche, wenn sie durch die 
Intensität, Art und Dauer oder den Zeit-
punkt einer nicht landwirtschaftlichen 
Tätigkeit nicht eingeschränkt wird. Ei-
ner Fläche wird die landwirtschaftliche 
Nutzung zum Beispiel dann dauerhaft 
entzogen – und verliert damit ihre 
ganzjährige Beihilfefähigkeit –, wenn 
darauf ein Stall oder eine Straße ge-
baut wird, auch wenn diese Bauvorha-
ben erst nach der Ernte begonnen wer-
den.

Für den Fall, dass die betroffene Flä-
che als beihilfefähig im Flächenver-
zeichnis 2025 angegeben wurde, weil 
zum Zeitpunkt der Antragstellung bei-
spielsweise nicht sicher abzusehen 
war, ob eine Baugenehmigung vor Jah-
resende vorliegt, kann die Beihilfefä-
higkeit durch den Antragsteller nach-
träglich zurückgezogen werden. Dies 
ist über die Mehrfacheinreichung im 

ELAN umgehend mitzuteilen. Sollten 
Antragsteller nicht landwirtschaftliche 
Nutzungen nicht melden und dieser 
Sachverhalt wird erst im Nachhinein 
durch Vor-Ort-Kontrollen oder neue 
Luftbilder aufgedeckt, werden Sankti-
onen und Rückforderungen auch rück-
wirkend verhängt.

 ▶ Was ist zulässig?

Die ganzjährige Beihilfefähigkeit wird 
nicht automatisch durch eine kurzfris-
tige nicht landwirtschaftliche Tätigkeit 
unterbunden. Die Beihilfefähigkeit ist 
an die Voraussetzung gebunden, dass 
die landwirtschaftliche Tätigkeit auf 
der Fläche überwiegt und nicht stark 
eingeschränkt wird. Das heißt, dass es 
weder zu einer wesentlichen Beein-
trächtigung des Bewuchses noch zu 
einer wesentlichen Minderung des Er-
trags kommen darf.

Nicht landwirtschaftliche Tätigkeiten, 
zum Beispiel die Nutzung als Festwie-
se, dürfen innerhalb der Vegetations-
periode je Schlag nicht länger als 
14 aufeinanderfolgende Tage und ins-
gesamt nicht länger als 21 Tage andau-
ern. Außerhalb der Vegetationsperio-
de dürfen landwirtschaftliche Flächen 
für Wintersport genutzt werden und 
auf Dauergrünlandflächen darf Holz 
gelagert werden. Dauerhafte Holzlager 
dagegen sind nicht erlaubt.

 ▶ Rechtzeitige Meldung 
wichtig

Findet eine nicht landwirtschaftliche 
Tätigkeit bereits im Zeitraum vom 
1. Januar 2025 bis zur Antragstellung 
statt, so ist diese nicht landwirtschaft-
liche Tätigkeit bei der Antragstellung 
in den „Angaben zu nicht landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten auf Flächen“ 
(Anlage NLT) anzugeben. In dieser An-
lage können auch nicht landwirtschaft-
liche Tätigkeiten, die zum Zeitpunkt 
der Antragstellung schon bekannt sind 
und erst später im Jahr stattfinden, an-
gegeben werden. Eine nicht landwirt-
schaftliche Tätigkeit nach der Antrag-
stellung ist über die Mehrfacheinrei-
chung im ELAN-Programm spätestens 
drei Tage vor Beginn zu melden. Dazu 
ist neben der Flächenbindung im Flä-
chenverzeichnis noch die Anlage NLT 
auszufüllen und einzureichen.

    Beihilfe gibt es nicht 
für alle Flächen
Der Bewirtschafter muss zum Stichtag über die Fläche verfügen. Sie muss 
hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt werden und in einem guten ökologi-
schen Zustand sein. Welche Voraussetzungen eine Fläche noch erfüllen muss, 
damit sie beihilfefähig ist, erläutern Marina Bald und Friederike Niemann.
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Beihilfe für eine Fläche kann beantragen, 
wer zum Stichtag (15. Mai) als Bewirt-
schafter über sie verfügt.
 Foto: imago/Countrypixel



23GANZJÄHRIGE BEIHILFEFÄHIGKEIT |

Die Biodiversitätsstreifen sowie Blüh- 
und Bejagungsschneisen werden als 
Hauptkultur im Zusammenhang mit 
der den Streifen umgebenden, bewirt-
schafteten Ackerfläche gewertet. Die 
Streifen und Schneisen müssen je-
doch einen untergeordneten Teil einer 
ansonsten einheitlich bewirtschafte-
ten Ackerfläche bilden. Die Streifen 
können als begrünter Streifen und nur 
auf bewirtschafteten Ackerflächen an-
gelegt werden. Eine Anlage auf Dauer-
grünland oder Bracheflächen wird 
nicht gefördert. Diese Streifen müssen 
zum Schlag gehören und können in-
nerhalb oder am Rande des Schlags 
angelegt werden.

Diese Flächenteile können gezielt be-
grünt oder einer Selbstbegrünung 
überlassen werden. Eine Begrünung, 
beispielsweise mit Blühpflanzen, kann 
im Zusammenhang mit der Aussaat er-
folgen oder auch nachträglich vorge-
nommen werden.

Im Zeitraum vom 1. April bis zum 15. Au-
gust ist das Mähen und/oder Mulchen 
auf diesen Flächen nicht zulässig. Wie 
bei den Bracheflächen gilt dieser Sperr-
zeitraum auch bei den Biodiversitäts-
streifen sowie den Bejagungsschneisen. 
Ein Umbruch mit unmittelbar folgender 
Ansaat eines solchen Streifens ist auch 
im genannten Sperrzeitraum möglich.

Im Rahmen der Direktzahlungen gel-
ten diese Flächen weiterhin als ein-
heitlich bewirtschaftet. Aufgrund von 
rechtlichen Regelungen gilt dieses je-
doch nicht bei bestimmten Agrarum-
weltmaßnahmen. Stilllegungsflächen 
sind von diesen Regelungen ausge-
nommen, da die Blüh- und Bejagungs-
schneisen nicht als Brache ausgewie-
sen werden können.

Diese Schneisen müssen nicht als ge-
sonderte Fläche im Rahmen der An-
tragstellung im Flächenverzeichnis 
aufgeführt werden; es reicht eine 

Kennzeichnung, dass auf dem Schlag 
ein solcher Streifen angelegt wurde.

Diese Kennzeichnung der betroffenen 
Flächen, auf denen diese Streifen und 
Teilflächen angelegt sind, sollte im 
ELAN-Programm direkt bei der Antrag-
stellung erfolgen. Im Flächenverzeichnis 
ist eine gesonderte Bindung anzugeben 
und die Beantragung mittels eines Ha-
kens in der gesonderten Eingabemaske 
„Anlage Bejagungs- und Blühschneisen“ 
für alle Flächen einmal zu bestätigen. Die 
betreffenden Flächen werden aus dem 
Flächenverzeichnis vorgeblendet und 
müssen nicht erneut erfasst werden. Bei 
bestimmten Agrarumweltmaßnahmen 
müssen die Streifen und Schneisen ge-
sondert heraus gemessen und gesondert 
angegeben werden. Roger Michalczyk

Für Jagd und Vielfalt
Zur Regulierung von Schwarzwildbeständen und zum Erhalt 
der Biodiversität ist die Anlage sogenannter artenreicher Bio-
diversitätsstreifen und Bejagungsschneisen auf Ackerflächen 
vorgesehen.

Biodiversitätsstreifen können innerhalb oder am Rand das Schla-
ges angelegt werden. Für die Förderfähigkeit ist Voraussetzung, 
dass sie zu einem Ackerschlag gehören. Foto: imago/photothek

 ▶ Was ist ausgenommen?

Ausgenommen von der Meldepflicht 
sind landwirtschaftliche Flächen, die 
außerhalb der Vegetationsperiode, für 
den Wintersport, zum Beispiel Skipiste 
oder Rodelbahn, die Lagerung von 
Holz auf einer Dauergrünlandfläche 
oder zur Lagerung von landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen oder Betriebsmit-
teln genutzt werden.

NEU: Zudem muss die Inanspruchnah-
me im Rahmen von Pflegearbeiten an 
angrenzenden Gehölzen und Gewäs-
sern einschließlich der Lagerung des 
dabei anfallenden Schnittguts oder 
Aushubs nicht gemeldet werden. Diese 
Lagerung darf bis zu 90 aufeinander-
folgende Tage im Kalenderjahr auf der 
Fläche verbleiben.

Zu beachten ist, dass spezielle Auflagen 
dazu führen können, dass eine in der Ein-
kommensgrundstützung unschädliche 
Veranstaltung die Auflagen, zum Beispiel 
der Agrarumweltmaßnahmen (AUM), 
verletzen können. Darüber hinaus ist zu 
erwähnen, dass nicht landwirtschaftliche 
Nutzungen für alle Flächen in NRW über 

das Flächenmonitoring erkannt werden. 
Eine nicht gemeldete, nicht landwirt-
schaftliche Tätigkeit führt dazu, dass die 
Fläche nicht mehr beihilfefähig ist.

 ▶ Sperrfrist für Brachen

Auf Flächen, die aus der Erzeugung ge-
nommen wurden (Fruchtart 88, 90, 
92, 560, 590, 591, 592, 593, und 918), 
darf innerhalb des Sperrzeitraums 
vom 1. April bis zum 15. August grund-
sätzlich keine nicht landwirtschaftli-
che Tätigkeit stattfinden. Generell gilt, 
dass alle nicht landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten, die sich negativ auf den 
guten landwirtschaftlichen und ökolo-
gischen Zustand auswirken, in jedem 
Fall förderschädlich sind.

 ▶ Randstreifen am Acker

Begrünte Randstreifen auf einer Acker-
landfläche und den Dauerkulturflächen 
können zur förderfähigen Fläche zählen. 
Diese müssen von untergeordneter Be-
deutung sein, mit der Längsseite am Be-
zugsschlag liegen und dürfen maximal 

15 m breit sein. Diese Streifen können 
auch an Gewässern liegen und bei Ver-
zicht der Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln auch als Gewässerstrei-
fen im Rahmen der Pflanzenschutz-An-
wendungsverordnung dienen. Die Rand-
streifen sind im Flächenverzeichnis mit 
dem Nutzartcode 915 „Randstreifen (an 
Acker und Dauerkultur)“ und dem jewei-
ligen Bezugsschlag anzugeben.

 ▶ Agroforstsysteme

Ein Agroforstsystem zählt im Förder-
recht zur landwirtschaftlichen Fläche 
und kann im Rahmen der Einkommens-
grundstützung auf Ackerland, Dauer-
kulturen oder Dauergrünland beantragt 
werden. Hierbei muss das Ziel der Roh-
stoffgewinnung oder der Nahrungsmit-
telproduktion im Vordergrund stehen.

NEU: Das Nutzungskonzept, das in den 
Vorjahren als Grundlage zur Beantra-
gung nicht fehlen durfte, ist ab 2025 
nicht mehr erforderlich.

Beim Anlegen der Agroforstflächen ist 
darauf zu achten, dass mindestens 

Ratgeber Förderung 2025



24 | GANZJÄHRIGE BEIHILFEFÄHIGKEIT

Ratgeber Förderung 2025

zwei Gehölzstreifen, die höchstens 
40 % der jeweiligen landwirtschaftli-
chen Fläche einnehmen, oder Gehölz-
pflanzen, die verstreut über die Fläche 
angelegt sind, angebaut werden. Bei 
den verstreuten Gehölzpflanzen ist die 
Anzahl an Bäumen zu beachten (min-
destens 50, höchstens 200 Pflanzen 
pro ha). Wenn das Agroforstsystem 
nach dem 1. Januar 2022 angelegt wur-
de, dürfen keine Gehölzpflanzen aus 
der Negativliste angebaut werden. Ab 
2025 ändert sich die Negativliste. Der 
Ausschluss nicht steriler Hybride von 
Paulownia tomentosa gilt für Agro-
forstsysteme, die nach dem 31. Dezem-
ber 2024 angelegt wurden. Die aktuelle 
Negativliste ist dem Merkblatt „Agro-
forst” zu finden. Dieses ist im ELAN-
Programm oder im Internetangebot der 
Landwirtschaftskammer zu finden.

 ▶ Flächen mit Agri-
Photovoltaik

Flächen mit Agri-Photovoltaik (PV) zur 
Nutzung solarer Strahlungsenergie kön-
nen im Rahmen der Einkommensgrund-
stützung beantragt werden. Vorausset-
zung zur Anerkennung ist, dass die Agri-
PV-Anlage die Bearbeitung der Flächen 
unter Einsatz üblicher Methoden, Ma-
schinen und Geräte nicht ausschließt. 
Des Weiteren darf sich auf Grundlage 
der DIN SPEC 91434:2021-05 die Flä-
che höchstens um 15 % verringern.

Im ersten Jahr der Beantragung sind 
entsprechende Nachweise zu der oben 
genannten DIN SPEC über das ELAN-
Programm zusammen mit dem Antrag 
einzureichen. Es empfiehlt sich, die Ein-
haltung der DIN SPEC vom Erbauer der 
Agri-PV-Anlage bestätigen zu lassen.

NEU: Die Agri-PV-Anlage ist ab 2025 
entsprechend der Größe der nicht bei-
hilfefähigen Elemente, wie beispiels-
weise das Ständerwerk oder Trafostati-
onen, auf der Fläche digital herauszu-
nehmen. Eine Fläche kann nach Errich-
tung einer Anlage demnach nicht zu 
100 %, aber zu mehr als 85 % beihilfe-
fähig sein. Der in den Vorjahren vorge-
schriebene, pauschale Flächenabzug 
findet nicht mehr statt. Zudem ist zu 
berücksichtigen, dass die Fläche in dem 
Jahr des Baus der Agri-Photovoltaik-An-
lage in der Regel nicht beihilfefähig ist.

 ▶ Liegt höhere Gewalt vor?

Fälle höherer Gewalt oder außerge-
wöhnlicher Umstände, die dazu führen, 
dass die im Sammelantrag 2025 einge-
gangenen Verpflichtungen nicht einge-

halten werden können, sind umgehend 
bei der zuständigen Kreisstelle der 
Landwirtschaftskammer schriftlich ein-
zureichen. Ein Fall höherer Gewalt 
kann beispielsweise durch einen To-
desfall oder eine längere Krankheit vor-
liegen, die eine Hofbewirtschaftung 
unmöglich macht. Unter „umgehend“ 
ist dabei innerhalb von 15 Werktagen 
ab dem Zeitpunkt, ab dem der Begüns-
tigte hierzu in der Lage ist, zu verste-
hen. In diesen Fällen wird geprüft, ob 
die Fläche in den beantragten Maßnah-
men weiterhin beihilfefähig bleibt.

 ▶ Strittige Flächen

Beantragen Landwirte die Einkom-
mensgrundstützung für Flächen, die 
sich auf einem Flugplatz, einem Mili-
tärgelände oder einer Freizeitanlage 
befinden, müssen ihnen diese ganz-
jährig, jederzeit und uneingeschränkt 
für die landwirtschaftliche Nutzung 
zur Verfügung stehen. Für die Flächen 
muss ein uneingeschränktes, jederzei-
tiges Betretungsrecht vorliegen. Be-
steht beispielsweise auf Truppen-
übungsplätzen ein Betretungsverbot 
aufgrund von Munitionsbelastungen 
oder Truppenübungen, ist keine gefah-
renfreie Betretung möglich und damit 
keine vollumfängliche Kontrollierbar-
keit im Sinne der EU-Vorschriften. Für 
solche Flächen besteht eine Gefahr, 
die über das auf landwirtschaftlichen 
Flächen übliche Maß hinausgeht. Sie 
sind damit nicht beihilfefähig. Zwi-
schenzeitliche Übungen, wie das Cam-
pieren von Soldaten, können auf den 
Truppenübungsplatzflächen förder-
unschädlich sein, sofern die landwirt-
schaftliche Nutzung hiervon nicht be-
einträchtigt wird. Wird der Aufwuchs 
oder die Grasnarbe nachhaltig zer-
stört, ist die Beihilfefähigkeit der Flä-
chen nicht gegeben.

Ebenfalls dürfen diese Flächen nicht 
aus der Erzeugung genommen werden. 
Dies ist unzulässig. So ist zum Beispiel 
die Anlage von freiwilligen Stilllegun-
gen im Rahmen der Öko-Regelung 1a 
(Nutzartcode 88) in diesen Gebieten 
nicht beihilfefähig. Die Bewirtschaf-
tung ist jährlich nachzuweisen. Land-
wirte, die auf strittigen Flächen wirt-
schaften, sollten sich daher vor Antrag-
stellung bei ihrer Kreisstelle über die 
aktuellen Anforderungen erkundigen.

NEU: Flächen auf Golfplätzen (auch 
Swingolf oder Discgolf) sind ab 2025 
grundsätzlich nicht mehr beihilfefähig. 
Diese Flächen gelten pauschal als 
Sportfläche, auch wenn eine einge-
schränkte landwirtschaftliche Nutzung 

durchgeführt wird. Sowohl die Golf-
platzbereiche Fairway/Green (kurz ge-
mähter Bereich der Spielbahn) als 
auch das Rough (der länger geschnit-
tene Grasbereich, der normalerweise 
um und zwischen den Fairways/Greens 
liegt), sowie auch alle weiteren Flä-
chen, die dem Betrieb eines Golfplat-
zes dienen, können im Rahmen der 
Einkommensgrundstützung nicht wei-
ter gefördert werden.

 ▶ Wann gibt es kein Geld?

Sträucher und Bäume als Bestandteil 
der genutzten Fläche werden als Ver-
buschung bezeichnet. Verbuschungen 
sind grundsätzlich nicht beihilfefähig 
und müssen von der beihilfefähigen 
Fläche abgezogen werden. Es ist zu 
prüfen, ob es sich bei einzelnen Bü-
schen oder sonstigen Gehölzen auf ei-
ner Fläche nicht um Landschaftsele-
mente (LE) wie Hecken oder Feldge-
hölze oder die sogenannten kleinen 
Landschaftselemente handelt. Diese 
sind für die Beihilfefähigkeit unschäd-
lich. Sollte sich die Verbuschung nur 
auf eine Teilfläche im Schlag bezie-
hen, so besteht die Möglichkeit, diese 
Teilfläche aus dem Schlag abzugren-
zen und herauszurechnen.

Die kleinen Landschaftselemente gel-
ten als Teil der beihilfefähigen Fläche, 
wenn diese maximal 500 m² groß sind 
und insgesamt höchstens 25 % der Flä-
che der landwirtschaftlichen Parzelle 
einnehmen. Dazu zählen: Hecken mit 
einer Länge von unter 10 m, Feldgehöl-
ze, die kleiner als 50 m² sind; Trocken- 
und Natursteinmauern von weniger als 
5 m Länge, die kein Bestandteil einer 
Terrasse sind; Lesesteinwälle von we-
niger als 5 m Länge; Feldraine mit ei-
ner Gesamtbreite von durchschnittlich 
bis zu 2 m sowie einzeln stehende Bäu-
me, für die eine Fläche von jeweils 
10 m² zugrunde gelegt wird. Die Dichte 
der kleinen Landschaftselemente wird 
auf der Teilfläche betrachtet, auf der 
diese tatsächlich stehen, und nicht auf 
Schlag- oder Feldblockebene. Gegebe-
nenfalls ist ein zu dicht bestandener 
Teil des Schlags aus der beantragten 
Fläche herauszurechnen.

Auch Sport- und Freizeitflächen, Park-
anlagen, Waldflächen, Flächen zur dau-
erhaften Lagerung von Festmist oder 
Silage, Deponien vor Ablauf der Stillle-
gungsphase, zu Verkehrsanlagen gehö-
rende Flächen oder Ziergärten sind un-
abhängig von einer landwirtschaftli-
chen Nutzung nicht förderfähig, da sie 
hauptsächlich für nicht landwirtschaft-
liche Zwecke genutzt werden.

NICHTS IST UNMÖGLICH
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 ▶ Grünlandflächen

Bei Grünlandflächen ist zu beachten, 
dass Gras und andere Grünfutterpflan-
zen vorherrschend sind. Eine Ausnahme 
bilden Heideflächen: In diesen Fällen 
müssen Heidekrautgewächse und Gräser 
mehr als 50 % der Bodenbedeckung aus-
machen und im Antragsjahr beweidet 
werden. Flächen mit einer überwiegen-
den Verunkrautung, Verbuschung oder 
einer Kombination aus beidem können 
nicht anerkannt werden. Zusammenhän-
gend und dominierend mit Schilf bestan-
dene Flächen gelten nicht als Dauergrün-
land. Binsen und/oder Seggen werden 
als Gras und andere Grünfutterpflanzen 
angesehen, soweit sie auf der Fläche ge-
genüber Gras oder anderen Grünfutter-
pflanzen nicht vorherrschen.

 ▶ Flächen stilllegen

Aus der Produktion genommene Acker- 
oder Grünlandflächen sind der Selbstbe-
grünung zu überlassen oder durch Aus-
saat bis zum 31. März des Antragsjahres 
zu begrünen. Sollte eine Aussaat vor dem 
1. April, beispielsweise aufgrund von Na-
turschutzvereinbarungen oder witte-

rungsbedingten Umständen, nicht mög-
lich sein, so kann eine Ausnahme unter 
bestimmten Bedingungen beantragt wer-
den. Die Ausnahme gilt nicht für Flächen, 
die im Rahmen der Öko-Regelung der 
freiwilligen Stilllegung von Ackerflächen 
(Öko-Regelung 1) beantragt werden.

Um die Flächen weiter in einem guten 
landwirtschaftlichen Zustand zu halten, 
muss der Betriebsinhaber dort mindes-
tens alle zwei Jahre bis zum 15. Novem-
ber den Aufwuchs mähen und das Mäh-
gut abfahren oder den Aufwuchs zer-
kleinern und ganzflächig verteilen. Die 
Aussaat der brachliegenden Fläche 
zählt auch als Mindesttätigkeit in dem 
Jahr. Zwischen dem 1. April und dem 
15. August herrscht aus Naturschutz-
gründen ein Mäh- und Mulchverbot. Ei-
ne Genehmigung, während der Sperr-
frist zwischen dem 1. April und dem 
15. August zu mähen oder zu mulchen, 
kann durch die Bestätigung der zustän-
digen Unteren Naturschutzbehörde er-
teilt und muss anschließend noch von 
der zuständigen Kreisstelle der Land-
wirtschaftskammer genehmigt werden.

Das Mähgut darf nicht für eine landwirt-
schaftliche Erzeugung verwendet wer-

den, also zum Beispiel weder als Futter 
noch in einer Biogasanlage. Sobald das 
Mähgut einer Acker- oder Grünlandflä-
che genutzt wird, die aus der Produkti-
on genommen wurde, zum Beispiel als 
Viehfutter, oder die Fläche beweidet 
wird, muss diese über die Mehrfachein-
reichung im ELAN-Programm umcodiert 
und eingereicht werden.

Auf Ackerflächen, die aus der Produkti-
on genommen wurden, dürfen generell 
keine Pflanzenschutzmittel angewendet 
werden. Jedoch gibt es bei einer Gefahr 
für Mensch und/oder Tier durch Prob-
lemunkräuter, wie zum Beispiel durch 
Herkulesstaude oder Jakobsgreiskraut, 
ebenfalls die Möglichkeit, vor einer 
Pflanzenschutzbehandlung eine Aus-
nahme zu beantragen. Diese Ausnahme 
kann nicht für Brachen im Rahmen der 
Öko-Regelungen erteilt werden.

Informationen zu den Regelungen und 
den geschilderten Ausnahmen für die 
aus der Produktion genommenen Flä-
chen sind bei den Kreisstellen der Land-
wirtschaftskammer oder im Internetan-
gebot der Landwirtschaftskammer in 
der Rubrik Förderung unter www.
landwirtschaftskammer.de erhältlich. 

NICHTS IST UNMÖGLICH

PONDOR!NEU
WINTERWEIZEN A WINTERWEIZEN B

Jetzt
testen!

DER FRÜHE PONDOR!

THERMIDORNEU

2 x Spitzenleistung im Ertrag, Halmbruchresistenzgen (PCH1), Resistenz gegenüber
bodenbürtigen Viren, Resistenz gegenüber der „Orangeroten Weizengallmücke“ und CTU-Toleranz

EINE NEUE WEIZENZEIT BEGINNT…
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Alle beihilfefähigen Landschaftsele-
mente (LE) des Betriebs gehören zwin-
gend in die Flächenaufstellung im Rah-
men des Sammelantrags. Sie unterlie-
gen einem besonderen Schutz gemäß 
den Konditionalitätenverpflichtungen. 
Für alle Antragsteller gelten die Ver-
pflichtungen zum Erhalt der für die 
Konditionalität relevanten LE. Der Flä-
chenbewirtschafter trägt die Verant-
wortung für die entsprechenden Ele-
mente und muss zur Vermeidung von 
Prämienkürzungen die Konditionalitä-
tenverpflichtungen einhalten.

 ▶ Alle Landschaftselemente 
angeben

Jeder Antragsteller ist verpflichtet, alle 
relevanten LE aufzuführen, die sich auf 
oder an seinen bewirtschafteten Schlä-
gen befinden und für die er das Nut-
zungsrecht besitzt. Entscheidend ist da-
bei die Frage, wer die Fläche, unabhän-
gig von Eigentumsrechten, bewirtschaf-
tet und somit die Verantwortung für die 
entsprechenden LE trägt. Es sind zwin-
gend alle Elemente an oder auf Acker-
land, Dauergrünland oder Dauerkultur 
mit dem zutreffenden Typ samt der tat-
sächlichen Größe anzugeben. Ein LE 
kann nur beantragt werden, wenn es Teil 
der Gesamtparzelle ist, in unmittelbar 
räumlichem Zusammenhang mit dem 
Schlag steht und nur einen untergeord-
neten Teil des Teilschlags ausmacht.

 ▶ Beseitigung verboten

Die gemäß den Konditionalitätenrege-
lungen relevanten Landschaftselemen-
te unterliegen einem generellen Besei-
tigungsverbot. Die völlige oder teilwei-
se Beseitigung führt zu empfindlichen 
Prämienkürzungen. In Ausnahmefällen 
kann vom Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftrag-
tem eine Beseitigung genehmigt wer-
den. Vor einer Genehmigung muss die 
Untere Naturschutzbehörde dieser je-
doch zustimmen. Diese Zustimmung 
muss vom Antragsteller zuerst bei der 
Naturschutzbehörde eingeholt werden, 
bevor die Landwirtschaftskammer die 
Genehmigung erteilen kann. Wichtig 
ist, dass erst nach dem Erhalt des ge-
nehmigten Bescheids der Landwirt-
schaftskammer mit der Beseitigung be-
gonnen werden darf. Ein gemäßigter 
Pflegeschnitt gilt nicht als Beseitigung. 
Nähere Informationen erhalten gibt es 
bei den Kreisstellen und im Internet 
unter www.landwirtschaftskammer.de.

 ▶ Schutzzeiten beachten

Für Hecken, Baumreihen, Einzelbäume 
und Feldgehölze besteht im Zeitraum 
vom 1. März bis zum 30. September 
zum Schutz der Brut- und Nistzeiten 
von Vögeln ein Schnittverbot. Dieses 
umfasst nicht nur den Rückschnitt der 
LE, sondern das gesamte LE darf in 

diesem Zeitraum auch nicht auf den 
Stock gesetzt werden. Ein Verstoß 
zieht Sanktionen im Bereich der Kon-
ditionalitäten nach sich und wird für 
alle beantragten Flächenmaßnahmen 
angewendet. Zusätzlich gilt das Fach-
recht und es können Bußgelder erho-
ben werden.

Es besteht keine Verpflichtung zur Pfle-
ge der LE. Eine ordnungsgemäße Pfle-
ge ist nicht mit einer Beseitigung 
gleichzusetzen. Es ist in jedem Fall zu 
beachten, dass die durchgeführte Pfle-
gemaßnahme nicht einer vollständigen 
Beseitigung des LE entsprechen darf.

 ▶ Es kommt auf die Größe an

Bei den im förderrechtlichen Sinne zu-
lässigen LE sind bestimmte Größenab-
messungen zu beachten. Werden Be-
dingungen hinsichtlich der Größe 
nicht eingehalten, da zum Beispiel ein 
Feldgehölz größer oder kleiner als vor-
gegeben ist, so stellt es kein LE gemäß 
der Konditionalität dar.

Eine Hecke darf eine Durchschnitts-
breite von maximal 15 m aufweisen 
und stellt erst ab einer Länge von 10 m 
ein LE dar. Kleinere unbefestigte Un-
terbrechungen, beispielsweise Trittpfa-
de, sind hierbei unschädlich. Verbusch-
te Waldränder können in der Regel 
nicht eindeutig vom Wald abgegrenzt 
werden und zählen im Rahmen der För-
derung nicht zu den beihilfefähigen LE.

Die Baumreihen müssen mindestens 
fünf linear angeordnete, nicht land-
wirtschaftlich genutzte Bäume umfas-
sen und mindestens 50 m lang sein. 
Landwirtschaftlich genutzte Obst- 
oder Nussbäume können nicht als 
Baumreihe gewertet werden.

Feldgehölze sind ab einer Größe von 
50 bis 2 000 m² beihilfefähig. Unter-
halb dieser Größe gelten sie nicht als 
LE, oberhalb dieser Größe gilt die Flä-
che als Wald. Brombeergebüsche oder 
Aufforstungsflächen gelten nicht als 
Feldgehölze.

Einzelbäume zählen dann als beihilfe-
fähiges LE, wenn sie frei stehend und 
als Naturdenkmal im Sinne von § 28 
des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
schützt sind. Jeder Baum ist, unabhän-
gig von seinen tatsächlichen Ausma-
ßen, als Größe standardisiert mit 
0,010 ha im LE-Verzeichnis anzugeben.

Bei Feldrainen handelt es sich um 
schmale, lang gestreckte Streifen zwi-
schen landwirtschaftlichen Nutzflä-

Landschaft zahlt sich aus
Im Sammelantrag sind auch die Landschaftselemente anzugeben. Sie gelten als 
Teil der beihilfefähigen Fläche und werden deshalb gefördert. Was für den Prä-
mienerhalt zu beachten ist, erklären Roger Michalczyk und Jana Schniedergers.

Damit Hecken als förderfähiges Landschaftselement gelten, 
müssen sie bestimmte Abmessungen erfüllen.
 Foto: imago/imagebroker
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 ▶ Geschützte Landschaftselemente in NRW 2025

Code Typ Erläuterung
1 Hecken oder Knicks 

ab einer Länge von 10 m und im Durchschnitt bis 
zu 15 m breit

Lineare Strukturelemente, überwiegend mit Gehölzen bewachsen, kleine unbefestigte Un-
terbrechungen wie Trittpfade sind unschädlich. Mit Gehölzen bestandene Waldränder
und -säume sind keine Hecken. Keine Flächen, die als Wald eingestuft sind, Windschutz-
streifen können als Hecken anerkannt werden.

2 Baumreihen 
bestehend aus mindestens fünf Bäumen und einer 
Länge von mindestens 50 m

Anpflanzungen von nicht landwirtschaftlich genutzten Bäumen in linearer Anordnung; in
der Regel einreihig ohne geschlossene Strauchschicht. Es gibt keine Längenbegrenzung.
Landwirtschaftlich genutzte Obst- und Schalenfruchtbäume sind keine Landschaftselemen-
te.

3 Feldgehölze 
mit einer Größe von 
mindestens 50 m² bis höchstens 2 000 m²

Überwiegend mit gehölzartigen Pflanzen bewachsene Flächen, die nicht der landwirt-
schaftlichen Erzeugung dienen. Erstaufforstungsflächen, Weihnachtsbaum- und Schmuck-
reisigkulturen, Waldsäume, Gehölze auf Agroforstflächen (Anlage nach 31. Dezember 
2022) und Brombeergebüsche gelten nicht als Feldgehölze. Feldgehölze mit mehr als 
2 000 m² gelten als Wald und sind nicht antragsberechtigt.

4 Feuchtgebiete  
mit einer Größe von  
höchstens 2 000 m²

Nach Naturschutzrecht besonders geschützte und über die Biotopkartierung erfasste 
Feuchtgebiete, Tümpel, Sölle, Dolinen, Quellbereiche, Moore, Sümpfe, Nassstellen, Wei-
her, Röhrichte, Nassstaudenfluren und vergleichbare Feuchtgebiete.

5 Einzelbäume Frei stehende Bäume auf Grünland oder Ackerland, nach Naturschutzrecht als Naturdenk-
mal im Sinne des § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützt; je Baum sind unabhän-
gig von der tatsächlichen Größe 10 m² beantragbar.

10 Tümpel, Sölle, Moore, Dolinen und andere ver-
gleichbare Feuchtgebiete bis zu einer Größe von 
höchstens 2 000 m²

Kleinstgewässer und vernässte Stellen inklusive naturnaher Vegetation sowie trichterför-
mige Einstürze und Mulden; dürfen regelmäßig oder gelegentlich austrocknen; Seen, Tei-
che, Bäche, Flussläufe etc. sind nicht antragsberechtigt

11 Trocken- und Natursteinmauern, Lesesteinwälle  
als Bestandteil einer Terrasse oder kein Bestand-
teil einer Terrasse mit einer Länge von mehr als 
5 m

Mauern, die aus Erde oder Lehm verfugten oder nicht verfugten Feld- oder Natursteinmau-
ern, Lesesteinwälle sind Aufschüttungen von Lesesteinen von mehr als 5 m Länge.

12 Fels- und Steinriegel sowie naturversteinte
Flächen  
bis zu einer Größe von höchstens 2 000 m²

Natürlich entstandene, überwiegend aus Fels und Steinen bestehende Flächen, die auf
landwirtschaftlichen Flächen enthalten sind oder unmittelbar an diese angrenzen.

13 Feldraine  
mit einer Gesamtbreite von mindestens 2 m und 
höchstens 10 m

Überwiegend mit gras- und krautartigen Pflanzen bewachsene, schmale, lang gestreckte
Flächen, die innerhalb von oder zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen oder an
diese angrenzen und auf denen keine landwirtschaftliche Erzeugung stattfindet. Gehölzbe-
wuchs ist zulässig, jedoch ist die Abgrenzung zur Hecke und Baumreihe zu beachten.

16 Terrassen Von Menschen unter Verwendung von Hilfsmaterialien angelegte, linear-vertikale Struktur,
die die Hangneigung von Nutzflächen verringern soll; unabhängig von der tatsächlichen
Fläche ist die Terrassenlänge in m2 beantragbar (Länge in m x 2 m).

chen, die überwiegend mit gras- und 
krautartigen Pflanzen bewachsen 
sind. Die Feldraine dürfen nicht 
schmaler als 2 m und nicht breiter als 
10 m sein, damit die Beihilfefähigkeit 
des LE gegeben ist. Ein Gehölzbe-
wuchs ist zulässig, sofern es sich nicht 
um eine Hecke oder ein Feldgehölz 
handelt. Feldraine unterhalb einer 
Breite von 2 m gelten als Teil des ge-
nutzten Schlages.

Bei den Feldgehölzen, den Feuchtge-
bieten einschließlich Tümpeln sowie 
den Fels- und Steinriegeln gilt die 
Obergrenze von 2 000 m² für jedes 
einzelne Element. Somit können auf 
einem Schlag mehrere Elemente vor-
kommen, die für sich jeweils die Ober-
grenze einzuhalten haben.

 ▶ Kleine 
Landschaftselemente

Die sogenannten kleinen Landschafts-
elemente müssen nicht gesondert digi-
talisiert werden. Hecken, Feldgehölze, 

Trocken- und Natursteinmauern, Feld-
raine, Strauchgruppen und Einzelbäu-
me, die die Mindestgrößen als Konditi-
onalitäten-Landschaftselement nicht 
erfüllen, gelten als Teil der beihilfefä-
higen Fläche. Sie dürfen eine maxima-
le Größe von 500 m² aufweisen und 
insgesamt höchstens 25 % der Fläche 
der landwirtschaftlichen Parzelle aus-
machen. Die Dichte der kleinen Land-
schaftselemente wird auf der Teilflä-
che betrachtet, auf der diese tatsäch-
lich stehen, und nicht auf Schlag- oder 
Feldblockebene. Gegebenenfalls ist 
ein zu dicht bestandener Teil des 
Schlags aus der beantragten Fläche 
herauszurechnen.

 ▶ Gilt auch für Grünland

Auch auf den Grünlandflächen müssen 
die LE im Antrag zwingend angegeben 
werden. Baumbestandene Wiesen und 
Weiden, bei denen es sich nicht um 
Obstgärten oder Streuobstwiesen han-
delt, dürfen eine Baumdichte von 
höchstens 25 % der Fläche ausma-

chen. Je Baum wird eine Fläche von 
10 m² zugrunde gelegt. Somit ergibt 
sich rechnerisch eine maximale Baum-
dichte von 250 Bäumen je ha. Die 
Baumdichte wird auf der Teilfläche be-
trachtet, auf der die Bäume tatsächlich 
stehen, und nicht auf Schlag- oder 
Feldblockebene. Gegebenenfalls ist 
ein sehr dicht mit Bäumen bestande-
ner Teil des Schlags aus der beantrag-
ten Fläche herauszurechnen.

 ▶ Verbuschung oder 
Feldgehölz?

Wenn nur einzelne Büsche oder sonsti-
ge Gehölze auf einer Fläche stehen, 
bei denen es sich nicht um LE wie bei-
spielsweise Hecken oder Feldgehölze 
handelt, dürfen diese nur einen sehr 
geringen Teil des Schlags ausmachen, 
um die Beihilfefähigkeit der Fläche 
nicht zu gefährden.

Weist eine Fläche eine höhere Verbu-
schung auf, so ist diese Fläche nicht 
beihilfefähig und gilt im förderrechtli-
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chen Sinne als nicht landwirtschaftlich 
genutzte Fläche. Sollte sich die Ver-
buschung nur auf eine Teilfläche im 
Schlag beziehen, so besteht die Mög-
lichkeit, diese Teilfläche aus dem 
Schlag abzugrenzen und bei der Bean-
tragung als nicht landwirtschaftlich 
genutzt herauszurechnen. Es ist zu 
prüfen, ob es sich bei diesen Teilflä-
chen gegebenenfalls um LE, zum Bei-
spiel Feldgehölze, handelt. Unter Ein-
haltung der definierten Anforderungen 
können diese auch als solche bean-
tragt werden. Die Summe der LE und 
der Verbuschung eines Schlags dürfen 
allerdings nur einen untergeordneten 
Teil des Schlags ausmachen.

 ▶ Grenzen bestimmen

Um die Größen von LE zu berechnen, 
müssen die Grenzlinien bestimmt wer-
den. Ein LE muss ganz oder teilweise 
an eine landwirtschaftliche Nutzfläche 
angrenzen. Hecken und Feldgehölze, 
die flächig an einem Wald liegen und 
sich nicht eindeutig, zum Beispiel 
durch einen Weg, vom Wald abgren-
zen, können nicht zur beihilfefähigen 
Fläche gerechnet werden. Wenn zwi-
schen dem LE und der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche eine Trennung exis-
tiert, zum Beispiel ein Weg, ein dauer-
haft errichteter Zaun oder ein Graben, 
gehört das Element nicht zur bewirt-
schafteten Fläche und ist nicht an-
tragsfähig. Böschungen an Gewässern 
oder Gräben gehören ebenfalls nicht 
zu den LE.

Als Trennlinie zwischen Grünland und 
einem LE wird das Ende der nutzbaren 
Grasnarbe angesehen. Bei Ackerflä-
chen gilt als Trennlinie die äußerste 
Pflug- beziehungsweise Drillreihe. Die-
se Grenzen bleiben auch erhalten, 
wenn Elemente durch einen Rück-
schnitt gepflegt werden. Sollte sich 
durch die Pflegemaßnahme jedoch 
beispielsweise auch die Pflugfurche 
ändern, ist dies im Antrag zu berück-
sichtigen.

Gleichartige LE dürfen nicht aneinan-
dergrenzen. Eine künstliche Trennung 
eines LE in mehrere Elemente zur Ver-
hinderung der Überschreitung der 
Obergrenzen und somit zur Schaffung 
der Beihilfevoraussetzungen darf nicht 
erfolgen und kann bei Nichtbeachtung 
sanktioniert werden.

 ▶ LE für den Antrag zoomen

In Nordrhein-Westfalen werden die 
beihilfefähigen LE neben den Feldblö-

cken separat als zusätzliche Referenz 
in Form von Flächen verwaltet. Sie 
sind über einen „Flächenhaften-Land-
schafts-Element-Kenner“ (FLEK) ge-
kennzeichnet und identifizieren die LE 
in NRW eindeutig.

Die Angaben zu den Elementen des 
vorangegangenen Jahres werden 
auch in diesem Jahr wieder vorge-
blendet. Die Daten sind genau zu prü-
fen und notwendige Änderungen sind 
vorzunehmen. Die vorgeblendeten 
Angaben sind zu löschen, falls die 
aufgeführten LE nicht mehr zum Be-
trieb gehören oder nicht mehr die Be-
dingungen erfüllen. Im ELAN-Pro-
gramm werden alle LE jeweils mit 
dem dazugehörigen Feldblock ange-
zeigt, auch wenn diese zuvor nicht 
beantragt worden sind.

Im Rahmen des geobasierten Beihilfe-
antrags ist das LE in das betreffende 
Luftbild einzuzeichnen. Aus dieser 
Zeichnung oder der Bestätigung der 
vorgeblendeten Zeichnung ergibt sich 
automatisch die beantragte Größe im 
LE-Verzeichnis. Da die LE in der Regel 
keine größeren Flächen darstellen, ist 
hier eine möglichst große Zoom-       
Ansicht hilfreich.

Welche Elemente beantragt werden 
können, welche Bedingungen erfüllt 
sein müssen und mit welchem Code 
sie anzugeben sind, ist der Übersicht 
„Geschützte Landschaftselemente in 
NRW 2025“ zu entnehmen. Detaillier-
te Angaben zum Ausfüllen der einzel-
nen Spalten im LE-Verzeichnis und 
ein ausgefülltes Musterblatt als Bei-
spiel sind im ELAN-Programm ab-
rufbar.

 ▶ Angaben müssen  
eindeutig sein

Die LE müssen teilschlagbezogen an-
gegeben werden. Daher ist das LE-Ver-
zeichnis primär nach Feldblöcken ge-
ordnet. Für jeden Antragsteller werden 
die Feldblöcke aus dem vorjährigen 
Antragsverfahren vorgeblendet, zu de-
nen LE beantragt wurden. Die im LE-
Verzeichnis aufgeführten Feldblöcke 
müssen bezüglich der laufenden Num-
mer und der FLIK (Flächenindikator) 
mit denjenigen im Flächenverzeichnis 
übereinstimmen.

Eine eindeutige Identifizierung im Re-
ferenzsystem ist nur über die FLEK-Be-
zeichnung des Landschaftselements 
möglich. Sofern allerdings der erfor-
derliche FLEK nicht bekannt ist, kann 
im ELAN-Programm in der Maske GIS 

die Fläche aufgerufen und übernom-
men werden.

Die vorgeblendeten laufenden Num-
mern des FLEK sollten nur bei einer 
Änderung des FLEK oder bei der Neu-
aufnahme von Elementen geändert 
werden. Die Angaben zu Größe, Typ 
und Konditionalitätenrelevanz des LE 
stammen aus dem Referenzsystem. 
Für neu in das Verzeichnis aufgenom-
mene Elemente sind die vorgenannten 
Angaben zu ergänzen. Diese neuen An-
gaben werden in der ELAN-Maske GIS 
im Luftbild des jeweiligen Feldblocks 
angezeigt und können bei Bedarf auch 
übernommen und dem entsprechen-
den Teilschlag zugewiesen werden.

 ▶ Flächenzuordnung wichtig

Die LE sind feldblockweise gemäß ih-
rer Lage den Schlägen und Teilschlä-
gen zuzuordnen. Dazu ist zu einem 
Element der Teilschlag einzutragen, 
der für den Feldblock auch im Flächen-
verzeichnis aufgeführt ist. Wird ein LE 
in mehreren Teilschlägen beantragt 
oder gehört es teilweise auch zu ande-
ren Betrieben, so ist die beantragte 
Größe entsprechend aufzuteilen und 
die Angaben zu den weiteren Teil-
schlägen sind einzufügen. Hierbei darf 
es nicht zu Überlappungen der einge-
zeichneten Elemente kommen.

Die beantragten LE sind pro Teilschlag 
fortlaufend in der Spalte „laufende 
Nummer LE im Teilschlag“ zu numme-
rieren. Sofern diese Nummer bereits 
vorgeblendet wird, ist diese Angabe zu 
übernehmen. Werden für einen Teil-
schlag weitere Elemente beantragt, 
wird diese laufende Nummer im ELAN-
Programm automatisch vergeben.

 ▶ Größen überprüfen

Hinsichtlich des Typs und der Größen 
sind die Daten der letztjährigen Be-
antragung vorgeblendet. Sollte sich 
hieran nichts geändert haben, so kön-
nen diese Angaben im ELAN-Pro-
gramm für das diesjährige Antragsver-
fahren übernommen werden.

Die von Ihnen im GIS erfassten LE er-
geben im elektronischen, geobasierten 
Beihilfeantrag automatisch im LE-Ver-
zeichnis die entsprechend beantragte 
Größe in Hektar mit vier Nachkomma-
stellen. Eine manuelle Eingabe der 
Größe ist nicht möglich. Anhand neuer 
Luftbilder können sich im Rahmen der 
Aktualisierung der LE die Angaben zur 
Referenzgröße geändert haben. 
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Wie schon in den vergangenen Jahren 
gibt es auch weiterhin eine Förderung 
für Junglandwirte, die sogenannte er-
gänzende Einkommensstützung für 
Junglandwirte. Die Förderung wird für 
maximal 120 ha in Höhe von voraus-
sichtlich rund 134 €/ha gewährt. Der 
Antragsteller darf bei Erstantragstel-
lung nicht älter als 40 Jahre sein und 
kann die Förderung für einen Zeitraum 
von maximal fünf aufeinanderfolgen-
den Jahren erhalten. Die Gewährung 
der Förderung ist außerdem an die An-
forderung der beruflichen Qualifikati-
on geknüpft, die nachgewiesen wer-
den muss.

 ▶ Voraussetzungen  
für Neuantrag

Für Neuantragsteller im Jahr 2025 gel-
ten folgende Anforderungen:

 # Der Antragsteller darf bei der erst-
maligen Beantragung der Einkom-
mensstützung für Junglandwirte 
das 41. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben.

 # Die Beihilfe ist auf höchstens fünf 
aufeinanderfolgende Jahre be-
grenzt.

 # Der Junglandwirt kontrolliert den 
Betrieb (ist also Betriebsinhaber) 
beziehungsweise bei Gesellschaf-
ten dürfen keine Entscheidungen 
gegen ihn getroffen werden können 
und der Gesellschaft müssen die 
wesentlichen Produktionsmittel 
langfristig zur Verfügung stehen.

 # Der Erstantrag muss innerhalb von 
fünf Jahren nach der Niederlassung 
als Junglandwirt gestellt werden.

 # Der Junglandwirt muss seine beruf-
liche Qualifikation nachweisen.

 # Eine natürliche Person kann bei der 
Gewährung der Einkommensstüt-

zung für Junglandwirte nur einmal 
berücksichtigt werden, auch bei na-
türlichen Personen innerhalb von 
Gesellschaften.

 ▶ Antragstellung mit ELAN

Voraussetzung für die Gewährung der 
Einkommensstützung für Junglandwir-
te ist ein Antrag auf Zahlung der Ein-
kommensgrundstützung für Nachhal-
tigkeit. Die Junglandwirte-Einkom-
mensstützung selbst wird mit der An-
lage D des Sammelantrags über ELAN 
beantragt. Mit der Einreichung der 
Anlage D müssen in der Person des 
Junglandwirts die maßnahmenspezifi-
schen Voraussetzungen hinsichtlich 
Alter, Niederlassungszeitpunkt, beruf-
liche Qualifikation und Betriebskont-
rolle erfüllt sein. Diese Voraussetzun-
gen müssen ab dem Zeitpunkt der An-
tragstellung vorliegen. Eine berufliche 
Qualifikation ist seit 2023 eine zwin-
gende Voraussetzung für die Gewäh-
rung der Einkommensstützung für 
Junglandwirte. Antragsteller können 
sowohl natürliche Personen als auch 
juristische Personen und Personenge-
sellschaften sein.

Da sich die einzelnen Voraussetzun-
gen je nach Rechtsform des Antrag-
stellers unterscheiden, sind in ELAN 
nur die für die jeweilige Rechtsform 
relevanten Felder änderbar. Die An-
tragsangaben sind durch geeignete 

Aufschlag für den 
Nachwuchs
Junglandwirte fördert die EU weiterhin besonders. Wer diese 
Förderung in Anspruch nehmen will, sollte die Bedingungen 
jedoch genau kennen. Laura Ascheberg erläutert die Einzelhei-
ten zur Einkommensstützung für Junglandwirte.

Im Betrieb mitzuarbeiten, reicht nicht aus, um die Junglandwirteförderung zu erhalten. Der Antragsteller muss für den Beruf qualifiziert sein und er muss zudem 
die alleinige oder die gemeinschaftliche Entscheidungsbefugnis im Betrieb haben. Foto: imago/Martin Wagner
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Unterlagen wie Identitätsnachweis, 
Berufsgenossenschaftsbescheid und 
Gesellschaftsvertrag, Zeugnisse sowie 
gegebenenfalls Pachtverträge nachzu-
weisen, die mit dem Antrag einzurei-
chen sind.

 ▶ Förderdauer maximal  
fünf Jahre

Die ergänzende Einkommensstützung 
für Junglandwirte wird über einen Zeit-
raum von höchstens fünf aufeinander-
folgenden Jahren und für höchstens 
120 ha je Antragsteller gewährt. Die 
Junglandwirte-Einkommensstützung 
wird nur einmal je Betrieb (Antragstel-
ler) gewährt. Eine natürliche Person 
kann nicht mehr als einmal die Ein-
kommensstützung für Junglandwirte 
erhalten, auch wenn sie an mehreren 
Gesellschaften beteiligt ist. Ebenso ist 
es nicht möglich, dass in einer Gesell-
schaft mehrere Junglandwirte die Jung-
landwirte-Einkommensstützung erhal-
ten, zum Beispiel in einem Betrieb mit 
300 ha, in dem zwei Junglandwirte für 
jeweils 120 ha die Junglandwirte-Ein-
kommensstützung beantragen.

Der Fünf-Jahres-Bezugszeitraum be-
ginnt mit der erstmaligen Beantragung 
der Junglandwirte-Einkommensstüt-
zung, sofern diese Beantragung inner-
halb von fünf Jahren nach der erstmali-
gen Niederlassung erfolgt ist.

 ▶ Zu alt mit 41 Jahren

Ein Einzelunternehmer darf in dem Ka-
lenderjahr, in dem er zum ersten Mal 
einen erfolgreichen Antrag auf Jung-
landwirte-Einkommensstützung stellt, 
noch keine 41 Jahre alt werden. Wer 
also im Jahr 2025 noch keine 41 Jahre 
alt wird, erfüllt das Alterskriterium.

Beantragt eine Gesellschaft die Ein-
kommensstützung für Junglandwirte, 
muss mindestens einer ihrer Betriebs-
leiter die Voraussetzungen hinsicht-
lich Alter, Niederlassungszeitpunkt, 
beruflicher Qualifikation und Betriebs-
kontrolle erfüllen. Für Personengesell-
schaften und juristische Personen gel-
ten die Altersvoraussetzungen ent-
sprechend denen der Einzelpersonen. 
Der für die Beurteilung der Jungland-
wirte-Eigenschaften maßgebliche Ge-
sellschafter darf im Kalenderjahr, in 
dem die Gesellschaft erstmals einen 
Antrag auf Zahlung der Junglandwirte-
Einkommensstützung stellt, noch kei-
ne 41 Jahre alt werden.

 ▶ Das Wann ist wichtig

Junglandwirte nehmen den Betrieb ei-
ner Gesellschaft erst dann auf, wenn 
sie erstmals wirksam und langfristig 
die Kontrolle über die Gesellschaft 
ausüben. Dieser Zeitpunkt ist als Da-
tum der erstmaligen Niederlassung 
des Junglandwirts in einem landwirt-
schaftlichen Unternehmen festzuhal-
ten. Der Junglandwirt darf sich im Jahr 
der erstmaligen Antragstellung auf 
Zahlung von Junglandwirte-Einkom-
mensstützung erstmals als Betriebslei-
ter in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb niedergelassen haben oder inner-
halb der fünf Kalenderjahre vor der 
erstmaligen Antragstellung auf Jung-
landwirte-Einkommensstützung. Es ist 
wichtig, dass der Zeitpunkt der Erst-
niederlassung vor dem Datum der An-
tragstellung liegt.

Die Junglandwirte-Einkommensstüt-
zung kann nur für den Betrieb gewährt 
werden, in dem sich der Junglandwirt 
erstmals niedergelassen hat. Es ist 
nicht möglich, dass ein Junglandwirt 
gleichzeitig in mehreren Betrieben als 
Betriebsleiter tätig ist und für alle Be-
triebe die Junglandwirte-Einkommens-
stützung erhält.

 ▶ Es zählt, wer die      
Kontrolle hat

Ein Junglandwirt hat die alleinige Be-
triebskontrolle in der juristischen Per-
son oder der Personengesellschaft, 
wenn er eigenständig und langfristig 
Entscheidungen zur Betriebsführung, 
Gewinnerzielung und zu den finanziel-
len Risiken treffen kann. Diese Bedin-
gungen müssen für jedes Jahr gegeben 
sein, für das die juristische Person 
oder Personengesellschaft einen An-
trag auf Gewährung der Junglandwirte-
Einkommensstützung stellt. Für die 
Betriebskontrolle ist es maßgeblich, 
dass keine Entscheidungen gegen den 
Junglandwirt in Bezug auf die Be-
triebsführung und das Kapital getrof-
fen werden können. Die Betriebsfüh-
rung umfasst sowohl die Geschäftsfüh-
rungsbefugnis als auch die Außenver-
tretungsbefugnis.

Die Betriebskontrolle kann der Jung-
landwirt allein oder gemeinschaftlich 
mit anderen Landwirten ausüben. Eine 
alleinige Entscheidungsbefugnis liegt 
vor, wenn der Junglandwirt Entschei-
dungen ohne Zustimmung der anderen 
Gesellschafter durchsetzen kann. Der 
Junglandwirt übt eine gemeinschaftli-
che Kontrolle mit einem oder mehre-
ren anderen Junglandwirten aus, wenn 
die Entscheidungen zur Betriebsfüh-
rung und zum Kapital einvernehmlich 
getroffen werden müssen. Wenn wech-
selnde Mehrheiten möglich sind, liegt 
keine gemeinschaftliche Kontrolle vor.

Wenn mehrere Junglandwirte zusam-
men mit einem oder mehreren ande-
ren Nichtjunglandwirten an der Be-
triebskontrolle beteiligt sind, genügt 
es, wenn alle Junglandwirte einver-
nehmlich die Kontrolle ausüben kön-
nen. Für den Fall, dass eine Personen-
gesellschaft oder juristische Person 
allein oder gemeinschaftlich von einer 
anderen Personengesellschaft oder ju-
ristischen Person kontrolliert wird, 
gelten die genannten Bedingungen für 
jede natürliche Person, die die Kon-
trolle über diese andere Personenge-
sellschaft oder juristische Person aus-
übt.

Der Junglandwirt muss Gesellschafter 
sein und entweder alleiniger Ge-
schäftsführer, Mitgeschäftsführer oder 
Mitglied des geschäftsführenden Or-
gans sein. Wenn ein Junglandwirt zwar 
Geschäftsführer einer Gesellschaft ist, 
jedoch nicht an ihr beteiligt ist, liegen 
in der Regel nicht die Voraussetzun-
gen für die Gewährung der Jungland-
wirte-Einkommensstützung vor. Die 
Kontrolle bestimmt sich im Einzelfall 

Findet die Hofübergabe im Rahmen einer 
Familien-GbR statt, ist darauf zu achten, 
dass dem Übernehmer die Produktions-
mittel der GbR langfristig zur Verfügung 
stehen. Foto: landpixel
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nach dem Gesellschaftsrecht und dem 
konkreten Gesellschaftsvertrag.

Mithin muss der maßgebliche Jung-
landwirt seit dem Zeitpunkt der erst-
maligen Niederlassung ununterbro-
chen die Betriebskontrolle im aktuel-
len Betrieb ausgeübt haben. Wenn es 
einen Betriebsübergang gab, muss der 
maßgebliche Junglandwirt im direkten 
Vorgängerbetrieb, aus dem der aktuel-
le Betrieb hervorgegangen ist, die Be-
triebskontrolle ausgeübt haben. Bei 
Einzelbetrieben liegt die Betriebskon-
trolle grundsätzlich vor, weil eine Ein-
zelperson der Betriebsinhaber ist und 
den Betrieb somit zwangsläufig alleine 
leitet.

Für Personengesellschaften oder juris-
tische Personen gilt, dass die Voraus-
setzungen für die Gewährung der Jung-
landwirte-Einkommensstützung nicht 
mehr erfüllt sind, wenn sie nacheinan-
der von verschiedenen Personen kon-
trolliert wird, da dann keine kontinu-
ierliche Kontrolle der maßgeblichen 
Person vorliegt.

 ▶ Gesellschaftsverträge 
müssen vorliegen

Bei den Gesellschaftsverträgen, wie 
diese beispielsweise bei einer GbR-
Gründung zwischen Hofnachfolger 
und Hofabgeber abgeschlossen wer-
den, ist es für die Gewährung der Ein-
kommensstützung für Junglandwirte 
entscheidend, dass der Junglandwirt 
die betrieblichen Entscheidungen 
treffen kann. Dieser Sachverhalt muss 
aus den einzureichenden Gesell-
schaftsverträgen klar hervorgehen. 
Hierzu gehört auch, dass die wesent-
lichen Produktionsmittel (zum Bei-
spiel Flächen, Gebäude, Maschinen 
oder Tiere) der Gesellschaft langfris-
tig zur Verfügung stehen. Es ist erfor-
derlich, vertraglich dem Entzug der 
Produktionsmittel vorzubeugen, so-
dass die Langfristigkeit der Zurverfü-
gungstellung ohne vorzeitigen Entzug 
der Mittel aus der Gesellschaft sicher-
gestellt werden kann. So kann dem 
Junglandwirt nicht kurzfristig die 
Grundlage des Betriebs entzogen 
werden. Eine einfache Nutzungsüber-
lassung von Flächen und Gebäuden 
sowie kurze Pachtverträge ermögli-
chen hingegen in der Regel auch ei-
nen kurzfristigen Entzug der Produk-
tionsmittel und sind daher nicht aus-
reichend.

Bei bestehenden Gesellschaftsverträ-
gen, die in diesem Punkt nicht ein-
deutig sind, sind entsprechend lang-

fristige Pachtverträge mit der Gesell-
schaft oder langfristige Nutzungs-
überlassungen einzureichen. Lang-
fristigkeit bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass sowohl die Gesell-
schaft selbst als auch die Pachtver-
träge und Nutzungsüberlassungen 
hinsichtlich der wesentlichen Pro-
duktionsmittel über den möglichen 
Bezugszeitraum der Junglandwirte-
Einkommensstützung hinausgehen 
und in diesem Zeitraum keine kurz-
fristige Auflösung sowie kein Entzug 
der Mittel möglich ist. Gesellschafts-
verträge, Pachtverträge und derglei-
chen sind mit der Antragstellung, 
spätestens jedoch bis zum 31. Mai 
2025, einzureichen.

 ▶ Qualifikation muss 
stimmen

Bei der erstmaligen Beantragung der 
Junglandwirte-Einkommensstützung 
gilt zusätzlich die Voraussetzung einer 
beruflichen Qualifikation. Um die 
Junglandwirte-Einkommensstützung 
zu erhalten, muss einer der folgenden 
Punkte nachweislich erfüllt sein:

 # eine bestandene Abschlussprüfung 
in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf des Ausbildungsbereichs 
Landwirtschaft oder ein Studienab-
schluss im Bereich der Agrarwirt-
schaft,

 # eine erfolgreiche Teilnahme an ei-
ner anerkannten Bildungsmaßnah-
me im Agrarbereich zur Vermitt-
lung von Kenntnissen und Fähigkei-
ten zur Führung eines landwirt-
schaftlichen Betriebs über mindes-
tens 300 Stunden oder

 # eine mindestens zweijährig erfolg-
te Tätigkeit in einem oder mehreren 
landwirtschaftlichen Betrieben

 –  aufgrund eines Arbeitsvertrag 
mit einer vereinbarten regel-
mäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von mindestens 
15 Stunden,

 –  als mithelfender Familienange-
höriger im Rahmen einer kran-
kenversicherungspflichtigen 
Beschäftigung oder

 –  durch einen schriftlichen Ar-
beitsvertrag oder als Gesell-
schafter eines landwirtschaftli-
chen Betriebs mit einer im Rah-
men des Gesellschaftsvertrags 
vereinbarten regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitsleistung von 
mindestens 15 Stunden.

In Bezug auf die Ausführungen zum 
Gesellschaftsverhältnis und zur 
15-Stunden-Tätigkeit durch Arbeitsver-

trag oder Gesellschaftsvertrag ist es 
wichtig, dass die gesamten Verträge 
eingereicht werden. Eine bloße nach-
trägliche Bestätigung erledigter Ar-
beitsleistungen ist nicht ausreichend. 
Wichtig ist außerdem, dass die Aus-
führungen in den Verträgen nicht nur 
schriftlich festgehalten werden, son-
dern auch in der Praxis umgesetzt wer-
den. Zum Beispiel unterzeichnet der 
Junglandwirt auch Verträge und Be-
stellungen.

 ▶ Anerkannte Ausbildungen

Für die Gewährung der Einkommens-
stützung für Junglandwirte sind fol-
gende mit einer bestandenen Ab-
schlussprüfung staatlich anerkannten 
Ausbildungsberufe des Ausbildungs-
bereiches Landwirtschaft zulässig: 
Brenner/Brennerin, Fachkraft Agrar-
service, Fischwirt/Fischwirtin, Forst-
wirt/Forstwirtin, Gärtner/Gärtnerin, 
Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin, 
Landwirt/Landwirtin, Milchtechnolo-
ge/Milchtechnologin, Milchwirtschaft-
licher Laborant/Milchwirtschaftliche 
Laborantin, Pferdewirt/Pferdewirtin, 
Pflanzentechnologe/Pflanzentechno-
login, Revierjäger/Revierjägerin, Tier-
wirt/Tierwirtin, Winzer/Winzerin.

Die staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberufe im Bereich Landwirt-
schaft umfassen demnach die 14 auf-
gelisteten Grünen Berufe. Ein diesen 
Ausbildungen entsprechender Studi-
enabschluss ist daher als Studienab-
schluss im Bereich Agrarwirtschaft an-
zusehen: Agrarwissenschaften, Gar-
tenbauwissenschaften, Forstwissen-
schaften, Holzwissenschaft, Land-
schaftspflege, Haushalts- und Ernäh-
rungswissenschaften, Lebensmittel-
technologie.

Berufe, die bei der Gewährung der Ein-
kommensstützung für Junglandwirte 
nicht berücksichtigt werden können, 
sind beispielsweise Landmaschinen-
mechaniker, Tierärzte oder Schlachter/
Fleischer.

Mit der Antragstellung, spätestens je-
doch bis zum 31. Mai 2025, müssen 
Abschlusszeugnisse, Gesellschaftsver-
träge, Arbeitsverträge und Versiche-
rungsnachweise als Qualifikations-
nachweis eingereicht werden. Wenn 
bei einer Bildungsmaßnahme eine Prü-
fung vorgesehen ist, muss ein Nach-
weis über das Bestehen der Prüfung 
vorgelegt werden. Wenn keine Erfolgs-
prüfung stattfindet und nur ein Teil-
nahmenachweis ausgestellt wird, 
reicht dieser im Einzelfall aus. 

Ratgeber Förderung 2025
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Der Einsatz von Zwischenfrüchten kann sich lohnen, um zum Beispiel 
die Auflagen zum Fruchtwechsel oder zur Mindestbodenbedeckung 
zu erfüllen. 
 Foto: imago/Martin Wagner
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Die Konditionalität umfasst elf Grundan-
forderungen an die Betriebsführung 
(GAB) sowie neun Kriterien zum Erhalt 
der Flächen in einem guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand 
(GLÖZ). Diese legen die Grundvorausset-
zungen fest, die alle Landwirte und Land-
wirtinnen erfüllen müssen, wenn sie die 
Direktzahlungen oder flächen- und tier-
bezogene Zahlungen der zweiten Säule 
erhalten wollen. Die Anforderungen und 
Standards umfassen die Bereiche Klima 
und Umwelt, öffentliche Gesundheit und 
Pflanzengesundheit sowie Tierschutz.

Darüber hinaus sind ab diesem Jahr im 
Rahmen der sozialen Konditionalität 
auch Regelungen zu Arbeitsbedingun-
gen und Arbeitsschutz zu beachten, 
siehe Seite 40.

 ▶ Gesamtbetrieb im Blick

Ein Betrieb, der für die Konditionali-
tät relevante Zahlungen erhält, muss 
in allen Produktionsbereichen und all 
seinen Betriebsstätten die Verpflich-
tungen der Konditionalität einhalten. 
Dabei ist es unerheblich, in welchem 
Umfang Flächen oder Betriebszweige 
bei der Berechnung der Zahlungen 
berücksichtigt wurden. Die zu beach-
tenden Verpflichtungen beziehen sich 
auf Maßnahmen, die im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit oder 
auf den Flächen des Betriebs ausge-
führt werden. Verstöße gegen diese 
Verpflichtungen führen zu einer Kür-
zung der Direktzahlungen sowie aller 
weiteren flächen- und tierbezogenen 
Zahlungen.

NEU: Ab 2025 werden landwirtschaft-
liche Betriebe mit weniger als 10 ha 
landwirtschaftlicher Betriebsfläche 
von den Kontrollen und Sanktionen im 
Rahmen der Konditionalität befreit. 
Diese Änderung zielt darauf ab, den 
Verwaltungsaufwand für kleinere Be-
triebe zu reduzieren und ihnen mehr 
Flexibilität zu bieten. Die Befreiung 
gilt nicht für Kontrollen zur Einhaltung 
der Anforderungen der sozialen Kondi-
tionalität, anderer förderrechtlicher 
Voraussetzungen sowie fachrechtli-
cher Regelungen.

Der Erhalt des Dauergrünlands, wel-
cher mittels des Grünlandumbruchver-
bots gesichert werden soll, stellt wei-
terhin ein Ziel der EU-Agrarpolitik dar. 
Die Regelungen zum Erhalt des Dauer-
grünlands sind in einem gesonderten 
Artikel dargestellt, siehe Seite 54.

 ▶ Schutz der Feuchtgebiete 
und Moore

Seit 2023 gelten strengere Auflagen 
für landwirtschaftliche Flächen in 
Feuchtgebieten und Mooren. Die Aus-
weisung der Gebietskulisse ist mit der 
seit dem 1. Juli 2023 geltenden Lan-
des-Feuchtgebiets- und Moorkulissen-
verordnung NRW erfolgt. Die betroffe-
nen Flächen werden im Flächenver-

    Andere Konditionen bei 
der Konditionalität
Die verpflichtende Stilllegung ist passé. Dafür gibt es Änderungen beim Frucht-
wechsel und kleinen Betrieben wird es leichter gemacht. Niklas Holtschlag, 
Anna Koller und Marc Weinhold fassen die aktuellen Verpflichtungen und die 
Neuerungen bei den Konditionalitäten zusammen.
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zeichnis des ELAN-Programms ausge-
wiesen. Darüber hinaus kann die Lan-
desmoorkulisse über das Angebot des 
Geologischen Dienstes im Internet un-
ter der Adresse www.gd.nrw.de/pr_kd_
wms_bk.htm eingesehen werden.

Für diese Gebiete ist ein Mindest-
schutz festgelegt, der ein Pflugverbot 
und Umwandlungsgebot von Dauer-
grünland sowie ein Umwandlungsver-
bot von Obstbaumdauerkulturen in 
Acker umfasst. Eine Umwandlung von 
anderen Dauerkulturen wie Spargel 
oder Rhabarber ist ab 2025 erlaubt. 
Außerdem dürfen auf landwirtschaftli-
chen Flächen keine Eingriffe in das Bo-
denprofil mit schweren Baumaschi-
nen, keine Bodenwendung tiefer als 
30 cm oder Auf- und Übersandung vor-
genommen werden. Die Anlage soge-
nannter Paludikulturen (Nass anbau) 
ist in gewissen Grenzen zulässig.

 ▶ Nur mit Genehmigung

Eine Entwässerung einer landwirt-
schaftlichen Fläche im Gebiet von Moo-
ren und Feuchtgebieten kann nur erfol-
gen, wenn keine fachrechtlichen Belan-
ge entgegenstehen. Hierzu gehört bei-
spielsweise die erstmalige Entwässe-
rung durch Gräben oder Drainagen. 
Auch die Erneuerung oder Instandset-
zung einer bestehenden Drainage oder 
eines Grabens, die zu einer Tieferle-
gung des vorhandenen Entwässerungs-
niveaus führen, fällt unter diese Rege-
lung. Die Pflege einer Drainage oder 
eines Grabens ist weiterhin zulässig.

Sollte eine Entwässerung oder eine 
Tieferlegung des vorhandenen Entwäs-
serungsniveaus vorgesehen sein, so ist 
zuvor eine Genehmigung bei der zu-
ständigen Kreisstelle der Landwirt-
schaftskammer einzuholen.

Das Abbrennen von Stoppelfeldern 
und von Stroh auf Stoppelfeldern ist 
auch weiterhin verboten.

 ▶ Pufferstreifen entlang von 
Wasserläufen

Pflanzenschutzmittel, Biozidprodukte 
und Düngemittel dürfen auf landwirt-
schaftlichen Flächen, die an Gewässer 
grenzen, innerhalb eines Abstands von 
3 m aus förderrechtlicher Sicht nicht 
angewendet werden. Hierbei wird ab 
der Böschungsoberkante gemessen. 
Liegt keine Böschungsoberkante vor, 
so wird der Abstand ab der Linie des 
Mittelwasserstands gemessen. Die Re-
gelung gilt für alle Gewässer, soweit 

diese nicht von der Anwendung des 
Wasserhaushaltsgesetzes oder der 
Pflanzenschutz-Anwendungsverord-
nung ausgenommen sind.

Weitere durch die Landwirte einzuhal-
tende fachrechtliche Anforderungen 
zum Bewirtschaftungsabstand vom 
Gewässer finden sich in der Düngever-
ordnung, der Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung sowie dem Wasser-
haushaltsgesetz.

 ▶ Begrenzung der 
Bodenerosion

Je nach Einteilung der landwirtschaft-
lichen Flächen nach dem Grad der 
Wasser- oder Winderosionsgefährdung 
sind Maßnahmen zum Schutz des Bo-
dens und zur Begrenzung von Erosion 
vorzusehen. Hierzu werden die land-
wirtschaftlichen Flächen in zwei Ge-
fährdungsklassen im Bereich Wasser 
und einer Gefährdungsklasse im Be-
reich Wind eingeteilt.

Seit dem 1. Juli 2023 gilt in Nordrhein-
Westfalen die Landeserosionsschutz-
verordnung zur Einteilung von land-
wirtschaftlichen Flächen nach dem 
Grad der Erosionsgefährdung durch 
Wasser und Wind. Die Einteilung von 
landwirtschaftlichen Flächen nach dem 
Grad der Erosionsgefährdung kann dem 
Flächenverzeichnis des ELAN entnom-
men werden. Zuständig für die Gebiets-
ausweisung der Erosionsgefährdungs-
klassen ist der Geologische Dienst. Die 
Zuordnung von Feldblöcken zu Erosi-
onsgefährdungsklassen einschließlich 

einer Darstellung der für die Ermittlung 
verwendeten Faktoren ist im Internet 
einsehbar unter folgender Adresse: 
www.gd.nrw.de/pr_kd_wms_bk.htm.

Ackerflächen, die der Wassererosions-
stufe „KWasser1“ zugewiesen sind, dürfen 
vom 1. Dezember bis zum Ablauf des 
15. Februar nicht gepflügt werden. Das 
Pflügen nach der Ernte der Vorfrucht 
ist nur bei einer Aussaat vor dem 
1. Dezember zulässig.

Ist eine Ackerfläche der Wassererosi-
onsstufe „KWasser2“ zugewiesen, darf sie 
vom 1. Dezember bis zum 15. Februar 
nicht gepflügt werden. Das Pflügen 
zwischen dem 16. Februar und dem 
Ablauf des 30. November ist nur bei 
einer unmittelbar folgenden Aussaat 
zulässig. Spätester Zeitpunkt der Aus-
saat ist der 30. November. Vor der 
Aussaat von Reihenkulturen mit einem 
Reihenabstand von 45 cm und mehr 
ist das Pflügen verboten.

NEU: Ab 2025 gelten für zertifizierte 
Ökobetriebe Ausnahmen von diesen 
Regelungen. Diese dürfen auf Ackerflä-
chen, die der Wassererosionsstufe 
KWasser1 zugewiesen sind, beim Anbau 
früher Sommerkulturen eine durch 
Pflügen im Spätherbst oder Winter 
hergestellte raue Winterfurche anle-
gen. Als raue Winterfurche in diesem 
Sinne wird eine durch den Pflug her-
gestellte, grob strukturierte Feldober-
fläche verstanden. Diese muss bis zum 
Ablauf des 15. Februar bestehen blei-
ben und es darf danach keine Reihen-
kultur mit einem Reihenabstand von 
45 cm oder mehr angebaut werden.

Die verpflichtende 
Stilllegung von 
4 % der Ackerflä-
che stieß in der 
Praxis auf wenig 
Gegenliebe und 
war Auslöser für 
Proteste. Im Bild 
eine Schlepper-
demo.
 Foto: imago/Country-
pixel
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Auf Ackerflächen, die der Wassererosi-
onsstufe KWasser2 zugewiesen sind, dürfen 
Ökobetriebe vor dem Anbau von frühen 
Sommerkulturen ebenfalls eine raue 
Winterfurche herstellen, sofern der An-
bau der frühen Sommerkultur nicht in 
Reihenkultur erfolgt. Wenn zuvor eine 
Winterzwischenfrucht oder Untersaat 
angebaut wurde, dürfen Ökobetriebe in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
der guten fachlichen Praxis außerdem 
unmittelbar vor der Aussaat der Som-
merkultur in Reihenkultur pflügen.

Ist eine Ackerfläche der Winderosions-
stufe „KWind“ zugewiesen, darf sie nur 
bei Aussaat vor dem 1. März gepflügt 
werden. Abweichend hiervon ist das 
Pflügen – außer bei Reihenkulturen mit 
einem Reihenabstand von 45 cm und 
mehr – ab dem 1. März nur bei einer un-
mittelbar folgenden Aussaat zulässig. 
Das Verbot des Pflügens bei Reihenkul-
turen gilt nicht, soweit vor dem 1. De-
zember Grünstreifen mit einer Breite 
von mindestens 2,50 m und in einem 

Abstand von höchstens 100 m quer zur 
Hauptwindrichtung eingesät werden, 
oder im Falle des Anbaus von Kulturen 
in Dämmen, soweit die Dämme quer zur 
Hauptwindrichtung angelegt werden 
oder falls unmittelbar nach dem Pflü-
gen Jungpflanzen gesetzt werden.

Von diesen Regelungen sind für Nord-
rhein-Westfalen bestimmte Ausnah-
men zugelassen worden. Die durch die 
Landeserosionsschutzverordnung 
NRW abweichend geregelten Anforde-
rungen können der „Informationsbro-
schüre Konditionalität“ entnommen 
werden. Diese ist als Download auf der 
Website https://tinyurl.com/ycjkw7xw 
(Kurzlink) erhältlich.

 ▶ Mindestbodenbedeckung: 
So viel ist mindestens nötig

Weiterhin ist eine Mindestbodenbede-
ckung in den sensibelsten Zeiten auf 
Ackerflächen und bestimmten Dauer-

kulturflächen bei allen Betrieben mit 
Acker- und/oder Dauerkulturen vorge-
schrieben.

NEU: Durch Änderungen an den ge-
setzlichen Vorgaben werden ab die-
sem Jahr keine starren Fristen zum 
Zeitpunkt der Anlage mehr vorgege-
ben. Die Mindestbodenbedeckungen 
sind nach den Grundsätzen der guten 
fachlichen Praxis herzustellen.

Eine Mindestbodenbedeckung ist auf 
mindestens 80 % der Ackerflächen 
des Betriebs bis mindestens 31. De-
zember des Jahres sicherzustellen.

Die Mindestbodenbedeckung erfolgt 
durch:

1. Mehrjährige Kulturen,
2. Winterkulturen,
3. Zwischenfrüchte,
4. Stoppelbrachen von Körnerlegumi-

nosen oder Getreide,
5. Begrünungen, die nicht unter Num-

mer 1 bis 4 fallen,
6. Mulchauflagen einschließlich solcher 

durch das Belassen von Ernteresten,
7. eine mulchende nicht wendende Bo-

denbearbeitung oder
8. eine Abdeckung durch Folien, Vlies 

oder durch engmaschiges Netz oder 
Ähnliches zur Sicherung der land-
wirtschaftlichen Produktion.

Im Falle der Erbringung der Mindest-
bodenbedeckung durch eine Stoppel-
brache oder eine Mulchauflage ist eine 
Bodenbearbeitung untersagt.

Die Einsaat von Winterungen oder Zwi-
schenfrüchten hat möglichst früh nach 
der Ernte der Hauptkultur oder dem 
Pflügen zu erfolgen. Als Maßstab dient 
auch hierbei die gute fachliche Praxis 
unter Berücksichtigung der örtlichen 
Witterungsverhältnisse im Zeitraum der 
Aussaat. Ein Wechsel der Art der Min-
destbodenbedeckung im Rahmen der 
guten fachlichen Praxis ist zulässig.

 ▶ Zulässige Abweichungen

Abweichend hiervon kann die Min-
destbodenbedeckung auch auf schwe-
ren Böden mit mindestens 17 % Ton-
gehalt ab der Ernte der Hauptkultur bis 
zum 1. Oktober des Antragsjahres er-
folgen. Das Belassen der Hauptkultur 
bis zum 1. Oktober auf einer solchen 
Fläche führt zur Erfüllung der Anforde-
rung zur Mindestbodenbedeckung.

Als weitere Ausnahme kann eine Min-
destbodenbedeckung bis 15. Oktober 
des Antragsjahres beim Anbau früher 

 ▶ Übersicht der wesentlichen Grundanforderungen an die Betriebsführung 
(GAB) im Rahmen der Konditionalität

Klima und Umwelt
GAB 1 Wasserrahmenrichtlinie

• Vorgaben zur Düngung mit phosphathaltigen Düngemitteln 
• Vorgaben zur Entnahme und Nutzung von Grund- und Oberflächengewässern

GAB 2 Nitratrichtlinie
• Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln
• Besondere Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln in belasteten 

Gebieten
• Anforderungen zum Lagern und Abfüllen wassergefährdender Stoffe (AwSV)

GAB 3 Vogelschutzrichtlinie
• Vorgaben zur Erhaltung und Wiederherstellung von Lebensräumen wild lebender Vo-

gelarten
• Besonderheiten für Schutzgebiete

GAB 4 FFH-Richtlinie
• Vorgaben zur Erhaltung von FFH-Schutzgebieten

Öffentliche Gesundheit und Pflanzenschutz
GAB 5 Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit

• Vorgaben für die Erzeugung und das Inverkehrbringen sicherer Lebens- und Futtermit-
tel, einzuhalten auf allen Stufen der Lebensmittel- und Futtermittelerzeugung und -ver-
marktung

GAB 6 Richtlinie über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe in der tierischen Erzeu-
gung
• Vorgaben für die sichere Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft

GAB 7 Pflanzenschutz – Inverkehrbringen
• Vorgaben zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Sinne der guten 

fachlichen Praxis
GAB 8 Pflanzenschutz – Handhabung

• Vorgaben zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

Tierschutz
GAB 9 Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern

• Vorgaben zur Haltung, Pflege und Unterbringung von Kälbern
GAB 10 Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen

• Vorgaben zur Haltung, Pflege und Unterbringung von Schweinen
GAB 11 Regelungen über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere

• Vorgaben zur Haltung, Pflege und Unterbringung von Nutztieren



Sommerkulturen im Folgejahr durch-
geführt werden. Frühe Sommerkultu-
ren im Sinne der Anforderung an die 
Mindestbodenbedeckung sind die 
nachstehenden Kulturen, soweit deren 
Aussaat oder Pflanzung bis zum 
31. März erfolgt:

1. Sommergetreide ohne Mais und Hirse,
2. Leguminosen ohne Sojabohnen,
3. Sonnenblumen, Sommerraps, Som-

merrüben, Körnersenf, Körnerhanf, 
Leindotter, Lein, Mohn, Heil-, Duft- 
und Gewürzpflanzen, Küchenkräu-
ter, Faserhanf, Buchweizen, Ama-
ranth, Quinoa, Kleegras, Klee- be-
ziehungsweise Luzernegras-Ge-
misch, Ackergras, Grünlandeinsaat, 
Kartoffeln, Rüben, Gemüsekulturen.

Sofern auf Ackerland mit vorgeformten 
Dämmen zur Bestellung im darauffol-
genden Jahr eine Selbstbegrünung 
zwischen den Dämmen in der Zeit vom 
15. November bis 31. Dezember des 
Antragsjahres zugelassen wird, gilt die 
Mindestbodenbedeckung als erfüllt.

Auf Dauerkulturflächen, die als Rebflä-
chen oder für Obstbaumkulturen ge-
nutzt werden, muss als Mindestboden-

bedeckung in der Zeit vom 15. Novem-
ber bis 31. Dezember des Antragsjah-
res zwischen den Reihen eine Selbst-
begrünung zugelassen werden, sofern 
nicht bereits eine Begrünung durch ei-
ne Aussaat besteht.

 ▶ Allgemeine Regelungen  
für Brachen

NEU: Für Ackerbrachen gilt ab diesem 
Jahr, dass bei aktiver Begrünung keine 
Reinsaat erfolgen darf. Dies betrifft die 
Begrünung mit landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen und umfasst auch die 
Aussaat von Gras. Eine reine Grasaus-
saat ist nicht mehr zulässig, auch wenn 
diese sich aus unterschiedlichen Gras-
sorten zusammensetzt. Es müssen im-
mer Gemische sein, die flächig auf der 
Fläche ausgebracht werden müssen, 
beispielsweise eine Kleegrasmischung.

Pflegearbeiten, in Form von Mähen, 
Mulchen oder ein Umbruch zu Pflege-
zwecken mit anschließender Einsaat, 
sind innerhalb des Zeitraums vom 
1. April bis zum 15. August eines Jah-
res nicht zulässig. Abweichend hier-
von ist ein Umbruch mit unverzüglich 

folgender Aussaat zur Erfüllung von 
Verpflichtungen im Rahmen von Ag-
rarumweltmaßnahmen oder Öko-Re-
gelungen zulässig, wobei entspre-
chende Termine und Auflagen zu be-
achten sind. Die Mindesttätigkeit auf 
Brachen hat nur in jedem zweiten Jahr 
zu erfolgen.

Für Blüh- und Bejagungsschneisen gilt 
weiterhin, dass sie der Selbstbegrü-
nung zu überlassen oder aktiv zu be-
grünen sind und vom 1. April bis zum 
15. August keine Mahd, kein Umbruch, 
kein Mulchen oder Ähnliches erfolgen 
darf. Innerhalb des Zeitraums darf 
auch keine Mahd oder sonstiges Zer-
kleinern des Aufwuchses einer aus der 
Produktion genommenen Grünlandflä-
che erfolgen.

 ▶ Änderungen beim 
Fruchtwechsel

NEU: Bei den Verpflichtungen im Rah-
men des Fruchtwechsels gibt es in 
2025 im Vergleich zum Vorjahr einige 
Änderungen. Ein Wechsel der Haupt-
kultur oder der Anbau einer Zwischen-
frucht beziehungsweise Untersaat sind 

Betriebe mit weniger als 10 ha landwirtschaftlicher Betriebsflä-
che sind nun von Kontrollen und Sanktionen im Rahmen der 
Konditionalität befreit. Foto: landpixel
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 ▶ GAP-Konditionalitäten (GLÖZ-Standards1) mit Änderungen 2025 Stand: Januar 2025
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Dauergrünlandentstehung Referenzanteil

Dauergrünland umfasst Flächen, 
die:
• auf natürliche Weise oder durch 

Aussaat zum Anbau von Gras oder 
anderen Grünfutterpflanzen (GoG) 
genutzt werden,

• seit mindestens fünf Jahren nicht 
Bestandteil der Fruchtfolge sind 
und

• seit mindestens fünf Jahren nicht 
gepflügt wurden.

Gras oder Grünfutterpflanzen 
umfasst:
• alle krautartigen Pflanzen, die 

herkömmlicherweise in natürli-
chem Grünland vorkommen,

• Pflanzen der Gattungen Juncus 
und Carex (Binsen und Seggen), 
soweit diese auf der Fläche nicht 
vorherrschen,

• andere Pflanzenarten, die abge-
weidet werden können, wenn sie 
nicht mehr als 50 % der Fläche 
ausmachen.

Grünlandentstehung wird unter-
bunden durch:
• eine Fruchtfolge, auch bei Wech-

seln von Gras auf Mischungen von 
Gras und Leguminosen,

• ein Pflugereignis mit dazugehöri-
ger Pfluganzeige bei der zuständi-
gen Stelle;

• bestimmte Beantragungen im 
Rahmen von Öko-Regelungen/ 
Agrarumweltmaßnahmen pausie-
ren die Dauergrünlandentstehung.

• Die zuständige Behörde gibt den 
maßgeblichen Referenzanteil für 
die Erhaltung des Dauergünland-
anteils jährlich im Bundesanzei-
ger bekannt.

• Bei einer Unterschreitung des 
Referenzanteils von mehr als 4 % 
in einer Region dürfen grundsätz-
lich keine Genehmigungen zur 
Umwandlung von Dauergrünland 
erteilt werden.

Umwandlung von Dauergrünland Ausnahmen Ersatz- und  
Wiederansaatflächen

Genehmigung wird auf 
Antrag erteilt, wenn:
• Dauergrünland durch 

Agrarumweltmaßnahmen 
entstanden ist,

• Dauergrünland ab dem      
1. Januar2015 neu ent-
standen ist,

• entsprechende Ersatzflä-
che als Dauergrünland in 
der Region angelegt wird.

Genehmigung wird nicht 
erteilt, wenn: 
• andere Rechtsvorschriften 

dagegensprechen,
• erforderliche Genehmigun-

gen eines anderen Vorha-
bens fehlen,

• Verpflichtungen gegen-
über öffentlichen Stellen 
bestehen,

• es sich um umweltsens-
ibles Dauergrünland oder 
Dauergrünland in Feucht-
gebieten und Mooren han-
delt.

Umwandlung ohne Geneh-
migung und mit Anzeige:
• Dauergrünland, welches 

ab 1. Januar 2021 neu ent-
standen ist ,

• Anzeige erfolgt über ELAN,
• andere Rechtsvorschriften 

nicht entgegenstehen.

Genehmigung ist nicht 
erforderlich, wenn:
• eine Umwandlung in eine 

nicht landwirtschaftliche 
Nutzung erfolgt,

• förderfähige Fläche durch 
Anwendung der FFH-, Was-
serrahmen- und Vogel-
schutzrichtlinie keine 
landwirtschaftliche Fläche 
mehr ist,

• Fläche der natürlichen 
Sukzession unterliegt und 
für Direktzahlungen nicht 
förderfähig ist.

Bagatellregelung:
• Umwandlung von 500 m²  

je Begünstigten in einer 
Region pro Jahr

Nachträgliche Genehmigung:
• beim Vorliegen der Vo rau-

ssetzungen auf Antrag 
möglich.

• Sind fünf aufeinanderfol-
gende Jahre als Dauer-
grünland zu nutzen.

• Umwandlung unter den 
gleichen genannten        
Voraussetzungen.

• Antragsteller ist verpflich-
tet, bei Besitzwechsel den 
neuen Besitzer über die 
Verpflichtungen zu infor-
mieren.

• Bei Ersatzflächen ist die 
schriftliche Zustimmung 
des Eigentümers oder des 
Begünstigten, zu dessen 
Betrieb die Fläche gehört, 
notwendig (Ausnahme 
Pflegeumbrüche).
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Grundsätze Kulisse Paludikulturen Entwässerung Landesverordnung

• Kein Pflügen oder 
Umwandeln von Dauer-
grünland in Feuchtgebie-
ten und Mooren zulässig 
(ausgenommen sind 
Umwandlungen in eine 
nicht landwirtschaftliche 
Nutzung).

• Obstbaum-Dauerkulturen 
dürfen nicht zu Acker-
land umgewandelt wer-
den.

• Keine Veränderungen der 
landwirtschaftlichen Flä-
che durch

 –  Eingriff in das Boden-
profil mit schweren 
Maschinen,
 –  Bodenwendung tiefer 
als 30 cm,
 – Auf- und Übersandung.

Gebietskulisse wird durch 
Länder per Rechtsverord-
nung ausgewiesen:
• mindestens 7,5 % organi-

scher Bodenkohlenstoffge-
halt oder

• mindestens 15 % organi-
sche Bodensubstanz in 
einer horizontalen oder 
schräg gestellten Boden-
schicht von 10 cm Mäch-
tigkeit innerhalb der obe-
ren 40 cm des Profils.

• Eine standortangepasste 
nasse Nutzung im Sinne 
einer Paludikultur ist 
zulässig, soweit die Fläche 
für die Direktzahlungen 
förderfähig ist.

Nicht zulässig, sofern Dau-
ergrünland betroffen ist, 
das
• als Schutzgebiet ausge-

wiesen ist (FFH/ VSG),
• als gesetzlich geschütztes 

Biotop gilt (gemäß § 30 
Absatz 2 BNatSchG),

• in einem von der Landes-
regierung aus Naturschutz-
gründen durch Rechtsver-
ordnung ausgewiesenen 
Gebiet liegt.

Genehmigung wird benö-
tigt, wenn:
• erstmalige Entwässerung 

innerhalb Gebietskulisse 
erfolgen soll,

• bestehende Entwässer-
ungssysteme erneuert 
oder instand gesetzt wer-
den, was eine Tieferlegung 
des vorhandenen Entwäs-
serungsniveaus erzeugt.

• Gebietskulisse für NRW 
wird in LFMKVO NRW gere-
gelt.

• Mindestgröße für Auf-
nahme: 0,5 ha zusammen-
hängende Fläche.

• Ausweisung betroffener 
Flächen erfolgt im ELAN.
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Stoppelfelder dürfen nicht abgebrannt werden.
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Grundsätze Ausnahmen Fachrecht
• Pflanzenschutzmittel, Biozidpro-

dukte und Düngemittel dürfen auf 
landwirtschaftlichen Flächen, die 
an Gewässer grenzen, innerhalb 
eines Abstands von 3 m, gemes-
sen ab der Böschungsoberkante, 
nicht angewendet werden (gilt für 
alle Arten von Gewässern).

• Liegt keine Böschungsoberkante 
vor, so wird der Abstand ab der 
Linie des Mittelwasserstands 
gemessen. 

Gilt nicht für Gewässer, soweit 
diese
• gemäß § 5 Absatz4 DüV i. V. m. § 

2 Absatz 2 WHG oder
• gemäß § 4a Absatz 1 S. 1 

PflSchAnwV
von der Anwendung des Wasser-
haushaltsgesetzes oder der Pflan-
zenschutz-Anwendungsverordnung 
ausgenommen sind. 

Es sind gesonderte Abstandsregelungen gemäß DüV, PflSchV und WHG 
zu beachten:

• Düngeverordnung (DüV)
 –  § 5 Besondere Vorgaben für N- und P-Dünger, Bodenhilfsstoffe, 
Kultursubstrat und PSM
 –  § 13a Besondere Anforderung zum Schutz der Gewässer vor Verun-
reinigung

• Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (PflSchV):
 –  § 4a Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an Gewässern

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 – § 38a lw. Gen. Fl. mit Hangneigung an Gewässern

GL
ÖZ

 5
 –

 B
od

en
be

ar
be

itu
ng

 z
ur

  
Be

gr
en

zu
ng

 v
on

 E
ro

si
on

Kulisse KWasser1 KWasser2 KWind Landesverordnung
Die Länder haben durch 
Rechtsverordnungen land-
wirtschaftliche Flächen 
nach dem Grad der Erosi-
onsgefährdung einzuteilen. 
Die Einteilung erfolgt nach:

• Erosion durch Wasser
 – KWasser1

 – KWasser2

• Erosion durch Wind
 – KWind

Auflagen:
• Pflugverbot vom 

1. Dezember bis 15. Feb-
ruar,

• Pflügen nach Ernte der 
Vorfrucht nur bei Aussaat 
vor dem 1. Dezember 
zulässig,

• Ausnahme für Ökobe-
triebe: Beim Anbau früher 
Sommerkulturen mit 
einem Reihenabstand klei-
ner 45 cm ist die Anlage 
einer rauen Winterfurche 
im Spätherbst/Winter 
zugelassen.

Auflagen:
• Pflugverbot vom 1. Dezem-

ber bis 15. Februar.
• Pflügen vom 16. Februar 

bis 30. November nur 
zulässig bei unmittelbar 
folgender Aussaat.

• Pflugverbot vor Aussaat 
von Reihenkulturen. 

• Ausnahmen für Ökobe-
triebe:

 –  Anlage rauer Winter-
furche im Spätherbst / 
Winter für Sommerkul-
turen ohne Reihenkultu-
ren zugelassen,
 –  Pflügen unmittelbar vor 
der Aussaat zulässig, 
wenn zuvor eine Zwi-
schenfrucht beziehungs-
weise Untersaat ange-
baut wurde.

Auflagen:
• Pflügen erlaubt, wenn  

Aussaat vor 1. März,
• Pflügen ab 1. März erlaubt 

bei unmittelbar folgender 
Aussaat (außer Reihen-
kultur),

• spezifische Ausnahmen 
vom Pflugverbot für  
Reihenkulturen.

• Gebietskulisse für NRW 
wird in LESchVO NRW 
festgelegt.

• Regelt Ausnahmen vom 
Pflugverbot unter 
bestimmten Bedingungen.

• Erosionsgefährdungs-
klasse kann auf Antrag auf 
einzelnen Schlag bezogen 
werden.

• Ausweisung betroffener 
Flächen erfolgt im ELAN.
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Grundanforderungen Ausnahmen Brachliegendes Ackerland
Mindestbodenbedeckung möglichst früh 
nach guter fachlicher Praxis bis 
31. Dezember auf mindestens 80 % der 
 Flächen durch: 
• Mehrjährige Kulturen,
• Winterkulturen,
• Zwischenfrüchte,
• Stoppelbrachen von Körnerleguminosen 

und Getreide,
• Begrünungen, die nicht unter 1 bis 4 

 fallen,
• Mulchauflagen einschließlich solcher 

durch das Belassen von Ernteresten,
• mulchende nicht wendende Boden-

bearbeitung oder
• Abdeckung mit Folien, Vlies oder 

 engmaschigem Netz oder Ähnlichem zur 
Sicherung der landwirtschaftlichen 
 Produktion.

• Bei Ackerland mit vorgeformten Dämmen 
ist in der Zeit vom 15. November bis 31.
Dezember zwischen den Dämmen eine 
Selbstbegrünung zuzulassen.

• Bei Ackerland, auf dem im Folgejahr 
frühe Sommerkulturen angebaut sind, ist 
bis 15. Oktober eine Mindestbodenbede-
ckung sicherzustellen.

• Bei Ackerland mit mindestens 17 % Ton-
gehalt muss unmittelbar nach der Ernte 
bis 1. Oktober eine Mindestbodenbede-
ckung sichergestellt sein. 

• Auf Dauerkulturflächen wie Rebflächen 
oder Obstbaumkulturen  muss vom 
15. November bis zum 31. Dezember zwi-
schen den Reihen eine Selbstbegrünung 
zugelassen werden, sofern keine Begrü-
nung durch Aussaat besteht.

• Selbstbegrünung oder Begrünen durch Aussaat,
• Aussaat darf nicht als Reinsaat erfolgen,
• vom 1. April bis 15. August Mähen oder Zerkleinern  

verboten (auch bei Dauergrünlandbrachen),
• Umbruch mit unverzüglicher Aussaat innerhalb (A)/ 

außerhalb (B) des Zeitraums zulässig:
• Verpflichtung ein- oder 

mehrjährige Blühstreifen/ 
Blühflächen im Rahmen von 
Agrarumweltmaßnahmen/
Öko-Regelung anzulegen. A

• Zu Pflegezwecken und zur 
Erfüllung von Verpflich-
tungen im Rahmen von 
Agrarumweltmaßnahmen/
Öko-Regelung. B

• Bodenbearbeitung mit Selbstbegrünung  vom 1. April 
bis 20. April zur Erfüllung von Verpflichtungen aus 
Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz von gefährdeten 
Tierarten der Feldflure,

• Pflegemaßnahmen durch Schröpfschnitt vom 1. Juli bis 
28. Februar bei mehrjährigen Blühstreifen/ Blühflächen 
zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Agrarumwelt-
maßnahmen,

• Blüh- und Bejagungsschneisen unterliegen auch den 
oben beschriebenen Bestimmungen zur Selbstbegrü-
nung bzw. Aussaat sowie dem Sperrzeitraum vom   
1. April bis 15. August.
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Grundsätze Ausnahmen
• Auf mindestens 33 % des 

Ackerlandes ist eine andere 
Hauptkultur als im Vorjahr 
anzubauen oder bei einma-
liger Selbstfolge der Anbau 
einer Zwischenfrucht oder 
die Begrünung infolge 
einer Untersaat in der 
Hauptkultur vorzunehmen.

• Auf allen Ackerflächen hat 
spätestens im dritten Jahr 
ein Wechsel der Hauptkul-
tur zu erfolgen.

• Verpflichtungen gelten nicht bei mehrjährigen Kulturen, Gras oder anderen Grünfutterpflanzen oder brachliegenden 
Flächen, ebenso bei

 – Gras oder anderen Grünfutterpflanzen bei dem Anbau zur Erzeugung von Saatgut, zur Erzeugung von Rollrasen und
 – feinkörnige Leguminosen in Reinsaat oder in Mischungen (solange diese vorherrschen).

• Verpflichtungen gelten nicht auf Ackerland mit
 – Mais zur Herstellung anerkannten Saatguts nach § 4 des Saatgutverkehrsgesetzes,
 – Tabak,
 – Roggen in Selbstfolge.

• Verpflichtungen gelten nicht für Betriebe
 – mit einer Größe von bis zu 10 ha Ackerland,
 –  mit verbleibender Gesamtgröße von bis zu 50 ha, wenn mehr als 75 % des Ackerlands für die Erzeugung von 
Gras/anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden, dem Anbau von Leguminosen dienen, brachliegendes Land 
sind oder einer Kombination der Nutzung aus den letzten dreien unterfallen,
 –  mit verbleibender Gesamtgröße von bis zu 50 ha, wenn mehr als 75 % der beihilfefähigen landwirtschaftlichen 
Fläche Dauergrünland sind, für Erzeugung von Gras/ anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden oder einer 
 Kombination der Nutzung nach einem der beiden Punkte unterfallen. 

• Für zertifizierte Ökobetriebe gilt die Verpflichtung als erfüllt.
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Grundsätze Schutz von Landschaftselementen

• Die Verpflichtung zur 
Erbringung der Konditio-
nalitätenbrache entfällt ab 
2025.

• Die Betriebe sind nicht 
mehr verpflichtet, 4 % 
nicht produktive Flächen 
in Form von Brachen und 
Landschaftselementen 
bereitzustellen.

• Beseitigungsverbot für Landschaftselemente: 
Hecken oder Knickse, Baumreihen, Feldgehölze, Feuchtgebiete, Einzelbäume, Feldraine, Lesesteinwälle,  
Fels- und Steinriegel sowie naturversteinte Flächen, Terrassen, Trocken- und Natursteinmauern.

• Gilt nicht für Agroforstsysteme.
• § 39 Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 bis 4 BNatSchG ist einzuhalten.
• Hecken oder Knickse, Bäume in Baumreihen, Feldgehölze und Einzelbäume dürfen in der Zeit vom 1. März bis  

30. September nicht geschnitten oder auf den Stock gesetzt werden.
• Keine Pflicht zur Pflege.
• Landesregierungen können weitere Landschaftselemente festlegen, die nicht beseitigt werden dürfen.
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Grundsätze Pflege/Grasnarbenerneuerung Rückumwandlung von umweltsen-
siblem Dauergrünland

• Umweltsensibles Dauergrünland: 
Als umweltsensibel gilt das am 
1. Januar 2015 bestehende  
Dauergrünland, das in Gebieten

 –  der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH) oder
 –  der Vogelschutzrichtlinie 
(VSG) liegt.

• Umweltsensibles Dauergrünland 
darf nicht umgewandelt oder 
gepflügt werden.

• Zulässig ist Umwandlung in eine 
nicht landwirtschaftliche Nutzung.

Anzeigepflicht Grasnarbenerneuerung:
• Mindestens 15 Tage vorher schriftlich/elektronisch anzeigen;
• Anzeige muss eine schriftliche Zustimmung der zuständigen Unteren 

Naturschutzbehörde beinhalten,
• kann im Fall gesetzlich geschützter Biotope gemäß § 30 Absatz 2 

BNatSchG untersagt werden.

Keine Anzeigepflicht für geschützte Biotope, wenn die Erneuerung das 
Ziel der naturschutzfachlichen Aufwertung verfolgt und Zustimmung der 
Naturschutzbehörde vorliegt.

Rückumwandlung der Fläche in 
Dauergrünland, wenn
• umweltsensibles Dauergrünland 

umgewandelt oder gepflügt 
wurde.

Zuständige Behörde setzt angemes-
sene Frist, in der Regel einen 
Monat nach Feststellung.

1 Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen

nur noch auf einem Drittel der Acker-
fläche erforderlich und nicht mehr auf 
insgesamt zwei Drittel der Fläche. 
Spätestens im dritten Jahr muss wei-
terhin auf allen Ackerflächen ein 
Wechsel der Hauptkultur erfolgen.

Hauptkultur im Sinne des Fruchtwech-
sels ist die Kultur, die in der Zeit vom 
1. Juni bis zum 15. Juli des Jahres am 
längsten auf der Fläche steht. Diese 
Kultur ist im Flächenverzeichnis des 
ELAN-Programms anzugeben.

Die Einsaat der Zwischenfrucht muss 
im Rahmen der guten fachlichen Pra-
xis möglichst früh nach der Ernte der 
Hauptkultur erfolgen. Die Zwischen-
frucht beziehungsweise Untersaat hat 
bis zum 31. Dezember des Antrags-
jahres auf der Fläche zu verbleiben. 
Für die Anrechnung der Zwischen-
früchte und Untersaaten für den 
Fruchtwechsel ist es erforderlich, 
dass diese zur Antragstellung oder bis 
spätestens zum 30. September im 
Flächenverzeichnis des ELAN-Pro-
gramms angezeigt werden.

Im Rahmen des Fruchtwechsels wird 
zwischen Winter- und Sommerkultu-
ren differenziert, sodass beispiels-
weise Winterweizen und Sommer-
weizen getrennte Hauptkulturen dar-
stellen. Auch Mais und Maismischkul-
turen gelten in 2025 weiterhin als 
zwei verschiedene Hauptkulturen. 
Bei der Anbauplanung gilt es insbe-

sondere mit Blick auf die 3-Jahres-
Regel zu beachten, dass ab 
2026 Maismischkulturen zur Haupt-
kultur Mais gezählt werden.

 ▶ Für welche Flächen und 
Antragsteller gilt es?

Ausgenommen von der Verpflichtung 
zum Fruchtwechsel sind mehrjährige 
Kulturen, Brachen sowie Gras- oder 
Grünfutterflächen. Hierzu gehören 
auch Gras- oder Grünfutterflächen, 
auf denen ein Anbau zur Erzeugung 
von Saatgut erfolgt oder die mit Gras 
zur Erzeugung von Rollrasen sowie 
feinkörnigen Leguminosen in Rein-
saat oder in Mischungen von Legumi-
nosen bewirtschaftet werden. Auch 
beim Anbau von Roggen in Selbstfol-
ge, beim Anbau von Mais zur Saatgut-
herstellung und beim Tabakanbau 
gelten diese Vorschriften nicht. Der 
Fruchtwechsel gilt zudem als erfüllt, 
wenn auf der Ackerfläche beetweise 
verschiedene Gemüsekulturen, Kü-
chenkräuter, Heil-, Gewürz- oder Zier-
pflanzen angebaut werden oder wis-
senschaftliche Versuche auf der Flä-
che stattfinden.

Die Regelungen zum Fruchtwechsel 
gelten nicht für Betriebe mit weniger 
als 10 ha Ackerland und ökologisch 
wirtschaftende Betriebe. Auch sind 
Betriebe von den Auflagen befreit, so-
fern nach Abzug der mehrjährigen Kul-

turen betrieblich nicht mehr als 50 ha 
Ackerfläche verbleiben und im Betrieb 
mehr als 75 % Dauergrünland und 
Ackerfutterbau oder mehr als 75 % 
Ackerfutterbau, Leguminosen und Bra-
chen vorhanden sind.

 ▶ Pflicht zur Brache entfällt

NEU: Die Verpflichtung zur Erbringung 
der Konditionalitätenbrache entfällt er-
satzlos ab 2025. Die Betriebe sind nicht 
mehr verpflichtet, 4 % nicht produktive 
Flächen in Form von Brachen und sons-
tigen Stilllegungen bereitzustellen.

 ▶ Landschaftselemente 
schützen

Wie in den Vorjahren gilt auch weiter-
hin, dass die Beseitigung von Land-
schaftselementen im Rahmen der Kon-
ditionalität nicht zugelassen ist und 
Verstöße zur Kürzung der Prämien füh-
ren. Die Regelungen zu den Land-
schaftselementen sind in einem Artikel 
gesondert dargestellt, siehe Seite 26.

 ▶ Grundanforderungen an die 
Betriebsführung (GAB)

NEU: Gegenüber dem Vorjahr sind die 
folgenden Änderungen zu den Vorga-
ben für die Düngung mit stickstoffhalti-
gen Düngemitteln (GAB 2) zu beachten. 
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Im Übrigen bleiben die Vorgaben zur Einhaltung der Grund-
anforderungen an die Betriebsführung unverändert.

 # Die Aufzeichnung der Düngemaßnahmen muss ab sofort 
nicht mehr innerhalb von zwei Tagen nach erfolgter Dün-
gung erfolgen. Die Aufzeichnungsfrist wurde beginnend mit 
Jahresanfang auf 14 Tage verlängert.

 # Die Verpflichtung zur streifenförmigen und bodennahen 
Aufbringung von flüssigen organischen Düngemitteln (Gül-
le/Gärresten) gilt ab dem 1. Februar 2025 auch für Grün-
land, Dauergrünland und mehrschnittigen Feldfutterbau. 
Ausnahmen vom Einsatz emissionsmindernder Aufbrin-
gungstechnik für Acker- und Grünland sind möglich, müs-
sen jedoch betriebsindividuell geprüft werden. Die Aus-
nahmemöglichkeiten finden Sie unter www.duengung-nrw.
de.

 # Flüssige organische und organisch-mineralische Dünge-
mittel einschließlich Wirtschaftsdünger müssen ab dem 
1. Februar 2025 auf unbestelltem Ackerland innerhalb 
von einer Stunde eingearbeitet werden. Bislang musste 
dies nach vier Stunden geschehen. Auf die Einarbeitung 
kann nur verzichtet werden, wenn die Gülle direkt in den 
Boden injiziert wird. Es zählt das Ergebnis auf der Fläche 
und nicht der Einsatz einer bestimmten Technik zur Auf-
bringung oder Einarbeitung.

 # Auf Grünland erhöht sich die durch die Düngeverord-
nung anzurechnende Mindestwirksamkeit des enthalte-
nen Stickstoffs für Rindergülle und flüssige Gärreste 
von 50 % auf 60 % und für Schweinegülle von bisher 
60 % auf 70 %. Die Mindestwirksamkeiten für Grün-
land entsprechen damit für alle organische Düngemittel 
denen von Ackerland. Die Mindestwirksamkeit ist im-

Für die Ausbringung stickstoffhaltiger Düngemittel gibt 
es Neuerungen. So muss die Aufzeichnung nicht mehr 
 binnen zwei Tagen erfolgen. Die Aufzeichnungsfrist 
wurde auf 14 Tage verlängert. Foto: landpixel
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Die soziale Konditionalität verfolgt 
den politischen Ansatz, die Umsetzung 
von EU-rechtlichen Regelungen hin-
sichtlich der Anforderungen zu den Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingun-
gen sowie den Arbeitgeberverpflich-
tungen zu gewährleisten. Hierbei soll 
die Durchsetzung des geltenden Ar-
beitsrechts sowie fairer und sicherer 
Arbeitsbedingungen im Vordergrund 
stehen und einen Beitrag zur sozialen 
Nachhaltigkeit der Landwirtschaft 
durch Förderung menschenwürdiger 
Arbeit leisten.

 ▶ Welche Anforderungen  
sind zu beachten?

Die entsprechenden EU-Regelungen 
sind in bundesdeutschen Gesetzen 
und Richtlinien verankert und bundes-
deutsches Recht ist einzuhalten, nicht 
nur im Rahmen der sozialen Konditio-
nalität. Für die soziale Konditionalität 

sind verschiedene Paragrafen aus Ge-
setzen und Verordnungen zu beachten. 
Es gelten hierbei das Arbeitsschutzge-
setz, das Nachweisgesetz, das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz, das Teil-
zeit- und Befristungsgesetz, das Be-
rufsbildungsgesetz, die Gewerbeord-
nung, die Betriebssicherheitsverord-
nung, das Berufsbildungsgesetz, das 
Bürgerliche Gesetzbuch sowie das Ar-
beitssicherheitsgesetz.

Es sind die gesetzlichen Vorgaben zu 
Arbeitsverträgen sowie zu Leiharbeits-
verhältnissen einzuhalten und zu do-
kumentieren. Hierzu zählt auch die 
Einhaltung des gesetzlichen Mindest-
lohns. Die den Arbeitnehmern vorge-
gebenen Arbeitszeiten müssen den ge-
setzlichen Vorgaben entsprechen, 
ebenso wie die Anforderungen an be-
fristete Arbeitsverträge.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Be-
reich des Arbeitsschutzes. Hier hat der 

Arbeitgeber alles zu unternehmen, da-
mit die Sicherheits- und Gesundheits-
vorschriften am Arbeitsplatz eingehal-
ten sowie Gefahren und Verletzungen 
vermieden werden.

 ▶ Durchführung  
von Kontrollen

Bei der sozialen Konditionalität wird 
auf die Kontrollen der Fachbehörden 
im Bereich des Sozial- und Arbeits-
rechts zurückgegriffen. Dabei stützen 
sich die für die Agrarprämien zustän-
digen Stellen auf die ohnehin gemäß 
den aktuellen Regelungen des Arbeits- 
und Sozialrechts durchzuführenden 
Kontrollen

 # der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau 
im Bereich des Arbeitsschutzes,

 # der oberen Arbeitsschutzbehörden 
(Ämter für Arbeitsschutz),

 # der Bundesagentur für Arbeit im 
Bereich des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes,

 # die für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten zustän-
digen Landesbehörden bei Verstö-
ßen gegen die Nachweispflichten 
eines Arbeitgebers und

 # die Arbeitsgerichte, soweit Klage-
verfahren gegen die Vorschriften 
über vorhersehbare und transpa-
rente Arbeitsbedingungen betrof-
fen sind.

Förderung mit 
sozialem Anspruch
Als soziale Konditionalität spielen Arbeitsrecht und Arbeitsschutz nun auch 
eine Rolle für die Agrarzahlungen. Worauf es ankommt, haben Niklas Holtschlag 
und Roger Michalczyk zusammengefasst.

mer dann anzurechnen, wenn der 
Ammoniumgehalt des jeweiligen 
Düngemittels prozentual zum Ge-
samt-N-Gehalt geringer ist als die 
Mindestwirksamkeit nach Dünge-
verordnung.

Die „Übersicht der wesentlichen 
Grundanforderungen an die Betriebs-
führung“ gibt einen Überblick über die 
Anforderungen; die Details können der 
„Informationsbroschüre Konditionali-
tät“ entnommen werden.

 ▶ Ein Verstoß kürzt  
alle Prämien

Die ganzjährige Einhaltung der Ver-
pflichtungen der Konditionalität wird 
auch weiterhin im Rahmen von Vor-
Ort-Kontrollen in allen Produktionsbe-
reichen und allen Betriebsstätten des 
Betriebs überprüft. Darüber hinaus 
werden bestimmte Anforderungen 
durch Verwaltungskontrollen bei allen 

Anträgen umfänglich geprüft. Beihilfe-
anträge werden abgelehnt, wenn die 
Durchführung einer Vor-Ort-Kontrolle 
verhindert wird. Ein Betriebsinhaber 
verhindert eine Vor-Ort-Kontrolle be-
reits dann, wenn er seine notwendige 
Mitwirkung verweigert.

Werden Verstöße festgestellt, werden 
diese je nach Häufigkeit, Ausmaß, 
Dauer und Schwere sanktioniert. Die 
Kürzung beträgt bei fahrlässig began-
genen Verstößen in der Regel 3 %. Je 
nach Schwere des Falls kann diese 
Kürzung auch auf 1 % gesenkt oder auf 
10 % erhöht werden. Diese prozentua-
len Kürzungen werden von den Aus-
zahlungsbeträgen der Direktzahlungen 
sowie allen weiteren beantragten flä-
chen- und tiergebundenen Maßnah-
men abgezogen.

Hat ein festgestellter Verstoß keine 
oder nur unerhebliche Folgen für die Er-
reichung des Ziels des betreffenden 
Standards oder der betreffenden Anfor-

derung, kann von einer Verwaltungs-
sanktionierung abgesehen werden. So-
weit möglich, hat der Betriebsinhaber 
diesen Verstoß sofort oder innerhalb 
der ihm gesetzten Frist zu beheben.

Wenn ein Verstoß wiederholt festge-
stellt wird, beträgt die Kürzung in der 
Regel 10 % und kann sich bei Fahrläs-
sigkeit auf 20 % erhöhen. Sollte ein 
Fall als Vorsatz gewertet werden, so 
sind mindestens 15 % in Abzug zu 
bringen. Der Kürzungssatz kann sich 
jedoch je nach Schwere, Dauer, Aus-
maß und Häufigkeit bis auf 100 % er-
höhen und somit zur Ablehnung der 
beantragten Prämien führen.

Weitere Informationen zum Thema 
Konditionalität können der „Informati-
onsbroschüre Konditionalität“ ent-
nommen werden. Die Informationsbro-
schüre ist im ELAN-Programm sowie 
unter www.landwirtschaftskammer.de 
in der Rubrik Förderung, Broschüren, 
Konditionalität abrufbar. 
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Die Förderbedingung soziale Konditionalität setzt voraus, dass Betriebe mit Fremdarbeitskräften alle geltenden arbeitsrechtlichen 
und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten. Foto: landpixel

Die Durchführung der Kontrollen sowie 
die Häufigkeit von Kontrollen auf den 
landwirtschaftlichen Betrieben liegt 
im Ermessen der jeweiligen Fachbe-
hörde. Es sollen aufgrund der sozialen 
Konditionalität in den landwirtschaft-
lichen Betrieben keine zusätzlichen 
Kontrollen durchgeführt werden.

Die Landwirtschaftskammer NRW 
stellt bei der sozialen Konditionalität 
keine Fachrechtsbehörde dar und führt 
keine eigenen Kontrollen im Bereich 
der sozialen Konditionalität durch.

 ▶ Kürzungen von  
Zahlungen drohen

Relevant werden die neuen Regelun-
gen für die Verstöße, die ab dem 1. Ja-
nuar 2025 festgestellt werden. Festge-
stellte Verstöße müssen eindeutig dem 
Antragsteller und seiner landwirt-
schaftlichen Tätigkeit zuzuordnen sein. 

Hierbei ist die sogenannte Arbeitge-
berverantwortung zu beachten. Es kön-
nen also auch dem Antragsteller gege-
benenfalls Verstöße seiner Mitarbeiter 
zugerechnet werden, sofern der Arbeit-
geber nicht ausreichend Vorsorge ge-
troffen hat. Diese ausreichende Vorsor-
ge ist zu dokumentieren. Kontrollver-
weigerungen führen zur gänzlichen 
Versagung der Prämienauszahlungen.

Die soziale Konditionalität ersetzt 
nicht das deutsche Fachrecht. Ahndun-
gen nach dem Fachrecht (zum Beispiel 
Ordnungswidrigkeiten oder Gerichts-
verfahren) erfolgen unabhängig von 
Kürzungen und Ausschlüssen bei Ver-
stößen im Rahmen der sozialen Kondi-
tionalität.

Neben den durch die Fachrechtsbehör-
den verhängten Straf- und Bußgeldern 
werden festgestellte Verstöße im Rah-
men der Konditionalität geahndet und 
führen zu einer Kürzung der Direktzah-

lungen sowie aller weiteren flächen- 
und tierbezogenen Zahlungen (siehe 
dazu S. 32ff).

Eine Kürzung der Förderbeträge findet 
erst nach Abschluss eines fachrechtli-
chen Verfahrens statt. Es sind rechts-
kräftige Gerichtsurteile oder bestands-
kräftige Bußgeldbescheide durch die 
Fachbehörden zur Berücksichtigung 
bei den Prämienauszahlungen not-
wendig. Kürzungen sind für das Jahr 
des festgestellten Verstoßes auszu-
sprechen und können, sofern der Ver-
stoß nicht beseitigt wurde, auch über 
mehrere Jahre verhängt werden.

Weitere Informationen zum Thema sozi-
ale Konditionalität können der „Informa-
tionsbroschüre soziale Konditionalität“ 
entnommen werden. Die Informations-
broschüre ist im ELAN-Programm sowie 
unter www.landwirtschaftskammer.de 
in der Rubrik Förderung, Broschüren, 
Konditionalität abrufbar. 
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Bei den Öko-Regelungen (ÖR) werden 
Leistungen zum Schutz des Klimas und 
der Umwelt gesondert gefördert. Eine 
Teilnahme ist freiwillig und kann über-
wiegend auch ohne gleichzeitige Bean-
tragung der Einkommensgrundstützung 
erfolgen. Hierbei kann zwischen sieben 
verschiedenen Maßnahmen gewählt 
werden. Es stehen gesamtbetriebliche 
und flächenbezogene Maßnahmen zur 
Verfügung, die auch in bestimmten Kon-
stellationen kombiniert werden können.

 ▶ ÖR 1: Flächenstilllegungen

Freiwillige Stilllegungsflächen können 
auf Ackerland, Dauergrünland oder 
Dauerkultur erbracht werden. Es gibt 
vier Varianten:

 # Freiwillige Stilllegung auf Ackerland
 # Blühflächen auf Ackerland
 # Blühflächen in Dauerkultur
 # Altgrasstreifen und -flächen auf 

Dauergrünland

 ▶ ÖR 1a: Freiwillige 
Stilllegung auf Ackerland

Diese Öko-Regelung fördert die Still-
legung von nicht produktiven Flächen 

auf Ackerland. Jede nicht produktive 
Fläche muss mindestens 0,1 ha groß 
sein, wobei Landschaftselemente (LE) 
nicht angerechnet werden. Die Flä-
chen können entweder der Selbstbe-
grünung überlassen oder durch Aus-
saat bis zum 31. März begrünt werden.

NEU: Ab 2025 ist bei einer Begrünung 
durch Aussaat eine Saatgutmischung 
zu verwenden, die mindestens fünf 
krautartige zweikeimblättrige Arten 
enthält. Unter krautartig sind hierbei 
nicht verholzende Arten zu verstehen.

Es dürfen keine Düngemittel einschließ-
lich Wirtschaftsdünger und Pflanzen-
schutzmittel angewendet werden.

Der Zeitraum vom 1. April bis zum 
15. August gilt als Sperrzeitraum. Wäh-
rend dieser Zeit ist es verboten, den 
Aufwuchs auf diesen Flächen zu mä-
hen oder zu zerkleinern. Eine Aussaat 
oder Pflanzung, die nicht vor Ablauf 
dieses Jahres zur Ernte führt, darf ab 
dem 1. September des Antragsjahres 
vorbereitet und durchgeführt werden. 
Abweichend davon ist eine Aussaat 
von Wintergerste oder Winterraps be-
reits ab dem 15. August zulässig. Ab 
dem 1. September darf der Aufwuchs 
durch Schafe und Ziegen beweidet 

werden. Eine Mindesttätigkeit, wie 
zum Beispiel Mähen oder Mulchen, ist 
nur alle zwei Jahre bis zum 15. Novem-
ber erforderlich.

 ▶ Mehr Stilllegung möglich

NEU: Ab 2025 sind bis zu 8 % des bei-
hilfefähigen Ackerlands eines Betriebs 
im Rahmen der Öko-Regelung 1a be-
günstigungsfähig.

Für Betriebe mit mehr als 10,0 ha bei-
hilfefähigem Ackerland gilt weiter, dass 
der erste Hektar freiwillige Stilllegung 
in der ersten Stufe vergütet wird, auch 
wenn die Obergrenze von 8 % über-
schritten ist. Die 1,0 ha müssen nicht 
als ein Schlag erbracht werden, son-
dern können auch durch mehrere Strei-
fen erfüllt werden, die jeweils die Min-
destschlaggröße von 0,1 ha einhalten.

Für das erste Prozent ist ein Betrag 
von 1 300 €/ha vorgesehen. Für das 
zweite % 500 €/ha und darüber hin-
aus sind 300 €/ha beabsichtigt.

Für die Beantragung einer Fläche als 
Öko-Regelung 1a – Freiwillige Still-
legung ist in Spalte 14 des Flächenver-
zeichnisses als Nutzung der Code 088 
auszuwählen und in der vorletzten 
Spalte die Bindung ÖR 1a/b einzutra-
gen. Anschließend muss die Anlage ÖR 
1a/b ausgefüllt werden.

 ▶ ÖR 1b: Blühflächen  
auf Ackerland

Die Öko-Regelung 1b – Blühflächen 
auf Ackerland – baut auf der Öko-Re-
gelung 1a auf und ermöglicht eine zu-
sätzliche Vergütung von 200 €/ha für 
das Ausbringen einer Blühmischung 
auf der Stilllegung. Zu beachten ist, 
dass die Öko-Regelung 1b nur in Kom-
bination mit der Öko-Regelung 1a be-
antragt werden kann. Zunächst müs-
sen also die Vorgaben aus der Öko-Re-
gelung 1a eingehalten werden. Zusätz-
lich gibt es weitere Vorgaben zur Grö-
ße der Fläche.

NEU: Bei streifenförmiger Aussaat ist 
auf der überwiegenden Länge eine Min-
destbreite von 5 m einzuhalten. Blühflä-
chen können bis zu einer Höchstgrenze 
von jeweils 3 ha gefördert werden.

Umwelt- und 
Klimaschutz prämiert
Mit insgesamt sieben verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der freiwilligen Öko-
Regelungen (ÖR) werden für Klima und Umwelt erbrachte Leistungen gesondert 
gefördert. Die Regelungen und neu hinzugekommene Änderungen für 2025 erläu-
tern Laura Ascheberg, Marina Bald, Larissa Mayou Tebou und Friederike Niemann.

Die Auswahl passender Öko-Regelungen 
will gut bedacht sein. Denn manche gelten 
für den ganzen Betrieb, andere dagegen 
lassen sich untereinander kombinieren. 
 Foto: landpixel
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Auf den Blühflächen muss sich flächig 
ein Pflanzenbestand befinden. Dieser 
wird durch Aussaat einer Saatgutmi-
schung etabliert. Es wird zwischen 
einjährigen und zweijährigen Begrü-
nungen unterschieden. Eine einjährige 
Saatgutmischung muss aus mindes-
tens zehn Arten bestehen, die in Grup-
pe A aufgelistet sind. Zusätzlich kann 
diese Saatgutmischung durch Arten 
der Gruppe B ergänzt werden. Eine 
zweijährige Saatgutmischung muss 
aus mindestens fünf Arten bestehen, 
die in Gruppe A, und fünf Arten, die in 
Gruppe B aufgeführt sind.

 ▶ Saatgutmischung gemäß 
Sortenliste

Seit 2024 gilt für NRW die Landessor-
tenliste, die alle zulässigen Arten um-
fasst. Eine Erweiterung der Saatgutmi-
schung durch fremde Arten, die nicht 
auf der Landesliste stehen, ist nicht zu-
lässig. Eine Liste mit den zulässigen Ar-
ten kann im entsprechenden Merkblatt 
im ELAN-Programm abgerufen oder un-
ter www.landwirtschaftskammer.de in 
der Rubrik Förderung eingesehen wer-
den. Der späteste Aussaattermin ist der 
15. Mai. Eine Nachsaat ist bei unzurei-
chendem Aufgang möglich.

Abweichend von der Öko-Regelung 1a 
ist es für Blühflächen im ersten Jahr 
der Beantragung nicht erlaubt, eine 
Aussaat oder Pflanzung durchzufüh-
ren, die im Folgejahr zur Ernte führt. 
Diese Blühflächen müssen bis zum 
31. Dezember erhalten bleiben. Auch 
das Schlegeln oder Häckseln ist das 
ganze Jahr über nicht zulässig. Den-
noch ist mindestens in jedem zweiten 
Jahr bis zum 15. November eine Min-
desttätigkeit zu erbringen. Diese kann 
beispielsweise durch die Aussaat der 
Blühmischung erbracht werden oder 
bei zweijährigen Blühflächen im zwei-
ten Antragsjahr durch die Aussaat 
oder die Pflanzung einer Folgekultur, 
die erst im Folgejahr zur Ernte führt.

Für die Beantragung als Öko-Regelung 
1b – Blühfläche auf Ackerland – ist im 
Flächenverzeichnis der Nutzartcode 
090 zu verwenden. Außerdem muss 
die Bindung ÖR 1a/b angegeben und 
die Anlage ÖR 1a/b ausgefüllt werden.

 ▶ ÖR 1c: Blühflächen in 
Dauerkultur

Die Öko-Regelung 1c begünstigt Blüh-
flächen in Dauerkultur. Es gibt keine 
Mindestschlaggröße. Dadurch lassen 
sich beispielsweise auch kleine Strei-

fen zwischen den Kulturen realisieren. 
Blühflächen werden mit 200 €/ha ver-
gütet. Landschaftselemente und Dau-
erkultur, auf der sich ein Agroforstsys-
tem befindet, können nicht angerech-
net werden.

Auf den Blühflächen muss sich ein 
Pflanzenbestand befinden, der durch 
Aussaat einer Saatgutmischung eta-
bliert worden ist. Es gibt einjährige 
und zweijährige Begrünungen. Die 
Vorgaben zur Saatgutmischung sind 
identisch mit den Anforderungen bei 
der Öko-Regelung 1b.

Der späteste Aussaattermin ist der 
15. Mai. Wenn der Aufgang unzurei-
chend ist, ist eine Nachsaat möglich. 
Das Ausbringen von Düngemittel ein-
schließlich Wirtschaftsdünger und 
Pflanzenschutzmittel ist nicht zuläs-
sig. Wenn die Blühfläche in Dauerkul-
tur im Rahmen der Öko-Regelung be-
reits im Vorjahr beantragt wurde, ist 
ab dem 1. September eine Bodenbear-
beitung zur Aussaat oder Pflanzung 
möglich. Diese darf jedoch nicht vor 
Ablauf dieses Jahres zur Ernte führen. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 
Blühflächen im ersten Jahr der Anlage 
nicht vor dem 31. Dezember umgebro-
chen werden dürfen. Auch das Schle-
geln oder Häckseln ist das ganze Jahr 
über nicht zulässig. Die Mindesttätig-
keit, die mindestens in jedem zweiten 
Jahr bis zum 15. November erbracht 
werden muss, kann beispielsweise 
durch die Aussaat oder die Pflanzung 
einer Folgekultur im zweiten Antrags-
jahr erbracht werden.

Die Beantragung der Öko-Regelung 1c 
für Blühflächen in Dauerkultur erfolgt 
durch Auswahl des Nutzartcodes 092 
im Flächenverzeichnis. Außerdem müs-
sen die Bindung ÖR 1c vergeben und 
die Anlage ÖR 1c ausgefüllt werden.

 ▶ ÖR 1d: Altgras auf 
Dauergrünland

Die Öko-Regelung 1d fördert Altgras-
streifen und -flächen auf Dauergrün-
land. Diese müssen mindestens 0,1 ha 
groß sein und sind höchstens im Um-
fang von 20 % einer förderfähigen 
Dauergrünlandfläche begünstigungs-
fähig. Landschaftselemente können 
nicht angerechnet werden.

NEU: Ab 2025 sind Altgrasstreifen und 
-flächen bis zu einer Größe von 0,3 ha 
begünstigungsfähig, auch wenn diese 
mehr als 20 % einer förderfähigen 
Dauergrünlandfläche bedecken. Es 
muss aber weiterhin eine Abgrenzung 

beziehungsweise Unterscheidbarkeit 
zur produktiven Dauergrünlandfläche 
erkennbar sein. Die anliegende, ge-
nutzte Dauergrünlandfläche muss die 
Mindestschlaggröße von 0,1 ha auf-
weisen. Zudem entfällt ab diesem Jahr 
die Vorgabe, dass sich die Altgrasstrei-
fen und -flächen nur zwei aufeinander-
folgende Jahre an derselben Stelle be-
finden dürfen.

Eine Beweidung oder Schnittnutzung 
ist ab dem 1. September zulässig. Ein 
Mulchen und Belassen des Aufwuchses 
auf der Fläche ist nicht erlaubt. Eine 
Mindesttätigkeit ist auf Altgrasstreifen 
beziehungsweise -flächen nur in je-
dem zweiten Jahr zu erbringen.

Altgrasstreifen und -flächen müssen im 
Umfang von mindestens 1 % des för-
derfähigen Dauergrünlands erbracht 
werden. Begünstigungsfähig sind maxi-
mal 6 % des förderfähigen Dauergrün-
lands des Betriebs.

NEU: Abweichend davon sind ab 2025 
Altgrasstreifen oder -flächen im Umfang 
von bis zu 1 ha auch dann begünsti-
gungsfähig, wenn diese mehr als 6 % 
des förderfähigen Dauergrünlands des 
Betriebs ausmachen. Der erste Hektar 
wird unabhängig von der Betriebsgröße 
in der ersten Stufe vergütet.

Für das erste Prozent  beziehungsweise 
den ersten Hektar ist ein Betrag von 
900 €/ha vorgesehen. Bis zu einem 
Umfang von 3 % sind 400 €/ha, darü-
ber hinaus sind 200 €/ha beabsichtigt.

Um die Öko-Regelung 1d für Altgras-
streifen und -flächen auf Dauergrünland 
zu beantragen, muss in der Spalte 14 
des Flächenverzeichnisses der Nutzart-
code 093 angegeben werden. Zudem ist 
in der vorletzten Spalte die Bindung ÖR 
1d auszuwählen. Anschließend muss die 
Anlage ÖR 1d ausgefüllt werden.

 ▶ ÖR 2: Vielfältige Kulturen

Die Öko-Regelung 2 – Vielfältige Kultu-
ren – fördert die Einhaltung einer viel-
fältigen Fruchtfolge. So sind Vorgaben 
bezüglich der Anzahl und Anbauantei-
le einzelner Kulturen und Nutzartgrup-
pen einzuhalten. Eine Kombination 
mit der verwandten Agrarumweltmaß-
nahme (AUM) ist möglich.

Um an der Öko-Regelung 2 teilnehmen 
zu können, sind im Antragsjahr mindes-
tens fünf verschiedene Hauptfruchtar-
ten auf dem Ackerland anzubauen. Die 
Kultur, die sich im Zeitraum 1. Juni bis 
15. Juli am längsten auf der Fläche be-
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findet, wird als Hauptkultur im Antrags-
jahr gewertet. Als Hauptfruchtart zäh-
len landwirtschaftliche Kulturpflanzen 
verschiedener Gattungen, jede Art von 
Kreuzblütlern (Brassicaceae), Nacht-
schattengewächsen (Solanaceae) und 
Kürbisgewächsen (Cucurbitaceae) so-
wie Gras oder andere Grünfutterpflan-
zen auf Ackerflächen. Winter- und Som-
merkulturen gelten als unterschiedliche 
Hauptfruchtarten, auch wenn diese zur 
gleichen Gattung gehören.

Darüber hinaus zählt eine Legumino-
senmischkultur (Mischung von Legu-
minosen und anderen Pflanzen, sofern 
die Leguminosen im Bestand überwie-
gen) als eine Hauptfruchtart.

NEU: Dabei wird ab 2025 zwischen 
feinkörnigen und großkörnigen Legu-
minosenmischkulturen unterschieden. 
Eine weitere Hauptfruchtart ist die 
sonstige Mischkultur. Dies sind alle 
Mischkulturen, die nicht unter Gras 
oder andere Grünfutterpflanzen und 
Leguminosenmischkultur fallen sowie 
durch Aussaat einer Saatgutmischung 
oder Aussaat oder Anpflanzung mehre-
rer Kulturpflanzen in getrennten Rei-
hen etabliert wurden. Auch hier wird 
ab 2025 differenziert, und zwar zwi-
schen Winter- und Sommermischkultu-
ren als Hauptfruchtart.

NEU: Außerdem zählen ab diesem Jahr 
alle Mischkulturen mit Mais, auch die 
Mischkulturen mit einem Legumino-
senanteil, zur Hauptfruchtart Mais und 
werden mit dem Nutzartcode 917 an-
gegeben.

 ▶ Anbauanteil am Acker 
entscheidend

Für jede Hauptfruchtart ist ein Anbau-
anteil von mindestens 10 % und maxi-
mal 30 % der Ackerfläche einzuhalten. 
Weiterhin gibt es Maßgaben zu den 
Nutzartgruppen. Ein Mindestanteil von 
10 % Leguminosen einschließlich der 
feinkörnigen und/oder der großkörni-
gen Leguminosenmischkultur ist auf 
der Ackerfläche anzubauen. Klee gilt 
als Leguminose sowie auch Kleegras, 
sofern der Klee gegenüber dem Gras 
überwiegt, das heißt mehr als 50 % 
des Bewuchses ausmacht. In diesem 
Fall ist der Nutzartcode 434 „Gras-Le-
guminosen-Gemisch (mehr Leg.)“ zu 
wählen. Entscheidend ist der optische 
Eindruck auf der Fläche, nicht die an-
teilige Zusammensetzung des Saatgut-
gemisches. Mit dem „Gras-Legumino-
sen-Gemisch (mehr Leg.)“ kann die 
Vorgabe 10 % Leguminosen erfüllt 
werden. Hinsichtlich der Hauptfrucht-

arten wird der Nutzartcode 434 als 
feinkörnige Leguminosenmischkultur 
gewertet.

Außerdem dürfen maximal 66 % Ge-
treide auf der Ackerfläche angebaut 
werden. Bei einem Anbau von mehr als 
fünf Hauptfruchtarten können diese 
zusammengefasst werden, falls bei ei-
ner oder mehreren Hauptfruchtarten 
der Mindestanteil von 10 % nicht er-
reicht wird.

NEU: Eine weitere Möglichkeit, die Vo-
raussetzungen der Öko-Regelung 2 
hinsichtlich der fünf Hauptkulturen zu 
erfüllen, ist ein beetweiser Anbau von 
mindestens fünf verschiedenen Gemü-
sekulturen, Küchenkräutern, Heil-, Ge-
würz- oder Zierpflanzen auf mindes-
tens 40 % des förderfähigen Ackerlan-
des. Hier zählen ausschließlich folgen-
de Nutzartcodes: 610, 650 und 720. 
Einer der genannten Nutzartcodes be-
ziehungsweise deren Kombination 
muss mindestens einen Anteil von 
40 % der Ackerfläche aufweisen. Der 
beetweise Anbau kann nicht mit ande-
ren Kulturen zusammengefasst wer-
den. Auch bei dieser Variante sind 
mindestens 10 % Leguminosen ein-
schließlich der fein- beziehungsweise 
großkörnigen Leguminosenmischkul-
tur anzubauen.

Da es sich bei den vielfältigen Kulturen 
im Rahmen der Öko-Regelung 2 um eine 
gesamtbetriebliche Maßnahme handelt, 
beziehen sich die Verpflichtungen auf 
die gesamte Ackerfläche des Betriebs. 
Dazu gehören auch Kleinstflächen, die 
die Mindestschlaggröße von 0,1 ha 
nicht erreichen. Diese Flächen unter-
halb der Mindestschlaggröße sind bei 
der Berechnung der Mindestanteile der 
Kulturen zu berücksichtigen, wobei für 
diese Kleinstflächen keine Direktzahlun-
gen beantragt werden können. Brachlie-
gendes Ackerland wird im Rahmen die-
ser Öko-Regelung nicht gefördert.

Zur Beantragung dieser Maßnahme ist 
die Anlage ÖR 2 – Anbau vielfältiger 
Kulturen – auszufüllen. Im ELAN-Pro-
gramm steht in der entsprechenden 
Anlage zur Unterstützung bei der An-
tragstellung ein ÖR 2-Rechner zur Ver-
fügung, der auf Ihren Angaben im Flä-
chenverzeichnis basiert. Dieser Rech-
ner dient nur zur Hilfestellung und ist 
nicht rechtsverbindlich. Zu beachten 
ist, dass insbesondere die Mindestan-
teile bei Fruchtartzusammenfassungen 
manuell zu prüfen sind.

Änderungen von Flächengrößen im 
Flächenverzeichnis nach Verwaltungs- 
und/oder Vor-Ort-Kontrollen können 

zu Verschiebungen der Anbauanteile 
an der Gesamtackerfläche führen. Im 
Vergleich zur Agrarumweltmaßnahme 
Vielfältige Kulturen gibt es bei der 
Öko-Regelung 2 keine Sanktionen, 
wenn einzelne Fördervoraussetzungen 
nicht erfüllt sind. Werden beispiels-
weise nur 9 % Leguminosen angebaut 
oder beträgt der Anteil einer Fruchtart 
31 %, wird die gesamte Maßnahme ab-
gelehnt. Nach aktuellem Stand liegt 
der Einheitsbetrag bei 60 €/ha.

 ▶ ÖR 3: Agroforst

Die Förderung der agroforstlichen Be-
wirtschaftungsweise im Rahmen der 
Öko-Regelung bedingt eine Flächenbe-
wirtschaftung auf Ackerland oder Dau-
ergrünland mit gleichzeitigem Anbau 
von Wertholz oder Obstanbau.

NEU: Für 2025 haben sich einige Maß-
gaben geändert. In dem Agroforstsys-
tem müssen mindestens zwei Gehölz-
streifen angelegt sein. Der Anteil die-
ser Streifen an einer förderfähigen 
Fläche muss zwischen 2 und 40 % be-
tragen. Dabei darf bei dem durchgän-
gig bestockten Streifen die Höchst-
breite von 25 m auf der überwiegen-
den Länge nicht überschritten werden. 
Der Maximalabstand zwischen zwei 
Gehölzstreifen oder zum Rand darf auf 
der überwiegenden Länge nicht mehr 
als 100 m betragen. Der kleinste Ab-
stand zwischen zwei Gehölzstreifen, 
zu einem Waldrand oder zu einem 
Landschaftselement darf sich auf der 
überwiegenden Länge höchstens auf 
20 m belaufen. Zudem entfällt die Vor-
lage eines Nutzungskonzepts. Eine 
Holzernte kann in den Monaten De-
zember, Januar und Februar erfolgen. 
Der voraussichtliche Prämiensatz für 
die Gehölzstreifen, nicht das gesamte 
Agroforstsystem, beträgt 200 €/ha.

Die Anlage der Gehölzstreifen muss 
bereits zur Antragstellung abgeschlos-
sen sein, damit diese in dem Antrags-
jahr beihilfefähig ist.

 ▶ Nicht alle Bäume 
zugelassen

Förderfähige Gehölzstreifen, die nach 
dem 1. Januar 2022 angelegt worden 
sind, dürfen keine Kulturen aus der 
Negativliste enthalten. Folgende Ge-
hölzpflanzen sind demnach nicht zu-
lässig: Eschen-Ahorn, Schmetterlings-
strauch, Rot-Esche, Späte Traubenkir-
sche, Essigbaum, Robinie, Kartoffel-
Rose, Gewöhnliche Schneebeere, Rot-
eiche und Blauglockenbaum.
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NEU: Für Agroforstsysteme, die nach 
dem 31. Dezember 2024 angelegt wor-
den sind, gilt zusätzlich der Ausschluss 
nicht steriler Hybride von Paulownia to-
mentosa. Die Negativliste kann alterna-
tiv auch im entsprechenden Merkblatt im 
ELAN-Programm oder unter www.
landwirtschaftskammer.de in der Rubrik 
Förderung eingesehen werden. Im Flä-
chenverzeichnis sind die Streifen mit 
dem Nutzungscode 081 und der Bindung 
AF und ÖR 3 Agroforst zu erfassen. An-
schließend sind die Anlagen Agroforst 
und ÖR 3 – Agroforst auszufüllen.

 ▶ ÖR 4: Dauergrünland 
Extensivierung Betrieb

Die Öko-Regelung 4 – Dauergrün-
land Extensivierung Betrieb – för-
dert die extensive Bewirtschaftung 
aller Dauergrünlandflächen des Be-
triebs. Dazu ist im Gesamtbetrieb 
ein vorgegebener, durchschnittli-
cher Viehbesatz von mindestens 0,3 
und höchstens 1,4 raufutterfressen-
de Großvieheinheiten (RGV) je ha 
förderfähiges Dauergrünland einzu-
halten. So können intensiver genutz-

te Grünlandflächen mit einem hohen 
Viehbesatz durch extensiv bewirt-
schaftete Grünlandflächen ausgegli-
chen werden.

Der durchschnittliche Viehbesatz ist 
für das gesamte Kalenderjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember ein-
zuhalten. Da nur der jährliche Durch-
schnittsbestand ausschlaggebend 
ist, sind temporäre Unter- oder Über-
schreitungen im Jahresverlauf unter 
Einhaltung der Maßgabe zum durch-
schnittlichen Bestand möglich.

 ▶ Tabelle 1: Öko-Regelungen (ÖR) im Überblick

ÖR 1 – Bereitstellung von Flächen 
zur Verbesserung der Biodiversität 
und Erhaltung von Lebensräumen
a) Freiwillige Stilllegung auf 
Ackerland (NC 088)
−  Maximal 8 % des AL begünsti-

gungsfähig
−  Maximal 1 ha bei Betrieben mit 

mehr als 10 ha AL, auch bei 
Überschreitung der 8-%-Grenze

−  Mindestgröße 0,1 ha
−  Muss das gesamte Antragsjahr 

brachliegen
−  Selbstbegrünung oder durch 

Aussaat bis 31. März 
−  Begrünung durch Aussaat min-

destens 5 krautige, zweikeim-
blättrige Arten zu erkennen

−  Keine Dünger (einschließlich 
Wirtschaftsdünger) und Pflan-
zenschutzmittel

−  Ab 1. September des Antrags-
jahres Vorbereitung und Durch-
führung Aussaat/Pflanzung oder 
Beweidung durch Schafe/Zie-
gen; ab 15. August bei Winter-
gerste oder Winterraps

−  Dauergrünlandentstehung pau-
siert

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

1 300 € 500 € 300 €

b) Blühflächen auf Ackerland     
(NC 090)
−  Nur zusätzlich zu 1a)
−  Bei streifenförmiger Aussaat auf 

der überwiegenden Länge Min-
destbreite von 5 m 

−  Blühfläche jeweils maximal 3 ha 
groß

−  Anlage durch Aussaat einer 
Saatgutmischung

 −  a) mindestens 10 Arten 
 Gruppe A (+B möglich)

 −  b) mindestens 5 Arten 
 Gruppe A + 5 Arten Gruppe B

−  Aussaat bis 15. Mai; Nachsaat 
zulässig

−  Kein Schlegeln/Häckseln zulässig
−  Im 2. Antragsjahr: Vorbereitung 

und Durchführung Aussaat/Pflan-
zung ab 1. September zulässig

Prämiensatz: 200 €

c) Blühflächen auf Dauerkulturen 
(NC 092)
− Voraussetzungen wie 1b)
− Ausnahmen:
 − Keine Mindestgröße
 −  Keine Längen- und Breiten-

anforderungen

Prämiensatz: 200 €

d) Altgrasstreifen auf Dauergrün-
land (NC 093)
−  Mindestens 1 % des gesamten 

Dauergrünlands; maximal 6 % 
begünstigungsfähig

−  Maximal 1 ha auch bei Über-
schreitung der 6-%-Grenze

−  Maximal 20 % je DGL-Flächen; 
bis zu 0,3 ha je DGL-Fläche, 
auch wenn diese die 20 % einer 
Fläche überschreiten

−  Mindestgröße 0,1 ha
−  Ab 1. September Beweidung 

oder Schnittnutzung zulässig
−  Kein Mulchen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

900 € 400 € 200 €

ÖR 2 – Anbau vielfältiger Kulturen
−  Begünstigungsfähig ist das för-

derfähige Ackerland mit Aus-
nahme von Brachen

−  Anbau von mindestens 5 ver-
schiedenen Hauptfruchtarten 
mit mindestens 10 % und maxi-
mal  30 % je Hauptfruchtart 
oder

−  Mindestens 40 % beetweiser 
Anbau von mind. 5 versch. Ge-
müsekulturen, Küchenkräutern, 
Heil-, Gewürz- oder Zierpflanzen

−  Mindestens 10 % Leguminosen
−  Maximal 66 % Getreideanteil
−  Voraussetzungen müssen im 

Zeitraum vom 1. Juni bis 15. Juli 
des Antragsjahres erfüllt sein

Prämiensatz: 60 €

ÖR 5 – Kennarten in DGL 
 Extensivierung
−  Mindestens vier regionaltypi-

sche Kennarten aus der landes-
spezifischen Liste auf dem ge-
samten beantragten Schlag

Prämiensatz: 225 €

ÖR 6 – Verzicht auf chemisch- 
synthetische Pflanzenschutzmittel 
(PSM)
−  Ackerland und Dauerkulturen 
−  PSM-Verzicht auf AL vom 1. Ja-

nuar bis 31. August (Zeitraum 
endet mit Zeitpunkt der letzten 
Ernte, jedoch frühestens am  
31. August)

−  PSM-Verzicht auf Ackerland  mit 
GoG und Leguminosen  1. Janu-
ar bis 15. November (Zeitraum 
endet mit Zeitpunkt der letzten 
Ernte, jedoch frühestens am  
31. August)

−  PSM-Verzicht auf Dauerkulturen 
vom 1. Januar bis 15. November

Stufe 1: Sommerungen (Getreide, 
Leguminosen, Ölsaaten, Hack-
früchte, Feldgemüse etc.) und Dau-
erkulturen
Stufe 2: Gras oder andere Grünfut-
terpflanzen, Leguminosen zur 
Ackerfutternutzung

Prämiensatz:
Stufe 1: 150 €    Stufe 2: 50 €

ÖR 7 – Natura 2000
−  Begünstigungsfähig sind Flä-

chen in Natura-2000-Gebieten, 
das heißt in Kulisse „Öko-Rege-
lung 7 (Natura 2000)“ liegende 
Flächen

−  Maßnahmen zur Absenkung des 
Grundwasserspiegels oder zur 
Drainage sowie die Instandset-
zung bestehender Anlagen sind 
nicht zulässig

−  Auffüllung, Aufschüttung, Ab-
grabung nicht zulässig, außer 
im Fall einer Genehmigung 
durch Naturschutz

−  Natura-2000-Gebiet = FFH + Vo-
gelschutzgebiete (VSG)

Prämiensatz: 40 €

ÖR 3 – Beibehaltung Agroforst-
bewirtschaftung
−  Auf Ackerland und Dauergrün-

land
−  Gehölzflächenanteil zwischen  

2 und 40 % 
−  Weitestgehend durchgängige 

Gehölzstreifen
−  Mindestens 2 Gehölzstreifen
−  Breite der Gehölzstreifen auf 

der überwiegenden Länge nicht 
mehr als 25 m

−  Maximal 100 m Abstand auf  
der überwiegenden Länge der 
Gehölzstreifen zueinander und 
zum Rand

−  Mindestens 20 m Abstand auf 
der überwiegenden Länge der 
Gehölzstreifen zueinander und 
zum Waldrand oder Land-
schaftselement

−  Holzernte in den Monaten Januar, 
Februar und Dezember zulässig 

Prämiensatz: 200 €

ÖR 4 – DGL Extensivierung Betrieb
−  Auf dem gesamten förderfähi-

gen Dauergrünland des Betriebs
−  Im Gesamtbetrieb vom 1. Januar 

bis 31. Dezember ein durch-
schnittlicher Viehbesatz von 0,3 
bis 1,4 RGV je ha

−  Düngung, einschließlich Wirt-
schaftsdünger, darf maximal 
dem Dunganfall von 1,4 RGV je 
ha entsprechen

−  Pflanzenschutzmitteleinsatz ist 
nicht zulässig: Ausnahmen je-
doch im Einzelfall möglich

−  Pflugverbot im Antragsjahr: 
Ausnahmen nur im begründeten 
Einzelfall möglich

Prämiensatz: 100 €

Stand: 31.1.2025
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 ▶ Viehbesatz ermitteln

Zur Ermittlung der zulässigen RGV ist 
ein festgelegter Berechnungsschlüssel 
anzuwenden. Dabei werden nur die ge-
mäß dem von der EU festgelegten Be-
rechnungsschlüssel vorgegebenen rau-
futterfressenden Großvieheinheiten be-
rücksichtigt. Wichtig ist, dass alle Tiere, 
die im Betrieb gehalten werden, bei der 
Antragstellung angegeben werden. So-
mit sind Pensionstiere ebenfalls anzu-
geben. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht 
der raufutterfressenden Tiere mit dem 
entsprechenden RGV-Schlüssel.

NEU: Ab 2025 ist auch Gehegewild 
(nur Rot- und Damwild) im Rahmen 
der RGV-Berechnung zu berücksichti-
gen. Zum Rotwild gehören ebenfalls 
Rehwild und Rentiere. Die Kälber des 
Rot- und Damwilds werden zum Mut-
tertier gerechnet und müssen nicht ge-
sondert erfasst werden. Analog zu den 
Schafen und Ziegen ist das Gehege-
wild mit einem Alter von über einem 
Jahr zum Zeitpunkt der Antragstellung 
zu erfassen. Sika- und Altaiwild gehö-
ren im Rahmen dieser Öko-Regelung 
nicht zum Gehegewild und können da-
her nicht bei der Antragstellung ange-
geben werden.

Zur Beantragung der Öko-Regelung 
4 – Dauergrünland Extensivierung Be-
trieb – ist die Anlage ÖR 4 auszufüllen. 
Dort werden Ihnen auf Basis der im Flä-
chenverzeichnis angegebenen Dauer-
grünlandflächen die minimal sowie ma-
ximal zulässigen Großvieheinheiten an-
gegeben, die im gesamten Betrieb ge-
halten werden dürfen. Diese Berech-
nung ist eine Hilfestellung und nicht 
rechtsverbindlich. Angaben über die 
gehaltene Anzahl an Rindern sind in der 
Anlage ÖR 4 nicht zu machen. Es ist le-
diglich anzugeben, ob Rinder im Be-

trieb gehalten werden oder nicht. Die 
für den Antrag relevanten Rinderdaten 
werden automatisiert der HIT-Daten-
bank entnommen. Zu beachten ist, dass 
die HIT-Nummern aller Betriebsstätten 
im ELAN-Antrag unter „Unternehmer-
daten“ sowie „weitere Betriebsstätten“ 
angegeben werden. Für alle anderen 
Raufutterfresser sind die tatsächlichen 
Durchschnittsbestände zur Antragstel-
lung in der Anlage ÖR 4 anzugeben.

 ▶ Nur begrenzt Düngung und 
Pflanzenschutzmittel

Die Verwendung von Düngemitteln ein-
schließlich Wirtschaftsdüngern ist nur 
in dem Umfang erlaubt, der dem durch-
schnittlichen Dunganfall von höchstens 
1,4 RGV je ha förderfähiges Dauergrün-
land des Betriebs entspricht. Hierbei 
ist es unerheblich, ob eine bewirtschaf-
tete Dauergrünlandfläche beweidet 
oder eine Schnittnutzung beziehungs-
weise auch eine Kombination aus bei-
den Nutzungsformen erfolgt. Für das 
Dauergrünland sind geeignete schlag-
bezogene Aufzeichnungen und Nach-
weise über die Verwendung von Dün-
gemitteln einschließlich Wirtschafts-
düngern sowie gegebenenfalls Ausnah-
megenehmigungen zum Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln vorzuhalten und 
im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle 
dem Prüfer vorzulegen. Es ist im Vor-
feld einer Beantragung zu prüfen, ob 
die vorgegebenen Anforderungen zum 
Dunganfall eingehalten werden. Darü-
ber hinaus sind Pflanzenschutzmittel 
unzulässig und die Dauergrünlandflä-
chen des Betriebs dürfen im Antrags-
jahr nicht umgebrochen werden.

Die Öko-Regelung 4 – Dauergrünland 
Extensivierung Betrieb – wird mit 
100 €/ha gefördert.

 ▶ ÖR 5: Kennarten in 
Dauergrünland 
Extensivierung

Die Öko-Regelung 5 – Kennarten in 
Dauergrünland Extensivierung – för-
dert eine extensive Dauergrünlandnut-
zung mit dem Vorkommen von regio-
naltypischen Kennarten. Es können 
einzelne Dauergrünlandschläge des 
Betriebs im Rahmen dieser Maßnahme 
extensiv geführt werden. Um an dieser 
Öko-Regelung teilnehmen zu können, 
müssen mindestens vier Pflanzenarten 
aus der landesspezifischen Liste auf 
dem Grünlandschlag vorhanden sein. 
Diese vorgegebene Liste umfasst 38 re-
gionaltypische Kennarten oder Kenn-
artgruppen des artenreichen Dauer-
grünlands. Diese ist im entsprechen-
den Merkblatt im ELAN-Programm oder 
unter www.landwirtschaftskammer.de 
in der Rubrik Förderung nachzusehen.

Beantragt werden können alle förder-
fähigen Dauergrünlandschläge mit fol-
genden Nutzartcodierungen:

 # 459 – Grünland,
 # 480 – Streuobstfläche mit Grün-

landnutzung,
 # 492 – Dauergrünland unter eta-

blierten lokalen Praktiken (zum 
Beispiel Heide),

 # 592 – Dauergrünland aus der Er-
zeugung genommen sowie

 # 093 – ÖR 1d Altgrasstreifen/-flächen.

Zur Beantragung der Öko-Regelung 5 
ist in der letzten Spalte des Flächen-
verzeichnisses die Bindung ÖR 5 anzu-
geben. Im Anschluss daran ist die An-
lage ÖR 5 auszufüllen. Hier ist zu er-
wähnen, dass der Antragsteller selbst 
festlegen kann, für welche Schläge er 
diese Maßnahme beantragen möchte, 
solange mindestens vier Kennarten auf 
dem Schlag nachgewiesen werden. Die 
Beantragung einzelner Teilschläge ist 
nicht möglich, da sich die Maßnahme 
immer auf den gesamten Schlag be-
zieht. Es sollte entsprechend bei der 
Antragstellung darauf geachtet wer-
den, dass die beantragten Flächen im-
mer komplette Schläge umfassen.

 ▶ App zum Nachweis der 
Kennarten

NEU: Ab 2025 entfallen die Kartierbö-
gen zur Dokumentation der Kennar-
ten. Stattdessen sind georeferenzier-
te Fotos der Kennarten mit der kos-
tenlosen Foto-App MonaNRW (Moni-
toring Agrarförderung Nordrhein-
Westfalen) hochzuladen. Die App 
steht in den App-Stores zum Download 

Die Pflanzenschutzspritze stehen zu lassen und auf chemisch-synthetische Mittel zu ver-
zichten, dafür sieht Öko-Regelung 6 bis zu 150 €/ha vor. Keine Prämie gibt es für Flächen, 
auf denen der Einsatz solcher Mittel bereits verboten ist. Foto: imago/Martin Wagner
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bereit. Sie können sich mit Ihrer ZID-
Betriebsnummer und der HIT/ZID-PIN 
anmelden. Der Antragsteller ist ver-
pflichtet, für alle beantragten Schläge 
bis zu einer gewissen Frist georeferen-
zierte Fotos mit der MonaNRW-App 
einzureichen. Dabei sind für jeden 
Schlag acht Fotos mit jeweils einer 
Pflanze aus der Liste der Kennarten 
beziehungsweise Kennartengruppen 
als Nahaufnahme hochzuladen. Weite-
re Informationen erhalten Sie im Merk-
blatt der Öko-Regelung 5 sowie zur 
MonaNRW-App im Artikel auf Seite 78.

Bei der Öko-Regelung 5 – Kennarten in 
Dauergrünland Extensivierung – liegt 
die Prämie für 2025 bei etwa 225 €/ha.

 ▶ ÖR 6: Verzicht von 
chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel

Diese Öko-Regelung fördert den Verzicht 
auf chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel. Der Antragsteller kann 
selbst entscheiden, welche Flächen sei-
nes Betriebs nicht mit Pflanzenschutz-
mitteln behandelt werden sollen. Der 
freiwillige Verzicht auf chemisch-synthe-
tische Pflanzenschutzmittel gilt für 
Ackerschläge und Dauerkulturen. Es ist 
daher möglich, nur auf einzelnen Schlä-
gen auf den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu verzichten – ein gesamtbe-
trieblicher Verzicht ist nicht erforderlich.

Verboten sind alle chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutzmittel mit Aus-
nahme von Pflanzenschutzmitteln, die 
für den Einsatz in der ökologischen 
Landwirtschaft zugelassen sind, sowie 
Mittel, die ausschließlich Wirkstoffe 
enthalten, die als Wirkstoff mit gerin-
gem Risiko gemäß EU-Verordnung ge-
nehmigt sind.

Beantragt werden können beihilfefähi-
ge Ackerflächen mit den Hauptkulturen 
Sommergetreide (einschließlich Mais), 
Leguminosen (einschließlich Gemenge, 
außer Ackerfutter), Sommer-Ölsaaten, 
Hackfrüchte sowie Feldgemüse.

NEU: Hirse und Pseudogetreide wie 
Amaranth, Quinoa, Chia und Buchwei-
zen können ab 2025 beantragt werden.

Vom 1. Januar bis zur Ernte der Fläche, 
jedoch mindestens bis zum 31. August 
des Antragsjahres dürfen auf diesen 
Flächen keine Pflanzenschutzmittel 
ausgebracht werden.

Für Ackerland, das im Antragsjahr zur 
Erzeugung von Gras oder anderen Grün-
futterpflanzen oder als Ackerfutter ge-

nutzten Leguminosen (einschließlich 
Gemenge) genutzt wird, läuft der Zeit-
raum des Verzichts auf Pflanzenschutz-
mittel vom 1. Januar bis zum 15. No-
vember des Antragsjahres. Ein Um-
bruch oder die Ernte kann bereits vor 
dem 31. August erfolgen, die Verpflich-
tung zum Verzicht auf Pflanzenschutz-
mittel gilt jedoch in jedem Fall mindes-
tens bis zum 31. August. Wenn die im 
Antrag genannte Kultur erst nach die-
sem Datum geerntet wird, besteht die 
Verpflichtung, bis zur Ernte auf den Ein-
satz von chemisch-synthetischen Pflan-
zenschutzmitteln zu verzichten.

Bei Dauerkulturen dürfen vom 1. Janu-
ar bis 15. November keine chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmittel 
angewendet werden. Der Verpflich-
tungszeitraum für die Öko-Regelung 6 
beträgt ein Jahr.

 ▶ Zwei Prämien bei Öko-
Regelung 6

In der Öko-Regelung 6 gibt es zwei 
verschiedene Einheitsbeträge. Acker-
flächen mit den Hauptkulturen Som-
mergetreide (einschließlich Mais), Hir-
se und Pseudogetreide, Leguminosen 
(einschließlich Gemenge, außer Acker-
futter), Sommer-Ölsaaten, Hackfrüchte 
und Feldgemüse sowie Dauerkulturen 
werden mit einem geplanten Einheits-
betrag in Höhe von 150 €/ha geför-
dert. Für Ackerland, das zur Erzeugung 
von Gras oder anderen Grünfutter-
pflanzen oder von als Ackerfutter ge-
nutzten Leguminosen (einschließlich 
Gemenge) genutzt wird, liegt der ge-
plante Einheitsbetrag bei 50 €/ha.

Um die ÖR 6 zu beantragen, muss eine 
Bindung im Flächenverzeichnis für den 
entsprechenden Schlag gesetzt werden. 
Es können nur Flächen beantragt wer-
den, auf denen die Anwendung von che-
misch-synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln nach rechtlichen Vorgaben nicht 
bereits verboten ist. Zur Unterstützung 
gibt es zwei Kulissen, in denen ausge-
wiesen wird, ob Flächen für die Beantra-
gung der ÖR 6 geeignet sind. Antragstel-
ler sollten daher unbedingt vor der An-
tragstellung prüfen, ob ihre Flächen für 
eine Beantragung infrage kommen. Es 
können folgende Kulissen als Hilfe hin-
zugezogen werden: die agrarförder-
rechtliche Gewässerkulisse NRW und 
eine Kulisse für den Erschwernisaus-
gleich Pflanzenschutz. Die Kulissen sind 
in ELAN hinterlegt, jedoch ohne rechtli-
chen Anspruch auf Vollständigkeit oder 
Korrektheit. Sollte eine Fläche beispiels-
weise an einem Gewässer liegen und 
der Mindestabstand zum Gewässer wird 

unterschritten, so ist für diesen Teil der 
Fläche, der den Abstand zum Gewässer 
nicht einhält, ein Teilschlag zu bilden.

 ▶ Beantragung auch mit AUM

Grundsätzlich können auch Betriebe, die 
die AUM-Förderung des Ökologischen 
Landbaus erhalten, an der Öko-Regelung 
6 teilnehmen. Darüber hinaus ist es 
möglich, auch den Erschwernisausgleich 
Pflanzenschutz zu beantragen. Aller-
dings kann es im Rahmen der Verhinde-
rung der Doppelförderung zu Kürzungen 
in den anderen Maßnahmen kommen.

Bei der ÖR 6 sind folgende Nutzarten 
zulässig:

113, 116, 119, 120, 122, 132, 143, 144, 
150, 157, 171, 181-183, 186-188, 189, 
210-212, 220, 221, 222, 230, 240, 250, 
312, 316, 320, 330, 341, 392, 393, 411, 
413, 414, 421-427, 429-434, 512, 573, 
576, 602-604, 610, 611, 612-614, 616-
620, 622-624, 627-631, 633-649, 683, 
701, 704, 705, 760, 766, 802-806, 822, 
825-827, 829, 833, 834, 838-842, 850-
854, 860-863, 865, 917, 919, 973

 ▶ ÖR 7: Natura 2000

Gefördert werden Flächen, die sich in 
Natura-2000-Gebieten befinden. Auf 
diesen Flächen werden bestimmte 
Landbewirtschaftungsmethoden ange-
wendet, um Schutzziele auf landwirt-
schaftlichen Flächen zu verfolgen.

Bei dieser Öko-Regelung ist die Beantra-
gung der Einkommensgrundstützung für 
Nachhaltigkeit zusätzlich erforderlich. 
Um die Öko-Regelung 7 zu beantragen, 
muss im Flächenverzeichnis die Bindung 
zur ÖR 7 für den entsprechenden Schlag 
festgelegt werden. Im GIS-System des 
ELAN-Programms steht eine eigene ÖR-
7-Kulisse zur Verfügung, die auf den 
FFH-Kulissen (Flora-Fauna-Habitat) und 
VSG-Kulissen (Vogelschutzgebiete) ba-
siert. Dadurch werden die betreffenden 

 ▶ Tabelle 2: RGV-Schlüssel raufutterfressen-
der Tiere

Tierart RGV-Schlüssel
Rinder über 2 Jahre 1,00
Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahre 0,60
Rinder unter 6 Monaten 0,40
Schafe/Ziegen über 1 Jahr 0,15
Pferde/Esel über 6 Monate 1,00
Damwild über 1 Jahr 0,15
Rotwild über ein Jahr 0,30
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Flächen ersichtlich, denn es ist wichtig, 
dass bei der Beantragung die Lage in-
nerhalb der Kulisse berücksichtigt wird.

Im Jahr des Antrags dürfen keine zu-
sätzlichen Entwässerungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Auch eine In-
standsetzung bestehender Anlagen zur 
Absenkung des Grundwassers oder zur 
Drainage sowie Auffüllungen, Auf-
schüttungen oder Abgrabungen sind 
untersagt. Ausnahmen hiervon bilden 
nur Maßnahmen, die von einer für den 
Naturschutz zuständigen Behörde 
(UNB) genehmigt, angeordnet oder 
durchgeführt werden. Reine allgemei-
ne Pflegemaßnahmen sind zulässig.

 ▶ Freiwilligkeit zählt

Landwirtschaftliche Flächen sind be-
günstigungsfähig, sofern rechtliche 
Vorgaben mindestens einer der oben 
genannten Maßnahmen nicht entgegen-
stehen. Dies bezieht sich ausschließlich 
auf Verbote, die im Rahmen der rechtli-
chen Sicherung der Natura-2000-Ge-
biete festgelegt wurden. Zu den entge-
genstehenden rechtlichen Vorgaben ge-
hören nicht Maßnahmen, die unter Vor-
behalt der Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde stehen.

Im Antragsjahr dürfen die oben ge-
nannten Tätigkeiten nicht auf den be-
antragten Flächen durchgeführt wer-

den. Wenn bereits eine der genannten 
Tätigkeiten auf einer Fläche durch den 
Antragsteller durchgeführt wurde, ist 
diese Fläche im Rahmen der Öko-Re-
gelung 7 nicht mehr beihilfefähig.

Die Beantragung der Öko-Regelung 7 
ist mit folgenden Nutzungsarten nicht 
möglich:

564, 583, 924, 956, 983, 994 bis 996, 
997.

Nach aktuellem Stand beträgt der Ein-
heitsbetrag 40 €/ha.

 ▶ Kombination ist möglich

Die Öko-Regelungen können einzeln 
beantragt oder in bestimmten Konstel-
lationen miteinander kombiniert wer-
den (siehe hierzu Tabelle 3: Kombina-
tionsmöglichkeiten).

Weiterführende Informationen zu den 
Öko-Regelungen sind bei den Kreis-
stellen der Landwirtschaftskammer 
oder im Internetangebot der Landwirt-
schaftskammer in der Rubrik Förde-
rung unter www.landwirtschaftskam-
mer.de erhältlich. 

 ▶ Tabelle 3: Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen 
Öko-Regelungen

ÖR 1a ÖR 1b ÖR 1c ÖR 1d ÖR 2 ÖR 3 ÖR 4 ÖR 5 ÖR 6 ÖR 7
ÖR 1a X – – – – – – – X
ÖR 1b – – – – – – – X
ÖR 1c – – – – – – X
ÖR 1d – X* X X – X
ÖR 2 X – – X X
ÖR 3 X X – X
ÖR 4 X – X
ÖR 5 – X
ÖR 6 X
ÖR 7

X = auf derselben Fläche kombinierbar 
– = nicht auf derselben Fläche kombinierbar 
X* = Kombination der Maßnahme auf derselben Fläche möglich, da die ÖR 1d-Flächen 
(Altgrasstreifen) zwischen den Gehölzstreifen gefördert werden

Flächen digital verortet
In der Internetanwendung TIM-online des Landes Nordrhein-Westfalen können 
Feldblöcke, Landschaftselemente oder Förderkulissen auf Luftbildern angezeigt 
werden. Darüber hinaus haben Antragsteller die Möglichkeit, die Daten selbst 
zu beziehen. Wie sich dieser Service nutzen lässt, erklärt Timo Cappa.

Die Internetanwendung TIM-online 
kann unter: www.tim-online.nrw.de/
tim-online2/ aufgerufen werden. Für 
die Anwendung benötigen Sie einen 
Internetzugang und einen gängigen 
Internetbrowser in aktueller Version.

Neben den endgültigen digitalen Or-
thophotos (DOP) können auch die teil-
weise aktuelleren, sogenannten vor-
läufigen digitalen Orthophotos (VDOP) 
abgerufen werden. Dazu müssen in der 
Kartenwahl unter dem Punkt Luftbild- 
und Satellitenbildinformationen ent-
weder „Digitale Orthophotos“ oder der 
Layer „Vorläufige Digitale Orthopho-
tos“ mit der Auswahl „vDOP Farbe“ 

hinzugeschaltet werden. Sie erschei-
nen dann unter dem Reiter „Aktive 
Kartenwerke“ im linken unteren Be-
reich von TIM-online.

Ergänzend zu den vorgenannten Bildda-
ten steht zusätzlich der Layer 
„InVeKoS – Digitale Orthophotos“ zur 
Verfügung. Dieser kann durch Aktivieren 
von „iDOP Farbe“ hinzugefügt werden.

Das jeweils aktuellste Luftbild kann 
über den „Luftbilddienst EU Förderung 
(Landwirtschaftskammer)“ genutzt 
werden. Der Dienst muss über die 
Schaltfläche [+] bei der Kartenwahl 
(siehe Bild 1) ausgewählt und hinzu-

gefügt werden und befindet sich dann 
unter dem Reiter „Aktive Kartenwer-
ke“ (siehe Bild 2).

 ▶ Suche nach Feldblöcken

Für die Suche nach einem Feldblock ist 
die Eingabe einer gültigen FLIK im Feld-
block-Suchfenster (siehe Bild 3) mög-
lich. Sobald der eingegebene FLIK von 
TIM-online vorgeblendet wird, kann der 
Feldblock über die Enter-Taste oder 
durch Anklicken mit der linken Maus-
taste zentriert im Kartenfenster darge-
stellt werden. Zusätzlich bietet TIM-on-
line erweiterte Suchen nach Adressen, 
Gemarkungen oder Flurstücken an.

 ▶ Weitere Daten hinzuladen

Über „Dienst hinzuladen“ bei der Kar-
tenwahl steht der Dienst „EU-Förde-
rung (Landwirtschaftskammer NRW)“ 
zur Verfügung. Nach Auswahl können 
entweder alle im Dienst enthaltenen 
Layer zusammen (siehe Bild 4) oder 
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Bild 1:  
Kartenwahl

Bild 2:  
Aktive Karten-
werke

Bild 3:  
Feldblocksuche

Bild 4: Hinzufügen von LWK-Daten

einzelne, vom Antragsteller bevorzug-
te Layer ausgewählt und mit der 
Schaltfläche „Zur Karte hinzufügen“ 
aktiv geschaltet werden.

Bei den historischen Layern besteht 
zusätzlich die Möglichkeit, sich per 
Zeitschieberegler die im jeweils aus-
gewählten Wirtschaftsjahr gültigen 
Geometrien sowie die jeweiligen Nutz-
arten anzeigen zu lassen. Diese Infor-
mationen können bei der Einhaltung 
des Fruchtwechsels behilflich sein.

Ergänzend dazu steht auch der folgende 
Link zur Verfügung: https://www.tim-
online.nrw.de/tim-online2/?thema=lwk_
eu. Mit dem startet TIM-online direkt mit 
dem Dienst „EU-Förderung (Landwirt-
schaftskammer NRW)“ sowie dem weite-
ren Dienst „Historisches Sentinel-2 Mo-
saik“. Dieser stellt ein monatliches, wol-
kenfreies Sentinel-Satellitenbild mit ei-
ner Auflösung von 10 x 10 m bereit.

 ▶ Informationen abfragen

In TIM-online haben Nutzer bei den 
aktiven Kartenwerken jederzeit die 
Möglichkeit, über einen Mausklick auf 
das „i“ – zum Beispiel in dem Reiter 
„Landwirtschaftskammer NRW, EU-
Förderung“ – allgemeine Informatio-
nen zu allen zur Verfügung gestellten 
Daten aufzurufen. Darüber hinaus ist 

es möglich, zum Beispiel für eine be-
stimmte Fläche nähere Informationen 
angezeigt zu bekommen. Diese sind in 
anonymisierter Form in die Anwen-
dung integriert und geben eine Hilfe-
stellung zum Erkennen beantragter 
Flächen. In einem Kartenausschnitt 
oder aber einem Feldblock erhalten 
Antragsteller per Rechtsklick auf eine 
ausgewählte Stelle, über den Schnell-
zugriff „Sachdaten abfragen“ sowie ei-
nen erneuten Linksklick in die Karte 
alle Informationen über die in der Le-
gende ausgewählten Themen, die an 
dieser Stelle vorliegen.

Weitere Infos zu TIM-online bietet die 
Online-Hilfe sowie die Website der 
Landwirtschaftskammer NRW unter 
www.landwirtschaftskammer.de in der 
Rubrik Förderung unter Feldblöcke.

 ▶ Einbindung und Download 
von GIS-Daten

Inzwischen bietet die Landwirtschafts-
kammer NRW GIS-Daten aus der För-
derung auch als „Open Data“ zur freien 
Verfügung an. Diese können entweder 
über spezielle Datendienste abgerufen 
oder mittels Download direkt bezogen 
werden. TIM-online sowie das kom-
plette Open-Data-Angebot der Land-
wirtschaftskammer NRW zeigen den 
gleichen Aktualitätsstand.

 ▶ Datendienste und 
Download

Die GIS-Daten können als Shapefile (An-
merkung der Redaktion: Dabei handelt 
es sich um ein Vektordatenspeicherfor-
mat zum Speichern geografischer Posi-
tionen) heruntergeladen werden. Darü-
ber hinaus besteht die Möglichkeit, mit-
hilfe der Datendienste WMS, WFS oder 
OGC-API-Features die jeweiligen Daten 
direkt über ein Geographisches Infor-
mationssystem zu beziehen.

Sämtliche Links sowie alle weiteren In-
formationen rund um das Open-Data-An-
gebot der Landwirtschaftskammer NRW 
gibt es auf www.landwirtschaftskammer.
de in der Rubrik Förderung unter Open 
Data/INSPIRE.

 ▶ Noch mehr Informationen

Landwirte, die landwirtschaftliche Flä-
chen in NRW bewirtschaften beziehungs-
weise beantragen möchten, für die bis-
lang aber noch kein Feldblock existiert, 
sollten sich an die zuständige Kreisstelle 
der Landwirtschaftskammer wenden. Da-
bei sollten sie beachten, dass in diesem 
Fall entsprechende Nachweise über das 
Nutzungsrecht bei der Kreisstelle vorzu-
legen sind. Auch hier gibt es weitere In-
formationen auf der Website der Land-
wirtschaftskammer NRW. 
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Die Antragstellung ist freiwillig und 
kann auch ohne gleichzeitige Beantra-
gung der flächenbezogenen Einkom-
mensgrundstützung erfolgen. Geför-
dert werden Mutterkühe, Mutterschafe 
und -ziegen, wenn sie in der Zeit vom 
15. Mai bis 15. August im Betrieb ge-
halten werden.

NEU: Die voraussichtliche Prämie be-
trägt im Jahr 2025 je Mutterschaf be-
ziehungsweise -ziege rund 39 € und 
rund 88 € je Mutterkuh. Förderfähig 
sind weibliche Tiere, die bis zum 
15. Mai des Antragsjahres mindestens 
einmal gekalbt haben beziehungswei-
se Mutterschaf oder Mutterziege sind.

Um die Mutterkuhprämie zu erhalten, 
müssen Landwirte mindestens drei 
förderfähige Tiere im Haltungszeit-
raum halten, für die Prämie für Mutter-

schafe und -ziegen sind es mindestens 
sechs Tiere. Die Bagatellgrenze für ei-
ne Gewährung der Auszahlung beträgt 
225 € und kann gegebenenfalls zusam-
men mit den flächenbezogenen Direkt-
zahlungen erreicht werden.

 ▶ Weitere Voraussetzungen

Eine weitere Voraussetzung für den Er-
halt der Mutterkuhprämie ist, dass der 
Antragsteller keine Kuhmilch oder 
Kuhmilcherzeugnisse aus Selbsterzeu-
gung abgibt. Eine vergleichbare Bedin-
gung für die Mutterschafe und -ziegen 
gibt es nicht.

Für beide Tierprämien ist die Eigen-
schaft des „aktiven Landwirts“ zu erfül-
len. Antragsberechtigt ist darüber hin-
aus derjenige, der Eigentümer der Tiere 

ist und das wirtschaftliche Risiko für 
sie trägt. Das muss nicht in jedem Fall 
mit dem tierseuchenrechtlichen Halter 
übereinstimmen. Nachfolgend sind 
zwei beispielhafte Konstellationen ge-
schildert, die dies verdeutlichen:

1. Variante: Ein Betriebsinhaber be-
sitzt Tiere, die sich in seinem Eigen-
tum befinden und für die er das wirt-
schaftliche Risiko trägt. Er kümmert 
sich um die Tiere und versorgt sie. In 
diesem Fall ist der Betriebsinhaber mit 
dem tierseuchenrechtlichen Tierhalter 
gleichzusetzen und in der HIT-Daten-
bank als solcher angemeldet. Dieser 
Betriebsinhaber ist antragsberechtigt.

2. Variante: Ein Betriebsinhaber ist Ei-
gentümer von Tieren, die er zeitweise 
in einem Pensionsbetrieb unterbringt. 
Dieser Betriebsinhaber trägt für den ge-
samten Zeitraum das wirtschaftliche 
Risiko – zum Beispiel, wenn Tiere ster-
ben – und ist für diese Tiere antragsbe-
rechtigt. Dass er in der Zeit, in der die 
Tiere in dem Pensionsbetrieb unterge-
bracht sind, nicht gleichzeitig der tier-
seuchenrechtliche Halter ist, ist für die 
Antragsberechtigung nicht relevant.

Anders als beispielsweise bei der För-
dermaßnahme Sommerweidehaltung 
sind Rasseschlüssel, Besatzdichte und 

Direktzahlungen für Tiere
Mit der gekoppelten Einkommensstützung für Mutterkühe, -schafe und -ziegen 
wird gleichzeitig auch die extensive Beweidung unterstützt, die typisch für 
diese Art der Tierhaltung ist. Das soll einen wichtigen Beitrag zu nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Nutzung und zur Erhaltung der Biodiversität leisten. Flo-
rian Spitthoff informiert.

Egal ob es sich um Mutterkühe, Mutterschafe oder -ziegen handelt, Tierprämien beantragen kann nur, wer auch das wirtschaftliche Risiko trägt. Foto: imago/Shotshop
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Weidegang keine Voraussetzungen für 
den Erhalt der gekoppelten Einkom-
mensstützung.

 ▶ Kennzeichnung und 
Registrierung

Für beide Prämien sind die einschlägi-
gen Pflichten zur Tierkennzeichnung 
und Registrierung einzuhalten. Bei 
Schafen und Ziegen sind verschiedene 
Kombinationen von Tierkennzeichnun-
gen zugelassen für Tiere, die für die 
Tierprämie infrage kommen:

 # zwei Ohrmarken ohne Transponder, 
wenn ein Tier vor dem 1. Januar 
2010 geboren ist;

 # eine Ohrmarke plus ein Transpon-
der (in Ohrmarke, Bolus oder Fuß-
fessel);

 # eine Fußfessel plus ein Transpon-
der (in Ohrmarke oder Bolus);

 # eine Ohrtätowierung plus ein Trans-
ponder (in Ohrmarke oder Bolus).

Bestandsohrmarken (weiße Ohrmar-
ken mit DE und Kfz-Kennzeichen und 
sieben Ziffern) sind für die Antragstel-
lung unzulässig, da sie nur für 
Schlachttiere gedacht sind. Ab einem 
Alter von neun Monaten, spätestens 
jedoch nach zwölf Monaten, müssen 
Schafe und Ziegen ein individuelles 
Einzeltierkennzeichen erhalten. Die 
Kennziffer setzt sich dabei bei deut-
schen Identifikationsnummern aus 
dem Länderkennzeichen, dem Tier-
artenkenncode, dem Bundeslandcode 
und der Einzeltiernummer zusammen 
(siehe Grafik).

Wichtig zu beachten ist, dass die ers-
ten Ziffern hinter dem Bundesland-
code (im Beispiel 05 für NRW) nicht 
stets identisch sind. Darauf sollte bei 
der Eingabe der Identifikationsnum-
mern unbedingt geachtet werden. Die 
korrekte Eingabe der Nummern ist 
wichtig, damit keine Doppelbeantra-
gungen oder andere Fehler bei der 
Kontrolle auftauchen.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass 
die Antragsteller als Tierhalter der je-
weiligen Tierart in der HIT-Datenbank 
registriert sein müssen. Zudem ist die 
Führung eines Bestandsregisters 
Pflicht. Bei Mutterkühen dienen hierzu 
bekanntermaßen die regelmäßigen 
Eingaben in der HIT-Datenbank. Bei 
Schafen und Ziegen ist auch ein Be-
standsregister in Papierform zulässig.

Das Bestandsregister muss den Vorga-
ben der Viehverkehrsverordnung ent-
sprechen. Nähere Informationen dazu 

sowie eine Vorlage bietet beispiels-
weise die Website des Landeskontroll-
verbandes NRW (www.lkv-nrw.de). 
Das Register kann bei möglichen spä-
teren Kontrollen auch dazu dienen, 
die Förderfähigkeit der beantragten 
Tiere nachzuweisen. Es muss bei Vor-
Ort-Kontrollen und Verwaltungskont-
rollen auf Verlangen vorgezeigt wer-
den können.

 ▶ Was hat sich geändert?

NEU: Die Vorschriften bezüglich der 
Tierkennzeichnung sind angepasst 
worden. Tiere, die eine ihrer Ohrmar-
ken verloren haben, können als förder-
fähig anerkannt werden. Es muss ein-
deutig identifizierbar sein, um welches 
Tier es sich handelt. Ab Antragsjahr 
2025 ist auch die fristgerechte Stich-
tagsmeldung als Fördervoraussetzung 
bei den Mutterschafen und -ziegen 
entfallen. Die Anzahl der Tiere aus der 
Stichtagsmeldung aus den zuvor infra-
ge kommenden Altersgruppen stellt 
nun nicht mehr die Höchstzahl der 
auszuzahlenden Tiere dar. Zudem gibt 
es kein festgeschriebenes Mindestal-
ter mehr, das Antragstiere oder Ersatz-
tiere zum Jahresanfang erreicht haben 
müssen.

 ▶ Ersatztiere

Die Tiere sind unverändert während 
des gesamten Haltungszeitraums zu 
halten. Scheidet ein Tier im Haltungs-
zeitraum aufgrund natürlicher Lebens-
umstände aus, sind die Voraussetzun-
gen weiterhin erfüllt, wenn es unver-
züglich nach dem Ausscheiden durch 
ein anderes förderfähiges Tier ersetzt 
wird. Als Abgang aus natürlichen Le-
bensumständen zählen in diesem Zu-
sammenhang das Verenden sowie die 
Nottötung eines Tieres, eine Schlach-
tung ist nicht anzuerkennen.

Die Ersatztiere müssen ab dem Zeit-
punkt des Ersatzes alle Fördervoraus-
setzungen erfüllen, die auch für die 
normalen Antragstiere gelten. Sie 
müssen also zum Ersatzzeitpunkt un-
ter anderem Muttertier sein. Als Er-
satztier gemeldete Tiere sind nur dann 
auszahlungsfähig, wenn sie auch tat-

sächlich als solche benötigt werden. 
Landwirte können bereits bei der An-
tragstellung Ersatztiere vorsehen oder 
unverzüglich nachmelden, wenn ein 
Antragstier verendet.

 ▶ Antragstellung in ELAN

Der Antrag ist zusammen mit dem 
Sammelantrag über ELAN einzurei-
chen. Die Einreichungsfrist endet am 
15. Mai. Anders als bei den flächenbe-
zogenen Direktzahlungen ist keine 
Nachfrist vorgesehen. Bei verspäteter 
Einreichung wird der Antrag abge-
lehnt. Eine gleichzeitige Förderung 
der Tierprämien und der „Haltung be-
drohter Haus- und Nutztierrassen“ ist 
möglich.

Sowohl für die Mutterkühe als auch für 
die Mutterschafe und -ziegen sind im 
Antrag einzeltierbezogene Angaben zu 
machen. Im Detail unterscheidet sich 
die Vorgehensweise etwas.

Bei den Mutterkühen sind die einzel-
nen Ohrmarken der beantragten Tiere 
anzugeben. Durch die Betätigung ei-
nes Buttons kann die Tieraufstellung 
in ELAN mit Daten aus der HIT-Daten-
bank vorbelegt werden. In diesem Fall 
werden alle weiblichen Tiere mit min-
destens einer Kalbung vorgeblendet, 
die in dem Zeitraum vom 1. Januar des 
Antragsjahres bis zum Tag des Daten-
imports bei dem Betrieb beziehungs-
weise seinen Betriebsstätten regis-
triert waren oder sind. Sind darunter 
Tiere, für die in HIT ein Abgang, aber 
keine Verendung, Schlachtung oder 
Ähnliches registriert ist, werden diese 
mit vorgeblendet. Bei diesen Tieren ist 
dann unter „Abgangsgrund“ auszu-
wählen, ob sie nur in Pension gegeben 
wurden oder zum Beispiel verkauft 
wurden. Tiere, die in Pension gegeben 
wurden, können beantragt werden, 
wenn wirtschaftliches Risiko und Ei-
gentum beim Antragsteller bleiben.

Tiere mit Totgeburten werden nicht 
vorgeblendet. Diese müssen gegebe-
nenfalls manuell erfasst werden, zu-
dem sind geeignete Nachweise über 
die Kalbung einzureichen. Dazu kön-
nen entsprechende Dokumente über 
einen Button in der Antragsmaske 

 ▶ Grafik: So setzt sich die benötigte Identifikationsnummer zusammen
DE 01 05 12345678

Länderkennzeichen 
(2)

+ Tierartenkenncode 
(2)

+ Bundeslandcode 
(2)

+ Einzeltiernummer 
(8)

= 14 Stellen

Am Beispiel Mutterschafe/-ziegen
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hochgeladen werden. Solche Nachwei-
se können bis zum 31. Mai eingereicht 
werden.

 ▶ Schafe beantragen

Für die Mutterschafe und -ziegen sind 
im Antragsformular die einzelnen 
Identifikationsnummern der beantrag-
ten Tiere in der Spalte „erste Identifi-
kationsnummer“ anzugeben. Erhält ein 
Tier während des Haltungszeitraums 
eine Ersatzohrmarke, ist diese in der 
Spalte „letzte Identifikationsnummer“ 
anzugeben. Da es in der HIT-Daten-
bank keine Einzeltierverfolgung für 
Schafe und Ziegen gibt, ist eine Vorbe-
legung wie bei den Mutterkühen leider 
nicht möglich. Um die Antragstellung 
dennoch etwas zu vereinfachen, ist 
das Hochladen einer Tabelle im CSV-
Format in ELAN möglich. Ein Muster 
und eine Anleitung zum richtigen Spei-
chern gibt es auf der Website der 
Landwirtschaftskammer in der Rubrik 
Förderung.

Zudem ist es möglich, per Klick auf ei-
nen Button alle Tiere, die im Vorjahr 
als förderfähig eingestuft wurden, in 
die Tieraufstellung zu übernehmen. 

Hierbei muss der Antragsteller an-
schließend kontrollieren, ob die dann 
generierte Liste seinem Bestand, den 
er beantragen möchte, entspricht oder 
ob zum Beispiel Tiere abgegangen 
sind oder hinzugekommene fehlen.

 ▶ Mitwirkungspflicht bei 
Änderungen

Änderungen im Bestand der beantrag-
ten Tiere oder Ersatztiere sind über 
die Tieraufstellung zu melden. Bei den 
Schafen und Ziegen sind alle Ände-
rungsmeldungen in ELAN vorzuneh-
men. Hierbei sind der Änderungsgrund 
„natürlicher Abgang/Verenden“, „zu-
rückgezogen“, „Standortwechsel Pen-
sion“ oder „sonstiger Abgang“ sowie 
das Abgangsdatum anzugeben. Bei 
dem Änderungsgrund „Standortwech-
sel Pension“ ist auch die HIT-Regis-
triernummer zu aktualisieren.

Bei den Mutterkühen reichen die Mel-
dungen in der HIT-Datenbank weitge-
hend als Ersatz für Abgangsmeldun-
gen. Nur wenn Tiere in Pension ge-
hen, muss auch eine Meldung in ELAN 
erfolgen, damit der Abgang nicht 
fälschlicherweise als Tierverkauf er-

kannt wird. Außerdem ist ein Nach-
melden von Ersatztieren nur in ELAN 
möglich.

 ▶ Kontrollen und Sanktionen

Wie bei anderen Maßnahmen auch, er-
folgen bei einem bestimmten Anteil 
der Antragsteller Vor-Ort-Kontrollen, 
bei denen die Einhaltung der Förder-
voraussetzung geprüft wird. Außer-
dem werden die Anträge einer Verwal-
tungskontrolle unterzogen, um bei-
spielsweise Doppelbeantragungen 
oder Fehlangaben zu erkennen. Erge-
ben sich Abweichungen in den An-
tragsangaben und tatsächlichen Ver-
hältnissen, wird der Antrag gegebe-
nenfalls korrigiert, gekürzt oder sank-
tioniert. Die Sanktionierung kann je 
nach Ausmaß und Schwere der Abwei-
chung bis hin zur Ablehnung der För-
derung der Maßnahme führen.

Nähere Auskünfte erhalten Sie an den 
Kreisstellen der Landwirtschaftskam-
mer oder im Internet unter www.
landwirtschaftskammer.de in der Ru-
brik Förderung, Direktzahlungen unter 
„Einkommensstützung für Mutterkühe, 
-schafe, -ziegen“.  

Wer bestimmte Rassen hält, im Bild Glanrinder, kann sowohl die 
Tierprämie als auch die Förderung für gefährdete Haustierras-
sen beantragen. Foto: imago/Rech
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Das im Förderrecht festgeschriebene 
Umwandlungsverbot gilt für jeden Be-
triebsinhaber, der den Verpflichtungen 
der Konditionalität unterliegt. Darüber 
hinaus sind auch weiterhin fachrecht-
liche (zum Beispiel Naturschutzrecht 
und Wasserschutzrecht) sowie maß-
nahmenspezifische Umwandlungsver-
bote (zum Beispiel die Öko-Regelun-
gen 4 und 5) zu beachten.

 ▶ Nutzung differenziert 
erfasst

NEU: 2025 wird über ELAN eine statis-
tische Erhebung zum Dauergrünland 
durchgeführt. Ziel der Erhebung ist ei-
ne Differenzierung der Dauergrünland-
flächen nach ihrer konkreten Nut-
zungsform. Folgende Untergruppen 
stehen im Antragsprogramm zur Ver-
fügung: Wiesen, Mähweiden, Weiden 
und Almen sowie Hutungen.

Wiesen sind Dauergrünlandflächen, 
die zur Schnittnutzung verwendet wer-
den. Bei Weiden handelt es sich um 
Dauergrünlandflächen, die zur Bewei-

dung genutzt werden. Mähweiden bil-
den eine Mischform aus Wiese und 
Weide. Es handelt sich um Flächen, 
auf denen innerhalb eines Jahres so-
wohl eine Schnittnutzung als auch ei-
ne Beweidung stattfindet. Eine Son-
derform der Weidewirtschaft sind Hu-
tungen. Hierbei weiden die Tiere meist 
auf minderem, weniger ertragreichen 
Dauergrünland.

Die statistische Erfassung von Unter-
gruppen von Dauergrünland dient al-
lein der Umsetzung von Agrarstatistik-
anforderungen und ist nicht sanktions-
relevant. Die Erfassung der Untergrup-
pen ist dennoch für alle Grünlandflä-
chen verpflichtend.

 ▶ Was Grünland zu 
Dauergrünland macht

Laut Definition ist Dauergrünland eine 
landwirtschaftliche Fläche, die durch 
Einsaat oder auf natürliche Weise 
(Selbstaussaat) zum Anbau von Gras 
oder anderen Grünfutterpflanzen ge-
nutzt wird und seit mindestens fünf 

Jahren weder Bestandteil der Frucht-
folge des landwirtschaftlichen Be-
triebs war noch umgepflügt wurde.

Auf Dauergrünland können auch ande-
re Pflanzenarten vorkommen, die ab-
geweidet werden können. Dazu zählen 
zum Beispiel Sträucher und Bäume 
oder auch Binsen und Seggen. Zu be-
achten ist jedoch, dass Gras und ande-
re Grünfutterpflanzen auf diesen Flä-
chen weiterhin vorherrschen müssen. 
Wenn Gras und andere Grünfutter-
pflanzen in Weidegebieten traditionell 
nicht vorherrschen, aber die Flächen 
abgeweidet werden können und einen 
Teil der etablierten lokalen Praktiken 
darstellen, können diese ebenfalls als 
Dauergrünland anerkannt werden. In 
Nordrhein-Westfalen fallen hierunter 
die beweideten Heideflächen. Den 
Dauergrünlandstatus erhalten zudem 
auch Ackerflächen, die mit Gras-/Grün-
futterpflanzen bestellt werden, sofern 
diese ebenfalls fünf Jahre lang un-
unterbrochen nicht gepflügt wurden 
und nicht Bestandteil der Fruchtfolge 
des landwirtschaftlichen Betriebs sind.

 ▶ Was bedeutet das 
Umwandlungsverbot?

Eine Umwandlung von Dauergrünland 
liegt immer dann vor, wenn Dauer-
grünland in eine andere landwirt-
schaftliche Nutzung überführt wird 
oder umgepflügt wird. Hierunter fällt 
auch das Pflügen im Rahmen der Grün-
landerneuerung. Unter Pflügen im Sin-
ne des Förderrechts ist eine mechani-
sche Bodenbearbeitung zu verstehen, 
die die Grünlanddecke zerstört oder 
verändert. Dabei muss nicht zwingend 
ein Pflug zum Einsatz kommen. Auch 

Dauerhaft grün: Das 
sind die Vorgaben
Dauergrünland leistet einen entscheidenden Beitrag zur landwirt-
schaftlichen Produktion und ist außerdem ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Natur- und Klimaschutzes. Deswegen spielt es eine 
zentrale Rolle in der Agrarförderung. Was es zu beachten gibt, 
haben Hannah Gundlach und Anna Kollmer zusammengefasst.

Die Fördersyste-
matik sieht ver-
schiedene Formen 
der Grünlandnut-
zung vor. Weide 
ist nur eine davon.
Foto: landpixel
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andere Bodenbearbeitungsgeräte, wie 
zum Beispiel Grubber oder Kreisel-
egge, können eine Zerstörung der 
Grünlandnarbe bewirken. Nicht als 
Pflügen gilt hingegen eine flache Bo-
denbearbeitung von bestehendem 
Dauergrünland zur Narbenerneuerung 
in der bestehenden Narbe. Sofern eine 
bestehende Dauergrünlandfläche ohne 
vorherige förderrechtliche Genehmi-
gung umgewandelt wird, liegt ein Ver-
stoß gegen die Konditionalität vor.

 ▶ Pflugregelung bei 
potenziellem 
Dauergrünland

Um das Hineinwachsen in den Dauer-
grünlandstatus bei Ackerflächen zu 
verhindern, die mit Gras-/Grünfutter-
pflanzen bestellt werden (potenzielles 
Dauergrünland), kann die Pflugrege-
lung genutzt werden. Das Umpflügen 
von potenziellem Dauergrünland mit 
dem Ziel, die Fläche wieder mit Gras 
oder anderen Grünfutterpflanzen an-
zulegen, ist innerhalb eines Monats 
nach dem Umpflügen bei der Kreisstel-
le der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen durch den Betriebsin-
haber anzuzeigen. Unterbleibt eine 
solche Anzeige oder erfolgt sie nicht 
binnen der genannten Frist, so bleibt 
das Umpflügen bei der Prüfung der 
Dauergrünlandentstehung unberück-
sichtigt.

Eine Anzeige ist nur erforderlich, wenn 
nach dem Pflügen wieder Gras oder 
Grünfutter angebaut wird oder eine 
Ackerbrache vorliegt. Eine sich anschlie-
ßende ackerbauliche Nutzung, zum Bei-
spiel mit Weizen oder Mais, stellt eine 
Fruchtfolge dar und unterbindet die Dau-
ergrünlandentstehung. Auch der Wechsel 
zwischen Gras und einer Mischung von 
Gras und Leguminosen wird als Frucht-
folge im Sinne von GLÖZ 1 anerkannt.

 ▶ Nutzartcodierungen für 
Dauergrünland

Folgende Nutzcodierungen sind 2025 
für die Feststellung des Dauergrünland-
status im Sinne der Konditionalität rele-
vant (Stand: Januar 2025). Aufgrund ih-
rer Hauptnutzung Grünland werden sie 
als echte Dauergrünland-Codierungen 
bezeichnet: 93 ÖR 1d Altgrasstreifen/-
flächen, 459 Grünland (Dauergrünland), 
480 Streuobstfläche mit Grünlandnut-
zung, 492 Dauergrünland unter etablier-
ten lokalen Praktiken (Heide), 592 Dau-
ergrünland aus der Erzeugung genom-
men, 972 NFF: Dauergrünlandnutzung 
sowie 994 Vo rübergehende, unbefestig-
te Mieten, Stroh-, Futter- oder Dungla-
gerplätze auf Dauergrünland.

In den Dauergrünlandstatus hinein-
wachsen können darüber hinaus Flä-
chen mit den nachfolgend aufgeführ-
ten Ackernutzcodes (potenzielle Dau-

ergrünland-Codierungen); sie werden 
folglich bei der Überprüfung der Fünf-
jährigkeit berücksichtigt: 422 Klee-
gras, 424 Ackergras, 433 Luzerne-
Gras-Gemisch sowie 591 Ackerland 
aus der Erzeugung genommen.

Die Zählung der Jahre, die für den Dauer-
grünlandstatus relevant sind, pausiert 
bei den nachfolgend aufgeführten Acker-
nutzcodes, da sie anderweitigen Ver-
pflichtungen unterliegen: 88 Öko-Rege-
lung 1a freiwillige Stilllegung (Selbst-/
Begrünung), 560 Brache im Rahmen ei-
ner Vertragsnaturschutz-Maßnahme, 
573 Uferrandstreifenprogramm (AUM-
Maßnahme) sowie 576 Erosionsschutz-
streifen (AUM-Maßnahme).

Insgesamt ist zu beachten, dass im 
Flächenverzeichnis stets diejenige 
Fruchtart angegeben werden muss, die 
tatsächlich auf der Fläche anzutreffen 
ist. Beispielsweise muss eine Klee-
grasfläche im Laufe der Zeit aufgrund 
des auftretenden Grasdurchwuchses 
gegebenenfalls zu Ackergras umco-
diert werden. In diesem Fall müsste 
die Fläche im Flächenverzeichnis auch 
als Ackergras angegeben werden.

Es ist zu beachten, dass sämtliche Flä-
chen, die den Dauergrünlandstatus be-
sitzen oder mit der Antragstellung 
2025 erreichen, mit einem zulässigen 
Grünlandcode angegeben werden 
müssen. Beispiele für das Hineinwach-

Dauergrünland 
genießt einen 
besonderen 
Schutzstatus. 
Daher gelten für 
einen Umbruch 
strenge Regeln.
Foto: landpixel
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sen in den Dauergrünlandstatus kön-
nen der Tabelle 1 entnommen werden.

 ▶ Antragsverfahren 2025

Zur Bestimmung der Dauergrünland-
entstehung ist zwingend das Ansaat-
jahr für alle Flächen mit echtem und 
potenziellen Dauergrünlandcode anzu-
geben. Bei eindeutigen Flächen aus 
der Dauergrünlandkulisse 2024 und 
Ersatzflächen aus dem Dauergrünland-
genehmigungsverfahren werden die 
entsprechenden Angaben in ELAN 
schon vorgeblendet. Zulässig sind die 
Eintragungen in Tabelle 2.

 ▶ Regeln für Umwandlungen

Antragsteller, die eine Umwandlung 
von Dauergrünland beabsichtigen, 
müssen grundsätzlich einen schriftli-
chen Antrag auf Umwandlung von Dau-
ergrünland bei der Kreisstelle der Land-
wirtschaftskammer stellen. Eine Geneh-
migung zur Umwandlung von Dauer-
grünland kann nur erteilt werden, wenn 
die Voraussetzungen erfüllt sind, die 
Fläche nicht als umweltsensibles Dau-
ergrünland eingestuft ist und sie nicht 
in einem ausgewiesenen Moor- oder 
Feuchtgebiet liegt. Als umweltsensibles 
Dauergrünland gelten Dauergrünland-
flächen innerhalb von Flora-Fauna-Ha-
bitat-Gebieten (FFH-Gebieten) und Vo-
gelschutzgebieten (VSG), die am 1. Ja-
nuar 2015 vorhanden waren. Ausge-
nommen davon sind Flächen, die im 
Rahmen einer Verpflichtung einer Ag-
rarumweltmaßnahme als Dauergrün-
land angelegt wurden und seitdem fort-
laufend Gegenstand einer Verpflichtung 
zur Beibehaltung sind.

Die Genehmigung der Umwandlung 
von Dauergrünland kann grundsätzlich 
nur erfolgen, wenn

 # die umzuwandelnde Fläche voll-
ständig durch neu angelegtes Dau-
ergrünland im Verhältnis von min-
destens 1 : 1 ersetzt wird, das heißt, 
die Ersatzfläche darf nicht bereits 
den Dauergrünlandstatus besitzen. 
Sonderfall: Bei Pflegeumbrüchen 
ist die Umwandlungsfläche zeit-
gleich die Ersatzfläche;

 # sowohl die umzuwandelnde als 
auch die zur Neuanlage von Dauer-
grünland vorgesehenen Flächen in-
nerhalb derselben Region liegen. 
Die Region ist das Gebiet jedes 
Bundeslands. Abweichend davon 
ist das Gebiet der Länder Branden-
burg und Berlin, Niedersachsen 
und Bremen sowie Schleswig-Hol-
stein und Hamburg jeweils eine 
Region;

 # bei einer gepachteten oder be-
triebsfremden Ersatzfläche der Ei-
gentümer und gegebenenfalls auch 
der Bewirtschafter der Umnutzung 
in eine Dauergrünlandfläche zuvor 
schriftlich zugestimmt haben. Zu-
dem müssen Eigentümer und Be-
wirtschafter erklären, dass sie die 
Information über den Dauergrün-
landstatus an jeden weiteren Ei-
gentümer oder Bewirtschafter wei-
tergeben. Der Bewirtschafter muss 
am Schlusstermin der auf die Ge-
nehmigung folgenden Antragstel-
lung auf Direktzahlungen den Kon-
ditionalitätenverpflichtungen un-
terliegen. Die Erklärung des Eigen-
tümers ist auch vom Antragsteller 
auszufüllen, wenn dieser selbst Ei-
gentümer ist. Im Fall eines Pflege-
umbruchs wird die Zustimmung des 
Eigentümers nicht benötigt;

 # die zuständige Kreisordnungsbe-
hörde zuvor schriftlich mitgeteilt 
hat, dass die Dauergrünlandfläche 
keinem Umwandlungsverbot auf-
grund fachrechtlicher Regelungen 
des Naturschutz- oder Wasser-
rechts unterliegt;

 # die Anlage der Ersatzfläche als 
Dauergrünland bis zum Schlusster-
min der Antragstellung auf Direkt-
zahlungen, der auf die Genehmi-
gung folgt, umgesetzt wird;

 # das neu angelegte Dauergrünland 
für die Dauer von fünf Jahren nicht 
mehr umgewandelt wird.

NEU: Bei Flächen, die bereits zum An-
bau von Gras oder anderen Grünfutter-
pflanzen genutzt werden, darf eine 
Umwandlung während der verbleiben-
den Anzahl von Jahren, um fünf aufein-
ander folgende Jahre zu erreichen, 
nicht durchgeführt werden.

 ▶ Umwandlung ohne 
Ersatzfläche

Es gibt Ausnahmen von der Verpflich-
tung zur Anlage einer Ersatzfläche. 
Fachrechtliche Regelungen gelten pa-
rallel dazu und können dem Förder-
recht gegebenenfalls widersprechen. 
Dazu mehr unter „Fachrecht und spe-
zielle Förderregelungen“.

In den folgenden Fällen ist eine Ge-
nehmigung ohne Pflicht zur Anlage ei-
ner Ersatzfläche möglich:

 # Dauergrünland, für das der Antrag-
steller nachweisen kann, dass die-
ses im Rahmen der Agrarumwelt-
maßnahmen Vertragsnaturschutz 
oder Grünlandextensivierung ent-
standen ist oder im Rahmen von 
Nachfolgeverpflichtungen beizube-
halten war.

Voraussetzung ist allerdings, dass zwi-
schen der Anlage von Dauergrünland und 
der Agrarumweltmaßnahme ein ursächli-
cher Zusammenhang besteht. Das be-
deutet, die Einsaat von Dauergrünland 
muss während des Bewilligungszeit-
raums durchgeführt oder aber zumindest 

 ▶ Tabelle 1: Beispiele für das Hineinwachsen in den Dauergrünlandstatus

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Status Hinweis

424 424 424 424 424 424 → 459 DGL Für diese Fläche ist eine „echte“ DGL-Codierung 
anzugeben (Ansaatjahr 2020).

424 424 424 424 424 132 Acker  

422 422 422 422 422 424 Acker Ansaatjahr 2025 (Fruchtfolge)

424 424 591 424 424 424 → 459 DGL Für diese Fläche ist eine „echte“  
DGL-Codierung anzugeben (Ansaatjahr 2020).

433 433 591 62 433 433 Acker Ansaatjahr 2020 (DGL-Status pausiert  
2022 bis 2023)

424 424 424 62 62 88 Acker Ansaatjahr 2020 (DGL-Status pausiert ab 2023)

DGL: Dauergrünland
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in einem engen zeitlichen Zusammen-
hang mit der Antragstellung erfolgt sein;

 # Dauergrünland, das ab dem Jahr 2015 
neu entstanden ist. Hierbei handelt 
es sich in der Regel um Dauergrün-
landflächen, die im Flächenverzeich-
nis mit einem Ansaatjahr zwischen 
2010 und 2015 angegeben wurden.

 ▶ Umwandlung ohne 
Genehmigung

Im Folgenden werden verschiedene Re-
gelungen erläutert, bei denen eine Um-
wandlung ohne förderrechtliche Geneh-
migung möglich ist. Fachrechtliche Rege-
lungen gelten parallel dazu und können 
dem Förderrecht gegebenenfalls wider-
sprechen.

Bagatellregelung: Die Umwandlung 
von bis zu 500 m2 Dauergrünland je 
Betriebsinhaber und Jahr bedarf kei-
ner förderrechtlichen Genehmigung. 
Die Bagatellregelung kommt jedoch 
nicht zur Anwendung, wenn: 1. die 

Umwandlung vor dem 1. Januar 2020 
stattgefunden hat, 2. es sich um eine 
Ersatzfläche handelt, 3. Dauergrün-
land ungenehmigt umgebrochen und 
in den letzten fünf Jahren wiederange-
sät wurde oder 4. es sich um umwelt-
sensibles Dauergrünland handelt. Bei 
einer Umwandlung ohne Genehmigung 
von mehreren Flächen Dauergrünland 
durch einen Betriebsinhaber in einem 
Jahr kommt die Bagatellregelung aus-
schließlich für jene Flächen zum Tra-
gen, die einzeln oder zusammenge-
rechnet am nächsten an 500 m2 heran-
kommen, ohne dass diese überschrit-
ten werden.

 ▶ Neue Nutzcode nötig

Dauergrünland ab 2021: Nach den Re-
gelungen der Konditionalität ist die 
Umwandlung von Dauergrünland, das 
nach dem 1. Januar 2021 entstanden 
ist, nicht genehmigungspflichtig. Die 
Umwandlung ist lediglich im Flächen-
verzeichnis der nächsten Antragstel-
lung über die Vergabe des neuen Nutz-

codes anzuzeigen. Die Regelung zu 
DGL ab 2021 kommt jedoch nicht zur 
Anwendung, wenn: 1. die Umwandlung 
vor dem 1. Januar 2023 stattgefunden 
hat, 2. es sich um eine Ersatzfläche 
handelt, 3. Dauergrünland ungeneh-
migt umgebrochen und in den letzten 
fünf Jahren wiederangesät wurde oder 
4. es sich um umweltsensibles Dauer-
grünland handelt.

Eine Übersicht, welche Regelungen bei 
verschiedenen Ansaatjahren gelten, ist 
in Tabelle 3 dargestellt.

NEU: Die Überführung in eine nicht 
landwirtschaftliche Fläche (zum Bei-
spiel Bau eines Gebäudes, das Anlegen 
eines Fahrsilos oder eine Aufforstung) 
ist ohne Genehmigung möglich.

 ▶ Fachrecht und spezielle 
Förderregelungen beachten

Der Dauergrünlanderhalt wird nicht 
nur durch die förderrechtlichen Anfor-
derungen der Konditionalität geregelt. 
Fachrechtliche Umwandlungsverbote 
von Dauergrünland und Dauergrün-
landbrachen nach Naturschutz- und 
Wasserrecht bestehen parallel dazu. 
Zudem sind die Dauergrünlanddefini-
tionen aus dem Fachrecht und dem 
Förderrecht nicht zwingend deckungs-
gleich.

Eine förderrechtliche Genehmigung für 
die Dauergrünlandumwandlung kann 
nur erteilt werden, wenn kein fach-
rechtliches Umwandlungsverbot vor-
liegt. Zu beachten ist, dass etwaige 
fachrechtliche Umwandlungsgenehmi-
gungen der Kreise und kreisfreien 
Städte nach Naturschutz- oder Wasser-
recht keine förderrechtliche Genehmi-
gung darstellen und diese nicht erset-
zen. Für die Genehmigung zur Um-
wandlung von Dauergrünland ist die 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen zuständig. Nähere Informa-
tionen hierzu sind bei der zuständigen 
Kreisstelle erhältlich. Ausnahmerege-
lungen aus dem Förderrecht, wie unter 
„Umwandlung ohne Ersatzfläche“ und 
„Umwandlung ohne Genehmigung“ 
aufgeführt sind, können außerdem 
vom Fachrecht abweichen.

Daneben sind für Dauergrünland, das 
im Rahmen der Öko-Regelungen 4 und 
5 beantragt wird, die jeweilig gelten-
den Bestimmungen der entsprechen-
den Maßnahmen, wie das absolutes 
Dauergrünland-Umwandlungsverbot, 
parallel zu beachten. Auch hierzu kann 
Ihnen die Kreisstelle nähere Auskünfte 
geben.

 ▶ Tabelle 2: Bestimmung der Fünfjährigkeit nach Ansaatjahr

Wert Beschreibung

E Genehmigte Ersatzfläche aus Antragsverfahren DGL-Umwandlung

2009 Flächen, die seit 2009 oder früher mit einem echten oder potenziellen DGL-Code beantragt wurden
(= Dauergrünland mindestens seit dem Jahr 2014)

2010 
bis 

2015 

Flächen, die zwischen 2010 und 2015 erstmalig und seitdem fortlaufend mit einem echten oder 
potenziellen DGL-Code beantragt wurden (= Dauergrünland, das zwischen 2015 und 2020 neu 
entstanden ist*)

2016 
bis 

2019

Flächen, die zwischen 2016 und 2019 erstmalig und seitdem fortlaufend mit einem echten oder  
potenziellen DGL-Code beantragt wurden (= Dauergrünland, das zwischen 2021 und 2024 neu 
entstanden ist*)

2020 Flächen, die seit 2020 mit einem echten oder potenziellen DGL-Code beantragt wurden und mit 
dieser Antragstellung zu Dauergrünland werden*

2021

Flächen, die seit dem betreffenden Jahr mit einem echten oder potenziellen DGL-Code beantragt 
wurden (Fünfjährigkeit noch nicht erfüllt)

2022

2023

2024

2025

* Ausnahmen können vorliegen, wenn die Fläche zwischenzeitlich mit einem Nutzartcode (NC), für den die 
Zählung der für den Dauergrünlandstatus relevanten Jahre pausiert, beantragt wurde; DGL: Dauergrünland

 ▶ Tabelle 3: Übersicht: Umwandlungsregelungen nach Ansaatjahr

Ansaatjahr DGL Umwandlung

2009 DGL vor 2015 entstanden Genehmigungspflichtig, in der Regel mit Pflicht zur Anlage 
einer Ersatzfläche

2010 bis 2015 DGL zwischen  
2015 und 2020 entstanden

Genehmigungspflichtig, ohne Pflicht zur Anlage einer  
Ersatzfläche

ab 2016 DGL ab 2021 entstanden
Ohne Genehmigung möglich, Anzeige über Vergabe eines 
neuen Codes der Kulturart im Flächenverzeichnis im nächsten 
Sammelantrag

DGL: Dauergrünland
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Neben Maßnahmen zur Ackerextensi-
vierung wird die naturschutzgerechte 
Bewirtschaftung von Grünland, die 
Pflege von Biotopen sowie von Hecken 
und Streuobstwiesen gefördert. Maß-
nahmen der Ackerextensivierung bie-
ten insbesondere bedrohten Tierarten 
der offenen Feldflur neue Lebensräu-
me. Zu den schutzwürdigen Zielarten 
dieser Ackermaßnahmen zählen Kie-
bitz, Rebhuhn, Rotmilan, Feldhase, 
Wachtelkönig, Wachtel und Feldlerche. 
Darüber hinaus werden auch Acker-
wildkrautarten und weitere Flora ge-
schützt und gefördert.

Beispiele für Maßnahmen der Acker-
extensivierung:

 # Anlage von Ackerstreifen oder 
Ackerflächen zum Schutz von 
Ackerlebensgemeinschaften,

 # extensive Nutzung von Getreide-
äckern mit doppeltem Reihenab-
stand (ohne Düngung und Pflanzen-
schutz),

 # Stehenlassen von Stoppeln oder 
Ernteverzicht von Getreide,

 # Anlage von Ackerbrachen durch 
Selbstbegrünung oder Einsaat mit 
geeigneten Mischungen oder

 # Maßnahmen zum Schutz des Feld-
hamsters.

Je nach zu schützender Art sind be-
stimmte Maßnahmen oder Maßnah-
menkombinationen geeignet. Bezogen 
auf die jeweilige Fläche prüft die Be-
willigungsbehörde die naturschutz-
fachliche Eignung.

 ▶ Grünlandextensivierung 
und Biotopflege

Die Grünlandextensivierung und die Bio-
toppflegemaßnahmen sind unter ande-
rem auf den Erhalt und die Entwicklung 
der in NRW vorkommenden Lebensraum-
typen und Arten der Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtli-
nie ausgerichtet. Hierzu gehören arten-
reiche Glatthaferwiesen, Magerrasen 
und Heiden ebenso wie die breite Palette 
der auf extensive Wiesen- und Weidenut-
zung angewiesenen Vogelarten.

Allen Maßnahmen gemeinsam ist in 
diesem Bereich die Einschränkung von 
Düngung und Pflanzenschutz. Ebenso 
werden bestimmte Nutzungstermine 
und Nutzungsintensitäten hinsichtlich 
der Schnitthäufigkeit und der Viehbe-
satzdichte geregelt. Weitere Pflege-
maßnahmen unterstützen den Erhalt 
von Hecken und Streuobstwiesen als 
wichtige Lebensräume und Struktur-
elemente der Kulturlandschaft.

 ▶ Extensives Grünland

Bei der Grünlandextensivierung und 
Biotoppflege werden beispielsweise 
gefördert:

 # Umwandlung von Acker in Grünland;
 # extensive Weidenutzung mit Be-

weidungspflicht, wobei die Besatz-
dichte zu vereinbarten Zeiten ein-

VERTRAGSNATURSCHUTZ |
 ▶ Verstöße gegen das Dauer-
grün land erhaltungs gebot

Eine nicht genehmigte Umwandlung 
von Dauergrünland stellt einen Ver-
stoß gegen die Auflagen der Konditio-
nalität dar und kann zu Kürzungen 
und Sanktionen führen. Eine Fläche, 
die davon betroffen ist, muss inner-
halb der von der Landwirtschaftskam-
mer festgesetzten Frist, in der Regel 
bis zum nächsten 15. Mai, wiederein-
gesät werden. Sollte die betroffene 
Fläche zwischenzeitlich an einen an-
deren Betriebsinhaber übergeben 
worden sein, der ebenfalls den Ver-
pflichtungen der Konditionalität un-
terliegt, gilt die Verpflichtung für den 
übernehmenden Betrieb.

Sofern zum Zeitpunkt der Umwand-
lung die Voraussetzungen einer Ge-

nehmigung vorlagen, kann die Um-
wandlung auf Antrag bei der Kreisstel-
le der Landwirtschaftskammer auch 
nachträglich genehmigt werden.

 ▶ Auf umweltsensiblen 
Standorten Anzeigepflicht

Für eine Grasnarbenerneuerung auf 
umweltsensiblem Dauergrünland und 
Dauergrünland in gesetzlich geschütz-
ten Biotopen besteht eine Anzeige-
pflicht. Von der Anzeigepflicht betrof-
fen sind alle Maßnahmen, bei denen 
eine flache Bodenbearbeitung von be-
stehendem Dauergrünland zur Narben-
erneuerung in der bestehenden Narbe 
durchgeführt wird, wie zum Beispiel 
beim Schlitzverfahren. Walzen, 
Schleppen und Striegeln sind Pflege-
maßnahmen. Sie dienen nicht der 

Grasnarbenerneuerung und sind daher 
nicht anzeigepflichtig. Maßnahmen, 
die die Grasnarbe zerstören, sind nicht 
gestattet.

Etwaige Maßnahmen hat der Begüns-
tigte 15 Werktage vor der geplanten 
Durchführung schriftlich bei der zu-
ständigen Kreisstelle der Landwirt-
schaftskammer einzureichen. Das 
entsprechende Formular ist unter 
www.landwirtschaftskammer.de in 
der Ru brik Förderung, Formulare und 
Merkblätter zu finden. Der Anzeige ist 
eine schriftliche Zustimmung der zu-
ständigen Unteren Naturschutzbehör-
de beizufügen. Sofern Belange des 
Umwelt-, des Natur- oder des Klima-
schutzes der Maßnahme entgegenste-
hen oder die Bestätigung der Fach-
rechtsbehörde fehlt, wird die geplan-
te Maßnahme untersagt. 

Gut für Natur 
und Betrieb
Die biologische Vielfalt zu erhalten, das liegt auch Landwirten 
am Herzen. Über den Vertragsnaturschutz können sie einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten. Wie das im Rahmen der 
Agrarförderung geht, erläutert Frauke Neier.

Förderfähig sind nicht nur die Maßnahmen selbst,  sondern 
unter Umständen auch die erforderliche Technik. Das gilt zum 
Beispiel für insekten schonende Mähwerke  
im Rahmen der Grünlandextensivierung.
                                         Foto: Werkbild KEMA
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geschränkt wird, bei gleichzeitigem 
Verzicht auf Pflegeumbruch und 
Pflanzenschutzmittel;

 # extensive Wiesennutzung mit Fest-
legung des frühesten Zeitpunkts 
der ersten Mahd bei gleichzeitiger 
Einschränkung der Düngung sowie 
Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, 
Nachsaat und Pflegeumbruch;

 # Zusatzförderung für den Einsatz 
von insektenschonenden Mähwer-
ken bei extensiver Wiesennutzung;

 # Pflege und Nachpflanzung vorhan-
dener Obstbaumbestände, gegebe-
nenfalls in Kombination mit dem 
Verzicht auf chemisch-syntheti-
sche Pflanzenschutz- und Dünge-
mittel.

In Abstimmung zwischen den Antrag-
stellenden und der Bewilligungsbehör-
de beziehungsweise einer Biologi-
schen Station wird für die konkrete 
Fläche die naturschutzfachlich geeig-
nete und durch den Betrieb umsetzba-
re Maßnahme ausgewählt.

 ▶ Grundantragsverfahren 
2025

Seit 2024 gilt ein verkürzter Verpflich-
tungszeitraum für die Grundbewilli-
gungen. Für den Vertragsnaturschutz, 

die Agrarumweltmaßnahmen und den 
Ökologischen Landbau beträgt der 
Zeitraum vier statt fünf Jahre.

Wie in den Vorjahren ist die Antragsfrist 
der 30. Juni. Die Grundantragstellung 
erfolgt ausschließlich über das ELAN-
Verfahren. Zur Vereinfachung der An-
tragstellung können Flächen aus dem 
Flächenverzeichnis ausgewählt werden.

Vor der Einreichung des Grundantrags 
ist es jedoch wichtig, Kontakt mit der 
Unteren Naturschutzbehörde als Be-
willigungsbehörde im Vertragsnatur-
schutz aufzunehmen, um eine Abstim-
mung über geeignete und mögliche 
Fördermaßnahmen zu treffen. Je nach 
örtlicher Gegebenheit übernehmen 
auch Biologische Stationen im Auftrag 
der Unteren Naturschutzbehörden die-
se Abstimmung.

Nach Einreichung des Grundantrags 
erfolgt eine Prüfung der Antrags-
voraussetzungen durch die jeweilige 
Bewilligungsbehörde im Vertragsna-
turschutz. Sollten alle Voraussetzun-
gen für die Erteilung des Zuwendungs-
bescheids vorliegen, erhalten Antrag-
steller diesen vor Beginn der Ver-
pflichtungen. Grundsätzlich werden 
Flächen innerhalb von Schutzgebieten 
bevorzugt gegenüber Flächen außer-

halb von Schutzgebieten gefördert. 
Gleichwohl spielen die fachlichen Ent-
wicklungspotenziale der beantragten 
Flächen eine ausschlaggebende Rolle. 
Die Bewilligungsbehörden entschei-
den über die Förderfähigkeit unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung der 
zur Verfügung stehenden Fördermittel.

 ▶ Auszahlungsverfahren

Die Auszahlungsanträge werden wie 
gewohnt zusammen mit dem Flächen-
verzeichnis über ELAN eingereicht. Die 
Frist für das Einreichen der Auszah-
lungsanträge und der Flächenverzeich-
nisse 2025 endet am 15. Mai 2025.

Die beantragten Auszahlungen werden 
im Anschluss an den Verpflichtungs-
zeitraum durch die EU-Zahlstelle 
durchgeführt, für die 2025 gestellten 
Auszahlungsanträge erfolgt die Aus-
zahlung also im ersten Halbjahr 2026. 
Darüber hinaus finden sich weitere In-
formationen zur Förderung im Ver-
tragsnaturschutz, wie zum Beispiel 
Hinweise zur Antragstellung, auf der 
Website der Landwirtschaftskammer 
unter www.landwirtschaftskammer.de 
in den Rubriken Förderung, Ländlicher 
Raum, Agrarumweltmaßnahmen unter 
dem Stichwort Vertragsnaturschutz. 

Prämie für weniger
Den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln einzuschränken, kann wirtschaftliche 
Nachteile mit sich bringen. Zum Ausgleich können Zuwendungen beantragt 
werden. Was dabei zu beachten ist, erläutert Cedric Böhmer.

Förderfähig ist der in § 4 Absatz 1 der 
Pflanzenschutz-Anwendungsverord-
nung festgelegte Verzicht auf die An-
wendung bestimmter Pflanzenschutz-
mittel auf Ackerflächen einschließlich 
Dauerkulturen in Naturschutzgebie-
ten, Nationalparks, Nationalen Natur-
monumenten, Naturdenkmälern und 
gesetzlich geschützten Biotopen im 
Sinne des § 30 Bundesnaturschutzge-
setz.

Antragsberechtigt sind Betriebsinha-
ber und Betriebsinhaberinnen, die 
eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf 
Flächen, deren Nutzung überwiegend 
landwirtschaftlichen Zwecken dient, 
ausüben und den Betrieb bewirt-
schaften. Der Begriff „Betriebsinha-
ber/Betriebsinhaberin“ ist gemäß 
den Regelungen im Sammelantrag 
definiert.

 ▶ Nur für Flächen in NRW

Der Erschwernisausgleich wird nur für 
in Nordrhein-Westfalen gelegene 
Ackerflächen und Dauerkulturen ge-
währt, wenn sie bis zur Ernte nach 
ortsüblichen Maßstäben gepflegt und 
anschließend einer Ernte und Verwer-
tung zugeführt werden. Für Land-
schaftselemente, stillgelegte oder aus 
der Erzeugung genommene Flächen 
wird keine Zuwendung gewährt.

Zur Orientierung ist in ELAN die Kulis-
se „Erschwernisausgleich Pflanzen-
schutz“ hinterlegt. Förderfähig sind 
Teilschläge mit einer Mindestgröße 
von 0,1 ha. Teilschläge, die nur teil-
weise in der Kulisse liegen, sind för-
derfähig, sofern mindestens ein Flä-
chenanteil von 0,1 ha und zugleich 
mindestens 30 % in der Kulisse liegen. 

Anträge können nur ausgezahlt wer-
den, wenn die Bagatellgrenze in Höhe 
von 500 € erreicht wird.

 ▶ Ausschlusskriterien

Flächen, für die im Kalenderjahr eine 
Ausnahme nach § 4 Absatz 2 der 
Pflanzenschutz-Anwendungsverord-
nung zugelassen wird, sind von der 
Förderung ausgeschlossen. Wird auf 
einer Fläche ein Verstoß gegen die 
Vorschriften des § 4 Absatz 1 der 
Pflanzenschutz-Anwendungsverord-
nung festgestellt, wird für alle bean-
tragten Flächen keine Zuwendung ge-
währt. Im Falle einer Selbstanzeige, 
vor einer möglichen Vor-Ort-Kontrolle 
beziehungsweise vor der Ankündigung 
der Kontrolle, entfällt die Förderung 
nur für die Flächen, auf der der Ver-
stoß stattgefunden hat.

 ▶ Höhe der Förderung

Die Höhe der Förderung beträgt für 
produktiv genutzte Ackerflächen 
382 €/ha und für produktiv genutzte 
Dauerkulturen 1 527 €/ha. Die Zuord-
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nung der einzelnen Kulturen zu den 
zwei Gruppen erfolgt anhand der Flä-
chenangaben im Sammelantrag. Wel-
che Nutzartcodierung aus dem Flä-
chenverzeichnis zu welcher Gruppe 
gehört, kann auf der Website der Land-
wirtschaftskammer in der Rubrik För-
derung nachgesehen werden.

Im Falle der gleichzeitigen Förderung 
von Antragsflächen im Rahmen von 
Agrarumweltmaßnahmen, der Förde-
rung des ökologischen Landbaus, Maß-
nahmen des Vertragsnaturschutzes so-
wie der Öko-Regelung 6, die einen 
vollständigen oder teilweisen Verzicht 
auf die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln beinhalten, entfällt zur 
Vermeidung einer Doppelförderung 
die Zuwendung für den Erschwernis-
ausgleich oder wird anteilig um die 
bereits aus diesen Maßnahmen erfol-
gende Förderung reduziert. Die Tabelle 
führt die Beträge auf, die als Abzug zu 
berücksichtigen sind.

 ▶ Antragsverfahren

Die Beantragung erfolgt zusammen 
mit dem Sammelantrag in ELAN. Wel-
che Flächen zu berücksichtigen sind 
und wie die Flächen eingruppiert wer-
den, wird im Rahmen der späteren An-
tragsbearbeitung geprüft.

Der Antrag ist bis zum 15. Mai zu stellen. 
Bei Anträgen, die zwischen dem 16. und 
31. Mai eingereicht werden, kommt es zu 

einer 1%igen Kürzung je Kalendertag. An-
träge, die nach dem 31. Mai eingereicht 
werden, werden abgelehnt. 

 ▶ Tabelle: Zu berücksichtigende Abzüge
Maßnahmen Abzüge je Hektar
Agrarumweltmaßnahmen
Anlage von Uferrandstreifen Förderung entfällt vollständig
Anlage von Erosionsschutzstreifen Förderung entfällt vollständig
Anbau mehrjähriger Wildpflanzenmischungen 130 €
Getreideanbau mit weiter Reihe und optional Stoppelbrache 234 €
Ökologischer Landbau
erstes und zweites Jahr der Umstellung Förderung entfällt vollständig
Ab dem dritten Jahr der Umstellung beträgt der Abzug:

- für Ackerflächen mit Grundanträgen ab 2023 280 €
- für Dauerkulturen mit Grundanträgen ab 2023 1 060 €

Gemüse- und Zierpflanzenflächen Förderung entfällt vollständig
Vertragsnaturschutz
Paket 5000, 5010, 5026, 5027 Förderung entfällt vollständig
Paket 5024 250 €
Paket 5024F 185 €
Paket 5032 280 €
Paket 5033 295 €
Öko-Regelung 6 – freiwilliger Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel
Für Ackerflächen mit den Hauptkulturen Sommergetreide, Mais, Legumi-
nosen (einschließlich Gemenge, außer Ackerfutter), Sommer-Ölsaaten, 
Hackfrüchte und Feldgemüse sowie für Dauerkulturen

50 % des Einheitsbetrages

Für Ackerflächen, das zur Erzeugung von Gras und anderen Grünfutter-
pflanzen oder von als Ackerfutter genutzten Leguminosen (einschließlich 
Gemenge) genutzt wird

Förderung entfällt vollständig

Stand: 16. Mai 2024

Für landwirtschaftliche Betriebe mit Flächen in Naturschutzgebieten wie der Düffel sind die Möglichkeiten, Pflanzenschutzmittel einzusetzen, stark einge-
schränkt. Der Erschwernisausgleich soll helfen, wirtschaftliche Nachteile auszugleichen. Foto: imago/Hans Blossey
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Die benachteiligten Gebiete sind in 
folgende Kategorien unterteilt:

 # Berggebiete,
 # andere Gebiete als Berggebiete, die 

aus erheblichen naturbedingten 
Gründen benachteiligt sind, und

 # andere, aus anderen spezifischen 
Gründen benachteiligte Gebiete.

Das Verzeichnis der benachteiligten 
Gebiete in Nordrhein-Westfalen ist in 
der Anlage 1 der Richtlinie zu finden. 
Diese Richtlinie ist im Internet unter 
folgendem (gekürzten) Link zu finden: 
ttps://tinyurl.com/yru3h82c.

Bei der Antragstellung in ELAN bietet 
die Kulisse „benachteiligte Gebiete“ 

Orientierung. Sie kann im GIS in der 
Legende ausgewählt werden und wird 
dann angezeigt. Landschaftselemente 
und stillgelegte oder aus der Erzeu-
gung genommene Flächen sind nicht 
förderfähig. Das heißt, grundsätzlich 
können alle landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen, mit Ausnahme der 
Fruchtarten 88 bis 92, 560 bis 593, 
910 bis 915 und 918 bis 999, geför-
dert werden.

Nur Teilschläge mit einer Mindest-
größe von 0,01 ha sind förderfähig. 
Insgesamt müssen außerdem min-
destens 3 ha der als förderfähig fest-
gestellten landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebie-
ten liegen.

 ▶ Wie hoch die Prämien sind

Für Flächen in Berggebieten werden 
bis zu 75 €/ha gewährt. Für die ande-
ren Gebiete gelten gestaffelt nach Er-
tragsmesszahl (EMZ) und abhängig 
von der Nutzart unterschiedliche För-
dersätze. Je Hektar Futterfläche (alle 
Grünlandflächen sowie Ackergras, 
Klee oder Kleegrasgemische) gelten 
folgende Prämiensätze:

 # bis zu 55 €/ha bei einer EMZ bis 
30,

 # bis zu 45 €/ha bei einer EMZ von    
31 bis 35 und

 # bis zu 33 €/ha bei einer EMZ ab 36.

Ackerflächen in diesen anderen Gebie-
ten werden mit bis zu 25 €/ha gefördert.

Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, die Prämien durch sogenannte To-
pups aufzustocken. Ob und in welcher 
Höhe zusätzliche Mittel ausgezahlt 
werden können, entscheidet das Minis-
terium zum Jahresende jährlich neu.

Aufgrund der anzuwendenden Degres-
sion beträgt die Ausgleichszulage

 # bis einschließlich 100 ha 100 %,

     Ausgleichszulage für 
benachteiligte Gebiete
Die Fördermaßnahme soll wirtschaftliche Belastungen, die bei der Bewirtschaf-
tung von Flächen in bestimmten benachteiligten Gebieten entstehen, ausglei-
chen. Es informiert Greta Arends.

Bislang konnten Betriebe, die neben Flächen in NRW auch Flächen in anderen Bundesländern bewirtschaften, zum Beispiel im rheinland-pfälzischen Teil der 
Eifel, auch für diese Flächen in NRW Ausgleichszulage beantragen. Das könnte sich demnächst ändern. Foto: imago/Panthermedia
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Die Antragsteller der Ausgleichszah-
lung müssen Landwirtinnen, Landwir-
te oder andere landbewirtschaftende 
Personen sein. Die Ausgleichszahlung 
kann nur für bewirtschaftete Dauer-
grünlandflächen beantragt werden, die 
im Flächenverzeichnis die Fruchtart-
codierungen 93, 459,  480 oder 492 
haben. Die Flächen müssen außerdem 
innerhalb der oben genannten Gebiete 
liegen und dürfen sich nicht im öffent-
lichen Eigentum (das heißt im Eigen-
tum des Bundes, des Landes oder von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden), 
im Eigentum der Nordrhein-Westfalen-
Stiftung Naturschutz, Heimat und Kul-
turpflege oder im Eigentum von An-
stalten oder Stiftungen des öffentli-
chen Rechts befinden.

Auf allen beantragten Flächen müssen 
vom 1. Januar 2025 bis zum 31. De-
zember 2025 folgende Verpflichtun-
gen eingehalten werden:

 # Rücksichtnahme auf Brutvögel und 
deren Gelege,

 # Verzicht auf zusätzliche Entwässe-
rungsmaßnahmen sowie

 # Verzicht auf Auffüllungen, Auf-
schüttungen oder Abgrabungen.

Die Bestimmungen der Konditionali-
tät sind im gesamten Betrieb einzu-
halten. Auch die einschlägigen Min-
destanforderungen für die Anwen-
dung von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln sowie sonstige einschlägige 
verpflichtende Anforderungen des 

nationalen Rechts und des Unions-
rechts sind zu beachten.

 ▶ Mit diesen Prämien ist zu 
rechnen

Bei fristgerechter Antragstellung bis 
zum 15. Mai und Erfüllung aller Vo-
raussetzungen werden folgende Prä-
mien gewährt:

 # 95 €/ha für Flächen in Natura-
2000-Gebieten (FFH- oder Vogel-
schutzgebiete) und

 # 135 €/ha für Flächen in Kohärenz-
gebieten.

Zusätzlich führen bestimmte ord-
nungsrechtliche Festsetzungen, die 
durch die Unteren Naturschutzbehör-
den aufgrund der Schutzgebietsver-
ordnungen gemeldet werden, zu Prä-
mienerhöhungen. Die Prämienerhö-
hung erfolgt automatisch, sodass hier-
für kein gesonderter Antrag gestellt 
werden muss. Die Prämie erhöht sich 
bei Vorliegen folgender Festsetzungen 
um

 # 30 €/ha bei Verbot der Nachsaat,
 # 35 €/ha bei Verzicht auf Pflanzen-

schutzmittel,
 # 45 €/ha bei Einschränkung der 

Frühjahrsbearbeitung und

 # über 100 bis einschließlich 150 ha 
75 % und

 # über 150 ha wird keine Prämie ge-
zahlt.

Zur Gewährung der Zulage muss ins-
gesamt die Bagatellgrenze von 250 € 
erreicht werden.

 ▶ Antragstellung

Der Antrag ist bis zum 15. Mai über 
ELAN einzureichen. Die Antragstellung 
erfolgt mittels der Anlage B zum Sam-
melantrag. Im Flächenverzeichnis 
markieren Antragsteller die Flächen, 
für die sie die Ausgleichszulage bean-
tragen wollen, indem sie die Bin-
dung  B vergeben. Sofern bereits im 
Vorjahr die Ausgleichszulage bean-
tragt wurde und Bindungen vorhanden 
sind, werden diese vorgeblendet.

Im Antragsdialog müssen je Teilschlag 
die Art der Benachteiligung und die 
EMZ angegeben werden. Sollte ein 

Teilschlag in mehreren unterschiedli-
chen Gebietskategorien liegen oder 
unterschiedliche EMZ haben, so ist er 
entlang der Grenze zwischen den Ge-
bieten beziehungsweise EMZ zu teilen. 
Weitere Informationen zur Teilschlag-
bildung können den Antragsformula-
ren entnommen werden.

 ▶ Sanktionen drohen

Wird ein Antrag nach dem 31. Mai ein-
gereicht, ist dieser verfristet und da-
her nicht mehr förderfähig. Anträge, 
die innerhalb der Nachfrist vom 
16. Mai bis zum 31. Mai gestellt wer-
den, erhalten eine 1 %ige Kürzung je 
Kalendertag.

Werden im Rahmen der Antragsprüfung 
Differenzen zwischen den Angaben im 
Antrag und den tatsächlich vorgefunde-
nen Verhältnissen festgestellt, so ist 
nicht nur mit einer Korrektur des An-
trags zu rechnen. Es kann zusätzlich zu 
Sanktionen oder auch zur Ablehnung 

des Antrags auf Ausgleichszulage kom-
men. Bei Verstößen gegen die Regelun-
gen der Konditionalität erfolgen eben-
falls Kürzungen der Ausgleichszulage. 

Schutz gegen 
Ausgleich
Die Ausgleichszahlung Umwelt wird in Nordrhein-Westfalen wie 
bisher zum Ausgleich von Mehrausgaben und weiteren wirt-
schaftlichen Belastungen bei der Bewirtschaftung von Dauer-
grünland in Fauna-Flora-Habitat-(FFH-) und Vogelschutzgebie-
ten sowie in Kohärenzgebieten gezahlt. Greta Arends berichtet.

Besonderer Hinweis: 
Neu in 2025
Die Ausgleichszulage wird zum Antragsjahr 2025 vo-
raussichtlich vom Betriebssitzprinzip auf das Bele-
genheitsprinzip umgestellt. Das bedeutet, dass künf-
tig nur noch Flächen gefördert werden können, die in 
Nordrhein-Westfalen liegen. Der Betriebssitz ist 
dann nicht mehr maßgeblich. Für Flächen außerhalb 
von NRW ist das Bundesland zuständig, in dem die 
Flächen liegen. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses waren die genauen Details der Änderungen der 
Richtlinie Ausgleichszulage noch nicht bekannt. Im 
Internet werden unter www.landwirtschaftskammer.
de in der Rubrik Förderung – ländlicher Raum unter 
„Ausgleichszulage benachteiligte Gebiete“ aktuelle 
Informationen veröffentlicht, sobald diese vorliegen.
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 # 235 €/ha bei Beschränkung auf ei-
ne zweimalige Mahd.

Es gilt eine Bagatellgrenze von 95 € 
beziehungsweise 1 ha für die Gewäh-
rung der Ausgleichszahlung. Daher 
kann eine Zahlung nur erfolgen, wenn 
die im Antrag genannten Flächen zu-
sammen mindestens 1 ha groß sind.

Der Antrag auf die Ausgleichszahlung 
ist über ELAN mittels der Anlage B1 
zum Sammelantrag bis zum 15. Mai 
2025 einzureichen. Anträge, die inner-
halb der Nachfrist bis zum 31. Mai ge-
stellt werden, erhalten eine 1 %ige 
Kürzung je Kalendertag. Anträge, die 
nach dem 31. Mai gestellt werden, sind 
unzulässig und werden abgelehnt.

 ▶ Hilfreiche Umweltkulisse

Die Umweltkulisse kann bei der An-
tragstellung helfen. Sie setzt sich aus 
den förderfähigen Schutzgebieten zu-
sammen:

 # Natura-2000-Gebiete: umfassen 
die FFH- und Vogelschutzgebiete;

 # Kohärenzgebiete: nach fachlichen 
Kriterien ausgewählte Flächen in 
Naturschutzgebieten. Sie dienen 
verschiedenen Arten als Trittstein 
oder Wanderkorridor zwischen den 
bestehenden FFH- und Vogel-
schutzgebieten. Insgesamt dürfen 

die Kohärenzgebiete gemäß den 
EU-Regelungen maximal 5 % der 
Natura-2000-Gebietskulisse um-
fassen. Da ein fachlicher Bezug zu 
den Zielen von Natura 2000 herge-
stellt werden muss, können nur Flä-
chen und Gebiete mit bestimmter 
naturschutzfachlicher Qualität ge-
fördert werden.

Flächen, die sich im öffentlichen Ei-
gentum oder im Eigentum der Nord-
rhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, 
Heimat und Kulturpflege befinden, und 
Flächen von Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts sind weitest-
gehend aus der Umweltkulisse ent-
fernt worden.

 ▶ Pro Gebiet ein Teilschlag

Im Flächenverzeichnis markieren An-
tragsteller die Flächen, für die sie die 
Ausgleichszahlung Umwelt beantragen 
wollen, indem sie die Bindung B1 ver-
geben. Als Zusatzangabe geben sie das 
Gebiet an, in dem die Fläche liegt. So-
fern vorhanden, werden Bindungen 
aus dem letzten Jahr bereits vorge-
blendet.

Nachdem Antragsteller im GIS in der Le-
gende die Umweltkulisse aktiviert ha-
ben, sollten sie immer überprüfen, ob 
ihre Zusatzangaben mit dem angezeig-
ten Gebiet übereinstimmen. Die bean-

tragten Flächen müssen einem der fol-
genden zwei Gebiete zugeordnet sein:

 # Gebiet 5: Kohärenzgebiet,
 # Gebiet 6: Natura-2000-Gebiet (beste-

hendes FFH- oder Vogelschutzgebiet).

Erstreckt sich eine Fläche über beide 
Gebiete oder liegt sie nur teilweise in 
der Umweltkulisse, so ist die Fläche zu 
unterteilen. Bei der Teilung von Schlä-
gen und Teilschlägen kann das Tool 
zur Übernahme der Grenzen der Um-
weltkulisse verwendet werden.

Sind für eine Fläche die vorgeschrie-
benen Förderbedingungen nicht erfüllt 
oder hält der Antragsteller die Ver-
pflichtungen nicht ein, darf die Fläche 
nicht gefördert werden, auch wenn sie 
in der Umweltkulisse liegt.

 ▶ Kürzungen und Ablehnung 
vermeiden

Die Anträge unterliegen zahlreichen 
Kontrollen. Wird dabei festgestellt, 
dass die Angaben nicht korrekt sind 
oder dass Fördervoraussetzungen 
nicht eingehalten werden, kann dies 
zu Sanktionen oder zur Ablehnung des 
Antrags führen. Bei schwerwiegenden 
Verstößen gegen die oben aufgezähl-
ten Verpflichtungen kommt es noch im 
darauffolgenden Jahr zu einem Aus-
schluss von der Ausgleichszahlung. 
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Wenn in Schutzgebieten eine landwirtschaftliche 
Nutzung eingeschränkt ist, können betroffene 
Betriebe eine Ausgleichszulage für die Erschwer-
nisse erhalten. Foto: imago/Depositphotos
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Auch im dritten Jahr der Förderperiode 
2023 bis 2027 werden in Nordrhein-
Westfahlen (NRW) die mehrjährigen 
Agrarumweltmaßnahmen (AUM), der 
ökologische Landbau und die Zucht 
und Haltung bedrohter Haus- und 
Nutztierrassen angeboten. Grundan-
träge können zusammen mit dem Sam-
melantrag über das elektronische An-
tragsverfahren (ELAN) eingereicht 
werden. Seit 2024 gilt ein verkürzter 
Verpflichtungszeitraum für die Grund-
bewilligungen. Für die AUM und den 
ökologischen Landbau beträgt der 
Zeitraum vier statt fünf Jahre. Für die 
Zucht und Haltung bedrohter Haus- 
und Nutztierrassen beträgt der Zeit-
raum zwei Jahre.

Für die folgenden Maßnahmen können 
bis zum 30. Juni 2025 Grundanträge 
eingereicht werden. Am 1. Januar 
2026 beginnt der Verpflichtungszeit-
raum. Er endet nach vier Jahren zum 
31. Dezember 2029: Ökologischer 
Landbau, Anbau vielfältiger Kulturen 
mit großkörnigen Leguminosen, Be-
wirtschaftung kleiner Ackerschläge, 
Anlage von Uferrandstreifen, für maxi-
mal 3 ha, Anlage von Erosionsschutz-
streifen, Anlage mehrjähriger Buntbra-
chen (für maximal 10 % der Acker- und 
Dauerkulturfläche des Betriebs, bezie-
hungsweise maximal 3 ha), Anbau 
mehrjähriger Wildpflanzenmischun-
gen, Getreideanbau mit weiter Reihe 
(optional mit Stoppelbrache) sowie 

Zucht und Haltung bedrohter Haus- 
und Nutztierrassen (1. Januar 2026 bis 
31. Dezember 2027).

Förderfähig sind grundsätzlich nur in 
NRW gelegene Flächen, die ganzjährig 
für die landwirtschaftliche Nutzung 
zur Verfügung stehen. Unterschieden 
wird zwischen betriebs- und einzelflä-
chenbezogenen Maßnahmen.

Bei der Bewirtschaftung kleiner Acker-
schläge bezieht sich die Verpflichtun-
gen auf alle in NRW bewirtschafteten 
Ackerflächen ohne Brachen. Beim An-
bau vielfältiger Kulturen mit großkör-
nigen Leguminosen werden für die Be-
rechnung der Anbauanteile darüber 
hinaus auch die dazugehörigen Land-
schaftselemente (LE) und Flächen au-
ßerhalb von NRW herangezogen. Beim 
ökologischen Landbau muss die EU-
Öko-Verordnung im gesamten Betrieb 
eingehalten werden, also auch in der 
Tierhaltung und auf Flächen oder Be-
triebsstätten außerhalb von NRW.

Gegenstand der Verpflichtung sind bei 
den einzelflächenbezogenen Maßnah-
men die jeweils mit dem Auszahlungs-
antrag im Flächenverzeichnis ausge-
wiesenen Flächen. Die maximal förder-

AUM UND ÖKO-LANDBAU |

Vielfalt zur Auswahl
Agrarumweltmaßnahmen, Öko-Landbau, bedrohte Haus- und 
Nutztierrassen – Nordrhein-Westfalen bietet eine Vielfalt an 
Förderungen an. Teilweise können sie sogar mit anderen Maß-
nahmen kombiniert werden, was sie noch interessanter 
machen kann. Ann-Kathrin Steinkamp stellt die Fördermaßnah-
men im Einzelnen vor.

Mit einem lebenden Tortendiagramm zeigte die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen auf den DLG-Feldtagen im Vorjahr die Vielfalt an angebauten 
Kulturen in dem Bundesland. Tatsächlich zählt der Anbau vielfältiger Kulturen zu einer der beliebtesten Agrarumweltmaßnahmen hierzulande. Foto: DLG
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fähige Fläche bemisst sich am Bewilli-
gungsumfang und gegebenenfalls dar-
über hinaus definierten Obergrenzen, 
wie einer maximal förderfähigen Brei-
te. Beim Getreideanbau in weiter Reihe 
gibt es einen frei wählbaren Mindest-
umfang, der jährlich erbracht werden 
muss. Vergrößert sich in einem Jahr die 
beantragte Fläche, kann diese eben-
falls gefördert werden, sofern ausrei-
chend Fördermittel vorhanden sind.

 ▶ Vielfältige Kulturen mit 
großkörnigen Leguminosen

Diese Maßnahme wurde so konzipiert, 
dass eine Kombination mit der Öko-Re-
gelung 2 (Anbau vielfältiger Kulturen) 
ohne Abzüge möglich ist. Der Anteil an 
Leguminosen von mindestens 10 % ist 
in dieser AUM durch großkörnige Legu-
minosen in Reinkultur zu erbringen. 
Ansonsten gleichen sich die Regelun-
gen mit denen der Öko-Regelung 2.

Gefördert wird der Anbau von mindes-
tens fünf verschiedenen Hauptfrucht-
arten mit einem Anteil von 10 % bis 
maximal 30 % an der Ackerfläche. Als 
Hauptfruchtart wird grundsätzlich die 
Kultur verstanden, die sich im Zeit-
raum vom 1. Juni bis 15. Juli am längs-
ten auf der Fläche befindet. Bezüglich 
der Eingruppierung der Hauptfruchtar-
ten ist zu beachten, dass Nutzarten 
derselben Gattung, wie zum Beispiel 
Kleegras, Ackergras und Uferrandstrei-

fen oder Wintermenggetreide und 
Maismischkultur, zu einer Haupt-
fruchtart zusammengefasst werden. 
Landschaftselemente, Ackerrandstrei-
fen und Agroforstsysteme (Öko-Rege-
lung 3) werden bei der Berechnung der 
Anbauanteile mit der Hauptfruchtart 
ihrer Bezugsschläge berücksichtigt.

Werden mehr als fünf Hauptfruchtarten 
angebaut, so können diese zusammen-
gefasst werden, um den Mindestanteil 
von 10 % einer Hauptfruchtart zu er-
reichen. Getreide darf einen Anteil von 
66 %, Gemüse und andere Gartenge-
wächsen einen Anteil von 30 % an der 
Ackerfläche nicht überschreiten.

 ▶ Bewirtschaftung kleiner 
Ackerschläge

Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung 
der Strukturvielfalt. Keiner der bewirt-
schafteten Ackerschläge des Betriebs 
darf von der Aussaat bis zur Ernte der 
Hauptfrucht größer als 5 ha sein. Di-
rekt aneinandergrenzende Flächen ei-
nes Betriebs müssen mit unterschied-
lichen Hauptfruchtarten bestellt wer-
den. Größere Flächen können zum Bei-
spiel durch die Anlage streifenförmi-
ger Brachen getrennt werden. Wichtig 
hierbei ist, dass die Trennung durch-
gängig ist und die trennende Fläche 
die Mindestschlaggröße von 0,1 ha er-
reicht. Breitenvorgaben gibt es darü-
ber hinaus nicht.

Bezüglich der Hauptfruchtarten ist auch 
hier zu beachten, dass Nutzarten dersel-
ben Gattung zu einer Hauptfruchtart zu-
sammengefasst werden. Gleiches gilt für 
Ackerrandstreifen und Agroforstsysteme 
(Öko-Regelung 3). Diese werden bezüg-
lich der Größe und Hauptkultur zusam-
men mit ihrem Bezugsschlag als eine 
Fläche betrachtet. Für einige Betriebe, 
die bisher noch nicht an dieser Maßnah-
me teilnehmen, dürfte eine Umsetzung 
der Vorgaben mit nur geringen betriebli-
chen Anpassungen möglich sein.

 ▶ Getreideanbau in  
weiter Reihe

Der vergrößerte Reihenabstand von 
mindestens 20 cm, der in dieser Maß-
nahme gefordert wird, macht die Flä-
chen besonders geeignet für Boden-
brüter. Bei der Aussaat des Getreides 
wird entweder jedes zweite Säschar 
geschlossen oder der Anbau erfolgt 
doppelreihig, dann werden je zwei Sä-
schare geöffnet und zwei geschlossen. 
Untersaaten dürfen nicht eingebracht 
werden. Die Düngung erfolgt aus-
schließlich mit Stallmist, Kompost 
oder Champost. Pflanzenschutz ist in 
reduziertem Umfang möglich. Neben 
der Verwendung von gebeiztem Saat-
gut können bis zu zwei Behandlungen 
mit Herbiziden oder Wachstumsreg-
lern erfolgen. Insektizide und Fungizi-
de sind verboten. Mechanisch kann die 
Beikrautregulierung bis Ende März er-

Auch Gemüsean-
bau ist bei der 
AUM vielfältige 
Kulturen zulässig. 
Foto: imago/Zoonar II
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folgen. Der im ersten Verpflichtungs-
jahr angebaute Umfang bildet den 
Mindestumfang, der in den Folgejah-
ren ebenfalls erbracht werden muss.

 ▶ Zusatzoption 
Stoppelbrache

Im Anschluss an den Getreideanbau in 
weiter Reihe kann auf allen oder ein-
zelnen Flächen eine Stoppelbrache 
etabliert werden. Diese ist bis zum 
1. Februar des Folgejahres beizubehal-
ten. Eine Förderung der Stoppelbrache 
kann nur für Flächen außerhalb der 
Kulisse der nach § 13a der Düngever-
ordnung mit Nitrat belasteten Gebiete 
gewährt werden.

 ▶ Anlage von 
Uferrandstreifen

Uferrandstreifen werden auf Ackerflä-
chen entlang von Oberflächengewäs-
sern mit einer Breite von mindestens 
10 bis höchstens 30 m angelegt. Ober-
flächengewässer im Sinne dieser Maß-
nahme sind stationierte Gewässer, die 
in der agrarförderrechtlichen Gewäs-
serkulisse NRW enthalten sind, die auf 
Grundlage der Gewässerstationie-
rungskarte erstellt worden sind. Die 
Kulisse dient nur zu Förderzwecken 
und wird in ELAN („Gewässerkulisse“) 
zur Verfügung gestellt.

Die Einsaat erfolgt mit mehrjährigen 
Grasarten oder gräserbetonten Mi-
schungen. Vor Verpflichtungsbeginn 
bestehende Begrünungen können bei-
behalten werden, sofern sie den Rege-
lungen entsprechen. In der Schutzpe-
riode vom 1. April bis 15. Juni dürfen 
keinerlei Bearbeitungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Auch wenn es 
sich um produktive Flächen handelt, 
ist der Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln nicht zulässig. Eben-
so dürfen keine Entwässerungs- und 
Meliorationsmaßnahmen durchgeführt 
oder der Streifen mit den angrenzen-
den Böschungen beweidet werden. Die 
Streifen schaffen Lebensraum für ge-
wässergebundene Tiere und Pflanzen 
und tragen als Puffer zum Gewässer-
schutz bei.

 ▶ Anlage von 
Erosionsschutzstreifen

Gefördert werden in Feldblöcken der 
Erosionsgefährdungsklassen KWasser1 
und KWasser2 mit mehrjährigen Grasar-
ten oder gräserbetonten Mischungen 
angelegte Streifen mit einer Breite von 

mindestens 5 bis maximal 50 m. Erst 
ab einem Abstand von 10 m zu Gewäs-
sern sind Erosionsschutzstreifen för-
derfähig. Eine Schutzperiode gibt es 
nicht zu beachten. Die Ernte des Auf-
wuchses ist ganzjährig möglich. Der 
Einsatz von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln ist nicht zulässig. Eben-
so sind Entwässerungs- oder Meliora-
tionsmaßnahmen und die Beweidung 
der Streifen nicht erlaubt. Durch die 
Anlage von Erosionsschutzstreifen soll 
der Abtrag fruchtbarer Böden verhin-
dert werden. Die Förderkulisse „Was-
sererosion“ und die Förderausschluss-
kulisse „Gewässerkulisse“ sind in 
ELAN verfügbar.

Mit dem ersten Auszahlungsantrag 
muss angegeben werden, in welcher 
Funktion die Streifen dem Erosions-
schutz dienen. Über die Kreisstelle 
werden die Antragsunterlagen an die 
Boden- und Gewässerschutzberatung 
weitergeleitet. Diese bestätigt die an-
gegebene Funktion oder weist Korrek-
turen aus, die entsprechend umgesetzt 
werden müssen.

Es wird deshalb dringend dazu gera-
ten, sich frühzeitig, vor Anlage der Ero-
sionsschutzstreifen und Einreichung 
des ersten Auszahlungsantrags, mit 
der Boden- und Gewässerschutzbera-
tung in Verbindung zu setzen. Die Be-
stätigung der Boden- und Gewässer-
schutzberatung ist Voraussetzung für 
den Erhalt der Prämie und muss daher 
spätestens vor der ersten Auszahlung 
vorliegen.

 ▶ Anlage mehrjähriger 
Buntbrachen

Durch die Anlage von Buntbrachen soll 
unter anderem das Nahrungsangebot 
für Insekten und Vögel verbessert wer-
den. Zudem bieten sie zum Beispiel Bo-
denbrütern Platz für Brut und Aufzucht. 
Buntbrachen werden mit einer hierfür 
vorgesehenen Rahmenmischung ge-
mäß Anlage 1 der AUM-Richtlinien auf 
Acker- oder Dauerkulturflächen im ers-
ten Verpflichtungsjahr neu angelegt. 
Die Saatgutbelege sowie Rechnungen 
und/oder Lieferscheine müssen aufbe-
wahrt werden. Für Buntbrachen an 
Oberflächengewässern wird keine Zu-
wendung gewährt. Erst ab einem Ab-
stand von 10 m zum Gewässer sind 
Buntbrachen förderfähig. Die Förder-
ausschlusskulisse „Gewässerkulisse“ 
steht in ELAN zur Verfügung.

Mindestens in jedem zweiten Jahr ist 
der Aufwuchs zu mulchen und ganzflä-
chig zu verteilen. Das bedeutet, dass 

die im vergangenen Jahr eingesäten 
Buntbrachen in diesem Jahr verpflich-
tend gemulcht werden müssen. Dies 
darf nicht im Zeitraum vom 1. April bis 
15. August erfolgen. Die Nutzung des 
Aufwuchses von diesen Buntbrachen 
ist ausgeschlossen. Darunter fallen 
zum Beispiel die Beweidung und sons-
tige Futtergewinnung, die energeti-
sche Verwertung in Biogasanlagen 
oder die Ernte zur Saatgutgewinnung.

 ▶ Anbau mehrjähriger 
Wildpflanzenmischungen

Der Anbau mehrjähriger Wildpflanzen-
mischungen soll die Strukturvielfalt 
erhöhen. Hierzu werden Mischungen 
von mindestens zwölf Arten mehrjäh-
riger Wild- und Kulturpflanzen gemäß 
Anlage 2 der AUM-Richtlinien ange-
baut. Die Saatgutbelege sowie Rech-
nungen und/oder Lieferscheine müs-
sen aufbewahrt werden. Im Jahr der 
Einsaat ist einmalig ein Herbizidein-
satz möglich, damit sich die Mischung 
durchsetzen kann. Darüber hinaus dür-
fen im Verpflichtungszeitraum keine 
weiteren Pflanzenschutzmittel ausge-
bracht werden. Spätestens ab dem 
zweiten Verpflichtungsjahr muss der 
Aufwuchs jährlich einmalig geerntet 
werden. Dies darf nicht vor dem 16. Ju-
li erfolgen. Im Ansaatjahr besteht noch 
keine Ernteverpflichtung.

 ▶ Flächen bleiben an Ort und 
Stelle

Die einmalig bis spätestens zum 
15. Mai des ersten Verpflichtungsjah-
res eingesäten Buntbrachen, Wild-
pflanzenmischungen, Uferrand- und 
Erosionsschutzstreifen müssen über 
den gesamten Verpflichtungszeitraum 
an Ort und Stelle bleiben. Eine Verän-
derung der Lage ist nicht möglich. 
Nach dem ersten Jahr wird der Bewilli-
gungsumfang an den erstmalig er-
brachten Flächenumfang angepasst. 
Mit Ausnahme der Buntbrachen wer-
den die Flächen als produktiv genutzte 
Ackerflächen eingestuft. Der Aufwuchs 
ist daher jährlich zu mähen und abzu-
fahren. Die Nutzung als Lagerplatz, 
zum Beispiel für Strohballen oder 
Brennholz, ist nicht zulässig.

 ▶ Ökologischer Landbau

Zentrale Fördervoraussetzung für die 
Förderung des ökologischen Landbaus 
sind die Einhaltung der EU-Öko-Ver-
ordnung im gesamten Betrieb und die 
jährliche Kontrolle durch eine zugelas-
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sene Öko-Kontrollstelle. Die Bescheini-
gung über diese Kontrolle müssen An-
tragsteller innerhalb von sechs Wo-
chen nach Abschluss der Kontrolle 
über ELAN oder bei der Kreisstelle der 
Landwirtschaftskammer einreichen.

Gefördert werden die fünf Kulturgrup-
pen Acker, Dauerkulturen und Baum-
schulfläche, Dauergrünland, Gemüse- 
und Zierpflanzen sowie Unterglas mit 
unterschiedlichen Prämiensätzen. Zu 
beachten ist, dass die Einordnung in 
diese Kulturgruppen teilweise von an-
deren bekannten Zuordnungen ab-
weicht. So wird beispielsweise der 
Spargel in dieser Maßnahme den Ge-
müsekulturen zugeordnet.

Sofern die Dauergrünlandprämie be-
antragt wird, ist ein Mindestviehbe-
satz von 0,30 RGV/ha Dauergrünland 
einzuhalten. Berücksichtigt werden 
hierfür alle im Flächenverzeichnis als 
Dauergrünland ausgewiesenen Flä-
chen, inklusive der Altgrasstreifen 
(ÖR 1d).

Gefördert wird der Unterglasanbau bei 
einer Mindestnutzungsdauer des Ge-
wächshauses von neun Monaten pro 
Jahr. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen werden auch Gewächshäuser, die 
nicht aus Glas bestehen, gefördert. Im 
Auszahlungsantrag ist die Grundfläche 

des Gewächshauses anzugeben, wobei 
Verbindungsgänge, Lagerbereiche, So-
zialräume oder andere, nicht dem An-
bau dienende Bereiche abgezogen 
werden müssen. Für Wege erfolgt im 
Rahmen des Auszahlungsverfahrens 
ein pauschaler Abzug von 10 %.

 ▶ Förderung bedrohter  
Haus- und Nutztierrassen

Förderfähig sind Zucht und Haltung be-
drohter Haus- und Nutztierrassen bei 
Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen 
und Ziegen, die in der Datenbank Zent-
rale Dokumentation Tiergenetischer 
Ressourcen in Deutschland in definier-
ten Gefährdungskategorien geführt 
werden. Die Datenbank finden Sie im 
Internet unter https://tgrdeu.genres.de.

Der Zuwendungsempfänger muss Ei-
gentümer der Tiere sein, der Betriebs-
sitz in NRW liegen, die Tiere in NRW 
oder in einem direkt angrenzenden 
(Land-)Kreis eines anderen Bundeslan-
des gehalten werden. Außerdem muss 
ein Nachweis über eine Teilnahme an 
einem Zucht- und Reproduktionspro-
gramm einer staatlich anerkannten 
Züchtervereinigung, die in NRW tätig 
ist, erbracht werden. Der bewilligte 
Tierbestand ist für den gesamten Ver-
pflichtungszeitraum beizubehalten.

 ▶ Antragsfristen

Betriebe mit einer Bewilligung müs-
sen ihre Auszahlungsanträge bis zum 
15. Mai 2025 über ELAN einreichen. 
Grundanträge können bis zum 30. Ju-
ni 2025 eingereicht werden. Für die 
in 2025 gestellten Auszahlungsanträ-
ge erfolgt im ersten Halbjahr 2026, 
also nach Ablauf des jeweiligen Ver-
pflichtungsjahres, die Auszahlung der 
Prämien.

 ▶ Anrechnung der  
Öko-Regelungen

Die Öko-Regelung 6 (Verzicht auf che-
misch-synthetische Pflanzenschutz-
mittel) lässt sich grundsätzlich mit den 
AUM Uferrand- und Erosionsschutz-
streifen sowie dem ökologischen 
Landbau kombinieren. Wenn jedoch 
eine gleichzeitige Förderung erfolgt, 
reduziert sich der Prämiensatz pro 
Hektar um den Betrag, der für die be-
troffenen Flächen in der Öko-Regelung 
gezahlt wird.

Die gleichzeitige Förderung der Öko-
Regelung 4 (Extensivierung des ge-
samten Dauergrünlands) und des öko-
logischen Landbaus führt zu einem 
Prämienabzug von 50 €/ha Dauer-
grünland. 

Bei Buntbrachen 
und mehrjährigen 
Wildpflanzenmi-
schungen sind 
Vorgaben für Pfle-
gemaßnahmen zu 
beachten.
Foto: landpixel
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Für die Maßnahme der Sommerweide-
haltung ist der Antrag für das Ver-
pflichtungsjahr 2025 zusammen mit 
dem Sammelantrag per ELAN einzurei-
chen. Die Antragsfrist endet in diesem 
Jahr am 15. Mai. Der Antrag auf Förde-
rung von Haltungsverfahren auf Stroh 
ist per ELAN bis zum 30. Juni 2025 ein-
zureichen. Eine verspätete Einreichung 
von Anträgen führt zu Kürzungen oder 
sogar zur Ablehnung von Anträgen.

 ▶ Sommerweidehaltung

Im Rahmen der Sommerweidehaltung 
müssen pro Großvieheinheit (GVE) min-
destens 0,15 ha Weidefläche der zulässi-
gen Nutzartcodes 422,424, 433, 459, 
480 und 492 zur Verfügung stehen. Die 
Weideflächen werden im Rahmen der 
Antragstellung durch Setzen einer ent-
sprechenden Bindung im Flächenver-
zeichnis gekennzeichnet. Zudem muss 
für jede Weidefläche angegeben werden, 
welche Weidegruppe diese Fläche vor-
rangig nutzen wird. Alle Tiere der bean-
tragten Weidegruppe(n) müssen in der 
Zeit vom 16. Mai bis 15. Oktober täglich 
Weidegang mit Zugang zu einer Tränke 
erhalten. Die Richtlinien für die Förde-
rung der Sommerweidehaltung sehen 
bestimmte Ausnahmefälle von dieser 
Weidepflicht vor, zum Beispiel Krank-
heit. Liegt ein solcher vor, ist dies unbe-
dingt zu dokumentieren, insofern mehr 
als 10 % der Tiere der beantragten Wei-
degruppe im Stall verbleiben müssen. 
Die Dokumentation ist beispielsweise im 
Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle vorzule-
gen. Das entsprechende Formular ist un-
ter www.landwirtschaftskammer.de in 
der Rubrik Förderung, Formulare und 
Merkblätter zu finden.

 ▶ Besonderheiten bei Färsen

Bei den Färsen sind folgende Besonder-
heiten zu beachten: Die Verpflichtungen 
müssen in vollem Umfang erfüllt werden. 
Es können für die Prämienberechnung 
jedoch nur 80 % der GVE berücksichtigt 
werden. Hintergrund dieser Regelung ist 
die Annahme, dass 20 % der Färsen zur 
Remontierung der Mutterkühe herange-
zogen werden. Bei Färsen der Fleischras-

sen im Herdenverband werden die Mut-
terkühe bei der GVE-Berechnung und der 
Ermittlung der Beweidungsfläche hinzu-
gerechnet. Für sie kann aus EU-rechtli-
chen Gründen jedoch keine Prämie ge-
zahlt werden. Das bedeutet auch, dass 
sie für das Erreichen der Bagatellgrenze 
nicht relevant sind. Die Bagatellgrenze 
beträgt 500 €. Bei der Prüfung, ob ein 
Antragsteller diesen Betrag erreicht, ist 
insbesondere bei den Färsen zu beach-
ten, dass der GVE-Faktor bis 24 Monate 
0,6 beträgt und die Färsen nur zu 80 % 
berücksichtigt werden. Die Höhe der Zu-
wendung beträgt 60 € je GVE.

 ▶ Grundlage ist die  
HIT-Datenbank

Für die Prämienberechnung werden die 
Angaben in der HIT-Datenbank zugrun-
de gelegt. Für die Zuordnung der Tiere 
zu den Weidegruppen ist unter ande-
rem der Rasseschlüssel entscheidend. 
Beispielsweise ist der Rasseschlüssel 
90 in der Weidegruppe der Milchkühe 
nicht förderfähig, die Rasseschlüssel 
98 und 99 sind es dagegen schon. Hier 
ist es gegebenenfalls sinnvoll, die Zu-
ordnung zu überprüfen, insbesondere 
wenn es sich um Kreuzungstiere (Ras-
seschlüssel 97, 98, 99) handelt.

NEU: Gegenüber dem Vorjahr sind die 
Rasseschlüssel 100 bis 111 hinzuge-
kommen. Es ist darauf zu achten, dass 
bei der Antragstellung alle HIT-Be-
triebsstättennummern vollständig an-
gegeben werden.

Ausführliche Informationen finden Sie 
unter www.landwirtschaftskammer.de 
in der Rubrik Förderung, Ländlicher 
Raum unter Tierwohlmaßnahmen.

 ▶ Haltungsverfahren  
auf Stroh

Der Antrag auf Förderung von Haltungs-
verfahren auf Stroh ist per ELAN bis zum 
30. Juni 2025 einzureichen. Eine verspä-
tete Einreichung führt zur Ablehnung 
des Antrags. Der Antrag bezieht sich auf 
den Verpflichtungszeitraum vom 1. Janu-
ar bis zum 31. Dezember 2026.

NEU: Vor Beginn der Umsetzung der För-
dermaßnahme ist die Teilnahme an einer 
Online-Schulung der Landwirtschafts-
kammer NRW nachzuweisen. Die Teil-
nahme muss alle drei Jahre wiederholt 
werden. Sofern diese gebührenpflichtige 
Schulung in diesem Jahr absolviert wer-
den muss, werden die betreffenden An-
tragsteller voraussichtlich im Frühsom-
mer per E-Mail entsprechend informiert.

Für die Teilnahme an der Fördermaß-
nahme sind verschiedene Verpflichtun-
gen zu erfüllen: Neben einer tageslicht-
durchlässigen Fläche von 3 % (Schwei-
ne) beziehungsweise 5 % (Rinder) der 
Stallgrundfläche muss der Stall über ei-
ne bestimmte uneingeschränkt nutzba-
re Stallfläche verfügen. Diese Mindest-
größe variiert je nach Betriebszweig. 
Ebenso gelten für die Tiere unterschied-
liche Liegeflächenvorgaben in Quadrat-
meter (m²). Die Liegeflächen müssen 
regelmäßig mit Stroh eingestreut wer-
den, sodass sie trocken und ausrei-
chend gepolstert sind. Für die Rinder 
muss zudem eine ausreichende Anzahl 
an Futterplätzen bereitgestellt werden.

Welche Betriebszweige beantragt wer-
den können, geht aus der Übersicht her-
vor. Es müssen alle für die Förderung des 
Haltungsverfahrens auf Stroh relevanten 
HIT-Betriebsstättennummern im Antrag 
angegeben werden, eine nachträgliche 
Meldung weiterer Betriebsstätten ist 
nicht zulässig. Ausführliche Informatio-
nen zu der Fördermaßnahme finden Sie 
unter www.landwirtschaftskammer.de in 
der Rubrik Förderung, ländlicher Raum 
unter Tierwohlmaßnahmen. 

Haltung beantragen
Auch 2025 werden tiergerechtere Haltungsverfahren unter-
stützt. Sommerweide und Haltung auf Stroh stehen dabei ganz 
vorne. Was bei der Antragstellung zu beachten ist, erläutert 
Marco Närdemann.

Wer eine Förde-
rung für die Hal-
tung auf Stroh 
beantragen will, 
muss zuvor an 
einer Online-Schu-
lung teilgenom-
men haben.
Foto: landpixel

 ▶ Antragsfähige  
Betriebszweige

Betriebszweig € je GVE
Milchviehhaltung 65
Mutterkuhhaltung 65
Sonstige Rinderhaltung 65
Bullenmast 220
Schweinezucht 265
Sonstige Schweinehaltung 90
Ferkelaufzucht 500
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Über die Website der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen 
www.landwirtschaftskammer.de kann 
ELAN-NRW aufgerufen werden. Hier 
gelangen Sie über den Button „Förde-
rung” und dann „Elektronischer An-
trag (ELAN)” zur Webanwendung.

Ein Klick auf den Button „Anmelden 
zum eigenen Betrieb/zum Antragstel-
lerpostfach“ führt Sie auf die nächste 
Seite. Nach einem Klick auf „Weiter 
zur Anmeldung“ wird die Anmelde-
maske angezeigt. Hier klicken Sie bit-
te unter der Überschrift „Antragstel-
ler“ auf den Button „Einzelantragstel-
ler“. Anschließend öffnet sich ein 
Fenster des zentralen Anmeldediens-
tes der HI-Tier Datenbank. Auf dieser 
Seite geben Sie bitte Ihre 
 Registriernummer der Zentralen 
InVeKoS-Datenbank (ZID) und die da-
zugehörige Persönliche Identifikati-
onsnummer (PIN) in die entsprechen-
den Felder ein und drücken auf den 
Button „Anmelden“. Dieser Schritt 

dient dazu, um Sie als Anwender zu 
authentifizieren.

 ▶ Anmeldung mit PIN

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben 
oder nicht mehr im Besitz einer gülti-
gen PIN sind, finden Sie unter dem 
Kästchen zur Eingabe der PIN in dem 
Anmeldedienst der HI-Tier die Schalt-
fläche „PIN vergessen“. Hierüber ge-
langen Sie auf die entsprechende Seite 
der HI-Tier (PIN vergessen – Anforde-
rung einer neuen PIN/Ersatz-PIN) und 
können eine neue PIN anfordern.

Nach der korrekten Eingabe der Anmel-
dedaten öffnet sich die Startseite des 
ELAN-NRW-Programms. Auf dieser Start-
seite haben Sie die Auswahlmöglichkeit 
zwischen den Kacheln „Antragsdokumen-
te 2022“, „Antragsdokumente 2023“, 
„Antragsdokumente 2024“, „Antragsdo-
kumente 2025“, „Antragstellerpostfach“ 
und „Investive Maßnahmen LEADER“.

 ▶ Aufruf über „Kacheln“

Zur Anmeldung am ELAN-NRW klicken 
Sie auf die Kachel „Antragsdokumente 
2025“. Es öffnet sich die Anwendung 
und Ihnen wird die aus den Vorjahren 
bekannte Hauptfensteransicht ange-
zeigt. Es werden Ihre Betriebsdaten 
aller für Sie wichtigen Daten und For-
mulare angezeigt.

Über die Kachel „Antragstellerpostfach“ 
gelangen Sie direkt in Ihr Postfach. Ein 
weiterer Weg zum Postfach führt über 
den Button „Postfach“, den Sie in der 
blauen Kopfzeile des ELAN-NRW finden. 
Hier werden Ihnen Bescheide, Anhörun-
gen und Mitteilungen zum Download 
zur Verfügung gestellt. Über neu einge-
stellte Dokumente werden Sie auch in 
Zukunft mit einer E-Mail informiert. 
Wenn Sie eine Nachricht an Ihre Kreis-
stelle versenden möchten, melden Sie 
sich bitte wie gewohnt im Antragsteller-
postfach an. Oben rechts befindet sich 
der Button „Neue Nachricht“. Mit einem 
Klick auf diesen Button öffnet sich das 
Nachrichtenfenster, in dem der Betreff, 
das Verfahren beziehungsweise die För-
dermaßnahme, gegebenenfalls das Ak-
tenzeichen, das Antragsjahr und ein ent-
sprechender Text eingegeben werden 
können. Bitte beachten Sie, dass eine 
Nachricht nur bei Angabe des Antrags-
jahres, des Verfahrens und des Betreffs 
versandt werden kann. Über „Anhang 
hinzufügen“ können Sie PDF-Dateien 
hinzufügen und anschließend die Nach-

Schritt für Schritt 
durch ELAN
Allen Landwirten steht ab dem 15. März 2025 für die Antragstellung 2025 das ELAN-
Programm zur Verfügung. Sabine Rückert erläutert, wie Sie am besten vorgehen.

Auch ELAN macht Papier nicht völlig überflüssig. Der Menüaufbau sorgt aber für ein strukturiertes Abarbeiten aller für den Prämienantrag wichtigen Punkte. Foto: landpixel
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richt an Ihre Kreisstelle versenden. Es 
können ausschließlich PDF-Dateien aus-
gewählt werden, andere Formate sind 
nicht zulässig. Ferner finden Sie Ihre 
eingereichten Antragsdaten aus dem 
Jahr 2021 im Postfach. Weitere Informa-
tionen zum Antragstellerpostfach finden 
Sie auf Seite 70.

Die Kacheln der Antragsdokumente 
2022 bis 2024 werden im nächsten 
Jahr weiterhin zur Verfügung stehen, 
sodass Sie Ihre Antragsdaten aus die-
sen Jahren jederzeit aufrufen können. 
Ihre eingereichten Antragsdaten kön-
nen Sie herunterladen, indem Sie auf 
der Startseite von ELAN-NRW auf die 
entsprechende Kachel klicken. Es öff-
net sich die Anwendung des jeweiligen 
Antragsjahres. Ihre eingereichten Do-
kumente und die Quittung können Sie 
abrufen, indem Sie auf den Button 
„Historie“ klicken. Danach öffnet sich 
ein Fenster mit einer Übersicht über 
Ihre eingereichten Dokumente, sor-
tiert nach den Einreichversionen. Hier 
können Sie sich für jeden Einreichvor-
gang Ihre Quittung anzeigen lassen 
und bei Bedarf ausdrucken. Außerdem 
finden Sie hier das jeweilige Antrags-
paket als PDF-Datei und den Kontroll-
bericht, in dem alle kontrollierten Do-
kumente angezeigt werden. In der An-
wendung selber besteht die Möglich-
keit, über die Druckfunktion einzelne, 
geöffnete Formulare zu drucken und 
als PDF-Dateien herunterladen. Des 
Weiteren können Sie über die Export-
Funktion im Flächenverzeichnis Flä-
chendaten (Flächenverzeichnis, Land-
schaftselementeverzeichnis und GIS-
Schlaggeometrien) exportieren.

 ▶ Anmeldung durch 
Bevollmächtigte

Beraterinnen und Berater oder sonstige 
Bevollmächtigte können sich über eine 
eigene Anmeldemaske (Login) in der 
ELAN-Anwendung anmelden und einen 
Antrag öffnen, bearbeiten und einrei-
chen. In dem Anmeldefenster meldet 
sich ein Bevollmächtigter mit seiner Re-
gistriernummer an. Voraussetzung hier-
für ist, dass von dem Antragsteller eine 
Vollmacht in der HIT/ZID erteilt wurde. 
Hier ist eine Vollmacht vom Typ 
22 – ZID-Gesamtvollmacht oder vom 
Typ 25 – ZID-Antragstellungsvollmacht 
notwendig. Sobald der Haken zur Be-
vollmächtigung gesetzt wurde, kann in 
der ausklappbaren Liste der zu bearbei-
tende Betrieb ausgewählt werden. In 
der Liste werden alle Betriebe aufge-
führt, für die dem Bevollmächtigten ei-
ne Gesamtvollmacht oder Antragstel-
lungsvollmacht erteilt wurde.

 ▶ Richtigen Browser wählen

Für eine störungsfreie Nutzung der 
ELAN-Webanwendung benötigen Sie 
einen modernen JavaScript-fähigen 
Browser in der jeweils neuesten Ver-
sion. Damit die Betriebsdaten ord-
nungsgemäß geladen werden können, 
verwenden Sie bitte für die Anmel-
dung zum eigenen Betrieb oder zum 
Antragstellerpostfach den Browser 
Google Chrome. Bei anderen Brow-
sern kann es hier zu Fehlern kommen. 
Der Microsoft Internet Explorer sowie 
der Apple-eigene Browser Safari wer-
den nicht mehr unterstützt. Die Per-
formance der Browser Microsoft Edge 
und Mozilla Firefox fällt gegenüber 
Google Chrome geringer aus. Die in 
dem genannten Browser standardmä-
ßig aktivierte JavaScript-Funktionali-
tät darf nicht deaktiviert sein. Zum 
Anzeigen und Ausdrucken der Doku-
mente empfehlen wir die Software 
Adobe Acrobat Reader.

Sollten Sie Probleme mit der Internet-
verbindung haben, wenden Sie sich 
bitte zwecks Terminabsprache für die 
Mithilfe zeitnah an Ihre zuständige 
Kreisstelle.

Alle Dokumente, die mit ELAN-NRW 
bearbeitet werden können, befinden 
sich in der Navigationsleiste auf der 
linken Seite des Programms im Doku-
mentenbaum. Außerdem wird in der 
Dokumentenliste eine Listenansicht 
aller enthaltenen Dokumente ange-
zeigt und unter dem Feld „Meldungen” 
finden Sie die wichtigsten Fehler- und 
Hinweismeldungen.

 ▶ Übersichtliche Darstellung

Zur besseren Übersicht und Auffind-
barkeit werden die Dokumente in ei-
nem Dokumentenbaum dargestellt. 
Dieser ist so aufgebaut, dass an erster 
Stelle der Ordner „Stammdaten“ ange-
zeigt wird, anschließend der „Sammel-
antrag“ und der Ordner „Erschwernis-
ausgleich Pflanzenschutz“. Als Nächs-
tes ist der Ordner der „Mehrgefahren-
versicherungen“ aufgeführt.

Anschließend folgen die Tierschutz-
maßnahmen. In einem Ordner finden 
Sie den Auszahlungs- und Grundan-
trag zu den „Bedrohten Haus- und 
Nutztierrassen“, anschließend die 
Ordner für die „Sommerweidehal-
tung“ und die „Haltungsverfahren auf 
Stroh“. Danach sind die Ordner „Öko-
logischer Landbau“ inklusive des 
„Viehbestandes“ und „Vertragsnatur-
schutz“, jeweils mit dem Auszah-

lungs- und dem Grundantrag, verfüg-
bar. Der „Viehbestand“ ist nicht mehr 
am Ende des Dokumentenbaums in 
einem separaten Ordner angeordnet. 
Da hier nur Angaben gemacht werden 
müssen, wenn der Auszahlungsantrag 
Ökologischer Landbau mit Dauergrün-
landflächen gestellt wird, befindet 
sich das Formular im Ordner „Ökolo-
gischer Landbau“. Nachfolgend ist 
der Ordner „Agrarumweltmaßnah-
men – Förderperiode 2023 bis 2027“ 
zu finden. Hier sind alle Auszahlungs- 
und Grundanträge enthalten, die Sie 
im Rahmen der Förderperiode ab 
2023 stellen können.

NEU: Der Ordner der „Agrarumweltmaß-
nahmen – Förderperiode 2014 – 2020“ 
ist nicht mehr im Dokumentenbaum 
vorhanden, da der Förderzeitraum die-
ser Maßnahmen ausgelaufen ist. Folg-
lich stehen auch in den Formularen „Be-
drohte Haus- und Nutztierrassen“ und 
„Vertragsnaturschutz“ die Grundan-
tragsjahre, die aus dieser Förderperiode 
stammen, nicht mehr zur Verfügung.

 ▶ Reihenfolge der 
Bearbeitung

Die einzelnen Dokumente bearbeiten 
Sie am besten nach der Reihenfolge 
im Dokumentenbaum und beginnen 
mit den Stammdaten und dem Man-
telbogen. Voraussetzung für die An-
tragstellung ist die Angabe einer gül-
tigen E-Mail-Adresse. Beim Nichtvor-
liegen wenden Sie sich bitte rechtzei-
tig an Ihre Kreisstelle, damit eine 
fristgerechte Antragstellung gewähr-
leistet ist.

NEU: Im Formular „Unternehmerda-
ten“ wurde die Möglichkeit bereitge-
stellt, falls vorhanden, die Wirtschafts-
Identifikationsnummer zu erfassen. 
Die Hauptbetriebsstättennummer wird 
dagegen nicht mehr in diesem Formu-
lar angegeben. Ihre Hauptbetriebsstät-
tennummer und Ihre weiteren Be-
triebsstätten sind in dem Formular 
„Weitere Betriebsstätten“ hinterlegt. 
Bitte überprüfen Sie die Angaben und 
nehmen erforderliche Änderungen in 
der HIT-Datenbank und in dem Formu-
lar „Weitere Betriebsstätten“ vor.

Als nächster Schritt ist es empfehlens-
wert, das Flächen- und Landschafts-
elemente-(LE)-Verzeichnis zu bearbei-
ten. Hieraus werden automatisch be-
stimmte Angaben in die entsprechen-
den Dokumente übertragen. Bitte spei-
chern Sie regelmäßig, damit Ihre Da-
ten bei einem unvorhergesehenen Ab-
bruch nicht verloren gehen.
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 ▶ Flächen- und  
LE-Verzeichnis

Sobald im GIS-Editor Flächen einge-
zeichnet oder Vorschläge übernom-
men wurden, werden die Spalten „be-
antragte Fläche” und „beantragte Grö-
ße” automatisch gefüllt. Auch vorge-
nommene Änderungen an den Geome-
trien werden automatisch in die Spal-
ten übertragen. Möchten Sie einen 
Teilschlag oder ein Landschaftsele-
ment erstmalig für die Agrarförderung 
beantragen und für diese existiert zur-
zeit noch kein FLIK oder FLEK, wenden 
Sie sich an Ihre zuständige Kreisstelle, 
damit diese in das Referenzsystem 
aufgenommen werden. Bitte beachten 
Sie, dass in diesem Fall entsprechende 
Nachweise über das Nutzungsrecht bei 
der Kreisstelle vorzulegen sind.

Bitte beachten Sie die Spalte 18 im Flä-
chenverzeichnis „Zwischenfrucht/ 
Untersaat“. Im Rahmen der Konditio-
nalität ist ein Fruchtwechsel auf allen 
Ackerflächen verpflichtend. Erfassen 

Sie dort für die betreffenden Flächen 
den Anbau / die Aussaat, sofern dieses 
für die Fläche Ihres Betriebs zutrifft. 
Wenn keine Angabe erfolgt, wird da-
von ausgegangen, dass keine Zwi-
schenfrucht oder Untersaat ausgesät 
bzw. angebaut wird.

 ▶ Konditionalitätenrechner

Bei der Beantragung der Beihilfeanträ-
ge ist das Dokument „Konditionalitä-
tenrechner“ im Ordner „Flächenver-
zeichnis” zu beachten. Anhand dieser 
Übersicht können Sie überprüfen, ob 
Sie die Vorgaben des Fruchtwechsels 
auf Ackerland (GLÖZ 7) erfüllen. Im GIS 
kann über die Legende die Kulisse 
„Fruchtwechsel Drei-Jahres-Prüfung 
(GLÖZ 7)“ eingeblendet werden. Außer-
dem wird Ihnen ausgegeben, ob für Sie 
die Ausnahmen für bestimmte Begüns-
tigte vom Fruchtwechsel zutreffen. Die 
aktuellen Angaben aus dem Flächenver-
zeichnis werden im Konditionalitäten-
rechner mit einem Klick auf den Button 

„Daten aktualisieren“ aktualisiert, ohne 
einen Speichervorgang auszulösen. In-
formationen zu den Regelungen zur 
Konditionalität finden Sie auf Seite 32.

In der Spalte 19 „Beihilfefähigkeit“ 
wird Ihnen automatisch angegeben, 
dass der jeweilige Teilschlag mit der 
vergebenen Kulturart beihilfefähig ist. 
Sie haben die Möglichkeit, das Kenn-
zeichen zu entfernen, wenn Sie einen 
Teilschlag in keiner Fördermaßnahme 
berücksichtigen möchten.

NEU: Die Spalte „Konditionalitäten-
brache“ wurde entfernt. Die Verpflich-
tung, mindestens 4 % des Ackerlandes 
des Betriebs als nicht produktive Flä-
che oder als Landschaftselemente vor-
zuhalten (GLÖZ 8), entfällt im aktuel-
len Antragsjahr. Deswegen wird diese 
Angabe nicht mehr benötigt. Aus dem-
selben Grund werden im Konditionali-
tätenrechner nicht mehr die Berech-
nungen zum Mindestanteil von nicht 
produktiven Flächen und Landschafts-
elementen (GLÖZ 8) dargestellt.

Alles in einem Fach
Das elektronische Postfach ist Dreh- und Angelpunkt der Kom-
munikation zwischen Antragsteller und Verwaltung. Niklas 
Holtschlag und Sabine Grummisch erläutern, wie Sie die Funk-
tionen und Möglichkeiten nutzen können.

Für den Ausbau der digitalen Kommu-
nikation zwischen Antragsteller und 
EU-Zahlstelle wurde im vergangenen 
Jahr das Antragstellerpostfach um die 
Funktion erweitert, Nachrichten an 
die Verwaltung zu senden. Neben der 
Einsichtnahme von Bescheiden, An-
hörungen und antragsspezifischen 
Mitteilungen zu Ihrem Antrag im An-
tragstellerpostfach haben Sie damit 
die Möglichkeit, auf im Antragsteller-
postfach hinterlegte Mitteilungen zu 
reagieren.

Zum Antragstellerpostfach gelangen 
Sie über die Website der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen 
(www.landwirtschaftskammer.de/). 
Wählen Sie bitte oben auf dieser Seite 
die Kategorie „Förderung“ aus und kli-
cken anschließend auf „Elektronischer 
Antrag (ELAN)“ rechts auf der Seite. 
Auf der sich öffnenden Seite zu ELAN-
NRW befindet sich der Button „Anmel-
den zum eigenen Betrieb/zum Antrag-
stellerpostfach“. Nach einem Klick auf 
diesen Button und den Button „Weiter 
zur Anmeldung“ auf der folgenden Sei-
te gelangen Sie zur Anmeldemaske. 
Nutzen Sie bitte unter der Überschrift 

„Antragsteller“ den Button „Einzelan-
tragsteller“. Es öffnet sich anschlie-
ßend das Fenster des zentralen Anmel-
dedienstes der HI-Tier Datenbank zur 
Authentifizierung. Geben Sie bitte Ihre 
ZID-Registriernummer und die dazuge-
hörige ZID-PIN ein und drücken auf 
den Button „Anmelden“. Die ZID-Regis-
triernummer ist in Ihrer E-Mail zum 
elektronischen Antragsverfahren ELAN-
NRW 2025 vermerkt und in Ihrer E-
Mail zur Bereitstellung von Daten im 
Antragstellerpostfach enthalten.

Auf der Startseite des ELAN-NRW-Pro-
gramms befinden sich die Kacheln zu 
den Antragsdokumenten der Jahre 
2022 bis 2025, die Kacheln „Investive 
Maßnahmen LEADER“ und „Antrag-
stellerpostfach“. Beim Klicken auf die 
Kachel „Antragstellerpostfach“ oder 
über den Button „Postfach“ in der 
blauen Kopfzeile von ELAN-NRW öff-
net sich der Posteingang. Die einzel-
nen Nachrichten können von Ihnen 
aufgerufen, gelesen und die enthalte-
nen Anhänge abgerufen werden. Die 
bereitgestellten Nachrichten sind 
dauerhaft im Antragstellerpostfach 
hinterlegt.

Im Antragstellerpostfach werden Ih-
nen Bescheide, Anhörungen und an-
tragsspezifische Mitteilungen zu Ihrem 
Antrag zum Abruf sowie zum Down-
load zur Verfügung gestellt. Es wird 
schlussendlich für alle Mitteilungen 
mit persönlichen oder antragsspezifi-
schen Angaben benötigt. In der Regel 
erfolgt eine Zustellung nur noch auf 
diesem elektronischen Wege. Sofern in  
ganz wenigen, bestimmten Fällen noch 
ein Dokument zusätzlich postalisch 
versendet wurde, wird im Postfach ei-
ne entsprechende Kopie hinterlegt und 
dies im Betreff aufgeführt. Im Ergebnis 
ist es wichtig, öfter mal das Antragstel-
lerpostfach zu öffnen. Der Zugang zum 
Antragstellerpostfach ist ganzjährig 
möglich.

 ▶ Nachricht aus dem Postfach

Seit dem vergangenen Jahr können An-
tragsteller aus dem Antragstellerpost-
fach heraus eine Nachricht an die für 
sie zuständige Kreisstelle senden. Sie 
haben die Möglichkeit, beispielsweise 
auf ein über das Antragstellerpostfach 
zur Verfügung gestelltes Anhörungs-
schreiben über die „Senden-Funktion“ 
eine Antwort an den Absender zu sen-
den. Diese Funktion steht sowohl dem 
Antragsteller als auch dem Bevoll-
mächtigten zur Verfügung.

Hierfür wurde der Button „Neue 
Nachricht“ auf der rechten Seite des 
Antragstellerpostfachs integriert. Mit 
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 ▶ Änderungsgrund

Ganz rechts im Flächenverzeichnis 
und LE-Verzeichnis finden Sie die 
Spalte „Änderungsgrund ab Versi-
on  2“. In dieser Spalte müssen beim 
mehrfachen Einreichen der Flächenda-
ten Angaben gemacht werden. Wählen 
Sie hierzu eine der Möglichkeiten aus 
dem Auswahlfeld aus. Haben Sie eine 
Änderung im Rahmen des Flächenmo-
nitorings durchgeführt, wählen Sie aus 
dem Auswahlfeld „Flächenmonitoring“ 
aus. Für andere Änderungsgründe ge-
ben Sie „Sonstige Antragsänderung“ 
an. Wenn seitens der Landwirtschafts-
kammer eine Datenaktualisierung 
durchgeführt wurde, wird diese Spalte 
automatisch mit „Verwaltung“ gefüllt.

NEU: Im Ordner vom Flächenverzeich-
nis wurde das Formular „statistische 
Erfassung von Untergruppen von Dau-
ergrünland“ aufgenommen. In diesem 
Dokument müssen Angaben zu den 
Untergruppen zu allen beantragten 
Dauergrünlandflächen gemacht wer-

den. Diese statistische Erfassung der 
Gruppen dient allein der Umsetzung 
von Agrarstatistikanforderungen und 
ist nicht sanktionsrelevant.

 ▶ Flächenmonitoring

In dem Dokument „Überprüfung im 
Rahmen des Flächenmonitorings“ wer-
den Ihnen nach der Antragsphase die 
Ergebnisse der Überprüfung im Rah-
men des Flächenmonitorings bereitge-
stellt. Bei der Überprüfung wird jeder 
Fläche ein Ergebnis entsprechend den 
Ampelfarben zugeordnet. Grün: Die För-
dervoraussetzungen wurden eingehal-
ten beziehungsweise die Angaben im 
Antrag wurden bestätigt; gelb: Die Prü-
fung der Fläche ist noch nicht abge-
schlossen; rot: Die Fördervoraussetzun-
gen wurden nicht eingehalten, es gab 
eine abweichende Feststellung zu der 
Angabe im Antrag. Der aktuelle Stand 
der Prüfung für Ihren Betrieb ist auch 
im GIS dargestellt. Hierzu blenden Sie 
über die Legende die Ebene „Ampel 

Flächenmonitoring“ ein. Ihre Flächen 
werden in den gleichen Farben darge-
stellt, die Sie auch in der Flächenauf-
stellung im Dokument vorfinden. Weite-
re Informationen zum Flächenmonito-
ring finden Sie auf Seite 76.

 ▶ Bindungen vergeben

Nach der Eingabe einer Kulturart wer-
den Ihnen im Bindungsfenster alle Bin-
dungen zur Auswahl angeboten, die für 
diese Kulturart zulässig sind, unabhän-
gig davon, ob für mehrjährige Maßnah-
men eine Grundbewilligung vorliegt. 
Im Fall einer Verpflichtungsübernahme 
von einem anderen Betrieb kann der 
jeweilige Antrag bereits im ersten Jahr 
nach der Verpflichtungsübernahme 
über ELAN gestellt werden. Es ist kein 
Papierantrag notwendig.

Beim ersten Öffnen sind die Bindun-
gen zu den Maßnahmen AP, AF, B, B1, 
ÖR 3, ÖR 7, zu der Sommerweidehal-
tung und dem Vertragsnaturschutz, 

einem Klick auf diesen Button öffnet 
sich das Nachrichtenfenster, in dem 
der Betreff, das Verfahren bezie-
hungsweise die Fördermaßnahme, ge-
gebenenfalls das Aktenzeichen, das 
Antragsjahr und ein entsprechender 
Text eingegeben werden können. Bit-
te beachten Sie, dass eine Nachricht 
nur bei Angabe des Antragsjahres, 
des Verfahrens und des Betreffs ver-
sandt werden kann.

Für den Ausbau der digitalen Kommu-
nikation zwischen Antragsteller und 
EU-Zahlstelle ist geplant, eine Ant-
wort-Funktion zur Verfügung zu stel-
len. Außerdem sollen die Verfahren 
beziehungsweise die Fördermaßnah-
men erweitert werden.

 ▶ Versenden von PDF-
Dokumenten

Bei der „Senden-Funktion“ besteht die 
Möglichkeit, Anhänge in Form von 
PDF-Dateien hinzuzufügen. Bitte be-
achten Sie den Grundsatz – Fachan-
wendung vor Antragstellerpostfach: 
Im Rahmen der Antragstellung be-
steht die Möglichkeit, PDF-Dateien 
(zum Beispiel Bescheide, Bescheini-
gungen, Nachweise und Verträge) in 
bestimmten Antragsformularen im 
ELAN-NRW-Programm hochzuladen 
und mit dem Antrag einzureichen. 
Hierfür wurde in den entsprechenden 
Formularen der Button „Datei hochla-
den“ integriert. In dem diesjährigen 

Antragsverfahren wurde die Funktion 
auf eingescannte Saatgutetiketten er-
weitert. Bitte nutzen Sie für diese Do-
kumente den Einreichvorgang im 
ELAN-NRW anstelle des Versands ei-
ner Nachricht, damit eine eindeutige 
Zuordnung möglich ist.

 ▶ Entwürfe speichern

Sollten Sie eine neue Nachricht noch 
nicht an die Landwirtschaftskammer 
NRW senden wollen, können Sie diese 
zunächst speichern. Diese wird Ihnen 
dann in dem Ordner „Entwürfe“ ange-
zeigt. Die Entwürfe können jederzeit 
von Ihnen weiterbearbeitet und an die 
Landwirtschaftskammer NRW gesen-
det werden. Nach Eingang der Nach-
richt wird diese an die zuständige 
Stelle weitergeleitet und bearbeitet.

 ▶ Mitteilung über  
neue Nachrichten

Wenn neue Nachrichten im Antragstel-
lerpostfach bereitgestellt werden, wer-
den die Antragsteller grundsätzlich 
hierüber durch eine Benachrichtigung 
an die hinterlegte E-Mail-Adresse infor-
miert. Dadurch soll sichergestellt wer-
den, dass wichtige Informationen nicht 
untergehen und zeitnah ein Abruf aus 
dem Antragstellerpostfach erfolgt.

Sofern sich Ihre E-Mail-Adresse ändert, 
informieren Sie bitte sehr zeitnah die 
für Sie zuständige Kreisstelle der Land-
wirtschaftskammer NRW. Bitte kontrol-
lieren Sie auch im Rahmen der Antrag-
stellung Ihre vorgeblendete E-Mail-Ad-
resse in den Unternehmerdaten und ge-
ben Sie, sofern noch nicht hinterlegt, 
Ihre aktuelle E-Mail-Adresse an. 

Gibt es neue Nachrichten im Antragstellerpostfach, werden die Empfänger auch per 
E-Mail informiert. imago/Panthermedia
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wenn vorhanden, bereits aus dem Vor-
jahr vorgeblendet. Nicht alle Bindun-
gen werden automatisch mit der Ein-
gabe der Kulturart vergeben. In die-
sem Fall geben Sie, für den jeweiligen 
Teilschlag, in dem Fenster der Flä-
chenbindungen die Bindungen für die 
Fördermaßnahmen an, die Sie bean-
tragen möchten. Für jede Bindung 
muss eine neue Zeile angelegt werden. 
Für einige Maßnahmen ist außerdem 
eine Zusatzangabe zu der ausgewähl-
ten Bindung erforderlich. Im LE-Ver-
zeichnis kann für den förderfähigen 
Landschaftselemente-Typ 1 Hecken 
oder Knicks die Bindungen für den 
Vertragsnaturschutz vergeben werden.

NEU: Für die Beantragung vom „Grund-
antrag Vertragsnaturschutz“ können ab 
diesem Jahr Flächen und Landschafts-
elemente, die bereits vom Betrieb be-
wirtschaftet werden, im Flächenver-
zeichnis und Landschaftselementever-
zeichnis beziehungsweise GIS mit der 
entsprechenden Bindung GA-VNS mar-
kiert werden. Diese Flächen und Land-
schaftselemente werden dann automa-
tisch in das Formular „Grundantrag 
Vertragsnaturschutz” übernommen. 
Zusätzliche Flächen, die bisher noch 
nicht Teil Ihres Antrags sind, können 
weiterhin in separaten Flächenaufstel-
lungen erfasst werden. Hierzu klicken 
Sie unterhalb der jeweiligen Flächen-
aufstellung auf „Zeile hinzufügen“ und 
geben die erforderlichen Daten an.

Da die Bindungen und Zusatzangaben 
von der ausgewählten Kulturart abhän-
gig sind, kann die Änderung in eine an-
dere, nicht zulässige Kulturart dazu füh-

ren, dass die vorgeblendeten oder aktiv 
gesetzten Bindungen und/oder Zusatz-
angaben automatisch gelöscht werden.

Die Bindung A wird automatisch nach 
der Vergabe einer zulässigen Kulturart 
im Flächenverzeichnis oder GIS für die 
Teilschläge vorgeblendet. Wollen oder 
können Sie für Flächen keine Einkom-
mensgrundstützung beantragen, lö-
schen Sie die Bindung A, damit diese 
Flächen in der Flächenaufstellung der 
Anlage A aufgeführt werden.

Für die Beantragung der Anlagen C, D, 
ÖR 2 und ÖR 4 sind keine Bindungen 
erforderlich. Hier ist nur die Beantra-
gung im jeweiligen Antragsformular 
selbst und die Angabe im Formular 
„Beantragung von Fördermaßnahmen“ 
notwendig.

 ▶ Das Geographische 
Informationssystem GIS

Schlag- und LE-Geometrien müssen 
mithilfe der GIS-Anwendung (Geogra-
phisches Informationssystem) einge-
zeichnet werden. Ihre Geometrien aus 
dem Jahr 2024 werden Ihnen als Vor-
jahresdaten im GIS-Editor vorgeblen-
det. Bei diesen Vorschlägen handelt es 
sich um Ihre Antragsgeometrien des 
Vorjahres, die gegebenenfalls durch 
die Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrol-
le angepasst und bei der Auszahlung 
berücksichtigt wurden.

Im Flächenverwalter können Sie diese 
Geometrien alle oder auch einzeln aus-
wählen und bestätigen. Stimmen die 

Vorschläge nicht mit den im Antragsjahr 
bewirtschafteten Flächen überein oder 
haben sich die Flächengrößen oder 
Schlagformen verändert, können Sie die 
Vorjahresskizze löschen oder aber nach 
Bestätigung anpassen. Die verschiede-
nen Bearbeitungswerkzeuge ermögli-
chen eine komfortable Erstellung und 
Bearbeitung Ihrer Geometrien. Die ange-
zeigten Feldblöcke und Landschaftsele-
mente werden beim Öffnen aktualisiert, 
damit stehen Ihnen immer die aktuells-
ten Daten zur Verfügung. Die zur Verfü-
gung stehenden Geodaten können flexi-
bel in der Legende an- und abgeschaltet 
werden. Diese erhöhen die Übersicht-
lichkeit und ermöglichen das Einzeich-
nen von Flächen, die für die Förderung 
bestimmter Maßnahmen notwendig sind.

NEU: Für die Kulisse „Vorjahresflä-
chen“ wurde die Angabe im Hilfetext 
erweitert. So werden jetzt die Frucht-
art und deren Bezeichnung mit ausge-
geben. Diese zusätzliche Angabe kann 
zur Prüfung vom Fruchtwechsel auf 
Ackerland (GLÖZ 7) werden.

NEU: Folgende Kulissen werden nicht 
mehr in der Legende angeboten: „Na-
turschutzgebiete“ und „Natura 2000“. 
Außerdem sind die Kulissen „Zwi-
schenfrucht ab Herbsteinsaat 2023“ 
und „Uferrand- und Erosionsschutz-
streifen (Auszahlungsantrag Vorjahr, 
Grundantrag aus 2019)” entfallen, da 
der Förderzeitraum dieser Agrarum-
weltmaßnahmen ausgelaufen ist.

Zur Überprüfung Ihrer eingezeichne-
ten Geometrien werden diverse Geo-
prüfungen durchgeführt. Diese helfen 
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Hilfe ist oft nur einen Mausklick entfernt. 
Außerdem gibt es auf der Website der 
Landwirtschaftskammer nützliche Erklär-
videos zu den Funktionen und zu ELAN.
 Foto: landpixel
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Ihnen, Ihre beantragten Geometrien 
fehlerfrei in die Kulissen einzuzeich-
nen und spätere Nachbearbeitungen 
zu vermeiden.

 ▶ Automatische Korrektur

Das Programm korrigiert Überlappun-
gen eigener, aktueller Schlaggeome-
trien automatisch. Die „Nachbarflä-
chen aktuelles Jahr“ zeigen anonymi-
siert alle Flächen von anderen Land-
wirten, die ihre Flächen schon bestä-
tigt oder eingezeichnet und gespei-
chert haben. Wenn eine Überlappung 
mit einer oder mehreren aktuell bean-
tragten Flächen von Nachbarn besteht, 
gibt es die Möglichkeit, die Geometrie 
automatisch an die Nachbargrenzen 
anzupassen. Die Überlappungen wer-
den zum einfacheren Auffinden farb-
lich hervorgehoben. Außerdem springt 
das Programm bei einem Klick auf die 
Fehlermeldung zu der entsprechenden 
Geometrie.

Mithilfe des Werkzeugs „Geometrie 
abschneiden“ können Sie Ihre einge-
zeichneten Teilschlag-Geometrien an 
Feldblockgrenzen, Nachbarflächen, 
oder an verschiedenen Kulissen, die in 
dem sich öffnenden Fenster angeboten 
werden, abschneiden. Für die LE-Geo-
metrien ist ein Abschneiden an der LE-
Referenz oder den Nachbarflächen 
möglich.

In der Werkzeugleiste befindet sich 
der Button „Bildhistorie“. Nach einem 
Klick darauf öffnet sich eine Zeitleiste 
im unteren Bildbereich. Diese Funkti-
on ermöglicht es, eine sich monatlich 
aktualisierende Zeitreihe von Satelli-
tenbildern zum Flächenmonitoring ab-
zurufen. Mithilfe der Bildabfolge ha-
ben Sie beispielsweise die Möglich-
keit, Flächenänderungen besser nach-
zuvollziehen.

 ▶ Antrag prüfen

Nachdem Sie Ihren Antrag eingereicht 
haben, erfolgt eine Überprüfung im 
Rahmen einer Plausibilisierung Ihrer 
eingereichten Antragsdaten. Eine Hin-
weismeldung im Flächenverzeichnis 
macht Sie darauf aufmerksam, dass 
ein GIS-Fehler vorliegt. Als Hilfestel-
lung können Sie in der Legende die Ku-
lissen „GIS-Fehler Antrag 2025“ und 
die zugehörige Informationsebene 
„Fehlerpunkte (GIS-Fehler Antrag 
2025)“ auswählen. Bei dieser Kulisse 
handelt es sich um eine kombinierte 
Kulisse, in der unterschiedliche Fehler 
zusammengefasst werden.

Es ist möglich, dass mehrere Fehlerflä-
chen/Fehlerpunkte übereinander lie-
gen. Durch mehrmaliges Klicken in die 
betroffene Fläche werden die Meldun-
gen nacheinander im Map-Tipp ange-
zeigt. Diese Kulisse erleichtert das Ein-
zeichnen von Geometrien und Behe-
ben der GIS-Fehler. Als Fehlerflächen 
werden unter anderem Über- und Un-
terschreitungen von Streifenbreiten 
und Mindestabstände zu Gewässern 
bei Agrarumweltmaßnahmen und ÖR 6 
angezeigt sowie die Unterschreitung 
der Mindestbreite bei Blühflächen. Des 
Weiteren wird die lagegenaue Beibe-
haltung der im ersten Verpflichtungs-
jahr angelegten Agrarumweltmaßnah-
men und die räumliche Verbindung 
von Randstreifen und Blühflächen zum 
Bezugsschlag geprüft. Außerdem wird 
ausgegeben, wenn Unstimmigkeiten 
bei der Lage von Stoppelbrache beim 
Getreideanbau in weiter Reihe in roten 
Gebieten, bei der Lage von Erosions-
schutzstreifen in der Kulisse „Wasser-
erosion” und bei Überlappungen von 
Teilschlägen und Landschaftselemen-
ten mit Nachbarn bestehen. Zusätzlich 
wird Ihnen eine Fehlermeldung ange-
zeigt, wenn mehr als 5 ha derselben 
Hauptfruchtart auf aneinandergren-
zenden Schlägen beantragt wurden.

 ▶ Hinweispunkte setzen

Jedes Jahr werden für den überwiegen-
den Teil Nordrhein-Westfalens neue 
Luftbilder bereitgestellt, anhand derer 
gegebenenfalls die Feldblöcke und 
Landschaftselemente angepasst wer-
den. Sind Ihnen zum Zeitpunkt der An-
tragstellung Änderungen der Referenz-
abgrenzungen, wie zum Beispiel Ver-
siegelungen, Bebauungen oder Aus-
gleichsmaßnahmen, bekannt, die in 
den vorliegenden Luftbildern noch 
nicht sichtbar sind, müssen diese in 
der GIS-Anwendung durch Hinweis-
punkte kenntlich gemacht werden.

Ein Hinweis ist auch ratsam, wenn sich 
die Hauptbodennutzung und somit der 
Zuschnitt der Feldblöcke verändert. 
Der Hinweispunkt sollte genau an die 
Stelle gesetzt werden, an der eine An-
passung notwendig ist. In dem sich 
öffnenden Fenster tragen Sie zum 
Sachverhalt eine kurze und präzise Er-
läuterung ein. Im Falle einer Vergröße-
rung werden Sie durch das Programm 
bereits aufgefordert, einen Hinweis-
punkt zu setzen. Die Hinweispunkte 
werden von der Verwaltung ausgewer-
tet und das Referenzsystem gegebe-
nenfalls angepasst. Eine Mitteilung zur 
Änderung von Größen- oder Längen- 
beziehungsweise Breitenangaben ei-

nes Schlages oder Teilschlages mittels 
Hinweispunkten ist hingegen ausge-
schlossen. Die jeweils eingezeichnete 
Schlaggeometrie ist allein für die Be-
antragung relevant. Diese kann also 
nicht über einen gesetzten Hinweis-
punkt nachträglich korrigiert werden.

 ▶ Beantragung von 
Formularen

NEU: Im Formular „Nachweis aktiver 
Betriebsinhaber“ wird die Unterneh-
mernummer beziehungsweise Unter-
nehmensnummer der Berufsgenossen-
schaft vorgeblendet, wenn diese be-
reits im letzten Jahr angegeben wurde.

NEU: Bei den gekoppelten Einkommens-
stützungen kann mithilfe des Buttons 
„Datei hochladen“ in dem Formular „An-
trag auf Zahlung für Mutterschafe und 
-ziegen“ neben den Tierdaten jetzt auch 
die HIT-Registriernummer aus einer 
CSV-Datei in die Tieraufstellung impor-
tiert werden. Bei der Beantragung dieser 
Maßnahme ist die Regelung entfallen, 
dass nur die Zahlung für die Tiere ge-
währt wird, die zum Stichtag 1. Januar 
bei der HIT-Datenbank gemeldet wur-
den. Außerdem ist das Mindestalter von 
zehn Monaten zum Stichtag der förder-
fähigen Muttertiere nicht mehr nötig.

Weiterhin ist es im Formular „Antrag auf 
Zahlung für Mutterschafe und -ziegen“ 
möglich, über den Button „Übernahme 
von Tieren des Vorjahres“ die Tiere, die 
im letzten Jahr als förderfähig eingestuft 
wurden, in Ihre Tieraufstellung zu über-
nehmen. Außerdem ist es möglich, im 
Formular „Antrag auf Zahlung für Mut-
terkühe“ den Kalbungsnachweis als 
PDF-Dokument hochzuladen und mit 
einzureichen. Auch die Funktion, mit 
der Sie Daten für mehrere Zeilen gleich-
zeitig übernehmen können, ist weiter-
hin im Programm enthalten.

 ▶ Weitere Neuerungen in 
ELAN

NEU: Der Rechner im Formular „Anla-
ge ÖR  2“ wurde erweitert. Wenn Sie 
auf mindestens 40 % des förderfähi-
gen Ackerlands (ausgenommen sind 
Brachen) beetweise mindestens fünf 
verschiedene Gemüsekulturen, Kü-
chenkräuter, Heil-, Gewürz- oder Zier-
pflanzen anbauen, müssen Sie nicht 
mindestens fünf verschiedene Haupt-
fruchtarten anbauen. Unten im Rech-
ner unter Variante 2 werden Ihnen als 
Hilfestellung die Größe und der Anteil 
an der Gesamtackerfläche für diese 
Nutzartgruppe ausgegeben.



74

Ratgeber Förderung 2025

| ELAN

NEU: In dem Formular der „Anlage 
ÖR  4“ wurden die nötigen Angaben 
zum Durchschnittsbestand an raufut-
terfressenden Tieren erweitert. Ab die-
sem Jahr besteht die Möglichkeit, die 
Anzahl an Gehegewild über ein Jahr 
(Damwild und Rotwild) anzugeben.

NEU: Die Beantragung der „Anla-
ge B – Ausgleichszulage für benachtei-
ligte Gebiete“ ist nur noch für Flächen, 
die in Nordrhein-Westfalen liegen, zu-
lässig. Wenn die Bindung für einen 
Teilschlag in einem anderen Bundes-
land vergeben wurde, werden Sie 
durch eine harte Fehlermeldung da-
rauf aufmerksam gemacht.

NEU: Bei der Beantragung der „bedroh-
ten Haus- und Nutztierrassen“ ist es in 
dem oberen Bestandsverzeichnis für die 
Rinder und Pferde nötig, dass eine Auf-
teilung in weibliche und männliche Tie-
re entsprechend der Altersgruppen 6 bis 
24 Monate und ab 24 Monate erfolgt. 
Liegt eine gültige Bewilligung mit die-
sen Tierarten vor, wird die Anzahl aus 
der Bewilligung jeweils in der Spalte 
„ab 24 Monate” vorgeblendet. Diese Ge-
samtanzahl ist hinsichtlich der Alters-
stufen aufzuteilen. In der unteren Auf-
stellung für die Schweine, Schafe und 
Ziegen ist nur eine Angabe der weibli-
chen und männlichen Tiere notwendig.

Bei allen Anlagen, für die Bindungen ver-
geben werden, erscheinen die beantrag-
ten Flächen automatisch über die jewei-
lige Flächenbindung als Liste in den Flä-
chenaufstellungen. Grundlage der hier 
angezeigten Flächengröße ist die Größe 
der im GIS erfassten Geometrie, eventu-
ell inklusive Landschaftselementen. 
Auszahlungen für einjährige und 
mehrjährige Agrarumweltmaßnahmen, 
für ökologischen Landbau und Ver-
tragsnaturschutz können (technisch 
gesehen) auch ohne vorliegende 
Grundbewilligung der jeweiligen Maß-
nahme im Vorjahr beantragt werden. 
Die Vergabemöglichkeit der Bindun-
gen ist nur von der ausgewählten Kul-
turart abhängig. Unabhängig vom Be-
willigungsstand werden alle Maßnah-
men als Ordner im Menübaum angebo-
ten. Beachten Sie, dass die Daten zur 
Bewilligung, die jeweils oben im For-
mular angeordnet sind, nur dann auto-
matisch vom Programm befüllt werden 
können, wenn die Bewilligungsdaten 
vorhanden sind.

 ▶ Alles in Ordnern

Für jede Maßnahme ist im Menübaum 
ein eigener Ordner angelegt. In die-
sem werden abhängig von der Maß-

nahme unterschiedliche Dokumente 
angeboten. Mit dem Auszahlungsan-
trag wird die jeweilige Maßnahme be-
antragt. In der Maske werden Anga-
ben zu den beantragten Einzelflächen 
gemacht und je nach Fördermaßnah-
me sind weitere Eingabefelder vor-
handen. Wenn zu den Maßnahmen 
„Vertragsnaturschutz” oder „bedrohte 
Haus- und Nutztierrassen” mehrere 
Aktenzeichen vorliegen, werden die 
Flächen beziehungsweise Tiere zu den 
entsprechenden Aktenzeichen geson-
dert aufgeführt. In dem Dokument 
„Bewilligung” sind die Bewilligungs-
daten aus dem Vorjahr vorhanden.

Lesen Sie bitte Erklärungen und Ver-
pflichtungen sowie die Hinweise, 
Merkblätter und Erläuterungen zu den 
jeweiligen Fördermaßnahmen und For-
mularen bei Ihrer Antragstellung auf-
merksam durch. Diese sind in separa-
ten PDF-Dateien aufgeführt.

 ▶ Dateien hochladen

Es besteht die Möglichkeit, im ELAN-
NRW-Programm in verschiedenen For-
mularen PDF-Dokumente, wie zum 
Beispiel Bescheide, Bescheinigungen, 
Nachweise und Verträge, hochzuladen. 
Diese Dateien werden mit dem Ein-
reichvorgang an die Landwirtschafts-
kammer übermittelt. Die Dokumente 
müssen als PDF-Datei vorliegen. Mit-
hilfe dieser Funktion ist es nicht not-
wendig, die Dokumente schriftlich bei 
der Kreisstelle einzureichen. In den 
Formularen finden Sie jeweils den But-
ton „Datei hochladen“. Nach einem 
Klick auf diesen Button können Sie ein 
auf Ihrem Rechner gespeichertes PDF-
Dokument auswählen und in ELAN-
NRW hochladen. Nach dem erfolgrei-
chen Einreichen wird in der Quittung 
in der Spalte „Anzahl der im Formular 
hochgeladenen Dateien“ die Anzahl 
der hochgeladenen Dokumente je For-
mular angegeben.

NEU: In der Anlage A 4 können ab 
2025 die eingescannten Saatgutetiket-
ten als PDF-Datei hochgeladen werden 
und müssen daher nicht mehr bei der 
Kreisstelle vorgelegt werden. Bitte be-
achten Sie weiterhin die entsprechen-
den Einreichfristen.

 ▶ Unterstützung durch 
Kontrolle

Während der Bearbeitung Ihres Antra-
ges führt das Programm ständige Da-
tenkontrollen durch. Fehlermeldungen 
werden unter dem Programmpunkt 

„Meldungen“ angezeigt. Sie erschei-
nen sortiert nach den einzelnen For-
mularen und der Fehlerschwere. Mit 
einem Klick auf die jeweilige Meldung 
springt das Programm in das dazuge-
hörige Formular und an die betroffene 
Stelle. Zusätzlich wird in den Formula-
ren selbst durch Symbole auf Fehler 
hingewiesen, die beim Anklicken den 
jeweiligen Fehlertext anzeigen. In dem 
Programmpunkt „Meldungen“ befindet 
sich ein Button zum Ausdrucken der 
Fehler. Auch im Ausdruck werden die 
Meldungen sortiert nach Formularen 
und nach der Fehlerschwere darge-
stellt. Bearbeiten Sie alle schwerwie-
genden Fehlermeldungen, die mit ei-
nem roten „X“ gekennzeichnet sind, da 
diese ein Einreichen verhindern. Wenn 
für ein Formular eine Ausschlussprü-
fung ausgegeben wird, wird dieses 
Formular nicht mit eingereicht, weite-
re Fehlermeldung dieses Formulars 
brauchen Sie nicht zu bearbeiten.

 ▶ Antrag einreichen

Der elektronische Antrag muss bei der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen bis 15. Mai 2025 eingehen. 
Grundanträge sind bis zum 30.06.2025 
einzureichen. Grundanträge, die nach 
diesem Datum eingereicht werden, 
werden abgelehnt.

Die elektronische Datenübermittlung 
per Internet ist ausreichend. Als Be-
stätigung einer erfolgreichen elektro-
nischen Datenübermittlung wird eine 
Quittung ausgegeben. Diese Quittung 
muss nicht unterschrieben und bei der 
Kreisstelle eingereicht werden. Sie ist 
ausschließlich für die eigenen Unterla-
gen bestimmt. Die Quittung dokumen-
tiert die Originalität und die Übertra-
gung aller Antragsdaten samt Anlagen 
anhand der spezifischen Prüfsumme.

Zusätzlich zu der elektronischen Da-
tenübermittlung sind gegebenenfalls 
bestimmte Originalunterlagen zum An-
trag, zum Beispiel Bescheinigungen, 
einzureichen. Eingangsfrist für die 
meisten Belege ist auch hier der 
15. Mai 2025.

Über die Funktion „Einreichen“ kön-
nen Sie den Einreichvorgang starten, 
wenn Sie Ihren Antrag vollständig aus-
gefüllt und die Fehlermeldungen be-
seitigt haben. Kontrollieren Sie vor 
dem Einreichen sorgfältig, ob die Auf-
stellung der einzureichenden Doku-
mente vollständig ist und Sie keine 
gravierenden Fehler mehr in der Kont-
rollliste haben. Nach dem erfolgrei-
chen Einreichen erscheint eine Ein-
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Eingebaute Rechen-
hilfen machen das 
händische Nachrech-
nen oft überflüssig.
Foto: landpixel

reichbestätigung und Sie können die 
Quittung öffnen und ausdrucken.

Die mit ELAN eingereichten Vertrags-
naturschutz-Anträge werden automa-
tisch an die zuständigen Bewilligungs-
behörden weitergeleitet.

 ▶ Eingang wird bestätigt

Sie erhalten nach dem erfolgreichen 
Datenimport Ihrer Antragsdaten eine 
automatische Eingangsbestätigung an 
die in den Unternehmerdaten angege-
bene E-Mail-Adresse.

Sie haben die Möglichkeit, Antragsän-
derungen über ELAN-NRW mitzuteilen. 
Nur das Zurückziehen von Anträgen ist 
nicht über ELAN möglich, sondern nur 
über die zuständige Kreisstelle der 
Landwirtschaftskammer.

Haben Sie Ihren Antrag bereits einge-
reicht und möchten die gemachten An-
gaben ändern und erneut einreichen, 
können Sie in dem jeweiligen Formular 
eine neue Version anlegen. Diese Versi-
on kann, wie gewohnt, bearbeitet und 
eingereicht werden. Die erzeugten For-
mulare werden mit einer Versionsnum-
mer durchnummeriert. Eine Bearbeitung 
des Antrags ist nur in der jeweils letzten 
Version möglich. Reichen Sie bitte den 
endgültigen Stand des Formulars ein 
und nicht nur die Änderungen. Wenn bei 
der Bearbeitung unbeabsichtigt bear-
beitbare Versionen von Formularen er-
stellt werden und diese im Einreichvor-
gang ohne Änderungen mit übermittelt 
werden, stellt dies kein Problem dar.

 ▶ Änderungsübersichten

Ihre vorgenommenen Änderungen kön-
nen Sie den Änderungsübersichten im 
Flächenverzeichnis beziehungsweise 
bei den Landschaftselementen entneh-
men. Diese kann im Flächenverzeichnis 
oder Landschaftselementeverzeichnis 
über den Button „Übersicht Änderun-
gen“ geöffnet werden. Sie beinhaltet ei-
ne Gegenüberstellung Ihrer Flächen be-
ziehungsweise Landschaftselemente der 
originalen Version mit den Flächen be-
ziehungsweise Landschaftselementen 
der geänderten Version. Direkt über der 
Flächenaufstellung wird angezeigt, wel-
che Versionen des Flächen- beziehungs-
weise Landschaftselementeverzeichnis-
ses aktuell miteinander verglichen wer-
den. Dabei können Sie mit den Häkchen 
auswählen, welche Zeilen Sie angezeigt 
bekommen wollen (gleiche Zeilen, geän-
derte Zeilen – beinhaltet auch die geän-
derte Lage von Geometrien und Schlag-
bezeichnungen – sowie hinzugefügte 
Zeilen oder entfallene Zeilen).

 ▶ ELAN aktualisiert Daten

Nach der Antragsphase wird eine 
Funktion in ELAN-NRW aktiviert. Diese 
beinhaltet die regelmäßige Aktualisie-
rung Ihrer Flächenantragsdaten mit 
den Daten der Verwaltung der EU-
Zahlstelle bei der Landwirtschaftskam-
mer. Diese Daten umfassen Geo- und 
Attributdaten Ihrer Teilschläge und 
Landschaftselemente wie Flächengrö-
ße, Nutzung und Bindungen. Hinter-
grund ist, dass bis zum 30. September 
des jeweiligen Antragsjahres grund-

sätzlich sanktionsfreie Antragsände-
rungen beziehungsweise Rücknahmen 
von Flächen möglich sind.

Sofern durch die Verwaltung der EU-
Zahlstelle eine Abweichung bei Ihrem 
Flächenantrag festgestellt wird bezie-
hungsweise wurde, werden Sie bei der 
nächsten Anmeldung im ELAN-NRW 
mit einer Meldung hierauf aufmerksam 
gemacht. Wenn Sie diese Meldung mit 
dem Button „OK“ bestätigen, werden 
die Daten Ihres Antrages automatisch 
aktualisiert. Anschließend wird Ihr Be-
trieb im ELAN-NRW-Programm mit den 
aktuellen Flächendaten geladen.

Eine Aufstellung über die Aktualisie-
rungen können Sie in den Formularen 
Flächenverzeichnis und im Land-
schaftselementeverzeichnis über den 
Button „Übersicht Änderungen“ öffnen.

Es besteht im Regelfall kein Hand-
lungsbedarf. Es handelt sich um sank-
tionsfreie Antragsanpassungen. Sollten 
Sie die aktualisierten Flächendaten 
dennoch ändern wollen, können Sie bis 
zum 30. September des jeweiligen An-
tragsjahres die Funktion des Mehrfach-
einreichens nutzen und eine korrigier-
te Version Ihres Antrages einreichen.

Der aktuelle Stand der Prüfung für Ihren 
Betrieb ist auch im GIS dargestellt. Hier-
zu blenden Sie über die Legende den 
Layer „Ampel Flächenmonitoring“ ein. 
Ihre Flächen werden in den gleichen Far-
ben dargestellt, die Sie auch in der Flä-
chenaufstellung im Dokument finden. 
Weitere Informationen zum Flächenmo-
nitoring finden Sie auf Seite 76. 
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Das Flächenmonitoring im Sinne des 
Agrarförderrechts bezeichnet eine 
dauerhafte Beobachtung aller bean-
tragten landwirtschaftlichen Flächen 
anhand von Satellitendaten. Dabei er-
folgen automatisierte Auswertungen 
von Satellitenbild-Zeitreihen, insbe-
sondere von Sentinel-Daten aus dem 
Copernicus-Programm, mithilfe von 
künstlicher Intelligenz. Diese Satelli-
tenbilder haben eine Auflösung von 
10 m.

Sollte eine Auswertung auf Grundlage 
dieser Bilder kein eindeutiges Ergebnis 
liefern, weil die Fläche möglicherweise 
zu klein ist, es sich um eine selten an-
gebaute Kulturart handelt oder die Flä-
che aufgrund der Wetterlage mittels 
Satelliten nicht ausreichend einsehbar 
war, werden weitere Methoden zur Auf-
klärung hinzugenommen. Als weitere 
Aufklärungsmethoden kommen auto-
matisierte und manuelle Auswertun-
gen höher aufgelöster Bilder mit einer 

Auflösung von 3 m oder schnelle Feld-
kontrollen vor Ort in Betracht. Ergän-
zend können seit 2024 gelbe Ergebnis-
se durch das Einreichen von Fotos auf-
geklärt werden. Das Einreichen von Fo-
tos durch Antragstellende setzt eine 
verwaltungsseitig erstellte Foto-Anfra-
ge in der Foto-App MonaNRW voraus. 
In diesem Jahr soll die Anfragenerstel-
lung ausgeweitet werden.

 ▶ NRW kontrolliert  
per Satellit

Das Flächenmonitoring wird in Nord-
rhein-Westfalen für alle flächenbezo-
genen Fördermaßnahmen angewen-
det. Es werden analog zum Vorjahr 
folgende Fördervoraussetzungen über 
Satellitenbilder geprüft:

 # Richtigkeit der im Flächenverzeich-
nis angegebenen Kulturart,

 # ganzjährige Beihilfefähigkeit der 
Flächen,

 # Durchführung der landwirtschaftli-
chen Tätigkeit auf Dauergrünland,

 # Durchführung der Mindesttätigkeit 
auf Brachen sowie

 # Einhaltung des Sperrzeitraums/der 
Schutzperiode auf Brachen (Kondi-
tionalität).

 ▶ Erkennung der 
Hauptkulturart

Für jeden Schlag beziehungsweise 
Teilschlag ist die Hauptnutzung be-
ziehungsweise die Hauptkultur im je-
weiligen Antragsjahr anzugeben. Dar-
unter ist die Kultur zu verstehen, die 
sich im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 
15. Juli am längsten auf dem Schlag 
befindet. Von der Ernte oder dem Um-
bruch einer Kultur bis zur Aussaat der 
nachfolgenden Kultur ist grundsätz-
lich weiterhin die geerntete oder um-
gebrochene Kultur maßgeblich. Die 
Angabe der Hauptkultur erfolgt an-
hand einer Liste der zulässigen 
Fruchtarten, siehe Seite 16.

 ▶ Ganzjährig beihilfefähig

Eine Fläche muss ganzjährig vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember des An-

| FLÄCHENMONITORING

Kontrolle von oben 
unten ergänzt
Im Rahmen der EU-Agrarförderung wird ein satellitengestütztes Flächenmonito-
ring angewendet. Das soll den Kontrollaufwand verringern, aber auch den 
Antragstellern helfen. Die können seit dem Vorjahr auch mittels App Zweifel 
über Flächennutzungen ausräumen. Den erweiterten Einsatz im Jahr 2025 
erläutert Tanja Reinermann.

Schnelle Feldkontrollen sind nötig, wenn 
auf Satellitenbildern nicht eindeutig zu 
bestimmen ist, ob auf einer Fläche wächst, 
was dort laut Antrag wachsen soll. Foto-
Anfragen über die Foto-App MonaNRW kön-
nen hier ebenfalls für Klarheit sorgen.
 Foto: landpixel
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tragsjahres hauptsächlich landwirt-
schaftlich genutzt werden. Hauptsäch-
lich landwirtschaftlich genutzt werden 
kann eine Fläche, wenn sie durch die 
Intensität, Art und Dauer oder den Zeit-
punkt einer nicht landwirtschaftlichen 
Tätigkeit nicht eingeschränkt wird. We-
sentlich ist dabei der Erhalt der Flä-
chen in einem guten landwirtschaftli-
chen und ökologischen Zustand. Eine 
Fläche wird der landwirtschaftlichen 
Nutzung zum Beispiel dann dauerhaft 
entzogen – und verliert damit ihre Bei-
hilfefähigkeit -, wenn auf ihr ein Haus 
oder eine Straße gebaut wird, auch 
wenn diese Bauvorhaben erst nach der 
Ernte durchgeführt werden.

Eine kurzfristige nicht landwirtschaft-
liche Tätigkeit hingegen verhindert 
nicht automatisch die ganzjährige Bei-
hilfefähigkeit. Zu beachten ist, dass ei-
ne nicht landwirtschaftliche Tätigkeit 
im Regelfall nach der Antragstellung 
der Kreisstelle spätestens drei Tage 
vor Beginn zu melden ist, siehe auch 
Seite 22.

 ▶ Mindesttätigkeit auf Dauer-
grünland und Brachen

Dauergrünland muss jährlich für die 
landwirtschaftliche Erzeugung genutzt 
werden. Die landwirtschaftliche Tätig-
keit auf Dauergrünland liegt vor, wenn 
der Betriebsinhaber die Fläche min-
destens einmal jährlich gemäht hat 
oder aber die Fläche zur Beweidung 
genutzt hat.

Mindestens in jedem zweiten Jahr ist 
auf Brachen bis zum 15. November 
eines Kalenderjahres die landwirt-
schaftliche Mindesttätigkeit, also ei-
ne Mindestpflege, durchzuführen. 
Diese ist im ersten Jahr, in dem eine 
Aussaat zur Begrünung durchgeführt 
wird, erfolgt. Danach ist es erforder-
lich, den Aufwuchs einer Fläche zu 
mähen und das Mähgut abzufahren 
oder den Aufwuchs zu zerkleinern 
und ganzflächig zu verteilen. Diese 
Tätigkeit ist jedoch vom 1. April bis 
zum 15. August eines Jahres verbo-
ten. Achtung: Bei bestimmten Förder-
maßnahmen können erweiterte 
Sperrzeiträume beziehungsweise be-
sondere Vorgaben zur Mindesttätig-
keit gelten.

 ▶ Sperrzeitraum auf Brachen

Brachen sind beihilfefähig, wenn sie 
im Zeitraum von April bis Mitte August 
des Antragsjahres ruhen beziehungs-
weise sich selbst überlassen bleiben. 

Gemäß den Vorgaben der Konditionali-
tät ist das Mähen oder Zerkleinern des 
Aufwuchses auf Brachen, die soge-
nannte Mindesttätigkeit, im Zeitraum 
vom 1. April bis zum 15. August aus 
Naturschutzgründen verboten. Ach-
tung: Bei bestimmten Fördermaßnah-
men können erweiterte Sperrzeiträu-
me beziehungsweise besondere Vor-
gaben zur Mindesttätigkeit gelten.

 ▶ Ergebnisse sehen

Bei der Überprüfung wird jeder Flä-
che ein Ergebnis entsprechend den 
Ampelfarben zugeordnet (siehe Über-
sicht: Das bedeuten die Ampelfar-
ben). In einem Informationsfeld wer-
den die Ergebnisse angezeigt, die für 
die einzelnen im Flächenüberwa-
chungssystem beobachteten Antrags-
angaben beziehungsweise Fördervor-
aussetzungen ermittelt wurden.

Der aktuelle Stand zur Prüfung für 
die eigenen Betriebsflächen wird et-
wa ab Anfang August im ELAN-Pro-
gramm in dem Layer „Ampelergebnis 
Flächenmonitoring“ durch farbige 
Füllung der Flächen (grün, gelb oder 
rot) einsehbar. Das Formular „Über-
prüfung im Rahmen des Flächenmo-
nitorings“ gibt die Möglichkeit, ge-
zielt nach roten (und gelben) Flächen 
zu suchen.

Gleichzeitig können die Ergebnisse 
auch über die kostenfreie Foto-App 
MonaNRW eingesehen werden. Die 
Einsichtnahme ist über den Layer 
„Ampel Flächenmonitoring“ möglich. 
Ein Vorteil der App ist, dass auf der 
Übersichtsseite über neu vorliegende 
rote Flächen informiert wird.

Weitergehende Informationen zu den 
Ergebnissen und den Handlungsemp-
fehlungen werden zu gegebener Zeit 
auf der Internetseite der Landwirt-
schaftskammer NRW veröffentlicht.

 ▶ Antragsänderungen bis 
Ende September

Eventuell notwendige Antragsände-
rungen, die sich aus den Feststellun-
gen des Flächenmonitorings ergeben, 
können bis Ende September sanktions-
los über die ELAN-Antragssoftware 
vorgenommen werden, sofern die för-
derrechtlichen Anforderungen einge-
halten werden.

Jede Antragsänderung bewirkt eine er-
neute Prüfung im Flächenmonitoring, 
da sich die Prüfungsgrundlage verän-

dert hat. Konkret bedeutet dies, dass 
eine Fläche, für die ein rotes Ergebnis 
mitgeteilt wurde, nach der Antragsän-
derung durch den Antragsteller und 
erneuter automatisierter Prüfung im 
Regelfall grün wird. Verfahrensbe-
dingt kann es zu Zeitverzögerungen 
von einigen Wochen zwischen Korrek-
tur und aktualisierter Anzeige kom-
men. Änderungen sind hingegen nicht 
mehr möglich, wenn die EU-Zahlstelle 
bereits im Rahmen einer Vor-Ort-Kon-
trolle Feststellungen gemacht hat be-
ziehungsweise Vor-Ort-Kontrollen an-
gekündigt wurden.

 ▶ Gelb: Schnelle 
Feldkontrollen und Foto-
Anfragen

Im Rahmen des satellitengestützten 
Flächenmonitorings ist es möglich, 
dass sich nicht bei allen Flächen die 
genannten Fördervoraussetzungen 
eindeutig aufklären lassen. Insbeson-
dere bei kleinen und schmalen Flä-
chen oder seltener vorkommenden 
Nutzungen ist die automatisierte 
Überprüfung anhand von Satelliten-
daten nur eingeschränkt möglich.

Aus diesem Grunde ist damit zu rech-
nen, dass für bestimmte Flächen für 
diese Fördervoraussetzungen ergän-
zend Foto-Anfragen in der Foto-App 
MonaNRW erstellt werden. Zusätzlich 
werden auch im Rahmen von schnel-
len Feldkontrollen vor Ort, sowohl 
durch den Technischen Prüfdienst 
der EU-Zahlstelle als auch durch be-
auftragte Dienstleister, gelbe Ampel-
ergebnisse aufgeklärt.

Da es sich hierbei nicht um betriebs-
bezogene Kontrollen, sondern um 
Einzelflächenüberprüfungen handelt, 
finden diese Überprüfungen ohne 
vorherige Ankündigung statt.

Die Ergebnisse aus den schnellen 
Feldkontrollen werden – analog zu 
den anderen, finalen Flächenmonito-
ring-Feststellungen – in den „Ampel-
Layer“ übernommen.

 ▶ Übersicht: Das bedeuten die Ampelfarben

grün Fördervoraussetzungen eingehalten beziehungs-  
weise Angabe im Antrag bestätigt

gelb Prüfung noch nicht abgeschlossen

rot Fördervoraussetzungen nicht eingehalten/ab-
weichende Feststellung zur Angabe im Antrag
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Die App kann von allen Antragstelle-
rinnen und Antragstellern aus NRW ge-
nutzt werden. Bevollmächtigte können 
sich über die App für den jeweils zu 
betreuenden Betrieb anmelden. Es 
können dann alle Betriebsflächen ein-
gesehen werden. Darüber hinaus wird 
auf der Übersichtsseite dargestellt, 
wann die letzte Antragsänderung in 
ELAN erfolgte. Auch Fotos auf Vorrat 
können ohne vorliegende Foto-Anfrage 
aufgenommen werden.

 ▶ Wofür wird die App 
eingesetzt?

Mithilfe der App MonaNRW können 
Antragstellende Foto-Anfragen durch 
Aufnahme georeferenzierter Fotos ih-
rer landwirtschaftlichen Flächen be-
antworten. Hierbei sind zwei Anwen-
dungsfälle von möglichen Foto-Anfra-
gen zu unterscheiden. Wie bisher soll 
die Foto-App das Flächenmonitoring 
unterstützen und bei der Klärung von 
Sachverhalten helfen.

NEU: Ab 2025 ist geplant, die Nutzung 
der App auszuweiten und diese App 
auch verpflichtend für die Dokumenta-
tion der Kennarten der Öko-Regelung 5 
zu nutzen. Mithilfe dieser Foto-App 
sollen die Kennarten dokumentiert 
werden.

 ▶ Im Flächenmonitoring 
freiwillig

Wie auch im Pilotprojekt 2024 ist 
die Beantwortung von Foto-Anfragen 

Mit Foto schnell geklärt
Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde Mitte 2024 eine kostenlose Foto-App für 
das Smartphone zur Unterstützung der Agrarförderung eingeführt. Diese App 
trägt den Namen „MonaNRW“ (Monitoring Agrarförderung Nordrhein-Westfa-
len). Tanja Reinermann informiert über den Einsatz im Jahr 2025.

 ▶ Betriebsbezogene 
Flächenkontrollen

Das Flächenmonitoring bringt den Vor-
teil mit sich, dass die automatisiert ge-
prüften Fördervoraussetzungen nicht 
mehr im Rahmen von betriebsbezoge-
nen Kontrollstichproben vor Ort ge-
prüft werden müssen.

Im Rahmen von betriebsbezogenen 
Vor-Ort-Kontrollen konzentriert sich 
die Prüfung somit auf diejenigen För-
dervoraussetzungen, Verpflichtungen 
und sonstigen Auflagen, die sich 
nicht über das Flächenmonitoring 
kontrollieren lassen (Beispiele: Bear-
beitungs-/Nutzungsverzicht, Aussaat-
termine, Düngungs- und Pflanzen-
schutzmittelverzicht, Befahrensver-
bote, Verwendung der zulässigen 
Saatgutmischung), siehe dazu auch 
Seite 80.

 ▶ Foto-App MonaNRW: 
Mithilfe gefragt

Die Zusammenarbeit zwischen EU-
Zahlstelle und Antragsteller wird im-
mer digitaler. So wurde 2024 die kos-
tenlose Foto-App MonaNRW im Rah-
men eines Pilotprojekts eingeführt.

NEU: Die Nutzung der Foto-App wird für 
2025 ausgeweitet. Mit dieser mobilen 
App können Antragsteller georeferen-
zierte Fotos von landwirtschaftlichen 
Flächen machen und an die Zahlstelle 
übermitteln. Auch eine Vorab-Dokumen-
tation bei Bewirtschaftung der Fläche ist 
möglich, sodass bei später eingehender 
Foto-Anfrage eine Zuordnung des be-
reits gemachten Fotos erfolgen kann.

Im Rahmen des satellitengestützten 
Flächenmonitorings ist die Beantwor-
tung von möglichen Fotoanfragen frei-

willig. Fotoanfragen werden in diesem 
Zusammenhang erstellt für folgende 
Fördervoraussetzungen:

 # Richtigkeit der im Flächenverzeich-
nis angegebenen Kulturart,

 # Durchführung der landwirtschaftli-
chen Tätigkeit auf Dauergrünland 
sowie

 # Durchführung der Mindesttätigkeit 
auf Brachen.

Teilnehmende Antragsteller bekom-
men damit die Möglichkeit, bei unkla-
ren Sachverhalten, also bei gelben Am-
pelergebnissen ihrer Flächen, die Ein-
haltung von Fördervoraussetzungen 
mittels georeferenzierter Fotos nach-
zuweisen und unklare Feststellungen 
aus dem Flächenmonitoring zu korri-
gieren. Kontrollen vor Ort durch die 
Zahlstelle wären dann nicht mehr er-
forderlich. 

Im Rahmen des Flächenmonitorings ist der 
Einsatz der App MonaNRW weiterhin freiwil-
lig. Sie beschleunigt aber die Aufklärung von 
Fragen bei unklaren Anbauverhältnisse.
 Foto: imago/Zoonar
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im Rahmen des satellitengestützten 
Flächenmonitorings weiterhin frei-
willig.

Da Fotonachweise insbesondere zur 
Bestimmung seltener oder schwer 
über die Satellitendaten erkennbare 
Kulturen gut geeignet sind, sollen Fo-
to-Anfragen hierfür ungefähr Mitte Juni 
bereitgestellt werden. Etwa im Okto-
ber werden voraussichtlich weitere 
Foto-Anfragen zum Nachweis der land-
wirtschaftlichen Tätigkeit auf Dauer-
grünland und zur Mindesttätigkeit auf 
Brachen erstellt.

Die übermittelten Fotos werden von 
der EU-Zahlstelle für die Sachverhalts-
aufklärung im Rahmen des satelliten-
gestützten Flächenmonitorings ge-
nutzt. Sofern sich Sachverhalte mithil-
fe der Fotos final bewerten lassen, 
kann diesbezüglich auf schnelle Feld-
kontrollen vor Ort durch den Prüf-
dienst oder beauftragte Dienstleister 
verzichtet werden. Dadurch kann früh-
zeitig eine abschließende Entschei-
dung über die Förderfähigkeit getrof-
fen werden. Zudem helfen georeferen-
zierte Fotos dabei, die Qualität des 
Flächenmonitoring-Verfahrens zu ver-
bessern.

 ▶ Fotos auf Vorrat

Für alle Sachverhalte ist auch eine 
Vorab-Dokumentation möglich (Foto-
Aufnahme auf „Vorrat“). Zu beachten 
ist, dass Fotos aus dem Vorrat nur 
beim Vorliegen einer entsprechenden 
Foto-Anfrage einer Fläche zugeordnet 
und hochgeladen werden können. Bei 
der Foto-Aufnahme auf Vorrat ist zu 
beachten, dass die Fotos bis zum 
Hochladen lokal auf dem jeweiligen 
Gerät liegen.

Ergänzend dazu kann das Ampelergeb-
nis Flächenmonitoring vergleichbar zu 
ELAN-NRW über die App eingesehen 
werden. Zusätzlich wird auf der Über-
sichtsseite in MonaNRW auf das Vor-
liegen neuer Flächen aufmerksam ge-
macht.

 ▶ Für Öko-Regelung 5 
verpflichtend

Im Jahr 2025 entfallen bei der Öko-
Regelung 5 die Dokumentation der 
Kennarten auf dem Kartierbogen. 
Stattdessen wird verpflichtend die di-
gitale Erfassung der Kennarten durch 
die Antragstellenden eingeführt. Dazu 
werden zeitnah nach Antragstellung, 
also in der Regel ab April binnen ei-

ner Woche nach Antragseinreichung, 
Foto-Anfragen in der Foto-App Mo-
naNRW bereitgestellt. Über diese 
können die Antragstellenden dann die 
vorgefundenen Kennarten dokumen-
tieren und die aufgenommenen Fotos 
einreichen.

Vorteil der App ist, dass der Zeitraum 
für die Dokumentation gegenüber der 
vorherigen Papierdokumentation ver-
längert ist. Zusätzlich soll in MonaNRW 
eine speziell für die Agrarförderung 
entwickelte Kennartenbestimmungs-
funktion bereitgestellt werden. Damit 
können Antragstellende bereits vor 
Einreichung der Fotos die Sicherheit 
erlangen, dass auf den aufgenomme-
nen Fotos förderfähige Kennarten er-
kannt werden.

Die Sichtung der eingereichten Fotos 
beziehungsweise Kennartennachwei-
se sowie die Auswertung noch nicht 
über die Kennartenfunktion bestimm-
ter Fotos durch die Zahlstelle erfolgt 
möglichst zeitnah zur Fotoeinrei-
chung.

Eine frühzeitige Übermittlung der 
Kennartennachweise bringt den Vor-
teil mit sich, dass bei unplausiblen 
Fotonachweisen auch eine zeitnahe 
Rückmeldung an den Antragsteller 
erfolgen kann. Sollte auf einem Foto 
keine förderfähige Kennart erkannt 
worden sein, etwa weil der Kennar-
tenbestimmungsdienst nicht genutzt 
wurde, kann es grundsätzlich eine 
zweite Chance zur Fotoeinreichung 
geben. Bei allen Antragstellenden, 
die ihre Nachweise nicht innerhalb 
der gesetzten Einreichfrist einrei-
chen beziehungsweise vervollständi-
gen, wird der Antrag sanktionsfrei 
angepasst.

 ▶ So bekommt man App und 
Foto-Anfragen

Die App steht in den App-Stores zum 
Download bereit. Sie ist sowohl für 
das Betriebssystem Android als auch 
für iOS verfügbar. Entsprechende QR-
Codes helfen beim Auffinden und He-
runterladen (siehe Fotos).

Die Bereitstellung erster Fotoanfragen 
erfolgt für die Antragstellenden der 
Öko-Regelung 5 ab April möglichst 
binnen einer Woche nach Antragsein-
reichung; für den Nachweis der bean-
tragten Kulturart etwa Mitte bis Ende 
Juni. Im Antragstellerpostfach in ELAN 
wird über vorliegende Foto-Anfragen 
in der App informiert. Zusätzlich wird 
per E-Mail darauf hingewiesen.

Eine regelmäßige Synchronisation 
sorgt dafür, dass in der App bereits vor-
handene Anfragen aktualisiert werden. 
Nicht mehr relevante Anfragen wegen 
Antragsänderungen entfallen so aus 
der App. Veränderungen am Auftrag, 
zum Beispiel Veränderungen der Geo-
metrie, sowie Fristverlängerungen wer-
den nur auf diese Weise aktualisiert.

 ▶ Wo es Unterstützung gibt

Hinweise zur Unterstützung und Hilfe 
finden Nutzer auf der Internetseite der 
Landwirtschaftskammer NRW: www.
l a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r . d e /
foerderung/monanrw/index.htm (Kurz-
Link: https://tinyurl.com/mjbkn5nf).

Dort gibt es erklärende Videos und 
Handbücher. Gegebenenfalls hilft auch 
der Fragen-Antworten-Bereich weiter 
(FAQ). Darüber hinaus stehen die Kreis-
stellen sowie eine technische Hotline 
als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Fotos einreichen:  
So geht es
MonaNRW funktioniert ganz einfach:

1.  Melden Sie sich über Ihre ZID-Betriebsnummer und 
der HIT/ZID-PIN an.

2.  Ihre Anfragen werden Ihnen direkt in MonaNRW be-
reitgestellt.

3.  Über „Daten aktualisieren“ rufen Sie den aktuellen 
Stand ab.

4.  Öffnen Sie eine einzelne Anfrage über die Kartenan-
sicht oder die Liste.

5.  MonaNRW hilft Ihnen bei der Navigation zur Fläche 
und unterstützt Sie bei der Anfragenbearbeitung.

6.  Nehmen Sie vor Ort Fotos auf (auch offline möglich) 
und übermitteln Sie diese (sobald Sie wieder online 
sind) an die Zahlstelle.

7.  Öko-Regelung 5: Der Kennartenbestimmungsdienst 
kann nur online genutzt werden. Es können auch be-
reits aufgenommene Fotos bestimmt werden. Eine Be-
stimmung muss daher nicht auf der Fläche erfolgen.

8.  Nach Einreichung werden die Fotos durch die EU-
Zahlstelle in der Regel automatisiert geprüft. 

Mit Hilfe dieser QR-Codes gelangen Sie in die App-Stores und können 
sich dort die App herunterladen.
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Bei flächenbezogenen Maßnahmen der 
ersten und zweiten Säule wird eine 
Stichprobe von rund 5 % aller Antrag-
steller mit einem VOK-Prüfkriterium ge-
prüft. In Nordrhein-Westfalen betrifft 
dies etwa 2 000 Betriebe, die vollum-
fänglich in allen beantragten Maßnah-
men überprüft werden. Bei ELER-Tier-
schutzmaßnahmen und gekoppelten 
Maßnahmen der ersten Säule (Mutter-
kühe, Schafe und Ziegen) werden eben-
falls mindestens 5 % der Antragsteller 
kontrolliert. Im Bereich Konditionalität 
muss mindestens 1 % aller Begünstig-
ten überprüft werden.

Die Auswahl der zu kontrollierenden 
Betriebe erfolgt durch eine Zufallsaus-
wahl und eine Risikoanalyse. Zwischen 
20 und 25 % der Betriebe werden zu-
erst zufällig ausgewählt, die restlichen 
basieren auf einer Risikoanalyse der 
Antrags- und Kontrolldaten des Vor-
jahres. Bei der Auswahl sind alle An-
tragsteller gleichermaßen zu berück-
sichtigen, unabhängig davon, ob sie 
im Vorjahr vor Ort kontrolliert wurden 
oder nicht. Folglich ist es möglich, 
dass ein Betrieb in mehreren Jahren 
für Kontrollen (in unterschiedlichen 
Maßnahmen) ausgewählt wird.

 ▶ Ankündigung kein Muss

Grundsätzlich bedarf die Durchfüh-
rung einer Vor-Ort-Kontrolle keiner An-
kündigung. Soweit rechtlich zulässig, 
informiert der Technische Prüfdienst 
den Antragsteller über die beabsich-
tigte Kontrolle. Die maximale Ankündi-
gungsfrist beträgt bei Flächenprüfun-
gen 14 Tage und bei Tierprüfungen 
48 Stunden. In bestimmten Fällen, 
wenn dadurch der Prüfzweck oder die 
Wirksamkeit gefährdet wäre, erfolgt 
keine Ankündigung.

Zu Beginn der Kontrolle wird der An-
tragsteller über den Grund, den Um-
fang und den Ablauf der Prüfung infor-

miert. Je nach Art der Kontrolle kann 
die Mitwirkung des Antragstellers er-
forderlich sein. Die Kontrolle endet mit 
einem Abschlussgespräch.

 ▶ Flächen- und Tierkontrollen

Bei den Flächen- und Tierkontrollen 
wird geprüft, ob die allgemeinen Vo-
raussetzungen für die Gewährung der 
Förderung von flächen- und tierbezo-
genen Beihilfen eingehalten werden. 
Dabei werden zum Beispiel die erfor-
derlichen Belegprüfungen beziehungs-
weise Prüfungen des Tierbestands vor-
genommen.

Bei den Flächenprüfungen stehen die-
jenigen Fördervoraussetzungen, Ver-
pflichtungen oder sonstigen Auflagen 
im Vordergrund, die sich nicht über 
das Flächenmonitoring kontrollieren 
lassen. Dazu gehören zum Beispiel Be-
arbeitungs- oder Nutzungsverzicht, 
Aussaattermine, Düngungs- und Pflan-
zenschutzmittelverzicht, Befahrens-
verbote oder die Verwendung der zu-
lässigen Saatgutmischung.

Durch Besichtigung beziehungsweise 
Begehung der Fläche wird die Einhal-
tung der Auflagen geprüft. Flächenver-
messungen werden nur noch in be-
stimmten Fällen durchgeführt, wenn sie 
zum Beispiel zur Bestimmung des Auf-
lagenverstoßes erforderlich sind oder 
aber wenn beispielsweise infolge einer 
Baumaßnahme eine Schlag- und/oder 
Referenzanpassung erforderlich ist.

Ergänzend zur Flächenbesichtigung kön-
nen bei bestimmten Fördermaßnahmen 
im Rahmen der Flächenkontrolle auch 
Belegprüfungen erforderlich werden. 
Beispielsweise werden zur abschließen-
den Verifizierung der verwendeten Saat-
gutmischung bei Buntbrachen Rechnun-
gen, Lieferscheine und Saatgutetiketten 
eingesehen. Hier kommt es auf den 
Nachweis der richtigen Komponenten 

und des Mischungsverhältnisses des 
ausgebrachten Saatguts an. Antragstel-
ler sollten daher die entsprechenden 
Aufbewahrungsfristen beachten.

Bei den Tierkontrollen wird überprüft, 
ob die Haltungsbedingungen, wie zum 
Beispiel eine entsprechende Einstreu 
bei der Strohmaßnahme, mit den För-
dervoraussetzungen in Einklang stehen. 
Bei den gekoppelten Maßnahmen (Mut-
terkühe, Mutterschafe und -ziegen) 
wird beispielsweise geprüft, ob die be-
antragten Tiere im Haltungszeitraum 
im Betrieb gehalten werden. Es erfolgt 
sowohl eine Überprüfung der geförder-
ten Einzeltiere als auch die Einsicht-
nahme des Bestandsregisters, um die 
Fördervoraussetzungen zu überprüfen 
und die Tiere zu verifizieren.

 ▶ Konditionalität

Die Einhaltung der Konditionalität ist 
Voraussetzung für den Bezug von      
Agrarförderbeihilfen. Dies umfasst An-
forderungen an die Betriebsführung 
und Standards für den guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand 
von Flächen. Kontrollen werden das 
ganze Jahr über durchgeführt.

Konkret umfasst die Konditionalität 
folgende Bereiche:

 # Grundanforderungen an die Be-
triebsführung (GAB): Sie beinhal-
tet Anforderungen des bestehen-
den Fachrechts, wie zum Beispiel 
Regelungen zum Wasserschutz 
(unter anderem keine Verunreini-
gung durch Nitrat/Phosphat), zum 
Pflanzenschutz, Tierschutz und 
zum Schutz von FFH und Vogel-
schutzgebieten.

 # Standards für den guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zu-
stand von Flächen (GLÖZ): Dies 
umfasst unter anderem die Dauer-
grünlanderhaltung, den Erosions-
schutz, die Bodenbedeckung in 
sensiblen Zeiten, den Schutz von 
Landschaftselementen und den 
Mindestschutz von Feuchtgebieten 
und Mooren.

Ausführliche Informationen zu den 
Grundanforderungen und Standards 
entnehmen Sie bitte dem Artikel Kon-
ditionalität auf Seite 32.

Der Technische Prüfdienst der EU-
Zahlstelle führt die Kontrollen bei den 
Standards für die Erhaltung von Flä-
chen in einem guten landwirtschaftli-
chen und ökologischen Zustand 
(GLÖZ), gekoppelt mit den GABs Vo-

     So läuft die  
Vor-Ort-Kontrolle
EU-Prämienzahlungen sind an verschiedene Voraussetzungen geknüpft, die 
durch Vor-Ort-Kontrollen (VOK) überprüft werden müssen. Der Technische Prüf-
dienst der EU-Zahlstelle ist für die flächen- und tierbezogenen Betriebsprüfun-
gen sowie Konditionalitäten-Kontrollen zuständig. Sandra Witt berichtet über 
den Ablauf und die Bedeutung dieser Kontrollen.
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gelschutz und FFH, durch. Die Prüfer 
nehmen auch die Kontrollen im Flä-
chen- und Tierbereich bei den EU-Zah-
lungen vor. Die Anforderungen aus 
dem Fachrecht prüft im Regelfall die 
jeweils zuständige Behörde.

 ▶ Prüffeststellungen und 
Folgen von Verstößen

Nach Abschluss der Kontrolle infor-
miert der Prüfer mündlich über das Er-
gebnis. Bei Feststellungen erhält der 
Begünstigte eine vorläufige Mitteilung 
über die Feststellungen.

Sofern bei einer Vor-Ort-Kontrolle ein 
Verstoß festgestellt wurde, erhält der 
Antragsteller im Rahmen eines Anhö-
rungsverfahrens durch die Kreisstelle 
die Möglichkeit, sich zu den Feststel-
lungen innerhalb einer Frist zu äußern. 
Wenn ein Verstoß festgestellt wird, 
wird die beantragte Prämie, abhängig 
vom Verstoß, im Regelfall anteilmäßig 
gekürzt.

Bei den Konditonalitäten-Kontrollen der 
Fachrechtsbehörden werden die Antrag-
steller durch die jeweils zuständige 
Fachrechtsbehörde über Prüffeststellun-

gen bei Verstößen informiert. Ein ergän-
zendes Verfahren nach Ordnungsrecht, 
zum Beispiel Einleitung eines Bußgeld-
verfahrens, ist ebenfalls möglich.

Konditionalität ersetzt nicht das deut-
sche Fachrecht. Deshalb sind neben 
den dargestellten Konditionalitäten-
Verpflichtungen die Fachrechts-Ver-
pflichtungen auch weiterhin einzuhal-
ten, selbst wenn sie die Anforderungen 
der Konditionalität übersteigen.

Ahndungen nach dem Fachrecht (Ord-
nungswidrigkeiten) erfolgen unabhän-
gig von Kürzungen und Ausschlüssen 
bei Verstößen im Rahmen der Konditi-
onalität. Verstöße gegen das deutsche 
Fachrecht lösen nur dann eine Kürzung 
der EU-Zahlungen aus, wenn gleichzei-
tig auch gegen die Konditionalitäten-
Verpflichtungen verstoßen wird.

 ▶ Verweigerung der Kontrolle

Wenn der Begünstigte oder dessen Ver-
treter die Durchführung der Kontrolle 
unmöglich macht, wird der Beihilfean-
trag abgelehnt. Das sollte aber im Nor-
malfall nicht eintreten. Wenn der An-
tragsteller die Kontrolle zugelassen hat 

und eine Mitwirkung nicht zwingend 
erforderlich ist, kann die Kontrolle 
auch in dessen Abwesenheit bezie-
hungsweise in Abwesenheit eines mög-
lichen Vertreters durchgeführt werden.

 ▶ Ergänzende Prüfungen  
von Einzelflächen

Zusätzlich zu den betrieblichen Vor-
Ort-Kontrollen können Einzelflächen-
überprüfungen im Rahmen des satelli-
tengestützten Flächenmonitorings not-
wendig werden. Das ist der Fall, wenn 
sich nicht bei allen Flächen die betref-
fenden Fördervoraussetzungen mittels 
Satellitenbildern aufklären lassen. Die-
se schnellen Feldkontrollen werden 
entweder durch den Technischen Prüf-
dienst oder durch einen beauftragten 
Dienstleister übernommen. Diese erfol-
gen ohne vorherige Ankündigung.

Die Ergebnisse aus den schnellen Feld-
kontrollen werden – analog zu den an-
deren, finalen Flächenmonitoring-
Feststellungen – in den „Ampel-Layer 
in ELAN“ übernommen. Nähere Infor-
mationen zum Flächenmonitoring ent-
nehmen Sie bitte dem Artikel „Flä-
chenmonitoring“, Seite 76. 

Wo Vor-Ort-Kontrol-
len stattfinden, wird 
per Zufallsprinzip 
und aufgrund von 
Risikoanalysen 
bestimmt.
Foto: landpixel
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| FLIK UND FLEK

Feldblöcke (FLIK) sind zusammen-
hängend landwirtschaftlich genutzte 
Flächen, die von erkennbaren Gren-
zen umgeben sind, wie zum Beispiel 
Straßen, Wegen, Gräben, Flüssen 
oder Waldrändern. Ein Feldblock wird 
nur mit einer Hauptbodennutzungsart 
(Ackerland, Dauergrünland, Dauerkul-
tur, Förderfähig zweite Säule, Sonsti-
ges, Topfpflanzen) bewirtschaftet. Er 
kann aber unterschiedliche Kulturar-
ten aufweisen (zum Beispiel unter-
schiedliche Ackerkulturen wie Mais 
oder Sommerweizen). Ein Feldblock 
kann von einem oder mehreren Land-
wirten bewirtschaftet werden. Feld-
blöcke enden an der Bundeslandgren-
ze Nordrhein-Westfalens. Jeder Feld-
block hat einen Flächenidentifikator 
(FLIK).

Bei Landschaftselementen handelt es 
sich um kleinflächige Bestandteile des 
Naturraums mit besonderer ökologi-
scher Funktion. Sie liegen entweder 
innerhalb eines Feldblocks oder gren-
zen unmittelbar an diesen an. Land-
schaftselemente besitzen einen geson-
derten Flächenidentifikator (FLEK).

Sofern der erforderliche Flächeniden-
tifikator (FLIK oder FLEK) bekannt ist, 
kann die Fläche hierüber im ELAN-Pro-
gramm in der Maske GIS aufgerufen 
werden.

Die Referenzen stellen die maximal 
beihilfefähige Fläche dar. Die Förde-
rung einer außerhalb eines Feldblocks 
gelegenen Fläche ist nicht möglich.

 ▶ Jährlich neue Luftbilder

Auch in diesem Jahr werden durch die 
Landesvermessung/Geobasis NRW für 
die gesamte Fläche des Landes Nord-
rhein-Westfalen neue Luftbilder be-
reitgestellt. Dadurch ergeben sich Vor-
teile für das ELAN-Antragsverfahren, 
denn je aktueller die Luftbilder die je-
weilige Situation vor Ort widerspie-
geln, umso exakter können die Schlag-
grenzen eingezeichnet werden.

Die Luftbildbefliegungen finden im Re-
gelfall von März bis August statt. Die 
Bilddaten werden im Regelfall im Jah-
resverlauf des gleichen Jahres mit ei-
nem gewissen Zeitversatz bereitge-
stellt. Es handelt sich dabei einerseits 
um vorläufige Orthophotos (vDOP), 
andererseits um InVeKoS-Orthophotos 
(iDOP).

Die neuen Luftbilder werden nach 
Verfügbarkeit direkt in ELAN-NRW 
eingebunden; das bedeutet, dass der 
in ELAN hinterlegte Luftbilddatenbe-
stand im Jahresverlauf aktualisiert 
wird.

 ▶ Feldblöcke werden 
überprüft

Der Referenzdatenbestand hat die Situa-
tion vor Ort korrekt widerzuspiegeln, 
auch damit die Schlaggrenzen mithilfe 
des Referenzsystems zuverlässig über-
prüft werden können. Deshalb dient das 
neue Luftbildmaterial regelmäßig als 
Grundlage, um die Feldblockgrenzen zu 
überprüfen und bei Bedarf an die auf 
dem Luftbild ersichtlichen tatsächlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Dabei kann 
der Feldblock sowohl verkleinert als 
auch vergrößert werden. Beispielsweise 
wird die Feldblockgrenze geändert, wenn 
eine Baumaßnahme erkennbar ist oder 
der bisherige Grenzverlauf offensichtlich 
nicht zum Luftbild passt. Auch können 
Feldblockvereinigungen oder Teilungen 
in Betracht kommen, weil sich zum Bei-
spiel die Flächennutzung geändert hat.

Unabhängig davon sollen bekannte 
Änderungen, die in den vorliegenden 
Luftbildern noch nicht sichtbar sind, 
vom Antragstellenden im ELAN-Antrag 
durch das Setzen von Hinweispunkten 
kenntlich gemacht werden. Beispiele 
für das Setzen von Hinweispunkten 
sind Versiegelungen, Bebauungen, 
Ausgleichsmaßnahmen oder sonstige 
notwendige Referenzanpassungen. Für 
nähere Informationen zum Setzen von 
Hinweispunkten siehe Seite 68.

 ▶ Neue Feldblöcke

Landwirte, die landwirtschaftliche Flä-
chen in NRW bewirtschaften beziehungs-
weise beantragen möchten, für die bis-
lang aber noch kein Feldblock existiert, 
sollten sich an die zuständige Kreisstelle 
der Landwirtschaftskammer wenden. In 
diesem Fall sind entsprechende Nachwei-
se über das Nutzungsrecht bei der Kreis-
stelle vorzulegen. Weitere Informationen 
dazu finden sich auf der Website der 
Landwirtschaftskammer NRW. 

     Das steckt hinter 
FLIK und FLEK
Im Bereich der Agrarförderung werden landwirtschaftliche Flächen in einem 
geographischen Referenzsystem erfasst. Zur Identifizierung und Lagebestim-
mung von beantragten Flächen wird in Nordrhein-Westfalen das Feldblocksys-
tem eingesetzt. Tanja Reinermann informiert.

Feldblöcke und Landschaftselemente haben 
jeweils einen eigenen Flächenindikator: den 
FLIK beziehungsweise FLEK. Foto: landpixel
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pronutiva.de/weizen
Hotline: 02233-49218 0 | beratung-de@upl-ltd.com

Mehr Infos zu ProNutiva
in Weizen

Das Plus gegen Pilzresistenzen in Weizen

FUNGIZID

TOKYO®

0,8 l/ha

Prothioconazol,
systemisches Fungizid

BBCH
31–32

FUNGIZID

THIOPRON®

3 l/ha

Multisite-Kontaktfungizid
gegen Mehltau

BBCH
31–32

RESISTENZ-
MANAGEMENT

Das Duo für gesunden Weizen!
• Breites Wirkspektrum gegen pilzliche Erreger
• Umfassender Schutz vor echtemMehltau durch kurative, eradikative und protektive Wirkung
• Effektives Resistenzmanagement mit systemischer und Kontaktwirkung
• Langanhaltende Wirksamkeit nach der Behandlung

_0O75M_8893 - NEU.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 28.Feb 2025 09:34:35; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien


